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VERORDNUNG (EU) Nr. 1303/2013 DES EUROPAISCHEN
PARLAMENTS UND DES RATES

vom 17. Dezember 2013

mit gemeinsamen Bestimmungen iiber den Europiischen Fonds fiir
regionale Entwicklung, den Europiischen Sozialfonds, den
Kohisionsfonds, den Europiischen Landwirtschaftsfonds fiir die
Entwicklung des lindlichen Raums und den Europiischen
Meeres- und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen
iiber den Europiischen Fonds fiir regionale Entwicklung, den
Europédischen  Sozialfonds, den Kohisionsfonds wund den
Europiischen Meeres- und Fischereifonds und zur Aufhebung der
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 des Rates

TEIL EINS
GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN

Artikel 1

Gegenstand

In dieser Verordnung werden die gemeinsamen Regelungen fiir den
Europdischen Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE), den Europii-
schen Sozialfonds (ESF), den Kohésionsfonds, den Europdischen Land-
wirtschaftsfonds flir die Entwicklung des ldndlichen Raumes (ELER)
und den Europdischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF), fiir die
ein gemeinsamer Rahmen (im Folgenden "europdische Struktur- und
Investitionsfonds" — "ESI-Fonds") gilt, festgelegt. Dariliber hinaus wer-
den darin die Bestimmungen festgelegt, die notwendig sind, um die
Effizienz der ESI-Fonds und die Koordinierung der ESI-Fonds unter-
einander und mit anderen Unionsinstrumenten zu gewihrleisten. Die
gemeinsamen auf die ESI-Fonds anwendbaren Regelungen sind in
Teil Zwei niedergelegt.

In Teil Drei werden die allgemeinen Regelungen fiir den EFRE, den
ESF (als Sammelbegriff die "Strukturfonds") und den Kohisionsfonds
in Bezug auf die Aufgaben, die vorrangigen Ziele und die Organisation
der Strukturfonds und des Kohédsionsfonds (die "Fonds"), die Kriterien,
die die Mitgliedstaaten und Regionen erfiillen miissen, um fiir eine
Forderung aus den ESI-Fonds in Betracht zu kommen, die verfligbaren
Finanzmittel und die Kriterien fiir deren Zuweisung festgelegt.

In Teil Vier werden die allgemeinen Regelungen festgelegt, die fiir die
Fonds und den EMFF in Bezug auf Verwaltung und Kontrolle, Finanz-
verwaltung, Rechnungslegung und finanzielle Berichtigungen gelten.

Gemaél dem fiinften Absatz dieses Artikels gelten die Regelungen dieser
Verordnung unbeschadet der Bestimmungen der Verordnung (EU)
Nr. 1306/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates (') und der
spezifischen Bestimmungen der folgenden Verordnungen (im Folgenden
"fondsspezifische Verordnungen"):

(1) Verordnung (EU) Nr. 1301/2013 (im Folgenden "EFRE-Verord-
nung");

(2) Verordnung (EU) Nr. 1304/2013 (im Folgenden "ESF-Verord-
nung");

(3) Verordnung (EU) Nr. 1300/2013 (im Folgenden "KF-Verordnung");

(") Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 17. Dezember 2013 tber die Finanzierung, die Verwaltung und das
Kontrollsystem der Gemeinsamen Agrarpolitik und zur Aufhebung der
Verordnungen (EWG) Nr. 352/78, (EG) Nr. 165/94, (EG) Nr. 2799/98, (EG)
Nr. 814/2000, (EG) Nr. 1290/2005 und (EG) Nr. 485/2008 des Rates (Siche
Seite 549 dieses Amtsblatts).
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(4) Verordnung (EU) Nr. 1299/2013 (im Folgenden "ETZ-Verord-
nung");

(5) Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 (im Folgenden "ELER-Verord-
nung"); und

(6) ein zukiinftiger Gesetzgebungsakt der Union zur Festlegung der
Bedingungen fiir die finanzielle Unterstiitzung fiir die Meeres-
und Fischereipolitik fiir den Programmplanungszeitraum 2014 -
2020 (im Folgenden "EMFF-Verordnung").

Teil Zwei dieser Verordnung gilt fiir alle ESI-Fonds, wenn nicht aus-
driicklich abweichende Regelungen vorgesehen sind. In den Teilen Drei
und Vier dieser Verordnung werden ergdnzende Regelungen zu Teil
Zwei festgelegt, die jeweils fiir die Fonds bzw. fiir die Fonds und
den EMFF gelten und durch die ausdriicklich Ausnahmeregelungen in
den entsprechenden fondsspezifischen Verordnungen vorgesehen wer-
den konnen. In den fondsspezifischen Verordnungen kénnen ergéinzende
Regelungen zu Teil Zwei dieser Verordnung im Falle der ESI-Fonds, zu
Teil Drei dieser Verordnung im Falle der Fonds und zu Teil Vier dieser
Verordnung im Falle der Fonds und des EMFF festgelegt werden. Die
erginzenden Regelungen in den fondsspezifischen Verordnungen diirfen
den Bestimmungen der Teile Zwei, Drei und Vier dieser Verordnung
nicht widersprechen. In Zweifelsfillen hinsichtlich der Anwendung der
Bestimmungen hat Teil Zwei dieser Verordnung Vorrang vor den fonds-
spezifischen Regelungen, und die Teile Zwei, Drei und Vier dieser
Verordnung haben Vorrang vor den fondsspezifischen Verordnungen.

Artikel 2

Begriffsbestimmungen
Fiir die Zwecke dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck

1. "Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum" die den MaBinahmen der Mitgliedstaaten und der Union
zugrunde liegenden Ziele und gemeinsamen Vorsitze, die in den
Schlussfolgerungen des Européischen Rates vom 17. Juni 2010 als
Anlage I (Neue Europdische Strategie fiir Beschiftigung und
Wachstum, EU-Kernziele), der Empfehlung des Rates vom 13. Juli
2010 (') und dem Beschluss 2010/707/EU des Rates (?) enthalten
sind, sowie jedwede Uberarbeitungen solcher Ziele und gemein-
samer Vorsitze;

2. "strategischer Politikrahmen" ein Dokument oder mehrere Doku-
mente auf nationaler oder regionaler Ebene, durch das/die eine be-
grenzte Zahl von kohérenten Prioritdten festgelegt wird, die auf der
Grundlage von Fakten gesetzt werden, und ein Zeitrahmen fiir die
Umsetzung dieser Priorititen; dazu kann auch ein Begleitmechanis-
mus gehoren;

3. "Strategie fiir intelligente Spezialisierung" die nationalen oder re-
gionalen Innovationsstrategien, die Priorititen setzen, um einen
Wettbewerbsvorteil aufzubauen, indem die eigenen Stirken in den
Bereichen Forschung und Innovation entwickelt und auf den Bedarf
der Wirtschaft abgestimmt werden, um auf sich ergebende Gelegen-
heiten und Marktentwicklungen in kohirenter Weise reagieren zu

() Empfehlung des Rates vom 13. Juli 2010 iiber die Grundziige der Wirt-

schaftspolitik der Mitgliedstaaten und der Union (ABI. L 191 vom 23.7.2010,
S. 28).

(®) Beschluss 2010/707/EU des Rates vom 21. Oktober 2010 iiber Leitlinien fiir
beschiftigungspolitische Mafinahmen der Mitgliedstaaten (ABI. L 308 vom
24.11.2010, S. 46).
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10.

konnen und dabei die Verdoppelung und Fragmentierung der Be-
miihungen zu vermeiden; eine Strategie fiir intelligente Spezialisie-
rung kann die Form nationaler oder regionaler strategischer Politik-
rahmen flir Forschung und Innovation (F&I) annehmen oder darin
enthalten sein;

"fondsspezifische Regelungen" Bestimmungen, die in oder auf der
Grundlage von Teil Drei oder Teil Vier dieser Verordnung oder in
einer in Artikel 1 Absatz 4 aufgefiihrten Verordnung iiber einen
oder mehrere ESI-Fonds festgelegt wurden;

. "Programmplanung" den mehrstufigen Prozess der Organisation,

Entscheidungsfindung und Zuweisung der Finanzmittel unter Ein-
beziehung von Partnern geméaf Artikel 5, mit denen die Union und
die Mitgliedstaaten auf mehrjdhriger Basis die gemeinsamen Mal-
nahmen zur Verwirklichung der Ziele der Strategie der Union fiir
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum durchfiihren
mochten;

"Programm" ein "operationelles Programm" gemill Teil Drei oder
Teil Vier dieser Verordnung und gemil der EMFF-Verordnung,
und ein "Entwicklungsprogramm fiir den ldndlichen Raum" gemal
der ELER-Verordnung;

"Programmgebiet" bezeichnet ein geographisches Gebiet, welches
durch eine spezifisches Programm abgedeckt ist, oder, im Falle
eines Programms, welches mehr als eine Regionenkategorie erfasst,
das jeder separaten Regionenkategorie entsprechende geographische
Gebiet;

"Prioritdt" in den Teilen Zwei und Vier dieser Verordnung die
"Prioritdtsachse" aus Teil Drei dieser Verordnung fiir den EFRE,
den ESF und den Kohésionsfonds und die "Unionsprioritit" gemdf
der EMFF-Verordnung und der ELER-Verordnung;

"Vorhaben" ein Projekt, einen Vertrag, eine MaBinahme oder ein
Biindel von Projekten, ausgewihlt von den Verwaltungsbehorden
der betreffenden Programme oder unter ihrer Verantwortung, die
zu den Zielen einer Prioritdt bzw. der zugehorigen Priorititen bei-
tragen; im Zusammenhang mit Finanzinstrumenten besteht ein Vor-
haben aus den im Rahmen eines Programms geleisteten Finanzbei-
trdgen an Finanzinstrumente und der daraus folgenden finanziellen
Unterstiitzung durch diese Finanzinstrumente;

"Begiinstigter" eine Einrichtung des offentlichen oder privaten
Rechts oder eine natiirliche Person, die mit der Einleitung oder
mit der Einleitung und Durchfiithrung von Vorhaben betraut ist, und

a) im Zusammenhang mit staatlichen Beihilfen die Stelle, die die
Beihilfe erhilt, es sei denn, die Beihilfe je Unternehmen betragt
weniger als 200 000 EUR, wobei der betreffende Mitgliedstaat
in diesem Fall beschlieBen kann, dass der Begiinstigte die Stelle
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11.

12.

13.

14.

15.

Q)

Q)

Q)

Q)

Q)

©

ist, die die Beihilfe gewihrt, unbeschadet der Verordnungen
(EU) Nr. 1407/2013 (), (EU) Nr. 1408/2013 (*) und (EU)
Nr. 717/2014 (®) der Kommission; und

b) im Zusammenhang mit den in Teil Zwei Titel IV dieser Ver-
ordnung genannten Finanzinstrumenten bezeichnet der Ausdruck
die Stelle, die das Finanzinstrument oder gegebenenfalls den
Dachfonds einsetzt;

"Finanzinstrumente" die Finanzinstrumente geméf der Definition in
Artikel 2 Buchstaben k, 1, m, n, o und p der Haushaltsordnung,
sofern in dieser Verordnung nicht anders angegeben;

"Endbegiinstigter" eine juristische oder natiirliche Person, die finan-
zielle Unterstiitzung aus einem Finanzinstrument erhélt;

"staatliche Beihilfen" Beihilfen nach Artikel 107 Absatz 1 AEUV
und fiir die Zwecke dieser Verordnung auch De-minimis-Beihilfen
im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission (%),
Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommission (°) und
Verordnung (EG) Nr. 875/2007 der Kommission (°);

"abgeschlossenes Vorhaben" ein Vorhaben, das physisch abge-
schlossen ist oder vollstindig durchgefiihrt wurde und bei dem
alle damit in Verbindung stehenden Zahlungen seitens der Begiins-
tigten geleistet wurden und der entsprechende 6ffentliche Beitrag an
die Begiinstigten entrichtet wurde;

"offentliche Ausgaben" jedweden offentlichen Beitrag zur Finanzie-
rung von Vorhaben auf der Grundlage von Mitteln der nationalen,
regionalen oder lokalen Behdrden, Mitteln der Union in Bezug auf
die ESI-Fonds, Mitteln von Einrichtungen des offentlichen Rechts
oder Mitteln von Behdrdenverbdnden oder Verbinden von Einrich-
tungen des oOffentlichen Rechts, wozu zum Zweck der Festlegung
des Kofinanzierungssatzes bei ESF-Programmen oder -Priorititen
auch von Arbeitgebern und Arbeitnehmern gemeinsam aufgebrachte
finanzielle Ressourcen gehdren konnen;

Verordnung (EU) Nr. 1407/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013

tiber die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Europdischen Union auf De-minimis-Beihilfen (ABI. L 352 vom
24.12.2013, S. 1).

Verordnung (EU) Nr. 1408/2013 der Kommission vom 18. Dezember 2013
tiber die Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags iiber die Arbeits-
weise der Europdischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Agrarsektor
(ABL L 352 vom 24.12.2013, S. 9).

Verordnung (EU) Nr. 717/2014 der Kommission vom 27. Juni 2014 iiber die
Anwendung der Artikel 107 und 108 des Vertrags iiber die Arbeitsweise der
Europdischen Union auf De-minimis-Beihilfen im Fischerei- und Aquakultur-
sektor (ABL. L 190 vom 28.6.2014, S. 45).

Verordnung (EG) Nr. 1998/2006 der Kommission vom 15. Dezember 2006
iber die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-
Beihilfen (ABL. L 379 vom 28.12.2006, S. 5).

Verordnung (EG) Nr. 1535/2007 der Kommission vom 20. Dezember 2007
iiber die Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-
Beihilfen im Agrarerzeugnissektor (ABl. L 337 vom 21.12.2007, S. 35).
Verordnung (EG) Nr. 875/2007 der Kommission vom 24. Juli 2007 iiber die
Anwendung der Artikel 87 und 88 EG-Vertrag auf De-minimis-Beihilfen im
Fischereisektor und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1860/2004
(ABIL. L 193 vom 25.7.2007, S. 6).
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16. "Einrichtung des offentlichen Rechts" jedwede Einrichtung des 6f-
fentlichen Rechts im Sinne von Artikel 1 Nummer 9 der Richtlinie
2004/18/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (') sowie
jedweder im Einklang mit Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des
Européischen Parlaments und des Rates (?) gegriindete Europdische
Verbund fiir territoriale Zusammenarbeit (EVTZ) ungeachtet dessen,
ob der EVTZ gemédl den relevanten nationalen Durchfiithrungs-
bestimmungen als Einrichtung des offentlichen Rechts oder des
privaten Rechts eingestuft wird,

17. "Dokument" ein Papier oder ein elektronisches Medium, das Infor-
mationen beinhaltet, die im Rahmen dieser Verordnung relevant
sind;

18. "zwischengeschaltete Stelle" jedwede Einrichtung des &ffentlichen
oder privaten Rechts, die unter der Verantwortung einer Verwal-
tungsbehorde oder Bescheinigungsbehorde titig ist oder die in de-
ren Auftrag Aufgaben gegeniiber dem die Vorhaben durchfiihren-
den Begiinstigten wahrnimmt;

19. "von der ortlichen Bevolkerung betriebene Strategie fiir lokale Ent-
wicklung" ein kohérentes Biindel von Vorhaben zum Erreichen
lokaler Ziele und zur Erfiillung lokaler Bediirfnisse, die zur Ver-
wirklichung der Unionsstrategie flir intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum beitrdgt und von einer lokalen Aktions-
gruppe konzipiert und umgesetzt wird;

20. "Partnerschaftsvereinbarung" ein Dokument, das ein Mitgliedstaat
unter Einbeziechung von Partnern im Einklang mit dem Ansatz
der Steuerung auf mehreren Ebenen erstellt, in dem die Strategie,
die Prioritdten und die Vorkehrungen dieses Mitgliedstaats fiir die
effiziente und wirksame Nutzung der ESI-Fonds dargelegt werden,
um die Strategie der Union fiir intelligentes, nachhaltiges und in-
tegratives Wachstums umzusetzen, und das von der Kommission
bewilligt wird, nachdem es bewertet und mit dem betreffenden Mit-
gliedstaat erortert wurde;

21. "Regionenkategorie" die Kategorisierung der Regionen als "weniger
entwickelte Regionen", "Ubergangsregionen" oder "stirker ent-
wickelte Regionen" gemdB Artikel 90 Absatz 2;

22. "Zahlungsantrag" einen Zahlungsantrag oder eine Ausgabenerkld-
rung, die der Mitgliedstaat bei der Kommission einreicht;

23. "EIB" die Europdische Investitionsbank, den Europdischen Investi-
tionsfonds oder jedwede von der Europdischen Investitionsbank
eingerichtete Tochtergesellschaft;

24. "Offentlich-private Partnerschaften" (OPP) Formen der Zusammen-
arbeit zwischen oOffentlichen Stellen und der Privatwirtschaft, mit
denen die Durchfiihrung von Investitionen in Infrastrukturprojekte
oder andere Arten von Vorhaben zur Erbringung o6ffentlicher
Dienstleistungen durch Risikoteilung, Biindelung von Fachkom-
petenz der Privatwirtschaft oder ErschlieBung zusétzlicher Kapital-
quellen verbessert werden soll;

25. "OPP-Vorhaben" ein Vorhaben, welches im Rahmen einer 6ffent-
lich-privaten Partnerschaftsstruktur durchgefithrt wird oder durch-
geflihrt werden soll;

(") Richtlinie 2004/18/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom

31. Miérz 2004 iber die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe o6ffent-
licher Bauauftrige, Lieferauftrige und Dienstleistungsauftrage (ABl. L 134
vom 30.4.2004, S. 114).

(®» Verordnung (EG) Nr. 1082/2006 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 5. Juli 2006 iiber den Européischen Verbund fiir territoriale Zusammen-
arbeit (EVTZ) (ABL L 210 vom 31.7.2006, S. 19).
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Q)

"Treuhandkonto" ein Bankkonto, das durch eine schriftliche Ver-
einbarung zwischen einer Verwaltungsbehdrde oder einer zwischen-
geschalteten Stelle und der Stelle, die das Finanzinstrument einsetzt,
oder im Falle eines Vorhabens einer offentlich-privaten Partner-
schaft eine schriftliche Vereinbarung zwischen einer o6ffentlichen
Stelle, die Begiinstigter ist, und dem privaten Partner, die von der
Verwaltungsbehorde oder einer zwischengeschalteten Stelle gebil-
ligt wird, und das speziell fiir Finanzmittel eingerichtet wird, die im
Falle eines Finanzinstrumentes nach dem Forderzeitraum und im
Falle eines Vorhabens einer offentlich-privaten Partnerschaft wih-
rend des Forderzeitraums und/oder nach dem Forderzeitraum aus-
schlieBlich fiir die in Artikel 42 Absatz 1 Buchstabe ¢, Artikel 42
Absatz 2, Artikel 42 Absatz 3 und Artikel 64 vorgesehenen Zwecke
ausgezahlt werden, oder ein Bankkonto, das nach Bedingungen
eingerichtet wird, die eine gleichwertige Sicherheit der Zahlungen
aus den Fonds bieten;

"Dachfonds" einen Fonds, der mit dem Ziel errichtet wird, fiir ver-
schiedenen Finanzinstrumente Mittel aus einem Programm oder aus
Programmen bereitzustellen. Werden Finanzinstrumente {iber einen
Dachfonds eingesetzt, so gilt die den Dachfonds einsetzende Stelle
als alleiniger Begiinstigte im Sinne der Nummer 10 dieses Artikels;

"KMU" Kleinstunternehmen sowie kleine und mittlere Unterneh-
men gemdl der Empfehlung der Kommission 2003/361/EG (1),

"Geschéftsjahr" — fiir die Zwecke von Teil Drei und Teil Vier — den
Zeitraum vom 1. Juli bis zum 30. Juni; eine Ausnahme bildet das
erste Geschéftsjahr des Programmplanungszeitraums, fiir das der
Begriff den Zeitraum vom Anfangsdatum der Forderfihigkeit der
Ausgaben bis zum 30. Juni 2015 bezeichnet. Das letzte Geschifts-
jahr lduft vom 1. Juli 2023 bis zum 30. Juni 2024;

"Haushaltsjahr" — fiir die Zwecke von Teil Drei und Teil Vier — den
Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember;

"makroregionale Strategie" einen vom Rat vereinbarten und gege-
benenfalls vom Europdischen Rat gebilligten Gesamtrahmen, der
unter anderem durch die ESI-Fonds unterstiitzt werden kann, um
gemeinsame Probleme in einem abgegrenzten geografischen Gebiet
in Bezug auf in demselben geografischen Gebiet gelegene Mitglied-
staaten und Drittstaaten anzugehen, wodurch Letzteren eine ver-
stirkte Zusammenarbeit zugutekommt, die zur Verwirklichung des
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts beitragt;

"Meeresbeckenstrategie" einen strukturierten Rahmen fiir die Zu-
sammenarbeit in einem bestimmten geografischen Gebiet, der von
den Organen der Union, den Mitgliedstaaten, ihren Regionen und
gegebenenfalls Drittstaaten entwickelt wird, die an dasselbe Mee-
resbecken angrenzen; eine Meeresbeckenstrategie tragt den geogra-
fischen, klimatischen, wirtschaftlichen und politischen Gegebenhei-
ten des betreffenden Meeresbeckens Rechnung;

"anwendbare Ex-ante-Konditionalitdt" einen konkreten vorab exakt
definierten entscheidenden Faktor, der eine Voraussetzung fiir die
wirksame und effiziente Verwirklichung eines spezifischen Ziels

Empfehlung der Kommission vom 6. Mai 2003 betreffend die Definition der

Kleinstunternehmen sowie der kleinen und mittleren Unternehmen (ABI. L 124
vom 20.5.2003, S. 36).
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

einer Investitionsprioritit oder einer Prioritdt der Union darstellt,
einen unmittelbaren und echten Bezug zur Verwirklichung dieses
Ziels aufweist und sich hierauf unmittelbar auswirkt;

"spezifisches Ziel" das Ergebnis, zu dem eine Investitionsprioritit
oder eine Prioritdt der Union in einem bestimmten nationalen oder
regionalen Kontext anhand von Aktionen oder Maflnahmen beitragt,
die im Rahmen einer Prioritdt durchgefiihrt werden;

"entsprechende gemdfl Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenommene
landerspezifische Empfehlungen" und "entsprechende gemil3 Arti-
kel 148 Absatz 4 AEUV angenommene Ratsempfehlungen" Emp-
fehlungen in Bezug auf strukturelle Probleme, die durch geeignete
mehrjdhrige Investitionen anzugehen sind, welche — wie in den
fondsspezifischen Verordnungen festgelegt — unmittelbar in den
Interventionsbereich der ESI-Fonds fallen;

"UnregelméBigkeit" jeden Versto gegen Unionsrecht oder gegen
nationale Vorschriften zu dessen Anwendung als Folge einer Hand-
lung oder Unterlassung eines an der Inanspruchnahme von Mitteln
aus den ESI-Fonds beteiligten Wirtschaftsteilnehmers, die einen
Schaden fiir den Haushalt der Union in Form einer ungerechtfer-
tigten Ausgabe bewirkt oder bewirken wiirde;

"Wirtschaftsteilnehmer" jede natiirliche oder juristische Person oder
jede andere Einrichtung, die an der Durchfiihrung der Unterstiitzung
aus den ESI-Fonds beteiligt ist; hiervon ausgenommen ist ein Mit-
gliedstaat, der seine Befugnisse als Behorde ausiibt;

"systembedingte UnregelméBigkeit" jede UnregelméBigkeit, die
wiederholt auftreten kann und bei Vorhaben dhnlicher Art mit hoher
Wahrscheinlichkeit auftritt und auf einen gravierenden Mangel in
der effektiven Funktionsweise eines Verwaltungs- und Kontrollsys-
tems zuriickzufiithren ist; hierzu gehdren auch die Fille, in denen
nicht die geeigneten Verfahren im Einklang mit dieser Verordnung
und den fondsspezifischen Regelungen eingerichtet wurden;

"gravierende Mingel in der effektiven Funktionsweise der
Verwaltungs- und Kontrollsysteme" fiir die Zwecke der Durchfiih-
rung der Fonds und des EMFF im Rahmen von Teil Vier solche
Mingel, die wesentliche Verbesserungen an den Systemen erfor-
dern, die fir die Fonds und den EMFF ein erhebliches Risiko
von UnregelméBigkeiten bergen und deren Vorhandensein keinen
uneingeschriankten Bestdtigungsvermerk hinsichtlich der Funktions-
weise des Verwaltungs- und Kontrollsystems zulésst.

Artikel 3

Berechnung von Fristen fiir Beschliisse der Kommission

»C1 Wird nach Artikel 16 Absétze 2 und 4, Artikel 29 Absatz 4,
Artikel 30 Absdtze 2 und 3 <, Artikel 102 Absatz 2, Artikel 107
Absatz 2 und Artikel 108 Absatz 3 der Kommission eine Frist fiir die
Annahme oder Anderung eines Beschlusses im Wege eines Durchfiih-
rungsrechtsakts vorgegeben, so schlieBt diese Frist den Zeitraum vom
Folgetag des Tages, an dem die Kommission dem Mitgliedstaat ihre
Anmerkungen iibermittelt, bis zu dem Tag, an dem der Mitgliedstaat
auf die Anmerkungen antwortet, nicht ein.
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TEIL ZWEI
GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FUR DIE ESI-FONDS

TITEL 1
GRUNDSATZE DER UNIONSUNTERSTUTZUNG FUR DIE ESI-FONDS

Artikel 4

Allgemeine Grundsiitze

(1) Durch die ESI-Fonds wird durch Mehrjahresprogramme sowie
durch die fondsspezifischen Aufgaben gemill ihren auf die Vertrige
gestiitzten Zielvorgaben, einschlieBlich des wirtschaftlichen, sozialen
und territorialen Zusammenhalts, zur Umsetzung der Unionsstrategie
fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum Unterstiitzung
geleistet, die nationale, regionale und lokale MaBBnahmen erginzt; dabei
werden die entsprechenden integrierten Leitlinien der Strategie Europa
2020, die entsprechenden gemdf Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenom-
menen ldnderspezifischen Empfehlungen und die entsprechenden gemal
Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenommenen Ratsempfehlungen sowie
gegebenenfalls — auf nationaler Ebene — die nationalen Reformpro-
gramme beriicksichtigt.

(2) Die Kommission und die Mitgliedstaaten sorgen unter Beriick-
sichtigung der besonderen Lage jedes Mitgliedstaats fiir die Kohérenz
der Unterstiitzung aus den ESI-Fonds mit den relevanten Strategien, den
bereichsiibergreifenden Grundsitzen gemifl den Artikeln 5, 7 und 8 und
den Prioritdten der Union und fiir Komplementaritit der Unterstiitzung
aus den ESI-Fonds mit anderen Instrumenten der Union.

(3) Beim Einsatz der Mittel aus den ESI-Fonds arbeiten die Kommis-
sion und die Mitgliedstaaten im Einklang mit dem Subsidiarititsprinzip
eng zusammen.

(4) Die Mitgliedstaaten — auf geeigneter territorialer Ebene und ge-
mal ihrem institutionellen, rechtlichen und finanziellen Rahmen — und
die von ihnen zu diesem Zweck benannten Stellen sind dafiir zustdndig,
dass die Vorbereitung und Umsetzung der Programme und die Ausfiih-
rung der Aufgaben in Partnerschaft mit den relevanten im Artikel 5
benannten Partnern nach Maligabe dieser Verordnung und der fonds-
spezifischen Regelungen erfolgt.

(5) Die Vorkehrungen fiir die Inanspruchnahme und die Nutzung der
ESI-Fonds — insbesondere die fiir die Vorbereitung und Inanspruch-
nahme von Programmen erforderlichen finanziellen und administrativen
Ressourcen in Bezug auf Begleitung, Berichterstattung, Bewertung, Ver-
waltung und Kontrolle — beachten hinsichtlich der Hohe der zugewie-
senen Mittel den Grundsatz der VerhidltnismaBigkeit und beriicksichti-
gen das Gesamtziel des Abbaus des Verwaltungsaufwands der Stellen,
die an der Verwaltung und Kontrolle der Programme beteiligt sind.

(6) Die Kommission und die Mitgliedstaaten gewéhrleisten im Ein-
klang mit ihren jeweiligen Zusténdigkeiten die Koordinierung zwischen
den ESI-Fonds sowie zwischen den ESI-Fonds und anderen relevanten
Politikbereichen, Strategien und Instrumenten der Union, auch im Rah-
men der externen Politikbereiche der Union.

(7)  Die den ESI-Fonds im Unionshaushalt zugewiesenen Mittel wer-
den im Rahmen der zwischen den Mitgliedstaaten und der Kommission
geteilten Mittelverwaltung gemédll P M6 Artikel 63 der Haushalt-
sordnung <« eingesetzt, mit Ausnahme des gemidBl Artikel 92 Absatz
6 dieser Verordnung an die Fazilitdt "Connecting Europe" iibertragenen
Betrag der Unterstiitzung durch den Kohésionsfonds und der in
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Artikel 8 der EFRE-Verordnung genannten innovativen Mafinahmen auf
Initiative der Kommission, der technischen Hilfe auf Initiative der Kom-
mission sowie der Unterstiitzung fiir die direkte Verwaltung gemdf3 der
EMFF-Verordnung.

(8) Im Einklang mit Artikel 33, Artikel 36 Absatz 1 und Artikel 61
der Haushaltsordnung beachten die Kommission und die Mitgliedstaaten
den Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfiihrung.

(9) Die Kommission und die Mitgliedstaaten gewéhrleisten die Wirk-
samkeit der ESI-Fonds wihrend der Vorbereitung und Inanspruchnahme
in Bezug auf Begleitung, Berichterstattung und Bewertung.

(10)  Die Kommission und die Mitgliedstaaten haben bei der Erfiil-
lung ihrer jeweiligen Aufgaben in Bezug auf die ESI-Fonds den Biiro-
kratieabbau der Begiinstigten zum Ziel.

Artikel 5

Partnerschaft und Steuerung auf mehreren Ebenen

(1)  Fiir die Partnerschaftsvereinbarung und fiir jedes Programm or-
ganisiert jeder Mitgliedstaat gemdB seinem institutionellen und recht-
lichen Rahmen eine Partnerschaft mit den zustindigen regionalen und
lokalen Stellen. Dies umfasst auch eine Partnerschaft mit folgenden
Partnern:

a) zustdndigen stiddtischen und anderen Behdrden,
b) Wirtschafts- und Sozialpartnern, und

¢) relevanten Stellen, die die Zivilgesellschaft vertreten, unter anderem
Partnern des Umweltbereichs, Nichtregierungsorganisationen und
Stellen fiir die Forderung von sozialer Inklusion, Gleichstellung
der Geschlechter und Nichtdiskriminierung.

(2) Im Einklang mit dem Ansatz der Steuerung auf mehreren Ebenen
binden die Mitgliedstaaten die in Absatz 1 aufgefiihrten Partner in die
Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarungen und Fortschrittsberichte
und wihrend der gesamten Vorbereitung und Umsetzungder Program-
me, einschlieBlich durch die Teilnahme an den Begleitausschiissen fiir
Programme gemifl Artikel 48, ein.

(3) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemil Arti-
kel 149 einen delegierten Rechtsakt zu erlassen, um einen Européischen
Verhaltenskodex fiir Partnerschaften (im Folgenden "Verhaltenskodex")
zu erstellen, um die Mitgliedstaaten bei der Organisation der Partner-
schaft gemdl den Absétzen 1 und 2 dieses Artikels zu unterstiitzen und
diese zu erleichtern. Der Verhaltenskodex bildet den Rahmen, in dem
die Mitgliedstaaten geméf ihren institutionellen und rechtlichen Rahmen
sowie ihren nationalen und regionalen Zustindigkeiten die Umsetzung
der Partnerschaft verfolgen. Im Verhaltenskodex werden unter vollstin-
diger Beachtung der Grundsétze der Subsidiaritidt und VerhdltnismaBig-
keit die folgenden Aspekte festgelegt:

a) die wichtigsten Grundsitze fiir transparente Verfahren, die bei der
Ermittlung der relevanten Partner, einschlieBlich gegebenenfalls ihrer
Dachorganisationen, einzuhalten sind, um fiir die Mitgliedstaaten die
Benennung der reprisentativsten relevanten Partner gemil ihrem
institutionellen und rechtlichen Rahmen zu erleichtern;
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b) die wichtigsten Grundsitze und bewihrten Verfahren im Hinblick
auf die Beteiligung der verschiedenen Kategorien von relevanten
Partnern gemi Absatz 1 an der Ausarbeitung der Partnerschaftsver-
einbarungen und Programme, die iiber ihre Beteiligung bereitzustel-
lenden Informationen sowie die verschiedenen Phasen der Umset-
zung;

¢) die bewdhrten Verfahren im Hinblick auf die Formulierung der ge-
gebenenfalls von den Mitgliedstaaten oder den Begleitausschiissen
der Programme zu beschlieBenden Mitgliedschaftsregelungen und
internen Verfahren der Begleitausschiisse im Einklang mit den ein-
schldgigen Bestimmungen dieser Verordnung und den fondsspezi-
fischen Regelungen;

d) die wesentlichen Ziele und bewéhrten Verfahren in Fillen, in denen
die Verwaltungsbehorde die relevanten Partner an der Vorbereitung
der Aufrufe zur Einreichung von Vorschligen beteiligt, und ins-
besondere die bewdhrten Verfahren zur Vermeidung potentieller In-
teressenkonflikte in Féllen, in denen es sich bei den relevanten Part-
nern moglicherweise auch um potentielle Begiinstigte handelt, und
fiir die Beteiligung der relevanten Partner an der Vorbereitung der
Fortschrittsberichte und in Bezug auf Begleitung und Bewertung der
Programme gemél den einschlidgigen Bestimmungen dieser Verord-
nung und der fondsspezifischen Regelungen;

e) die als Hinweis genannten Bereiche, Themen und bewihrten Ver-
fahren, wie die zustindigen Behorden der Mitgliedstaaten die
ESI-Fonds nutzen koénnen, einschlieBlich der technischen Hilfe zur
Starkung der institutionellen Kapazitit der relevanten Partner geméf
den einschldgigen Bestimmungen dieser Verordnung und der fonds-
spezifischen Regelungen;

f) die Rolle der Kommission bei der Verbreitung der bewéhrten Ver-
fahren;

g) die wichtigsten Grundsdtze und bewéhrten Verfahren, die sich dazu
eignen, die Bewertung der Umsetzung der Partnerschaft und ihres
Mehrwertes durch die Mitgliedstaaten zu erleichtern.

Die Bestimmungen des Verhaltenskodex diirfen in keiner Weise mit den
einschlagigen Bestimmungen dieser Verordnung oder den fondsspezi-
fischen Regelungen im Widerspruch stehen.

(4) Die Kommission setzt das Europdische Parlament und den Rat
gleichzeitig bis zum 18. April 2014 {iber den in Absatz 3 dieses Artikels
genannten delegierten Rechtsakt {iber den Europdischen Verhaltens-
kodex fiir Partnerschaften in Kenntnis. In diesem delegierten Rechtsakt
wird kein Datum des Inkrafttretens festgelegt, das vor dem Tag seiner
Annahme liegt.

(5) Die Verletzung einer Verpflichtung, die den Mitgliedstaaten ent-
weder auf der Grundlage dieses Artikels oder des nach Absatz 3 dieses
Artikels erlassenen delegierten Rechtsaktes auferlegt wird, stellt keine
UnregelméBigkeit dar, welche eine finanzielle Berichtigung gemdf3 Ar-
tikel 85 zur Folge hat.

(6) Mindestens einmal im Jahr konsultiert die Kommission fiir jeden
ESI-Fonds die die Partner auf Unionsebene vertretenden Organisationen
zum Einsatz der Mittel aus diesem ESI-Fonds und erstattet dem Euro-
pdischen Parlament und dem Rat iiber das Ergebnis Bericht.
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Artikel 6

Einhaltung von Unionsrecht und nationalem Recht

Die aus den ESI-Fonds geforderten Vorhaben miissen dem Unionsrecht
und dem in Bezug auf dessen Umsetzung einschldgigen nationalen
Recht (im Folgenden "anwendbares Recht") entsprechen.

Artikel 7

Forderung der Gleichstellung von Miinnern und Frauen und
Nichtdiskriminierung

Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen sicher, dass die Gleich-
stellung von Ménnern und Frauen und die Beriicksichtigung des Gleich-
stellungsaspekts wiahrend der gesamten Vorbereitung und Umsetzung
der Programme auch in Bezug auf Begleitung, Berichterstattung und
Bewertung beriicksichtigt und geférdert werden.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission treffen die erforderlichen Maf3-
nahmen gegen jede Form der Diskriminierung aufgrund des Ge-
schlechts, der Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion oder Welt-
anschauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrich-
tung wihrend der Vorbereitung und Durchfiihrung der Programme. Ins-
besondere die Barrierefreiheit fiir Menschen mit Behinderungen wird bei
der gesamten Vorbereitung und Umsetzung der Programme beriicksich-
tigt.

Artikel 8
Nachhaltige Entwicklung

Die Ziele der ESI-Fonds werden gemi3 dem Prinzip der nachhaltigen
Entwicklung und der Forderung des Ziels der Erhaltung, des Schutzes
der Umwelt und der Verbesserung ihrer Qualitét durch die Union gemif
Artikel 11 und Artikel 191 Absatz 1 AEUV unter Beriicksichtigung des
Verursacherprinzips verfolgt.

Die Mitgliedstaaten und die Kommission stellen sicher, dass Anforde-
rungen an Umweltschutz, Ressourceneffizienz, Klimaschutz, Anpassung
an den Klimawandel, biologische Vielfalt, Katastrophenresistenz und
Risikopriavention und -management bei der Vorbereitung und Umset-
zung der Partnerschaftsvereinbarungen und Programme gefordert wer-
den. Die Mitgliedstaaten stellen fiir jeden der ESI-Fonds Informationen
zur Unterstiitzung der Klimaschutzziele unter Verwendung der Metho-
dik auf der Grundlage der Interventionskategorien, » C1 Schwerpunkt-
bereiche <« oder Malnahmenkategorien zur Verfiigung. Diese Methodik
besteht aus einer spezifischen Gewichtung der Ausgaben im Rahmen
der ESI-Fonds auf einer angemessenen Ebene, um den Beitrag zu den
Zielen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel aus-
zudriicken. Die spezifische Gewichtung wird dahingehend differenziert,
ob die Unterstiitzung einen erheblichen oder einen geringen Beitrag zu
den Klimaschutzzielen leistet. Tragt die Unterstiitzung nicht zu diesen
Zielen bei oder ist der Beitrag unerheblich, wird eine Gewichtung von
null zugeordnet. ™ C1 Im Falle des EFRE, des ESF und des Kohisi-
onsfonds wird die Gewichtung den Interventionskategorien zugeordnet,
die im Rahmen der von der Kommission angenommenen Nomenklatur
festgelegt wurden. € Im Falle des ELER wird die Gewichtung den
» C1 Schwerpunktbereichen « zugeordnet, die in der ELER-Verord-
nung niedergelegt sind, und im Falle des EMFF Mafinahmen, die in der
EMFF-Verordnung niedergelegt sind.
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Die Kommission legt im Hinblick auf die Anwendung der Methodik
nach Absatz 2 im Wege von Durchfithrungsrechtsakten einheitliche
Bedingungen fiir jeden der ESI-Fonds fest. Dieser Durchfiihrungsrechts-
akt wird gemiB dem in Artikel 150 Absatz 3 genannten Priifverfahren
erlassen.

TITEL 1I

STRATEGISCHER ANSATZ

KAPITEL 1

Thematische Ziele der ESI-Fonds und Gemeinsamer
» C1 Strategischer Politikrahmen <

Artikel 9

Thematische Ziele

Um zu der Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integrati-
ves Wachstum und den fondsspezifischen Aufgaben geméil ihren auf
die Vertrdge gestiitzten Zielvorgaben, einschlielich des wirtschaftli-
chen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, beizutragen, werden
aus jedem ESI-Fonds die folgenden thematischen Ziele unterstiitzt:

1. Stirkung von Forschung, technologischer Entwicklung und Innova-
tion;

2. Verbesserung der Barrierefreiheit sowie der Nutzung und Qualitdt
von IKT;

3. Stiarkung der Wettbewerbsfahigkeit von KMU, des Agrarsektors
(beim ELER) und des Fischerei- und Aquakultursektors (beim
EMFF);

4. Forderung der Bestrebungen zur Verringerung der CO,-Emissionen
in allen Branchen der Wirtschaft

5. Forderung der Anpassung an den Klimawandel sowie der Risiko-
pravention und des Risikomanagements;

6. Erhaltung und Schutz der Umwelt sowie Forderung der Ressourcen-
effizienz;

7. Forderung von Nachhaltigkeit im Verkehr und Beseitigung von
Engpédssen in wichtigen Netzinfrastrukturen;

8. Forderung nachhaltiger und hochwertiger Beschéftigung und Unter-
stiitzung der Mobilitdt der Arbeitskrifte;

9. Forderung der sozialen Inklusion und Bekdmpfung von Armut und
jeglicher Diskriminierung;

10. Investitionen in Bildung, Ausbildung, und Berufsbildung fiir Kom-
petenzen und lebenslanges Lernen;

11. Verbesserung der institutionellen Kapazitdten von 6ffentlichen Be-
horden und Interessentrigern und der effizienten 6ffentlichen Ver-
waltung.

Die thematischen Ziele werden in fiir jeden ESI-Fonds spezifische Prio-
ritdten {berfiihrt und sind in den fondsspezifischen Regelungen
festgelegt.
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Die fiir jeden ESI-Fonds in den fondsspezifischen Regelungen auf-
gestellten Prioritdten betreffen insbesondere die angemessene Nutzung
jedes einzelnen ESI-Fonds in den Bereichen Migration und Asyl. In
diesem Zusammenhang wird gegebenenfalls eine Koordinierung mit
dem Asyl-, Migrations- und Integrationsfonds gemdB Verordnung
(EU) Nr. 516/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates (1)
sichergestellt.

Artikel 10

Gemeinsamer »C1 Strategischer Politikrahmen <«

(1)  Zur Forderung einer harmonischen, ausgewogenen und nachhal-
tigen Entwicklung der Union wird ein Gemeinsamer P C1 Strategischer
Politikrahmen € (GSR) gemidl Anhang I festgelegt. Der GSR legt
strategische Leitgrundsétze fest, um den Planungsprozess und die sek-
torale und territoriale Koordinierung der Unionsintervention im Rahmen
der ESI-Fonds mit anderen relevanten Unionsstrategien und -Instrumen-
ten im Einklang mit den Vorgaben und Zielen der Strategie der Union
fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum unter Beriick-
sichtigung der wichtigsten territorialen Herausforderungen der verschie-
denen Arten von Gebieten zu erleichtern.

(2) Die im GSR vorgesehenen strategischen Leitgrundsitze werden
entsprechend dem Zweck und innerhalb des Geltungsbereichs der in
jedem ESI-Fonds vorgesehenen Unterstiitzung und entsprechend den
Vorschriften fiir die Tatigkeit der einzelnen ESI-Fonds nach dieser Ver-
ordnung und den fondsspezifischen Regelungen festgelegt. Den Mit-
gliedstaaten werden durch den GSR keine zusétzlichen Verpflichtungen
iiber die im Rahmen der einschldgigen sektoralen Strategien der Union
vorgesehenen Verpflichtungen hinaus auferlegt.

(3) Der GSR erleichtert die Ausarbeitung der Partnerschaftsverein-
barung und der Programme im Einklang mit den Grundsitzen der Ver-
haltnisméBigkeit und Subsidiaritdt und unter Beriicksichtigung der na-
tionalen und regionalen Zustdndigkeiten, damit die spezifischen und
geeigneten Strategie- und Koordinierungsmafinahmen beschlossen
werden.

Artikel 11
Inhalt

Im GSR wird Folgendes festgelegt:

a) Mechanismen zur Gewihrleistung des Beitrags der ESI-Fonds zur
Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum und der Kohirenz und Ubereinstimmung der Programm-
planung der ESI-Fonds mit den entsprechenden geméafl Artikel 121
Absatz 2 AEUV angenommenen lidnderspezifischen Empfehlungen
und den entsprechenden gemil3 Artikel 148 Absatz 4 AEUV an-
genommenen Ratsempfehlungen sowie gegebenenfalls — auf nationa-
ler Ebene — den nationalen Reformprogrammen;

b) Vorkehrungen zur Forderung einer integrierten Nutzung der
ESI-Fonds;

(") Verordnung (EU) Nr. 516/2014 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 16. April 2014 zur Einrichtung des Asyl-, Migrations- und Integrations-
fonds, zur Anderung der Entscheidung 2008/381/EG des Rates und zur Auf-
hebung der Entscheidungen Nr. 573/2007/EG und Nr. 575/2007/EG des Eu-
ropdischen Parlaments und des Rates und der Entscheidung 2007/435/EG des
Rates (ABL. L 150 vom 20.5.2014, S. 168).
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¢) Vorkehrungen zur Koordinierung zwischen den ESI-Fonds und an-
deren relevanten Unionsstrategien und -Instrumenten, einschlieBlich
externer Instrumente fiir die Zusammenarbeit;

d) bereichsiibergreifende Grundsitze gemil den Artikeln 5, 7 und 8
und Querschnittsstrategieziele fiir die Nutzung der ESI-Fonds;

e) Vorkehrungen zur Bewiltigung der wichtigsten territorialen Heraus-
forderungen fiir stddtische, ldndliche, Kiisten- und Fischwirtschafts-
gebiete und der demografischen Herausforderungen von Regionen
oder fiir die besonderen Bediirfnisse der geografischen Gebiete mit
schweren und dauerhaften natiirlichen oder demografischen Nachtei-
len gemidl Artikel 174 AEUV und zur Bewiltigung der spezifischen
Herausforderungen fiir Gebiete in duferster Randlage im Sinne von
Artikel 349 AEUV;

f) prioritire Bereiche fiir Mafinahmen der Zusammenarbeit im Rahmen
der ESI-Fonds gegebenenfalls unter Beriicksichtigung von makro-
regionalen Strategien und » C1 Meeresbeckenstrategien <.

Artikel 12
Uberpriifung

Andert sich die soziale und wirtschaftliche Situation in der Union be-
trachtlich oder wird die Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum gedndert, kann die Kommission einen Vor-
schlag zur Uberarbeitung des GSR vorlegen, oder das Europiische Par-
lament oder der Rat kdnnen nach Artikel 225 bzw. 241 AEUV die
Kommission auffordern, einen solchen Vorschlag zu unterbreiten.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemél Artikel 149 de-
legierte Rechtsakte zu erlassen, um die Abschnitte 4 und 7 in Anhang I
zu ergidnzen oder zu dndern, um, sofern nétig, den in Abschnitt 4 ge-
nannten Anderungen der Unionsstrategien oder -Instrumenten oder den
in Abschnitt 7 dargelegten Anderungen im Bereich der Kooperations-
mafBnahmen Rechnung zu tragen, oder die Einfiihrung neuer Unions-
strategien, -Instrumente oder Kooperationsmaflnahmen zu beriicksichti-
gen.

Artikel 13
Leitfaden fiir Begiinstigte

(1)  Die Kommission verfasst Leitlinien fiir den effizienten Zugang zu
den ESI-Fonds und die Nutzung dieser Fonds sowie dazu, wie andere
Instrumente relevanter Politikbereiche der Union ergidnzend aus-
geschopft werden konnen.

(2) Die Leitlinien sind bis zum 30. Juni 2014 fertigzustellen und
sollen fiir jedes thematische Ziel einen Uberblick iiber die verfiligbaren
relevanten Instrumente auf Unionsebene enthalten, mit detaillierten An-
gaben zu Informationsquellen, Beispielen zu bewéhrten Verfahren zur
Kombination von verfiigbaren Finanzinstrumenten, sowohl innerhalb
einzelner Politikbereiche als auch bereichsiibergreifend, einer Beschrei-
bung der zustdndigen Behdrden und Einrichtungen, die an der Verwal-
tung der einzelnen Instrumente beteiligt sind, und einer Checkliste fiir
potenzielle Begiinstigte, um diese bei der Ermittlung der am besten
geeigneten Finanzierungsquellen zu unterstiitzen.
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(3) Die Leitlinien werden auf den Websites der zustdndigen General-
direktionen der Kommission verdffentlicht. Die Kommission und die
Verwaltungsbehorden sorgen gemill den fondsspezifischen Regelungen
und in Zusammenarbeit mit dem Ausschuss der Regionen fiir die Ver-
teilung der Leitlinien an potenzielle Begiinstigte.

KAPITEL 11

Partnerschaftsvereinbarung

Artikel 14

Ausarbeitung der Partnerschaftsvereinbarung

(1)  Jeder Mitgliedstaat erarbeitet fiir den Zeitraum vom 1. Januar
2014 bis zum 31. Dezember 2020 eine Partnerschaftsvereinbarung.

(2) Die Mitgliedstaaten erstellen die Partnerschaftsvereinbarung ge-
meinsam mit den in Artikel 5 genannten Partnern. Die Partnerschafts-
vereinbarung wird im Dialog mit der Kommission ausgearbeitet. Die
Mitgliedstaaten erstellen die Partnerschaftsvereinbarung auf der Grund-
lage von Verfahren, die im Hinblick auf die Offentlichkeit transparent
sind sowie sich innerhalb ihres institutionellen und rechtlichen Rahmens
halten.

(3) Die Partnerschaftsvereinbarung deckt alle Unterstiitzungsleistun-
gen aus den ESI-Fonds im betreffenden Mitgliedstaat ab.

(4)  Jeder Mitgliedstaat iibermittelt der Kommission bis zum 22. April
2014 seine Partnerschaftsvereinbarung.

(5) Treten eine oder mehrere der fondsspezifischen Verordnungen
nicht oder voraussichtlich nicht bis zum 22. Februar 2014 in Kraft,
muss die von einem Mitgliedstaat geméll Absatz 4 vorgelegte Partner-
schaftsvereinbarung nicht die in Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a Zif-
fern ii, iii, iii, iv und vi genannten Elemente fiir den ESI-Fonds ent-
halten, der von einer solchen Verzogerung oder erwarteten Verzogerung
beim Inkrafttreten der fondsspezifischen Verordnung betroffen ist.

Artikel 15

Inhalt der Partnerschaftsvereinbarung

(1)  In der Partnerschaftsvereinbarung ist Folgendes enthalten:

a) Vorkehrungen, mit denen die Ubereinstimmung mit der Unionsstra-
tegie fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum sowie
den fondsspezifischen Aufgaben geméil ihren auf die Vertrdge ge-
stiitzten Zielvorgaben, einschlieBlich des wirtschaftlichen, sozialen
und territorialen Zusammenhalts, gewéhrleistet wird, darunter:

i) eine Analyse der Unterschiede, Entwicklungserfordernisse und
des Wachstumspotenzials unter Bezugnahme auf die festgeleg-
ten thematischen Ziele und territorialen Herausforderungen und
gegebenenfalls unter Beriicksichtigung des nationalen Reform-
programms des Mitgliedstaats sowie der entsprechenden geméf
Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenommenen ldnderspezifischen
Empfehlungen und der entsprechenden gemil Artikel 148 Ab-
satz 4 AEUV angenommenen Ratsempfehlungen;
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ii)

iii)

iv)

vi)

vii)

eine Zusammenfassung der Ex-ante-Bewertungen der Pro-
gramme oder der wichtigsten Ergebnisse der Ex-ante-Bewertung
der Partnerschaftsvereinbarung, sofern die letzteren Bewertung
von den Mitgliedstaaten von sich aus durchgefiihrt wird,;

ausgewdhlte thematische Ziele, und fiir jedes der ausgewihlten
thematischen Ziele eine Zusammenfassung der wichtigsten Er-
gebnisse, die fiir jeden der ESI-Fonds erwartet werden;

die als Richtwert dienende Zuweisung von Mitteln durch die
Union nach thematischem Ziel auf nationaler Ebene fiir jeden
ESI-Fonds sowie der als Richtwert dienende Gesamtbetrag der
fiir die Klimaschutzziele vorgesehenen Unterstiitzung;

die Anwendung der bereichsiibergreifenden Grundsitze gemif
der Artikel 5, 7 und 8 und der Strategieziele fiir die Nutzung der
ESI-Fonds;

eine Auflistung der EFRE-, ESF- und Kohisionsfonds-Program-
me, mit Ausnahme der Programme im Rahmen des Ziels "Eu-
ropdische territoriale Zusammenarbeit" und der ELER- und
EMFF-Programme mit den jeweiligen indikativen Zuweisungen,
aufgeschliisselt nach ESI-Fonds und nach Jahr;

nach ESI-Fonds und gegebenenfalls nach Regionenkategorie
aufgeschliisselte Angaben {iber die Zuweisung fiir die leistungs-
bezogene Reserve und zu den Betrdgen, die bei der Berechnung
der leistungsbezogenen Reserve gemil Artikel 20 nicht beriick-
sichtigt werden;

b) Vorkehrungen zur Gewdhrleistung eines wirksamen Einsatzes der
ESI-Fonds, darunter:

)

iii)

v)

Vorkehrungen geméfl dem institutionellen Rahmen der Mitglied-
staaten, die die Koordinierung zwischen den ESI-Fonds und an-
deren nationalen und Unions-Finanzierungsinstrumenten und mit
der EIB sicherstellen;

die Informationen, die fiir eine Ex-ante-Uberpriifung der Einhal-
tung der Regeln zur Zusétzlichkeit erforderlich sind, wie in Teil
Drei definiert;

eine Zusammenfassung der Bewertung hinsichtlich der Erfiillung
der auf nationaler Ebene geltenden Ex-ante-Konditionalititen ge-
mal Artikel 19 und Anhang XI und, wenn die anwendbaren
Ex-ante-Konditionalititen nicht erfiillt sind, der zu ergreifenden
Mafnahmen sowie Angaben zu den zustdndigen Stellen und zum
Zeitplan fiir die Umsetzung dieser Maflnahmen;

die Methodik und die Mechanismen zur Sicherstellung der Kon-
sistenz beim Funktionieren des Leistungsrahmens geméal Arti-
kel 21;

eine Bewertung der Frage, ob die administrative Leistungsfahig-
keit der an der Verwaltung und Kontrolle der Programme betei-
ligten Behorden und — gegebenenfalls — der Begiinstigten ge-
starkt werden muss, sowie, falls erforderlich, eine Zusammenfas-
sung der zu diesem Zweck zu ergreifenden Mafinahmen,;
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vi) eine Zusammenfassung der geplanten MafBinahmen in den Pro-
grammen, einschlieBlich eines indikativen Zeitplans, um eine
Verringerung des Verwaltungsaufwands der Begiinstigten zu
erreichen;

¢) Vorkehrungen fiir das in Artikel 5 genannte Partnerschaftsprinzip;

d) eine indikative Auflistung der in Artikel 5 aufgefiihrten Partner und
eine Zusammenfassung der Maflnahmen zu ihrer Einbindung im
Einklang mit Artikel 5 und ihrer Rolle bei der Ausarbeitung der
Partnerschaftsvereinbarung und des Fortschrittsberichts nach Arti-
kel 52.

(2) In der Partnerschaftsvereinbarung ist ferner Folgendes enthalten:

a) ein integrierter Ansatz zur aus den ESI-Fonds unterstiitzten territo-
rialen Entwicklung oder eine Zusammenfassung der integrierten An-
sdtze zur territorialen Entwicklung auf der Grundlage des Inhalts der
Programme, der bzw. die Folgendes auffiihrt:

i) die Vorkehrungen fiir einen integrierten Ansatz bei der Nutzung
der ESI-Fonds fiir die territoriale Entwicklung von bestimmten,
Regionen nachgeordneten Gebieten, insbesondere Durchfiih-
rungsvorkehrungen fiir die Artikel 32, 33 und 36, gemeinsam
mit den Grundsétzen fiir die Ermittlung der stddtischen Gebiete,
in denen integrierte Maflnahmen fiir eine nachhaltige Stadtent-
wicklung durchgefiihrt werden sollen;

i) die wichtigsten prioritdren Bereiche fiir eine Zusammenarbeit im
Rahmen der ESI-Fonds, gegebenenfalls unter Beriicksichtigung
makroregionaler ~ Strategien und von P C1 Meeresbeck-
enstrategien <«;

iii) gegebenenfalls ein integrierter Ansatz fiir die besonderen Bediirf-
nisse der am stérksten von Armut betroffenen geografischen Ge-
biete oder der am stirksten diskriminierten oder sozial aus-
gegrenzten Zielgruppen mit besonderem Augenmerk auf margi-
nalisierten Gemeinschaften, Menschen mit Behinderungen, Lang-
zeitarbeitslosen und jungen Menschen, die weder einen Arbeits-
platz haben noch eine schulische oder berufliche Ausbildung
absolvieren;

iv) gegebenenfalls ein integrierter Ansatz zur Bewiltigung der de-
mografischen Herausforderungen von Regionen oder fiir die spe-
zifischen Bediirfnisse der geografischen Gebiete mit schweren
und dauerhaften natiirlichen oder demografischen Nachteilen
im Sinne von Artikel 174 AEUV;

b) Vorkehrungen zur Gewéhrleistung eines effizienten Einsatzes der
ESI-Fonds, darunter eine Bewertung der bestehenden Systeme fiir
den elektronischen Datenaustausch sowie eine Zusammenfassung
der geplanten Mallnahmen, mit denen schrittweise ermoglicht wer-
den soll, dass der gesamte Informationsaustausch zwischen den Be-
giinstigten und den fiir die Verwaltung und Kontrolle der Programme
zustidndigen Behorden auf elektronischem Wege erfolgt.
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Artikel 16

Annahme und Anderung der Partnerschaftsvereinbarung

(1) Die Kommission bewertet die Ubereinstimmung der Partner-
schaftsvereinbarung mit dieser Verordnung gegebenenfalls unter Be-
riicksichtigung des nationalen Reformprogramms sowie der entsprechen-
den gemill Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenommenen lédnderspezi-
fischen Empfehlungen und der entsprechenden geméil Artikel 148 Ab-
satz 4 AEUV angenommenen Ratsempfehlungen sowie der Ex-ante-Be-
wertungen der Programme und bringt ihre Anmerkungen binnen drei
Monaten nach dem Datum der Einreichung der Partnerschaftsverein-
barung durch den Mitgliedstaat vor. Der betreffende Mitgliedstaat stellt
alle erforderlichen zusitzlichen Informationen zur Verfliigung und iiber-
arbeitet gegebenenfalls die Partnerschaftsvereinbarung.

(2) Die Kommission nimmt fiir die Elemente, fiir die ein Beschluss
der Kommission nach Artikel 96 Absatz 10 erforderlich ist, spitestens
vier Monate nach dem Datum der Einreichung der Partnerschaftsver-
einbarung durch den Mitgliedstaat mittels Durchfithrungsrechtsakten
» C1 cinen Beschluss zur Genehmigung der Elemente der Partner-
schaftsvereinbarung an, die unter Artikel 15 Absatz 1 fallen, « sowie
jener, die unter Artikel 15 Absatz 2 fallen, falls ein Mitgliedstaat von
den Bestimmungen des Artikels 96 Absatz 8 Gebrauch gemacht hat,
vorausgesetzt, den Anmerkungen der Kommission wurde angemessen
Rechnung getragen. Die Partnerschaftsvereinbarung tritt frithestens am
1. Januar 2014 in Kraft.

(3) Die Kommission erstellt bis 31. Dezember 2015 einen Bericht
iiber das Ergebnis der Verhandlungen iiber die Partnerschaftsverein-
barungen und die Programme, einschlieBlich eines Uberblicks iiber die
wichtigsten Themen fiir jeden Mitgliedstaat. Dieser Bericht wird dem
Europdischen Parlament, dem Rat, dem Europidischen Wirtschafts- und
Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen gleichzeitig
vorgelegt.

(4)  Schldgt der Mitgliedstaat eine Anderung an den unter den Be-
schluss der Kommission nach Absatz 2 fallenden Elementen der Part-
nerschaftsvereinbarung vor, nimmt die Kommission im Einklang mit
Absatz 1 eine Bewertung vor und erldsst gegebenenfalls mittels Durch-
fiihrungsrechtsakten innerhalb von drei Monaten nach dem Datum der
der Vorlage des Anderungsvorschlags durch den Mitgliedstaat einen
Beschluss zur Genehmigung der Anderung.

(4a) Im Anschluss an die Anderung eines oder mehrerer Programme,
die von der Kommission im vorangegangenen Kalenderjahr genehmigt
wurde, unterbreitet der Mitgliedstaat, soweit zutreffend, jedes Jahr bis
zum 31. Januar eine geénderte Partnerschaftsvereinbarung.

Die Kommission erlédsst jedes Jahr bis zum 31. Mérz einen Beschluss,
mit dem bestitigt wird, dass die Anderung der Partnerschaftsverein-
barung einer Anderung eines oder mehrerer Programme entspricht, die
von der Kommission im vorangegangenen Kalenderjahr genehmigt
wurde.

Dieser Beschluss kann die Anderung anderer Elemente der Partner-
schaftsvereinbarung entsprechend einem in Absatz 4 genannten Vor-
schlag beinhalten, sofern der Kommission der Vorschlag bis zum 31.
Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres unterbreitet wurde.
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(5) Nimmt ein Mitgliedstaat eine Anderung an den nicht unter den
Beschluss der Kommission nach Absatz 2 fallenden Elementen der Part-
nerschaftsvereinbarung vor, teilt er dies der Kommission innerhalb eines
Monats ab dem Datum des Beschlusses, eine Anderung vorzunehmen,
mit.

Artikel 17

Annahme der iiberarbeiteten Partnerschaftsvereinbarung bei
verzogertem Inkrafttreten einer fondsspezifischen Verordnung

(1)  Gilt Artikel 14 Absatz 5, so legt jeder Mitgliedstaat der Kommis-
sion eine lberarbeitete Partnerschaftsvereinbarung vor, die die in der
Partnerschaftsvereinbarung fiir den betreffenden ESI-Fonds fehlenden
Elemente enthélt, und zwar innerhalb von zwei Monaten nach dem
Datum des Inkrafttretens der fondsspezifischen Verordnung, die von
der Verzogerung betroffen war.

(2) Die Kommission bewertet die Ubereinstimmung dieser iiberarbei-
teten Partnerschaftsvereinbarung mit dieser Verordnung gemiB Arti-
kel 16 Absatz 1 und nimmt mittels Durchfiihrungsrechtsakten einen
Beschluss an, mit dem sie die iiberarbeitete Partnerschaftsvereinbarung
im Einklang mit Artikel 16 Absatz 2 annimmt.

KAPITEL 111

Thematische Konzentration, Ex-ante-Konditionalitiiten und
Leistungsiiberpriifung

Artikel 18

Thematische Konzentration

Im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen konzentrieren die
Mitgliedstaaten ihre Unterstiitzung auf Interventionen, die in Bezug auf
die Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum den groften Mehrwert bieten. »C1 Dabei beriicksichtigen
sie die wichtigsten territorialen Herausforderungen der verschiedenen
Arten von Gebieten gemdl dem GSR, gegebenenfalls die in den na-
tionalen Reformprogrammen identifizierten Herausforderungen sowie
die entsprechenden ldnderspezifischen Empfehlungen nach Artikel 121
Absatz 2 AEUV und die entsprechenden gemil Artikel 148 Absatz 4
AEUV angenommenen Ratsempfehlungen. € Bestimmungen {iber die
thematische Konzentration im Rahmen der fondsspezifischen Regelun-
gen gelten nicht fiir technische Hilfe.

Artikel 19

Ex-ante-Konditionalititen

(1) Die Mitgliedstaaten bewerten in ihrem jeweiligen institutionellen
und rechtlichen Rahmen und im Kontext der Vorbereitung der Pro-
gramme und gegebenenfalls der Partnerschaftsvereinbarung, ob die in
den jeweiligen fondsspezifischen Regelungen festgelegten Ex-ante-Kon-
ditionalitdten und die gemdB3 Anhang XI Teil II festgelegten allgemeinen
Ex-ante-Konditionalititen auf die spezifischen, innerhalb ihrer Pro-
gramme verfolgten Ziele anwendbar sind und ob die geltenden Ex-an-
te-Konditionalitdten erfiillt sind.
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Die Ex-ante-Konditionalititen gelten nur insoweit, als und sofern die
Begriffsbestimmung nach Artikel 2 Nummer 33 im Hinblick auf die
spezifischen Ziele, die im Rahmen der Priorititen des Programms ver-
folgt werden, eingehalten wird. Unbeschadet der Begriffsbestimmung
nach Artikel 2 Nummer 33 ist bei der Bewertung der Anwendbarkeit
gemil Artikel 4 Absatz 5 gegebenenfalls der Grundsatz der Verhilt-
nisméBigkeit hinsichtlich der Hohe der zugewiesenen Mittel zu beach-
ten. Die Bewertung der Erfiillung ist auf die in den fondsspezifischen
Regelungen und in Anhang XI Teil II festgelegten Kriterien beschrankt.

(2) Die Partnerschaftsvereinbarung enthélt eine Zusammenfassung
der Bewertung hinsichtlich der Erfiillung der Ex-ante-Konditionalitéten,
die auf nationaler Ebene gelten und fiir solche, die nach der in Absatz
1 genannten Bewertung am Tag der Vorlage der Partnerschaftsverein-
barung nicht erfiillt sind, die Maflnahmen, die ergriffen werden sollen,
die zustindigen Stellen sowie den Zeitplan fiir die Umsetzung dieser
MaBnahmen. In jedem Programm wird angegeben, welche der in den
einschldgigen fondsspezifischen Regelungen festgelegten Ex-ante-Kon-
ditionalititen und der geméd Anhang XI Teil II festgelegten allgemei-
nen Ex-ante-Konditionalititen auf das Programm anwendbar sind und
welche dieser Ex-ante-Konditionalitdten gemaf der in Absatz 1 genann-
ten Bewertung am Tag der Vorlage der Partnerschaftsvereinbarung und
der Programme erfiillt sind. Programme, bei denen die geltenden
Ex-ante-Konditionalitdten nicht erfiillt sind, enthalten eine Beschreibung
der zu ergreifenden Maflnahmen sowie Angaben zu den zustdndigen
Stellen und zum Zeitplan fiir die Umsetzung der MaBBnahmen. Die Mit-
gliedstaaten erfiillen diese Ex-ante-Konditionalititen spétestens bis zum
31. Dezember 2016 und berichten dariiber spitestens im jéhrlichen
Durchfiihrungsberichts im Jahr 2017 geméll Artikel 50 Absatz 4 oder
im Fortschrittsbericht im Jahr 2017 gemilB Artikel 52 Absatz 2 Buch-
stabe c.

(3) Die Kommission bewertet die Kohdrenz und Angemessenheit der
von den Mitgliedstaaten vorgelegten Informationen iiber die Anwend-
barkeit von Ex-ante-Konditionalititen sowie {iber die Erfiillung der an-
wendbaren Ex-Ante-Konditionalitdten im Rahmen ihrer Bewertung der
Programme und gegebenenfalls der Partnerschaftsvereinbarung.

Bei dieser Bewertung der Anwendbarkeit hat die Kommission gemif
Artikel 4 Absatz 5 gegebenenfalls der Grundsatz der VerhéltnisméBig-
keit hinsichtlich der Hohe der zugewiesenen Mittel zu beriicksichtigen.
Die Bewertung der Erflillung durch die Kommission ist auf die in den
fondsspezifischen Regelungen und in Anhang XI Teil II festgelegten
Kriterien beschrinkt. Dabei werden die nationalen und regionalen Zu-
stindigkeiten beziiglich der Entscheidung iiber die spezifischen und
geeigneten politischen Maflnahmen, einschlieBlich des Inhalts der Stra-
tegien, geachtet.

(4)  Sollten sich die Kommission und ein Mitgliedstaat hinsichtlich
der Anwendbarkeit einer Ex-ante-Konditionalitdt auf das spezifische
Ziel der Priorititen eines Programms oder deren Erfiillung nicht einig
sein, so weist die Kommission sowohl die Anwendbarkeit im Einklang
mit der Definition in Artikel 2 Nummer 33 als auch die Nichterfiillung
nach.

(5) Die Kommission kann sich bei der Genehmigung eines Pro-
gramms dazu entschlieen, Zwischenzahlungen an die betreffende Prio-
ritdt dieses Programms bis zum zufriedenstellenden Abschluss der in
Absatz 2 genannten Maflnahmen gegebenenfalls teilweise oder vollstin-
dig auszusetzen, um eine erhebliche Beeintrdchtigung der wirksamen
und effizienten Verwirklichung der spezifischen Ziele der betreffenden
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Prioritdt zu verhindern. Werden MafBinahmen zur Erfiillung einer an-
wendbaren Ex-ante-Konditionalitdt, die zum Zeitpunkt der Einreichung
der Partnerschaftsvereinbarung und der entsprechenden Programme
nicht erfiillt ist, nicht bis zu dem in Absatz 2 festgelegten Stichtag
abgeschlossen, so gilt dies als Grund fiir eine Aussetzung der Zwischen-
zahlungen an die betreffenden Priorititen des Programms durch die
Kommission. In beiden Féllen steht der Umfang der Aussetzung im
Verhiltnis zu den zu ergreifenden MaBinahmen und den gefdhrdeten
Mitteln.

(6)  Absatz 5 ist nicht anwendbar, wenn sich die Kommission und der
Mitgliedstaat dariiber einig sind, dass eine Ex-ante-Konditionalitdt nicht
anwendbar ist oder dass eine anwendbare Ex-Ante-Konditionalitét er-
fiillt ist, wie aus der Genehmigung des Programms und der Partner-
schaftsvereinbarung hervorgeht, oder wenn die Kommission binnen 60
Tagen nach dem Datum der Einreichung des in Absatz 2 genannten
einschlidgigen Berichts keine Anmerkungen vorgebracht hat.

(7)  Die Kommission hebt die Aussetzung der Zwischenzahlungen fiir
eine Prioritdt unverziiglich auf, wenn der Mitgliedstaat Malnahmen im
Zusammenhang mit der Erfiillung von Ex-ante-Konditionalititen abge-
schlossen hat, die auf das betreffende Programm anwendbar sind und
die nicht erfiillt waren, als die Kommission die Aussetzung beschloss.
Sie hebt zudem unverziiglich die Aussetzung auf, wenn infolge einer
Anderung des sich auf die betreffende Prioritit beziehenden Programms
die betreffende Ex-ante-Konditionalitit nicht linger anwendbar ist.

(8) Absidtze 1 bis 7 finden keine Anwendung auf Programme im
Rahmen des Ziels "Europdische territoriale Zusammenarbeit".

Artikel 20

Leistungsgebundene Reserve

6 % der dem EFRE, dem ESF und dem Kohésionsfonds im Rahmen des
in Artikel 89 Absatz 2 Buchstabe a dieser Verordnung festgelegten Ziels
"Investitionen in Wachstum und Beschiftigung" sowie dem ELER und
den gemil der EMFF-Verordnung unter geteilter Verwaltung finanzier-
ten MaBnahmen zugewiesenen Mittel stellen eine leistungsgebundene
Reserve dar, die in der Partnerschaftsvereinbarung und den Programmen
eingerichtet und im Einklang mit Artikel 22 dieser Verordnung spezi-
fischen Prioritdten zugewiesen wird.

Die folgenden Ressourcen werden bei der Berechnung der leistungs-
gebundenen Reserve nicht beriicksichtigt:

a) Ressourcen, die der Beschéftigungsinitiative fiir junge Menschen ent-
sprechend dem operationellen Programm in Einklang mit Artikel 18
der ESF-Verordnung zugewiesen werden;

b) Ressourcen, die der technischen Hilfe auf Initiative der Kommission
zugewiesen werden;

¢) Ressourcen, die von der ersten Sdule der GAP gemil3 Artikel 7
Absatz 2 und Artikel 14 Absatz 1 der Verordnung (EU)
Nr. 1307/2013 auf den ELER iibertragen werden;
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d) Ubertragungen auf den ELER fiir jeweils die Kalenderjahre 2013
bzw. 2014 gemiB den Artikeln 10b, 136 und 136b der Verordnung
(EG) Nr. 73/2009 des Rates;

e) Ressourcen, die in Einklang mit Artikel 92 Absatz 6 der vorliegen-
den Verordnung vom Kohisionsfonds auf die Fazilitdt "Connecting
Europe" iibertragen werden;

f) Ressourcen, die in Einklang mit Artikel 92 Absatz 7 der vorliegen-
den Verordnung auf den Europiischen Hilfsfonds fiir die am stérks-
ten von Armut betroffenen Personen iibertragen werden;

g) Ressourcen, die im Einklang mit Artikel 92 Absatz 8 innovativen
MaBnahmen fiir eine nachhaltige Stadtentwicklung zugewiesen
werden.

Artikel 21

Leistungsiiberpriifung

(1) In Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten iiberpriift die Kom-
mission 2019 in jedem Mitgliedstaat die Leistung der Programme in
Bezug auf den Leistungsrahmen aus den jeweiligen Programmen (im
Folgenden "Leistungsiiberpriifung"). Die Methode zur Festlegung des
Leistungsrahmens wird in Anhang II dargelegt.

(2) Bei der Leistungsiiberpriifung wird auf Grundlage der Informa-
tionen und Bewertungen aus dem im Jahr 2019 eingereichten jahrlichen
Durchfiihrungsbericht das Erreichen der Etappenziele der Programme
auf Ebene der Priorititen untersucht.

Artikel 22

Anwendung des Leistungsrahmens

(1) Die leistungsgebundene Reserve macht zwischen 5 und 7 % der
jeder Prioritédt innerhalb eines Programms zugewiesenen Mittel aus, mit
Ausnahme der Prioritdten fiir technische Hilfe und der Programme fiir
Finanzinstrumente gemif Artikel 39. Der Gesamtumfang der zugewie-
senen P> C1 leistungsgebundenen Reserve < belduft sich auf 6 % pro
ESI-Fonds und Regionenkategorie. Die fiir die leistungsgebundene Re-
serve bestimmten Betrige werden in den Programmen nach Prioritdt und
gegebenenfalls nach ESI-Fonds und nach Regionenkategorie auf-
geschliisselt.

(2)  Auf Grundlage der Leistungsiiberpriifung nimmt die Kommission
innerhalb von zwei Monaten nach Erhalt der jeweiligen jdhrlichen
Durchfiihrungsberichte im Jahr 2019 im Wege von Durchfiihrungs-
rechtsakten einen Beschluss an, um fiir jeden ESI-Fonds und Mitglied-
staat diejenigen Programme und Priorititen zu bestimmen, bei denen die
Etappenziele erreicht wurden, wobei diese Informationen nach
ESI-Fonds und Regionenkategorie aufgeschliisselt werden, wenn sich
eine Prioritit auf mehr als einen ESI-Fonds oder eine Regionenkategorie
erstreckt.

(3) Die leistungsbezogene Reserve wird nur Programmen und Prio-
ritdten zugewiesen, bei denen die Etappenziele erreicht wurden. Wurden
bei Priorititen die Etappenziele erreicht, wird erwogen, den Betrag der
leistungsbezogenen Reserve flir die Prioritdt auf der Grundlage des in
Absatz 2 genannten Beschlusses der Kommission endgiiltig zuzuweisen.
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(4)  Wurden bei Priorititen die Etappenziele nicht erreicht, schldgt der
Mitgliedstaat spitestens drei Monate nach der Annahme des in Absatz
2 genannten Beschlusses die Neuzuweisung des entsprechenden Betrags
der leistungsbezogenen Reserve auf durch den in Absatz 2 genannten
Kommissionsbeschlusses festgelegte Prioritdten und andere sich aus der
Neuzuweisung der leistungsbezogenen Reserve ergebende Programm-
dnderungen vor.

Die Kommission genehmigt im Einklang mit Artikel 30 Absétze 3 und
4 die Anderung der betreffenden Programme. Versiumt ein Mitglied-
staat, die Informationen gemil Artikel 50 Absitze 5 und 6 zu iiber-
mitteln, wird die leistungsgebundene Reserve fiir die betreffenden Pro-
gramme oder Prioritdten diesen nicht zugewiesen.

(5) In dem Vorschlag des Mitgliedstaats {iber die Neuzuweisung der
leistungsgebundenen Reserve werden die in dieser Verordnung und den
fondsspezifischen Regelungen festgelegten Anforderungen an eine the-
matische Konzentration und Mindestzuweisungen beriicksichtigt. Wur-
den bei einer oder mehreren Priorititen im Zusammenhang mit den
Anforderungen an eine thematische Konzentration oder Mindestzuwei-
sungen die Etappenziele nicht erreicht, kann der Mitgliedstaat im Rah-
men einer Ausnahmeregelung eine Neuzuweisung der Reserve vorschla-
gen, bei der die genannten Anforderungen und Mindestzuweisungen
nicht eingehalten werden miissen.

(6) Ergibt eine Leistungsiiberpriifung, dass bei einer Prioritdt die
Etappenziele des Leistungsrahmens nur in Bezug auf die Finanzindika-
toren, die Outputindikatoren und die wichtigen Durchfiihrungsschritte
deutlich verfehlt wurden, und dass dies auf eindeutig festgestellte Mén-
gel bei der Durchfithrung zuriickzufiihren ist, die die Kommission zuvor
gemal Artikel 50 Absatz 8 im Anschluss an enge Konsultationen mit
dem betreffenden Mitgliedstaat mitgeteilt hat, und dass der Mitgliedstaat
es versdumt hat, die erforderlichen Korrekturmalnahmen zur Behebung
dieser Mingel zu ergreifen, kann die Kommission frithestens fiinf Mo-
nate nach einer solchen Mitteilung im Einklang mit dem in den fonds-
spezifischen Regelungen festgelegten Verfahren eine Zwischenzahlung
fiir eine Prioritdt eines Programms teilweise oder vollstdndig aussetzen.

Die Kommission hebt die Aussetzung von Zwischenzahlungen unver-
zliglich auf, sobald der Mitgliedstaat die erforderlichen Korrekturmafs-
nahmen ergriffen hat. Betrifft die KorrekturmaBnahme die Ubertragung
von Mittelzuweisungen auf andere Programme oder Priorititen, deren
Etappenziele erreicht wurden, billigt die Kommission im Wege eines
Durchfithrungsrechtsakts die notwendige Anderung der betreffenden
Programme gemidB Artikel 30 Absatz 2. Abweichend von Artikel 30
Absatz 2 fasst die Kommission in einem solchen Fall spitestens zwei
Monate nach der Ubermittlung des Ersuchens durch den Mitgliedstaat
um Anderung einen Beschluss zu der Anderung.

(7)  Stellt die Kommission infolge der Uberpriifung des abschlieBen-
den Durchfiihrungsberichts des Programms fest, dass die im Leistungs-
rahmen festgelegten Ziele nur in Bezug auf die Finanzindikatoren, die
Outputindikatoren und die besonders wichtigen Durchfiihrungsschritte
erheblich verfehlt wurden, was auf eindeutig festgestellte Méangel bei
der Durchfiihrung zuriickzufiihren ist, die die Kommission zuvor geméf
Artikel 50 Absatz 8 im Anschluss an enge Konsultationen mit dem
betreffenden Mitgliedstaat mitgeteilt hat, worauthin der Mitgliedstaat
es versaumt hat, die erforderlichen Korrekturmainahmen zur Behebung
dieser Méngel zu ergreifen, kann die Kommission ungeachtet des Ar-
tikels 85 im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen hinsicht-
lich der betroffenen Priorititen finanzielle Berichtigungen vornehmen.
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Bei der Vornahme der finanziellen Berichtigungen trigt die Kommis-
sion unter gebiihrender Wahrung des Grundsatzes der VerhdltnismaBig-
keit der Hohe des Mittelabflusses und duBleren Faktoren, die zum Ver-
fehlen des Ziels beigetragen haben, Rechnung.

Finanzielle Berichtigungen werden nicht in Fillen vorgenommen, in
denen das Versdumnis, die Ziele zu erreichen, auf die Auswirkungen
sozio-dkonomischer oder umweltbedingter Faktoren, auf erhebliche Ver-
anderungen der Wirtschafts- oder Umweltbedingungen im betreffenden
Mitgliedstaat oder auf hohere Gewalt, die die Umsetzung der betreffen-
den Priorititen schwerwiegend beeintrichtigt hat, zurilickzufiihren ist.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, delegierte Rechtsakte
gemil Artikel 149 zur Festlegung der detaillierten Regeln fiir die Kri-
terien fiir die Bestimmung der Hohe der vorzunehmenden finanziellen
Berichtigung zu erlassen.

Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte mit detaillierten Be-
stimmungen, damit der Ansatz fiir die Festlegung der Etappenziele und
Vorgaben im Leistungsrahmen bei jeder Prioritit sowie fiir die Bewer-
tung der Erreichung der Etappenziele und Vorgaben kohérent ist. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden gemdB dem in Artikel 150 Absatz 3
genannten Priifverfahren erlassen.

KAPITEL 1V

Mafinahmen  in  Verbindung mit der  ordnungsgemiifien
wirtschaftlichen Steuerung

Artikel 23

Mafinahmen zur Schaffung einer Verbindung zwischen der
Wirksamkeit der ESI-Fonds und der ordnungsgemifien
wirtschaftlichen Steuerung

(1) Die Kommission kann einen Mitgliedstaat zur Uberarbeitung sei-
ner Partnerschaftsvereinbarung und der jeweiligen Programme und zur
Unterbreitung von Anderungsvorschligen auffordern, wenn dies fiir die
Forderung der Umsetzung der einschldgigen Empfehlungen des Rates
oder fiir die Optimierung der Auswirkungen der ESI-Fonds auf Wachs-
tum und Wettbewerbsfahigkeit in den Mitgliedstaaten, die finanzielle
Unterstiitzung erhalten, notwendig ist.

Eine solche Aufforderung kann zu folgenden Zwecken erfolgen:

»C1 a) um die Durchfiihrung einer einschlidgigen geméf Artikel 121
Absatz 2 AEUV angenommenen <« landesspezifischen Emp-
fehlung bzw. einer einschldgigen gemill Artikel 148 Absatz 4
angenommenen Ratsempfehlung zu unterstiitzen, die an den
betroffenen Mitgliedstaat gerichtet ist;

b) um die Durchfiihrung einschldgiger Ratsempfehlungen zu unterstiit-
zen, die an den betroffenen Mitgliedstaat gerichtet sind und im Ein-
klang mit Artikel 7 Absatz 2 oder Artikel 8 Absatz 2 der Verord-
nung (EU) Nr. 1176/2011 des Europdischen Parlaments und des
Rates (') angenommen wurden, unter der Voraussetzung, dass diese
Anderungen als fiir die Korrektur makrodkonomischer Ungleichge-
wichte erforderlich angesehen werden; oder

¢) um die Auswirkungen der zur Verfiigung stehenden Mittel aus den
ESI-Fonds auf Wachstum und Wettbewerbsfahigkeit zu optimieren,
falls ein Mitgliedstaat eine der folgenden Bedingungen erfiillt:

(") Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 des Europédischen Parlaments und des Rates
vom 16. November 2011 iiber die Vermeidung und Korrektur makrodko-
nomischer Ungleichgewichte (ABL. L 306 vom 23.11.2011, S. 25)
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i) ihm stehen gemdB Verordnung (EU) Nr. 407/2010 des Rates (')
finanzieller Beistand der Union zur Verfligung;

ii) ihm steht gemidB Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates (?)
finanzieller Beistand zur Verfiigung;

iii) ihm steht eine Finanzhilfe zur Verfiigung, durch die ein makro-
okonomisches Anpassungsprogramm gemif3 Verordnung (EU)
Nr. 472/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates (?)
ausgeldst oder ein Ratsbeschluss gemifl Artikel 136 Absatz 1
AEUV herbeigefiihrt wird.

» C1 Fiir die unter Unterabsatz 2 Buchstabe ¢ genannten Zwecke gilt
jede dieser Voraussetzungen als erfiillt, wenn <« diese Hilfen dem Mit-
gliedstaat vor oder nach dem 21. Dezember 2013 zur Verfiigung gestellt
wurden und ihm nach wie vor zur Verfiigung stehen.

(2) Eine Aufforderung der Kommission an den Mitgliedstaat gemaf
Absatz 1 ist gerechtfertigt, wenn die Umsetzung der einschldgigen Emp-
fehlungen unterstiitzt bzw. die Auswirkungen der Mittel aus den
ESI-Fonds auf Wachstum und Wettbewerbsfahigkeit maximiert werden
sollen, wobei in der Aufforderung die nach Auffassung der Kommission
betroffenen Programme oder Priorititen und die Art der erwarteten An-
derungen genannt werden. Eine solche Aufforderung wird weder vor
2015 noch nach 2019 und auch nicht in zwei aufeinanderfolgenden
Jahren zu ein und denselben Programmen vorgenommen.

(3) Der Mitgliedstaat antwortet binnen zwei Monaten nach Erhalt auf
die in Absatz 1 genannte Aufforderung, wobei er die von ihm fiir not-
wendig erachteten Anderungen der Partnerschaftsvereinbarung und der
Programme und die Griinde fiir diese Anderungen auffihrt, die betrof-
fenen Programme benennt sowie die Art der vorgeschlagenen Anderun-
gen und ihre erwarteten Auswirkungen auf die Umsetzung der Empfeh-
lungen und der ESI-Fonds umreifit. Soweit erforderlich, gibt die Kom-
mission binnen eines Monats nach Erhalt dieser Antwort Anmerkungen
ab.

(4) Der Mitgliedstaat unterbreitet binnen zwei Monaten nach der
Ubermittlung der in Absatz 3 genannten Antwort einen Vorschlag fiir
die Anderung der Partnerschaftsvereinbarung und der jeweiligen Pro-
gramme.

(5) Ubermittelt die Kommission keine Anmerkungen oder ist sie der
Ansicht, dass ihren libermittelten Anmerkungen angemessen Rechnung
getragen wurde, so nimmt die Kommission ohne unangemessene Ver-
zdgerungen und P C1 keinesfalls spiter als drei Monate nach der Uber-
mittlung der Anderungen der Partnerschaftsvereinbarung und der rele-
vanten Programme durch den Mitgliedstaat gemdf3 Absatz 4 einen Be-
schluss zu deren Billigung an. <«

(6)  Ergreift ein Mitgliedstaat innerhalb der in den Absdtzen 3 und
4 genannten Fristen keine wirksamen Maflnahmen als Reaktion auf eine
gemil Absatz 1 gestellte Aufforderung, kann die Kommission binnen
drei Monaten nach ihren Anmerkungen gemifl Absatz 3 oder nach der
Ubermittlung des Vorschlags des Mitgliedstaats gemiB Absatz 4 dem

(") Verordnung (EU) Nr. 407/2010 des Rates vom 11. Mai 2010 zur Einfithrung
eines europdischen Finanzstabilisierungsmechanismus (ABL. L 118 vom
12.5.2010, S. 1).

(®>) Verordnung (EG) Nr. 332/2002 des Rates vom 18. Februar 2002 zur Einfiih-
rung einer Fazilitdt des mittelfristigen finanziellen Beistands zur Stiitzung der
Zahlungsbilanzen der Mitgliedstaaten (ABlL. L 53 vom 23.2.2002, S. 1).

(®) Verordnung (EU) Nr. 472/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates
vom 21. Mai 2013 iiber den Ausbau der wirtschafts- und haushaltspolitischen
Uberwachung von Mitgliedstaaten im Euro-Wihrungsgebiet, die von gravie-
renden Schwierigkeiten in Bezug auf ihre finanzielle Stabilitdt betroffen oder
bedroht sind (ABL. L 140 vom 27.05.2013, S. 1).
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Rat vorschlagen, die Zahlungen fiir die betreffenden Programme oder
Prioritdten teilweise oder vollstindig auszusetzen. In ihrem Vorschlag
begriindet die Kommission ihre Schlussfolgerung, der zufolge der Mit-
gliedstaat keine wirksamen Maflnahmen ergriffen hat. Bei der Ausarbei-
tung ihres Vorschlags beriicksichtigt die Kommission alle einschldgigen
Informationen und alle im Rahmen des in Artikel 15 genannten struk-
turierten Dialogs vorgebrachten Anliegen bzw. Stellungnahmen in an-
gemessener Weise.

Der Rat fasst im Wege eines Durchfithrungsrechtsakts einen Beschluss
zu diesem Vorschlag. Dieser Durchfiihrungsrechtsakt gilt nur fiir Zah-
lungsantrige, die nach dem Datum der Annahme dieses Durchfiihrungs-
rechtsakts eingereicht werden.

(7)  Der Anwendungsbereich und die Hohe der geméll Absatz 5 ver-
hingten Aussetzung der Zahlungen miissen angemessen und wirksam
sein, wobei die Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten vor allem im
Hinblick auf die Auswirkungen der Aussetzung auf die Wirtschaft des
betroffenen Mitgliedstaats beriicksichtigt wird. Die auszusetzenden Pro-
gramme werden auf der Grundlage der Bediirfnisse festgelegt, die in der
in den Absdtzen 1 und 2 genannten Aufforderung ermittelt wurden.

Der Umfang der Zahlungsaussetzung fiir jedes betroffene Programm
iibersteigt nicht 50 % der entsprechenden Zahlungen. In dem Beschluss
kann eine Erhohung des Umfangs der Aussetzung auf bis zu 100 % der
Zahlungen vorgesehen werden, wenn der Mitgliedstaat binnen drei Mo-
naten nach dem Beschluss iliber die Aussetzung der Zahlungen gemif
Absatz 6 keine wirksamen Maflnahmen als Reaktion auf die gemil
Absatz 1 gestellte Aufforderung ergreift.

(8) Hat der Mitgliedstaat im Anschluss an die Aufforderung der
Kommission Anderungen der Partnerschaftsvereinbarung und der jewei-
ligen Programme vorgeschlagen, entscheidet der Rat auf Vorschlag der
Kommission iiber die Aufhebung der Zahlungsaussetzung.

(9) Die Kommission schldgt dem Rat in folgenden Fillen vor, die
Mittelbindungen oder Zahlungen fiir die Programme eines Mitgliedstaats
teilweise oder vollstindig auszusetzen, wenn

a) der Rat im Einklang mit Artikel 126 Absatz 8 oder Artikel 126
Absatz 11 AEUV zu dem Schluss kommt, dass der betroffene Mit-
gliedstaat keine wirksamen MaBnahmen zur Korrektur seines iiber-
maBigen Defizits ergriffen hat;

b) der Rat im Einklang mit Artikel 8 Absatz 3 der Verordnung (EU)
Nr. 1176/2011 zwei aufeinanderfolgende Empfehlungen zu ein und
demselben Ungleichgewicht annimmt, weil der Mitgliedstaat einen
unzureichenden KorrekturmaBnahmenplan eingereicht hat;

¢) der Rat im Einklang mit Artikel 10 Absatz 4 der Verordnung (EU)
Nr. 1176/2011 zwei aufeinanderfolgende Beschliisse zu ein und
demselben Ungleichgewicht annimmt und dadurch einen Verstof
durch einen Mitgliedstaat in der Form feststellt, dass die empfohle-
nen Korrekturmafinahmen nicht ergriffen wurden;

d) die Kommission zu dem Schluss kommt, dass der Mitgliedstaat keine
MaBnahmen zur Durchfiihrung des Anpassungsprogramms nach
Verordnung (EU) Nr. 407/2010 oder Verordnung (EG)
Nr. 332/2002 ergriffen hat, und folglich beschlieit, die Auszahlung
der diesem Mitgliedstaat gewédhrten Finanzhilfe nicht zu genehmigen;
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e) der Rat beschlie3t, dass der Mitgliedstaat das in Artikel 7 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 472/2013 genannte makrodkonomische Anpas-
sungsprogramm bzw. die vom Rat im Wege eines gemil3 Artikel 136
Absatz 1 AEUV angenommenen Beschlusses geforderten MaBnah-
men nicht befolgt.

Bei der Ausarbeitung ihres Vorschlags achtet die Kommission die in
Absatz 11 enthaltenen Bestimmungen und beriicksichtigt in diesem
Sinne alle einschldgigen Informationen und alle im Rahmen des in
Artikel 15 genannten strukturierten Dialogs vorgebrachten Anliegen
bzw. Stellungnahmen in angemessener Weise.

Die Aussetzung von Mittelbindungen wird vorrangig behandelt: Zahlun-
gen werden nur ausgesetzt, wenn unmittelbare Maflnahmen erforderlich
und erhebliche VerstoBe erfolgt sind. Die Aussetzung von Zahlungen
wird auf Zahlungsantrige angewendet, die nach dem Datum des Be-
schlusses iiber die Aussetzung fiir die betroffenen Programme einge-
reicht wurden.

(10)  Ein Kommissionsvorschlag fiir die Aussetzung von Mittelbin-
dungen gemil Absatz 9 gilt als vom Rat gebilligt, sofern der Rat nicht
im Wege eines Durchfithrungsrechtsakts beschlieBt, den Vorschlag in-
nerhalb eines Monats, nachdem er ihm von der Kommission iibermittelt
wurde, mit qualifizierter Mehrheit abzulehnen. Die Aussetzung der Mit-
telbindungen wird fiir den betroffenen Mitgliedstaat ab dem 1. Januar
des dem Aussetzungsbeschluss folgenden Jahres auf die Mittelbindun-
gen aus den ESI-Fonds angewendet.

Der Rat nimmt auf Vorschlag der Kommission fiir die Aussetzung der
Zahlungen gemill Absatz 9 einen Beschluss im Wege eines Durchfiih-
rungsrechtsakts an.

(11)  Anwendungsbereich und Hohe der gemif3 Absatz 10 verhidngten
Aussetzung der Mittelbindungen oder der Zahlungen miissen angemes-
sen sein, die Gleichbehandlung der Mitgliedstaaten beachten und die
wirtschaftlichen und sozialen Gegebenheiten des betreffenden Mitglied-
staates — insbesondere die Arbeitslosenrate in dem betroffenen Mitglied-
staat in Bezug zum Unionsdurchschnitt und die Auswirkungen der Aus-
setzung auf die Wirtschaft des betroffenen Mitgliedstaats — berlicksich-
tigen. Die Auswirkungen der Aussetzung auf Programme, die von be-
sonderer Bedeutung fiir die Bewiltigung wirtschaftlicher oder sozialer
Herausforderungen sind, werden als gesonderter Faktor beriicksichtigt.

Ausfiihrliche Bestimmungen zur Festlegung des Anwendungsbereichs
und der Hohe der Aussetzungen sind in Anhang III niedergelegt.

Die Aussetzung von Mittelbindungen erfolgt gemél der niedrigeren der
folgenden Obergrenzen:

a) hochstens 50 % der fiir das nichste Haushaltsjahr fiir die ESI-Fonds
bestimmten Mittelbindungen, wenn es sich um einen erstmaligen
Verstol im Zusammenhang mit einem Verfahren bei einem {iber-
méaBigen Defizit gemill Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe a handelt,
und hochstens 25 % der fiir das néchste Haushaltsjahr fiir die
ESI-Fonds bestimmten Mittelbindungen, wenn es sich um einen erst-
maligen Versto im Zusammenhang mit einem Korrekturmafnah-
menplan im Rahmen eines iiberméBigen Ungleichgewichts gemél
Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe b oder um die Nichteinhaltung
der im Zuge eines liberméfigen Ungleichgewichts empfohlenen Kor-
rekturmafinahme gemél Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe ¢ handelt.
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Der Umfang der Aussetzung wird bei einem Verfahren bei einem
iiberméBigen Defizit schrittweise auf ein Maximum von 100 % der
fiir das ndchste Haushaltsjahr fiir die ESI-Fonds bestimmten Mittel-
bindungen und bei einem {iberméBigen Ungleichgewicht auf bis zu
50 % der fiir das ndchste Haushaltsjahr fiir die ESI-Fonds bestimm-
ten Mittelbindungen angehoben, wobei die Schwere des VerstoBes
beriicksichtigt wird,

b) hochstens 0,5 % des nominalen BIP bei einem erstmaligen Verstof3
im Zusammenhang mit einem Verfahren bei einem iiberméBigen
Defizit gemad Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe a, und hdchstens
0,25 % des nominalen BIP bei einem erstmaligen Verstol im Zu-
sammenhang mit einem Korrekturmafnahmenplan im Rahmen eines
iibermidfBigen Ungleichgewichts gemdll Absatz 9 Unterabsatz 1 Buch-
stabe b oder der Nichteinhaltung einer im Zuge eines iiberméfBigen
Ungleichgewichts empfohlenen Korrekturmafnahme geméal Absatz 9
Unterabsatz 1 Buchstabe c.

Besteht der Versto im Zusammenhang mit KorrekturmaBinahmen
gemill Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und ¢ weiter, kann
der Anteil an diesem BIP schrittweise auf die folgenden Werte er-
hoht werden:

— hochstens 1 % des nominalen BIP bei einem anhaltenden Ver-
stol im Zusammenhang mit einem Verfahren bei einem iiber-
méBigen Defizit gemd3 Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstabe a; und

— hochstens 0,5 % des nominalen BIP bei einem anhaltenden Ver-
sto im Zusammenhang mit einem iibermdfigen Ungleichge-
wicht im Einklang mit Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstaben b
oder c, wobei die Schwere des Verstofles beriicksichtigt wird.

¢) hochstens 50 % der fiir das nidchste Haushaltsjahr fiir die ESI-Fonds
bestimmten Mittelbindungen, oder hdchstens 0,5 % des nominalen
BIP bei einem erstmaligen Versto gemil Absatz 9 Unterabsatz 1
Buchstaben d und e.

Bei der Festlegung der Hohe der Aussetzung und bei der Priifung
der Frage, ob Mittelbindungen oder Zahlungen ausgesetzt werden
sollen, wird der Status des Programms — und insbesondere der Zeit-
raum, der nach Wiedereinsetzung der ausgesetzten Mittelbindungen
fiir die Verwendung der Mittel verbleibt — beriicksichtigt.

(12)  Die Kommission hebt die Aussetzung der Mittelbindungen un-
beschadet der Authebungsvorschriften nach Artikel 86 bis 88 in den
folgenden Fillen unverziiglich auf:

a) wenn das Verfahren bei einem tibermédfigen Defizit im Einklang mit
Artikel 9 der Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates (') ruht oder
der Rat im Einklang mit Artikel 126 Absatz 12 AEUV beschliefit,
den Beschluss iiber das Bestehen eines iibermdBigen Defizits
aufzuheben;

b) wenn der Rat den vom betroffenen Mitgliedstaat nach Artikel 8
Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 eingereichten Korrek-
turmafnahmenplan billigt oder das Verfahren bei einem iibermafigen
Ungleichgewicht gemél Artikel 10 Absatz 5 derselben Verordnung
ruht, oder der Rat das Verfahren bei einem iiberméBigen Ungleich-
gewicht gemdl Artikel 11 derselben Verordnung einstellt;

(") Verordnung (EG) Nr. 1467/97 des Rates vom 7. Juli 1997 iiber die Beschleu-

nigung und Klirung des Verfahrens bei einem iiberméBigen Defizit
(ABL. L 209 vom 2.8.1997, S. 6).
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¢) wenn die Kommission zu dem Schluss kommt, dass der betreffende
Mitgliedstaat geeignete MaBnahmen zur Durchfithrung des Anpas-
sungsprogramms nach Artikel 7 der Verordnung (EU) Nr. 472/2013
oder die aufgrund eines Beschlusses des Rates gemél Artikel 136
Absatz 1 AEUV erforderlichen Mainahmen ergriffen hat.

Bei der Aufhebung der Aussetzung der Mittelbindungen setzt die Kom-
mission gemdl Artikel 8 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013
des Rates die ausgesetzten Mittelbindungen wieder in den Haushaltsplan
ein.

Ein Beschluss iiber die Aufhebung der Aussetzung von Zahlungen ist
vom Rat auf der Grundlage eines Vorschlags der Kommission zu fas-
sen, wenn die entsprechenden Bedingungen nach Unterabsatz 1 Buch-
staben a, b und c erfiillt sind.

(13)  Die Absitze 6 bis 12 gelten nicht fiir das Vereinigte Konigreich,
sofern sich die Aussetzung der Mittelbindungen oder Zahlungen auf
Angelegenheiten bezieht, die unter Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstaben
a, b und c Ziffer iii oder Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b oder ¢
fallen.

(14)  Dieser Artikel findet keine Anwendung auf Programme im Rah-
men des Ziels "Europdische territoriale Zusammenarbeit".

(15) Die Kommission hélt das Europdische Parlament iiber die
Durchfithrung dieses Artikels auf dem Laufenden. Insbesondere setzt
die Kommission — wenn eine der Bedingungen nach Absatz 6 oder
Absatz 9 Unterabsatz 1 Buchstaben a bis e fiir einen Mitgliedstaat
erfiillt ist — das Europédische Parlament unverziiglich in Kenntnis und
macht Angaben zu den ESI-Fonds und Programmen, fiir die eine Aus-
setzung der Mittelbindungen oder Zahlungen in Frage kdme.

Das Européische Parlament kann die Kommission zu einem strukturier-
ten Dialog iliber die Anwendung dieses Artikels unter besonderer Be-
riicksichtigung der Ubermittlung der in Unterabsatz 1 genannten Infor-
mationen einladen.

Die Kommission iibermittelt dem Européischen Parlament und dem Rat
den Vorschlag fiir eine Aussetzung von Mittelbindungen oder Zahlun-
gen oder den Vorschlag fiir die Aufhebung einer solchen Aussetzung
unverziiglich nach dessen Annahme. Das Europédische Parlament kann
die Kommission ersuchen, die Griinde fiir ihren Vorschlag zu erldutern.

(16) 2017 nimmt die Kommission eine Uberpriifung der Anwendung
dieses Artikels vor. Dazu erstellt die Kommission einen Bericht, den sie
dem Europédischen Parlament und dem Rat {ibermittelt und dem sie bei
Bedarf einen Legislativvorschlag beifligt.

(17)  Andert sich die soziale und wirtschaftliche Lage in der EU
betrichtlich, so kann die Kommission einen Vorschlag zur Uberarbei-
tung des Anwendungsbereichs dieses Artikels vorlegen, bzw. das Euro-
pdische Parlament oder der Rat konnen gemill Artikel 225 bzw. 241
AEUV die Kommission ersuchen, diesen Vorschlag vorzulegen.

Artikel 24

Hohere Zahlungen fiir Mitgliedstaaten mit voriibergehenden
Haushaltsschwierigkeiten

(1)  Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats konnen Zwischenzahlungen
um zehn Prozentpunkte {iber dem fiir jede EFRE-, ESF- und Kohésions-
fonds-Prioritdt oder jede ELER- und EMFF-Mallnahme geltenden Ko-
finanzierungssatz aufgestockt werden.
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Der aufgestockte Satz, der nicht {iber 100 % liegen darf, gilt fiir Zah-
lungsantrige, die ein Mitgliedstaat bis zum 30. Juni 2016 einreicht,
sofern er nach dem 21. Dezember 2013 eine der folgenden Bedingungen
erfillt:

a) er erhdlt im Rahmen der Verordnung (EU) Nr. 407/2010 ein Darle-
hen von der Union;

b) er erhélt im Einklang mit der Verordnung (EG) Nr. 332/2002 mittel-
fristigen finanziellen Beistand, unter der Bedingung, dass er ein
makrodkonomisches Anpassungsprogramm umsetzt;

¢) er erhélt finanziellen Beistand unter der Bedingung, dass er gemal
der Verordnung (EU) Nr. 472/2013 ein makrodkonomisches Anpas-
sungsprogramm umsetzt.

Erfiillt ein Mitgliedstaat eine der Bedingungen aus dem zweiten Unter-
absatz nach dem 30. Juni 2016, so gilt der aufgestockte Satz fiir Zah-
lungsantrige, die er bis zum 30. Juni des Jahres einreicht, welches auf
das Kalenderjahr folgt, in dem die entsprechende finanzielle Unterstiit-
zung auslauft.

Dieser Absatz gilt nicht fiir Programme im Rahmen der
ETZ-Verordnung.

(2) Ungeachtet des Absatzes 1 darf der Unionsbeitrag durch
Zwischen- und Restzahlungen jedoch nicht héher sein als

a) die offentlichen Ausgaben oder

b) der Hochstbetrag der Unterstiitzung aus den ESI-Fonds fiir jede
Prioritdt bei EFRE, ESF und dem Kohésionsfonds bzw. fiir jede
Mafnahme bei ELER und EMFF, wie im Beschluss der Kommission
iiber die Genehmigung des Programms festgelegt,

je nachdem, welcher Betrag niedriger ist.

Artikel 25

Verwaltung der technischen Hilfe fiir Mitgliedstaaten

(1)  Auf Antrag eines Mitgliedstaats gemil Artikel 11 der Verord-
nung (EU) 2017/825 des Europdischen Parlaments und des Rates (1)
kann ein Teil der Mittel, die gemél Artikel 59 der vorliegenden Ver-
ordnung vorgesehen und nach MaBigabe der fondsspezifischen Regelun-
gen zweckbestimmt sind, im Einvernehmen mit der Kommission iiber-
tragen und gemil Artikel 58 Absatz 1 Unterabsatz 3 Buchstabe 1 durch
direkte oder indirekte Mittelverwaltung der technischen Hilfe auf Ini-
tiative der Kommission fiir die Umsetzung von Malnahmen in Ver-
bindung mit dem betreffenden Mitgliedstaat zugewiesen werden.

(2) Die Mittel geméll Absatz 1 kommen zu den Betrdgen hinzu, die
im Einklang mit den in den fondsspezifischen Regelungen fiir die tech-
nische Hilfe auf Initiative der Kommission vorgesehenen Ausgabenober-
grenzen festgelegt sind. In Fillen, in denen in den » C1 fondsspezifis-
chen 4« Regelungen eine Ausgabenobergrenze fiir technische Hilfe auf

(") Verordnung (EU) 2017/825 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
17. Mai 2017 iiber ein Programm zur Unterstiitzung von Strukturreformen fiir
den Zeitraum 2017-2020 und zur Anderung der Verordnungen (EU)
Nr. 1303/2013 und (EU) Nr. 1305/2013 (ABL L 129 vom 19.5.2017, S. 1)
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Initiative eines Mitgliedstaates festgelegt ist, wird der zu iibertragende
Betrag in die Berechnung, ob diese Obergrenze eingehalten wird,
einbezogen.

(3) »M3 Mitgliedstaaten beantragen die Ubertragung gemil Absatz
1 fiir ein Kalenderjahr bis zum 31. Januar des Jahres, in dem die Uber-
tragung erfolgen soll. Dem Antrag wird ein Vorschlag zur Anderung
des Programms oder der Programme, von denen die entsprechenden
Mittel iibertragen werden, beigefiigt. Entsprechende Anderungen der
Partnerschaftsvereinbarung werden gemdf3 Artikel 30 Absatz 2 vor-
genommen und der jéhrlich der Kommission iibertragene Gesamtbetrag
festgelegt. <

Mitgliedstaaten, die die in Artikel 24 Absatz 1 festgelegten Bedingun-
gen am 1. Januar 2014 erfiillen, kénnen ihren Antrag fiir dasselbe Jahr
zusammen mit ihrer Partnerschaftsvereinbarung tibermitteln, in der der
zu iibertragende Betrag fiir technische Hilfe auf Initiative der Kommis-
sion festgelegt ist.

(4) Die von einem Mitgliedstaat gemdl3 Absatz 1 des vorliegenden
Artikels ibertragenen Mittel unterliegen der Aufhebungsbestimmung
gemil Artikel 136 der vorliegenden Verordnung sowie gemdB Arti-
kel 38 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013.

TITEL III
PROGRAMMPLANUNG
KAPITEL 1

Allgemeine Bestimmungen zu den ESI-Fonds

Artikel 26

Erstellung der Programme

(1) Die ESI-Fonds werden durch Programme im Einklang mit der
Partnerschaftsvereinbarung genutzt. Jedes Programm deckt den Zeitraum
vom 1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020 ab.

(2) Die Programme werden von den Mitgliedstaaten oder jedweder
von ihnen benannten Behoérde in Zusammenarbeit mit den in Artikel 5
genannten Partnern erstellt. Die Mitgliedstaaten erstellen die Programme
auf der Grundlage von fiir die Offentlichkeit transparenten Verfahren
gemil ihrem institutionellen und rechtlichen Rahmen.

(3) Die Mitgliedstaaten und die Kommission arbeiten zusammen, um
eine effektive Koordinierung bei der Ausarbeitung und Umsetzung der
Programme fiir die ESI-Fonds sicherzustellen, darunter gegebenenfalls
fondsiibergreifende Programme fiir die Fonds unter Beriicksichtigung
des Grundsatzes der VerhéltnismaBigkeit.

(4) Die Mitgliedstaaten reichen die Programme bei der Kommission
innerhalb von drei Monaten nach der Einreichung der Partnerschaftsver-
einbarung ein. Programme im Bereich "Européische territoriale Zusam-
menarbeit" werden bis zum 22. September 2014 vorgelegt. Alle Pro-
gramme werden von der Ex-ante-Bewertung gemél Artikel 55 flankiert.

(5)  Treten eine oder mehrere der »C1 fondsspezifischen <« Verord-
nungen fiir die ESI-Fonds in einem Zeitraum zwischen dem 22. Februar
2014 und dem 22. Juni 2014 in Kraft, werden das Programm oder die
Programme, die aus den ESI-Fonds unterstiitzt werden und von der
Verzdgerung beim Inkrafttreten der fondsspezifischen Verordnungen
betroffen sind, innerhalb von drei Monaten nach Vorlage der in Arti-
kel 17 Absatz 1 genannten Partnerschaftsvereinbarung unterbreitet.
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(6)  Treten eine oder mehrere der »C1 fondsspezifischen <« Verord-
nungen fiir die ESI-Fonds nach dem 22. Juni 2014 in Kraft, werden das
Programm oder die Programme, die aus den ESI-Fonds unterstiitzt wer-
den und von der Verzdgerung beim Inkrafttreten der fondsspezifischen
Verordnungen betroffen sind, innerhalb von drei Monaten nach dem
Datum des Inkrafttretens der »C1 fondsspezifischen € Regelung,
die von der Verzdgerung betroffen war, unterbreitet.

Artikel 27

Inhalt der Programme

(1) In jedem Programm wird eine Strategie fiir den Beitrag des Pro-
gramms zur Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integra-
tives Wachstum dargelegt, die mit dieser Verordnung, den fondsspezi-
fischen Regelungen und mit dem Inhalt der Partnerschaftsvereinbarung
vereinbar ist.

Jedes Programm umfasst Vorkehrungen zur Gewéhrleistung einer wirk-
samen, effizienten und koordinierten Nutzung der ESI-Fonds und MaB-
nahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands fiir die Begiinstig-
ten.

(2) In jedem Programm werden Priorititen definiert, in denen spezi-
fische Ziele, die Mittelausstattung fiir die Unterstiitzung aus den
ESI-Fonds und die entsprechende nationale Kofinanzierung, einschlief3-
lich der Betrdge im Zusammenhang mit der > C1 leistungsgebundenen
Reserve 4, die offentlich oder privat im Einklang mit den fondsspezi-
fischen Regelungen erfolgen kann, angegeben sind.

(3) Nehmen Mitgliedstaaten und Regionen an makroregionalen Stra-
tegien oder > C1 Meeresbeckenstrategien <« teil, wird im betreffenden
Programm im Einklang mit den vom Mitgliedstaat fiir das Programm-
gebiet ermittelten Bediirfnissen der Beitrag der geplanten Interventionen
zu diesen Strategien dargelegt.

(4) In jeder Prioritit werden als Grundlage fiir die Begleitung, die
Bewertung und die Uberpriifung der Leistung die qualitativ oder quan-
titativ formulierten Indikatoren und entsprechenden Ziele im Einklang
mit den fondsspezifischen Regelungen fiir die Bewertung der Fort-
schritte bei der Durchfiihrung der Programme zum Erreichen der Ziele
festgelegt. Zu diesen Indikatoren zéhlen:

a) Finanzindikatoren zu den zugewiesenen Ausgaben;
b) Outputindikatoren zu den unterstiitzten Vorhaben;
¢) Ergebnisindikatoren zu der betreffenden Prioritét.

Die fondsspezifischen Regelungen legen fiir jeden ESI-Fonds gemein-
same Indikatoren fest und konnen auch Bestimmungen zu programm-
spezifischen Indikatoren enthalten.

(5) Jedes Programm — mit Ausnahme derer, die ausschlieBlich tech-
nische Hilfe abdecken, — beinhaltet eine Beschreibung, gemifl den
fondsspezifischen Regelungen, der Mafinahmen zur Beriicksichtigung
der in den Artikeln 5, 7 und 8 genannten Grundsitze.

(6) In jedem Programm — mit Ausnahme derer, in denen technische
Hilfe im Rahmen eines spezifischen Programms geleistet wird — wird
der als Richtwert dienende Betrag der Unterstiitzung fiir die Klima-
schutzziele auf der Grundlage der in Artikel 8 genannten Methodik
festgelegt.

(7)  Die Mitgliedstaaten erstellen die Programme im Einklang mit den
fondsspezifischen Regelungen.
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Artikel 28

Besondere von der EIB umzusetzende Bestimmungen iiber den
Inhalt von Programmen fiir gemeinsame Instrumente f iir
unbegrenzte Garantien und Verbriefung zur Kapitalentlastung

(1)  Abweichend von Artikel 27 enthalten die in Artikel 39 Absatz 4
Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten zweckbestimmten Programme:

a) die in Artikel 27 Absatz 1 Unterabsatz 1 sowie Absatz 2, 3 und 4
jenes Artikels festgelegten Elemente in Bezug auf die Grundsitze
gemil Artikel 5;

b) eine Auflistung der in den Artikeln 125, 126 und 127 dieser Ver-
ordnung und in Artikel 65 Absatz 2 der ELER-Verordnung genann-
ten Stellen, soweit diese fiir den betreffenden Fonds von Bedeutung
sind,

c) fiir jede fiir das Programm geltende Ex-ante-Konditionalitit gemaf
Artikel 19 und Anhang XI eine Bewertung, ob die Ex-ante-Konditio-
nalitdt am Tag der Einreichung der Partnerschaftsvereinbarung und
des Programms erfiillt ist, und, sind die Ex-ante-Konditionalitéten
nicht erfiillt, eine Beschreibung der MaBnahmen zur Erfiillung der
Ex-ante-Konditionalitdt, die zustdndigen Stellen und einen Zeitplan
fiir diese Maflnahmen im Einklang mit der in der Partnerschaftsver-
einbarung vorgelegten Zusammenfassung.

(2)  Abweichend von Artikel 55 gilt die in Artikel 39 Absatz 4 Unter-
absatz 1 Buchstabe a genannte Ex-ante-Bewertung als Ex-ante- Bewer-
tung fiir diese Programme.

(3) Fiir die Zwecke der in Artikel 39 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buch-
stabe b dieser Verordnung genannten Programme finden Artikel 6 Ab-
satz 2 und Artikel 59 Absitze 5 und 6 der ELER-Verordnung keine
Anwendung. Zusitzlich zu den in Absatz 1 dieses Artikels genannten
Elementen gelten nur die in Artikel 8§ Absatz 1 Buchstabe ¢ Ziffer i,
Buchstabe f, Buchstabe h, Buchstabe i und Buchstabe m Ziffer i bis iii
der ELER-Verordnung festgelegten Bestimmungen fiir die Programme
im Rahmen des ELER.

Artikel 29

Verfahren zur Annahme von Programmen

(1) Die Kommission bewertet die Ubereinstimmung der Programme
mit dieser Verordnung und den fondsspezifischen Regelungen, ihren
wirksamen Beitrag zu den ausgewéhlten thematischen Zielen und den
fiir jeden ESI-Fonds spezifischen Unionspriorititen sowie auch Uber-
einstimmung mit der Partnerschaftsvereinbarung und beriicksichtigt da-
bei die entsprechenden geméill Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenom-
menen ldnderspezifischen Empfehlungen und die entsprechenden gemal
Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenommenen Ratsempfehlungen sowie
die Ex-ante-Bewertung. In der Bewertung wird insbesondere die An-
gemessenheit der Programmstrategie, der entsprechenden Ziele, der In-
dikatoren, der Vorsdtze und der Zuweisung der Haushaltsmittel
thematisiert.
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(2)  Abweichend von Absatz 1 ist die Kommission nicht verpflichtet,
die Ubereinstimmung der zweckbestimmten operationellen Programme
fiir die Beschaftigungsinitiative fiir junge Menschen, die in Artikel 18
Absatz 2 der ESF-Verordnung genannt werden, und der zweckbestimm-
ten Programme, die in Artikel 39 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b
der vorliegenden Verordnung genannt werden, mit der Partnerschafts-
vereinbarung zu bewerten, wenn der Mitgliedstaat seine Partnerschafts-
vereinbarung nicht zum Datum der Einreichung solcher zweckbestimm-
ten Programme vorgelegt hat.

(3) Die Kommission bringt binnen drei Monaten nach dem Tag der
Einreichung des Programms Anmerkungen vor. Die Mitgliedstaaten
stellen der Kommission alle erforderlichen zusétzlichen Informationen
zur Verfiigung und iiberarbeiten gegebenenfalls das vorgeschlagene Pro-
gramm.

(4) Im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen genehmigt
die Kommission spdtestens sechs Monate nach der Einreichung durch
den betreffenden Mitgliedstaat — jedoch nicht vor dem 1. Januar 2014
oder vor dem Erlass eines Beschlusses zur Genehmigung der Partner-
schaftsvereinbarung durch die Kommission — jedes Programm, voraus-
gesetzt, den Anmerkungen der Kommission wurde in angemessener
Weise Rechnung getragen.

Abweichend von der Bestimmung des ersten Unterabsatzes konnen Pro-
gramme im Rahmen des Ziels "Europiische territoriale Zusammen-
arbeit" von der Kommission vor der Annahme des Beschlusses zur
Genehmigung der Partnerschaftsvereinbarung genehmigt werden, aufer-
dem konnen die zweckbestimmten operationellen Programme fiir die
Beschiftigungsinitiative fiir junge Menschen gemdl Artikel 18 Absatz
2 Buchstabe a der ESF-Verordnung sowie die zweckbestimmten opera-
tionellen Programme geméil Artikel 39 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buch-
stabe b von der Kommission vor der Einreichung der Partnerschaftsver-
einbarung genehmigt werden.

Artikel 30

Anderung der Programme

(1)  Von einem Mitgliedstaat eingereichte Anderungsersuchen zu Pro-
grammen sind ordnungsgemdfl zu begriinden und legen insbesondere
dar, wie sich die Anderungen am Programm voraussichtlich auf das
Erreichen der Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integra-
tives Wachstum und die spezifischen, im Programm definierten Ziele
auswirken werden; diese Verordnung und die fondsspezifischen Rege-
lungen sowie die in den Artikeln 5, 7 und 8 genannten bereichsiiber-
greifenden Grundsdtze und die Partnerschaftsvereinbarung werden hier-
bei beriicksichtigt. Begleitet werden sie von dem iiberarbeiteten Pro-
gramm.

(2) Die Kommission bewertet die im Einklang mit den nach Absatz 1
iibermittelten Informationen und beriicksichtigt dabei die Begriindung
des Mitgliedstaats. Die Kommission kann innerhalb eines Monats
nach der Einreichung des iiberarbeiteten Programms Anmerkungen vor-
bringen und der Mitgliedstaat stellt der Kommission alle notwendigen
zusitzlichen Informationen zur Verfiigung. Im Einklang mit den fonds-
spezifischen Regelungen genehmigt die Kommission so bald wie mog-
lich, spitestens aber drei Monate nach der Einreichung durch den Mit-
gliedstaat Antrige auf Anderung eines Programms, vorausgesetzt, den
Anmerkungen der Kommission wurde in angemessener Weise Rech-
nung getragen.

Betrifft die Anderung eines Programms die in der Partnerschaftsverein-
barung vorgesehenen Informationen, so gilt das in Artikel 16 Absatz 4a
genannte Verfahren.

(3)  Abweichend von Absatz 2 bringt die Kommission im Falle eines
Anderungsersuchens, das ihr mit dem Ziel einer Neuzuweisung der
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leistungsbezogenen Reserve im Anschluss an eine Leistungsiiberpriifung
vorgelegt wurde, nur dann Anmerkungen vor, wenn sie der Auffassung
ist, dass die vorgeschlagene Zuweisung nicht im Einklang mit den
geltenden Regelungen steht, nicht den Entwicklungsanforderungen des
Mitgliedstaats oder der Region Rechnung trigt oder ein bedeutendes
Risiko besteht, dass die Ziele und Vorgaben des Vorschlags nicht ver-
wirklicht werden kénnen. Die Kommission billigt das Anderungsersu-
chen zu einem Programm so bald wie moglich, spétestens aber zwei
Monate nach der Ubermittlung des Ersuchens durch den Mitgliedstaat,
sofern den Anmerkungen der Kommission angemessen Rechnung ge-
tragen wurde. PM6 ————— <«

(4) Abweichend von Absatz 2 konnen in der EMFF-Verordnung
spezifische Verfahren zur Anderung der operationellen Programme fest-
gelegt werden.

Artikel 31
Beteiligung der EIB

(1)  Die EIB kann sich auf Ersuchen der Mitgliedstaaten an der Aus-
arbeitung der Partnerschaftsvereinbarung sowie an Tétigkeiten im Zu-
sammenhang mit der Ausarbeitung von Vorhaben — vor allem GroB-
projekten —, Finanzinstrumenten und OPP beteiligen.

(2) Die Kommission kann die EIB vor der Genehmigung der Part-
nerschaftsvereinbarung oder der Programme konsultieren.

(3) Die Kommission kann die EIB um Uberpriifung der fachlichen
Qualitdt, der wirtschaftlichen und finanziellen Nachhaltigkeit und der
Tragfahigkeit der GroBprojekte sowie um Unterstiitzung hinsichtlich
der einzusetzenden oder zu entwickelnden Finanzinstrumente ersuchen.

(4) Bei der Anwendung der Bestimmungen dieser Verordnung kann
die Kommission der EIB Zuschiisse zukommen lassen oder mit ihr
Dienstleistungsvertridge eingehen, die auf mehrjdhriger Basis durch-
gefiihrte Initiativen abdecken. Die Mittelbindung der Beitrdge aus dem
Haushalt der Union im Hinblick auf diese Zuschiisse oder Dienstleis-
tungsvertrdge wird jéhrlich festgesetzt.

KAPITEL 11

Von der ortlichen Bevilkerung betriebene Mafinahmen zur lokalen
Entwicklung

Artikel 32

Von der ortlichen Bevolkerung betriebene Mafinahmen zur lokalen
Entwicklung

(1)  Von der ortlichen Bevdlkerung betriebene MaBinahmen zur loka-
len Entwicklung werden aus dem ELER unterstiitzt, als "lokale Ent-
wicklung LEADER" bezeichnet und koénnen aus dem EFRE, dem
ESF oder dem EMFF unterstiitzt werden. Fiir die Zwecke dieses Ka-
pitels werden diese Fonds im Folgenden als "betroffene ESI-Fonds"
bezeichnet.

(2)  Von der ortlichen Bevdlkerung betriebene Mainahmen zur loka-
len Entwicklung:

a) konzentrieren sich auf bestimmte, Regionen nachgeordnete Gebiete;

b) werden durch lokale Aktionsgruppen, die sich aus Vertretern lokaler
Offentlicher und privater soziodkonomischer Interessen zusammen-
setzen, betrieben; dabei sind auf der Ebene der Beschlussfassung
weder Behorden im Sinne der nationalen Vorschriften noch eine
einzelne Interessengruppe mit mehr als 49 % der Stimmrechte
vertreten,
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¢) werden auf Gebietsebene mit integrierten und multisektoralen Stra-
tegien fiir lokale Entwicklung umgesetzt;

d) sind so konzipiert, dass lokalen Bediirfnissen und lokal vorhandenem
Potenzial Rechnung getragen wird, und umfassen — je nach lokalen
Verhiltnissen — innovative Merkmale, Vernetzung und gegebenen-
falls Zusammenarbeit.

(3)  Unterstiitzung der von der ortlichen Bevolkerung betriebenen
MaBnahmen zur lokalen Entwicklung aus den betroffenen ESI-Fonds
wird unter den betroffenen ESI-Fonds abgestimmt und koordiniert.
Dies wird unter anderem durch eine Koordinierung des Aufbaus von
Kapazititen und der Auswahl, Genehmigung und Finanzierung der von
der ortlichen Bevolkerung betriebenen Strategien fiir lokale Entwicklung
und lokalen Aktionsgruppen gewdhrleistet.

(4) Legt der nach Artikel 33 Absatz 3 eingerichtete Ausschuss zur
Auswahl der von der ortlichen Bevolkerung betriebenen Strategien fiir
lokale Entwicklung fest, dass fiir die Umsetzung der ausgewdéhlten, von
der ortlichen Bevolkerung betriebenen Strategie filir lokale Entwicklung
Mittel aus mehreren Fonds notwendig sind, kann er gemi3 den natio-
nalen Vorschriften und Verfahren einen federfiihrenden Fonds bestim-
men, der sdmtliche Vorbereitungs-, Betriebs- und Sensibilisierungskos-
ten nach Artikel 35 Absatz 1 Buchstaben a, d und e fiir die von der
ortlichen Bevolkerung betriebene Strategie fiir lokale Entwicklung trigt.

(5) Aus den betroffenen ESI-Fonds unterstiitzte von der Ortlichen
Bevolkerung betriebene Maflnahmen zur lokalen Entwicklung werden
im Rahmen einer oder mehrerer Prioritdten des/der entsprechenden Pro-
gramms/Programme im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen
des betroffenen ESI-Fonds durchgefiihrt.

Artikel 33

Von der ortlichen Bevilkerung betriebene Strategien fiir lokale
Entwicklung

(1)  Eine von der o6rtlichen Bevolkerung betriebene Strategie fiir lo-
kale Entwicklung umfasst mindestens Folgendes:

a) die Festlegung des Gebiets und der Bevolkerung, die von der Stra-
tegie abgedeckt werden,;

b) eine Analyse des Entwicklungsbedarfs und -potenzials fiir das Ge-
biet, einschlieBlich einer Analyse der Stiarken, Schwichen, Chancen
und Risiken;

c) eine Beschreibung der Strategie und ihrer Ziele, eine Erlduterung der
integrierten und innovativen Merkmale der Strategie und eine Rang-
folge der Ziele, einschlieBlich messbarer Zielvorgaben fiir Output
oder Ergebnisse. Die Zielvorgaben fiir Ergebnisse konnen qualitativ
oder quantitativ ausgedriickt werden. Die Strategie stimmt mit den
relevanten Programmen aller betroffenen ESI-Fonds, die daran betei-
ligt sind, iiberein;

d) eine Beschreibung der Einbindung der ortlichen Gemeinschaft in die
Entwicklung der Strategie;

e) einen Aktionsplan zur Veranschaulichung der Umsetzung der Ziele
in MaBnahmen;

f) eine Beschreibung der Vorkehrungen fiir die Verwaltung und die
Begleitung der Strategie, in der die Kapazitit der lokalen Aktions-
gruppe zur Umsetzung der Strategie verdeutlicht wird, und eine Be-
schreibung der speziellen Vorkehrungen fiir die Bewertung;
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g) den Finanzierungsplan fiir die Strategie, der auch die geplanten Zu-
weisungen jedes der betroffenen ESI-Fonds enthilt.

(2) Die Mitgliedstaaten legen die Kriterien fiir die Auswahl der von
der ortlichen Bevolkerung betriebenen Strategien fiir lokale Entwicklung
fest.

(3) Die von der ortlichen Bevdlkerung betriebenen Strategien fiir
lokale Entwicklung werden von einem zu diesem Zweck von der
bzw. den zustdndigen Verwaltungsbehorde(n) eingerichteten Ausschuss
ausgewdhlt und von der bzw. den zustindigen Verwaltungsbehdrde(n)
genehmigt.

(4) Die erste Runde der Auswahl der von der ortlichen Bevolkerung
betriebenen Strategien fiir lokale Entwicklung wird innerhalb von zwei
Jahren nach der Genehmigung der Partnerschaftsvereinbarung abge-
schlossen. Die Mitgliedstaaten konnen nach diesem Zeitpunkt, jedoch
nicht nach dem 31. Dezember 2017, weitere von der Ortlichen Bevol-
kerung betriebene Strategien fiir lokale Entwicklung auswéhlen.

(5) Im Beschluss iiber die Genehmigung einer von der ortlichen
Bevolkerung betriebenen Strategie fiir lokale Entwicklung werden die
Mittelzuweisungen aus jedem der betroffenen ESI-Fonds festgehalten.
Im Beschluss sind dariiber hinaus die Zustindigkeiten fiir die
Verwaltungs- und Kontrollaufgaben im Programm oder den Program-
men in Bezug auf die von der ortlichen Bevélkerung betriebene Strate-
gie fir lokale Entwicklung dargelegt.

(6) Die Bevolkerung des in Absatz 1 Buchstabe a genannten Gebiets
darf nicht weniger als 10 000 und nicht mehr als 150 000 Einwohner
betragen. »C1 Jedoch kann die Kommission in hinreichend begriinde-
ten Fillen und auf der Grundlage eines Vorschlags eines Mitgliedstaates
diese Bevolkerungsgrenzen in ihrem Beschluss nach Artikel 16 Absatz
2 oder 4 zur Genehmigung bzw. Anderung der Partnerschaftsverein-
barung im Falle dieses Mitgliedstaats annehmen oder dndern <; dies
kann erfolgen, um spirlich oder dicht besiedelte Gebiete zu beriicksich-
tigen oder um sicherzustellen, dass der territoriale Zusammenhalt von
Gebieten gewihrleistet wird, in denen von der ortlichen Bevolkerung
betriecbene Strategien fiir lokale Entwicklung Anwendung finden.

Artikel 34
Lokale Aktionsgruppen

(1)  Lokale Aktionsgruppen entwerfen die von der ortlichen Bevolke-
rung betriebenen Strategien fiir lokale Entwicklung und fiithren sie
durch.

Die Mitgliedstaaten legen fiir alle Durchfiihrungsaufgaben im Zusam-
menhang mit der von der Ortlichen Bevolkerung betriebenen Strategie
fiir lokale Entwicklung die jeweilige Rolle der lokalen Aktionsgruppen
und die fiir die Durchfiihrung der jeweiligen Programme zustéindigen
Behorden fest.

(2) Die =zustdndige(n) Verwaltungsbehorde(n) stellt/stellen sicher,
dass die lokalen Aktionsgruppen entweder einen Partner aus der Gruppe
als federfithrenden Partner in administrativen und finanziellen Belangen
auswihlen oder in einer rechtlich konstituierten gemeinsamen Organisa-
tionsform zusammenkommen.

(3) Die Aufgaben der lokalen Aktionsgruppen umfassen:

a) den Aufbau von Kapazititen der lokalen Akteure einschlieBlich po-
tenzieller Begiinstigter zur Entwicklung und Durchfithrung von Vor-
haben, einschlieBlich der Forderung ihrer Projektvorbereitungs- und
-managementfahigkeiten;
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b) das Ausarbeiten eines nicht diskriminierenden und transparenten
Auswahlverfahrens, das Interessenkonflikte vermeidet und gewéhr-
leistet, dass mindestens 50 % der Stimmen in den Auswahlentschei-
dungen von Partnern stammen, bei denen es sich nicht um Behdrden
handelt, und das die Auswahl im schriftlichen Verfahren erlaubt;

¢) die Ausarbeitung und Billigung nicht diskriminierender objektiver
Kriterien fiir die Auswahl von Vorhaben, die die Kohdrenz mit der
von der oOrtlichen Bevolkerung betriebenen Strategie fiir lokale Ent-
wicklung durch Einstufung dieser Vorhaben nach ihrem Beitrag zum
Erreichen der Ziele und zur Einhaltung der Vorsitze dieser Strategie
gewihrleisten;

d) die Ausarbeitung und Veréffentlichung von Aufrufen zur Einrei-
chung von Vorschldgen oder eines fortlaufenden Verfahrens zur Ein-
reichung von Projekten;

e) die Entgegennahme von Antrdgen auf Unterstiitzung und deren Be-
wertung;

f) die Auswahl der Vorhaben und die Festlegung der Hohe der Finanz-
mittel oder gegebenenfalls die Vorstellung der Vorschlédge bei der fiir
die abschlieBende Uberpriifung der Forderfahigkeit zustéindigen
Stelle noch vor der Genehmigung;

g) die Begleitung der Umsetzung der von der ortlichen Bevolkerung
betriebenen Strategie fiir lokale Entwicklung und der unterstiitzten
Vorhaben sowie die Durchfiihrung spezifischer Bewertungstitigkei-
ten im Zusammenhang mit dieser Strategie.

Nehmen lokale Aktionsgruppen Aufgaben wahr, die nicht von Unter-
absatz 1 Buchstaben a bis g erfasst werden und unter die Verantwortung
der Verwaltungsbehorde oder der Bescheinigungsbehorde oder der Zahl-
stelle fallen, so werden diese lokalen Aktionsgruppen im Einklang mit
den fondsspezifischen Regelungen als zwischengeschaltete Stellen
benannt.

(4)  Unbeschadet des Absatzes 3 Buchstabe b kann die lokale Akti-
onsgruppe ein Begilinstigter sein und Vorhaben im Einklang mit der von
der ortlichen Bevolkerung betriebenen Strategie filir lokale Entwicklung
durchfiihren.

(5) Im Falle von KooperationsmaBlnahmen lokaler Aktionsgruppen
nach Artikel 35 Absatz 1 Buchstabe ¢ konnen die Aufgaben nach Ab-
satz 3 Buchstabe f dieses Artikels von der zustdndigen Verwaltungs-
behorde wahrgenommen werden.

Artikel 35

Unterstiitzung der von der ortlichen Bevilkerung betriebenen
Mafinahmen zur lokalen Entwicklung durch die ESI-Fonds

(1)  Unterstiitzung fiir von der ortlichen Bevolkerung betriebene MaB3-
nahmen zur lokalen Entwicklung durch die betreffenden ESI-Fonds
umfasst:

a) die Kosten der vorbereitenden Unterstiitzung, bestehend aus Kapazi-
tatsaufbau, Schulung und Vernetzung im Hinblick auf die Vorberei-
tung und Umsetzung einer von der ortlichen Bevolkerung betriebe-
nen Strategie zur lokalen Entwicklung.

Diese Kosten kdnnen einen oder mehrere der nachstehend aufgefiihr-
ten Posten umfassen:

i) SchulungsmaBnahmen fiir lokale Interessensgruppen;

ii) Studien iiber das betreffende Gebiet;
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iii) Kosten im Zusammenhang mit der Ausarbeitung der von der
ortlichen Bevdlkerung betriebenen Strategie fiir lokale Entwick-
lung, einschlieBlich Beratungskosten und Kosten fiir Maflnahmen
im Zusammenhang mit der Konsultation von Interessengruppen
zur Vorbereitung der Strategie;

iv) administrative Kosten (Betriebs- und Personalkosten) einer Or-
ganisation, die vorbereitende Unterstiitzung wéhrend der Vor-
bereitungsphase beantragt;

v) Unterstiitzung kleiner Pilotprojekte.

Eine solche vorbereitende Unterstiitzung kann unabhingig davon
beantragt werden, ob die von der lokalen Aktionsgruppe erstellte,
von der oOrtlichen Bevolkerung betriebenen Strategie fiir lokale Ent-
wicklung, der die Unterstiitzung zugutekommt, durch den geméil
Artikel 33 Absatz 3 eingerichteten Auswahlausschuss fiir die For-
derung ausgewihlt wird.

b) die Durchfithrung der Vorhaben im Rahmen der von der &rtlichen
Bevolkerung betriebenen Strategie fiir lokale Entwicklung;

¢) die Vorbereitung und Durchfiihrung von Kooperationsmafinahmen
der lokalen Aktionsgruppe;

d) die mit der Verwaltung der Durchfiihrung der von der Ortlichen
Bevolkerung betriebenen Strategie fiir lokale Entwicklung verbunde-
nen laufenden Kosten, wozu die Betriebskosten, die Personalkosten,
die Schulungskosten, die mit der Offentlichkeitsarbeit verbundenen
Kosten, die Finanzkosten sowie die mit der Begleitung und Bewer-
tung dieser Strategie gemdB Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe g ver-
bundenen Kosten gehéren;

e) die Sensibilisierung fiir die von der ortlichen Bevolkerung betriebene
Strategie fiir lokale Entwicklung, damit der Austausch zwischen den
Beteiligten im Hinblick auf die Bereitstellung von Informationen und
die Forderung der Strategie erleichtert wird und damit potenzielle
Begiinstigte im Hinblick auf die Entwicklung von Vorhaben und
die Stellung von Antrdgen unterstiitzt werden.

(2) Die fiir die laufenden Kosten und die Sensibilisierung nach Ab-
satz 1 Buchstaben d und e gewdhrte Unterstiitzung darf 25 % der im
Rahmen der von der ortlichen Bevolkerung betriebenen Strategie fiir
lokale Entwicklung anfallenden o&ffentlichen Gesamtausgaben nicht
iiberschreiten.

KAPITEL 1T

Territoriale Entwicklung

Artikel 36

Integrierte territoriale Investitionen

(1)  Erfordert eine Stadtentwicklungsstrategie oder eine andere terri-
toriale Strategie, oder ein territoriales Abkommen nach Artikel 12 Ab-
satz 1 der ESF-Verordnung, einen integrierten Ansatz mit Investitionen
aus dem ESF, dem EFRE oder dem Kohésionsfonds im Rahmen von
mehr als einer Priorititsachse eines oder mehrerer operationeller Pro-
gramme, so kann die entsprechende Mafinahme als integrierte territoriale
Investition (im Folgenden "ITI") ausgefiihrt werden.

Fiir die als ITI ausgefiihrte MaBinahmen kann eine ergénzende finan-
zielle Unterstiitzung aus dem ELER oder dem EMFF gewéhrt werden.
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(2) Wird eine ITI aus dem ESF, dem EFRE oder dem Kohésions-
fonds unterstiitzt, werden in dem entsprechenden operationellen Pro-
gramm oder Programmen das Konzept fiir die Nutzung des
ITI-Instruments und die ungefidhre Zuweisung der Finanzmittel von je-
der Priorititsachse im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen
beschrieben.

Wird fiir eine ITI eine ergénzende finanzielle Unterstiitzung aus dem
ELER oder dem EMFF gewihrt, werden die ungefiahre Zuweisung der
Finanzmittel und die von der ITI erfassten Maflnahmen in dem entspre-
chenden operationellen Programm oder Programmen im Einklang mit
den fondsspezifischen Regelungen dargelegt.

(3) Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehdrde kann bestimmte
Aufgaben im Zusammenhang mit der Verwaltung und Umsetzung einer
ITI im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen an eine oder
mehrere zwischengeschaltete Stellen delegieren, darunter lokale Behor-
den, Stellen fiir regionale Entwicklung oder Nichtregierungsorganisatio-
nen.

(4) Der Mitgliedstaat oder die entsprechende Verwaltungsbehdrde
stellt sicher, dass das Begleitsystem fiir das Programm oder. die Pro-
gramme die Ermittlung von Vorhaben und Output einer zu einer ITI
beitragenden Prioritdtsachse vorsieht.

TITEL IV
FINANZINSTRUMENTE

Artikel 37

Finanzinstrumente

(1)  Die ESI-Fonds kénnen Finanzinstrumente im Rahmen eines oder
mehrerer Programme — selbst wenn es/sie liber Dachfonds organisiert
wurde/n — unterstiitzen, um zum Erreichen der durch eine Prioritét
festgelegten spezifischen Ziele beizutragen.

Finanzinstrumente werden zur Unterstiitzung von Investitionen einge-
setzt, von denen erwartet wird, dass sie finanziell lebensfihig sind,
aber an den Finanzmérkten keine ausreichenden Mittel mobilisieren
konnen. Bei der Anwendung dieses Titels miissen die Verwaltungs-
behorden, die die Dachfonds einsetzenden Stellen und die die Finanz-
instrumente einsetzenden Stellen dem geltenden Recht — insbesondere in
Bezug auf staatliche Beihilfen und Vergabe offentlicher Auftrige —
geniigen.

(2) Die Unterstitzung von Finanzinstrumenten basiert auf einer
Ex-ante-Bewertung, in der Marktschwéchen oder suboptimale Investiti-
onssituationen nachgewiesen wurden, sowie auf der geschitzten Hohe
und dem geschitzten Umfang der offentlichen Investitionsanforderun-
gen, einschlieBlich der zu unterstiitzenden Arten von Finanzinstrumen-
ten. Eine solche Ex-ante-Bewertung umfasst:

a) eine Analyse der Marktschwéchen, suboptimalen Investitionssituatio-
nen und Investitionsanforderungen fiir Politikbereiche und themati-
sche Ziele oder Investitionsprioritdten, die im Hinblick auf einen



02013R1303 — DE — 17.11.2018 — 006.001 — 42

Beitrag zur Erreichung der durch eine Prioritdt festgelegten spezi-
fischen Ziele behandelt und mit den Finanzinstrumenten unterstiitzt
werden sollen. Diese Analyse ist nach bewdhrten verfiigbaren Ver-
fahrensweisen durchzufiihren;

b) eine Bewertung des Mehrwerts der Finanzinstrumente, fiir die eine
Unterstiitzung durch die ESI-Fonds in Betracht gezogen wird, der
Kohirenz mit anderen Arten Offentlicher Interventionen, die den
gleichen Markt betreffen, der etwaigen Auswirkungen von staatli-
chen Beihilfen, der VerhéltnisméBigkeit der geplanten Intervention
und geplanten Maflnahmen, um Marktverzerrungen auf ein Mindest-
mal} zu beschrinken,;

c) eine Schitzung der zusétzlichen 6ffentlichen und privaten Mittel, die
durch das Finanzinstrument bis hinunter auf die Ebene des End-
begiinstigten eventuell aufzubringen sind (erwartete Hebelwirkung),
gegebenenfalls einschlieBlich einer Einschidtzung der Notwendigkeit
einer differenzierten Behandlung nach Artikel 43a und ihres Um-
fangs, um entsprechende zusitzliche Mittel seitens nach dem Prinzip
der Marktwirtschaft handelnden Investoren zu mobilisieren, und/oder
eine Beschreibung der Mechanismen — beispielsweise eines wett-
bewerbsfahigen oder hinreichend unabhédngigen Bewertungsprozes-
ses —, die zur Feststellung der Notwendigkeit dieser differenzierten
Behandlung und ihres Umfangs verwendet werden sollen;

d) eine Bewertung der Erfahrungen, die mit dhnlichen Instrumenten und
Ex-ante-Bewertungen, die die Mitgliedstaaten in der Vergangenheit
durchgefiihrt haben, gesammelt wurden, und der daraus fiir die Zu-
kunft zu ziehenden Lehren;

e) die vorgeschlagene Investitionsstrategie, einschliefSlich einer Priifung
der Optionen fiir die Einsatzregelung im Sinne von Artikel 38, der
anzubietenden Finanzprodukte, der anvisierten Endbegiinstigten und
gegebenenfalls der geplanten Kombination mit Zuschiissen;

f) eine Spezifizierung der erwarteten Ergebnisse und der Art und Weise
wie das betreffende Finanzinstrument zum Erreichen der spezifischen
Ziele und Ergebnisse der einschldgigen Prioritét beitragen soll, ein-
schlieBlich von Indikatoren fiir diesen Beitrag;

g) Bestimmungen, die gegebenenfalls eine Uberpriifung und Aktualisie-
rung der Ex-ante-Bewertung wihrend des Einsatzes eines Finanz-
instruments ermoglichen, dessen Einsatz auf einer solchen Bewer-
tung beruht, wenn die Verwaltungsbehdrde wihrend der Einsatz-
phase zu dem Schluss gelangt, dass die Ex-ante-Bewertung nicht
mehr den Marktbedingungen zum Zeitpunkt des Einsatzes entspricht.

(3) Die Ex-ante-Bewertung gemall Absatz 2 dieses Artikels kann die
im Einklang mit Artikel 209 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe h und
Unterabsatz 2 der Haushaltsordnung durchgefiihrte Ex-ante-Bewertung
beriicksichtigen und stufenweise durchgefiihrt werden. Sie muss auf
jeden Fall abgeschlossen sein, bevor die Verwaltungsbehorde dariiber
entscheidet, ob aus einem Programm ein Beitrag zu einem Finanzinstru-
ment geleistet wird.

Die Zusammenfassung der Ergebnisse und Schlussfolgerungen von
Ex-ante-Bewertungen in Bezug auf Finanzinstrumente wird innerhalb
von drei Monaten nach ihrer Fertigstellung verdffentlicht.
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Die Ex-ante-Bewertung wird dem Begleitausschuss geméll den fonds-
spezifischen Regelungen zur Information vorgelegt.

(4) Wenn Unternehmen, einschlieBlich KMU, durch Finanzinstru-
mente finanziell unterstiitzt werden, zielt diese Unterstiitzung auf die
Einrichtung neuer Unternehmen, Kapital fiir die Anlaufphase, d. h.
Startkapital und Start-up-Kapital, Expansionskapital, Kapital zur Stir-
kung der allgemeinen Aktivitdten eines Unternehmens oder der Umset-
zung neuer Projekte, ErschlieBung neuer Mairkte oder neue Entwick-
lungen durch bestehende Unternehmen ab, unbeschadet der geltenden
Unionsvorschriften fiir staatliche Beihilfen und im Einklang mit den
fondsspezifischen Regelungen. Diese Unterstiitzung kann Investitionen
sowohl in Sachanlagen und immaterielle Anlagegiiter als auch Betriebs-
kapital innerhalb der Grenzen der geltenden Unionsvorschriften fiir
staatliche Beihilfen umfassen und soll den Privatsektor zur Bereitstel-
lung von Mitteln fiir Unternehmen anregen. Die Unterstiitzung kann
ferner die Kosten fiir die Ubertragung von Eigentumsrechten an Unter-
nehmen umfassen, sofern die Ubertragung zwischen unabhingigen In-
vestoren erfolgt.

(5)  Durch Finanzinstrumente zu férdernde Investitionen werden zum
Zeitpunkt der Investitionsentscheidung weder physisch abgeschlossen
noch vollstindig umgesetzt.

(6) Werden Endbegiinstigte mit Finanzinstrumenten im Hinblick auf
Infrastrukturinvestitionen zur Stadtentwicklung oder Stadtsanierung oder
im Hinblick auf dhnliche Infrastrukturinvestitionen zur Diversifizierung
nichtlandwirtschaftlicher Tatigkeiten in ldndlichen Gebieten unterstiitzt,
kann diese Unterstiitzung den erforderlichen Betrag fiir die Umstruktu-
rierung des Schuldenportfolios in Bezug auf die zur neuen Investition
gehorenden Infrastruktur enthalten, welcher bis zu 20 % des Gesamt-
betrags der fiir die Investition vorgesehenen Mittel aus dem Finanz-
instrument ausmachen kann.

(7)  Finanzinstrumente konnen mit Zuschiissen, Zinszuschiissen und
Pramien fiir Biirgschaften kombiniert werden. Wird die Unterstiitzung
aus den ESI-Fonds mittels Finanzinstrumenten geleistet und in einem
einzigen Vorhaben mit anderen Arten der Unterstiitzung kombiniert, die
mit Finanzinstrumenten in unmittelbarem Zusammenhang stehen und
die gleichen Endbegiinstigten betreffen, einschlieBlich technischer Hilfe,
Zinszuschiissen und Pramien fiir Biirgschaften, gelten die Bestimmun-
gen iiber Finanzinstrumente fiir alle Arten der Unterstiitzung im Rahmen
dieses Vorhabens. In diesen Féllen sind die geltenden Unionsvorschrif-
ten fiir staatliche Beihilfen einzuhalten und fiir jede Art der Unterstiit-
zung eigene Unterlagen zu fiihren.

(8) Die mit einem Finanzinstrument eines ESI-Fonds unterstiitzten
Endbegiinstigten konnen gegebenenfalls in Ubereinstimmung mit den
geltenden Unionsvorschriften fiir staatliche Beihilfen auch Zuschiisse
aus einer Prioritit oder einem Programm eines anderen ESI-Fonds
oder aus einem anderen aus dem Haushalt der Union finanzierten Instru-
ment einschlieBlich des Europdischen Fonds fiir strategische Inve-
stitionen (EFSI) gemd3 Verordnung (EU) 2015/1017 des Européischen
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Parlament und des Rates (') erhalten. In diesem Fall sind fiir jede Fi-
nanzierungsquelle eigene Unterlagen zu fiihren, und die Unterstiitzung
mit Finanzinstrumenten eines ESI-Fonds muss Teil eines Vorhabens mit
forderfahigen Ausgaben sein, die getrennt von den anderen Finanzie-
rungsquellen auszuweisen sind.

(9) Die Kombination der Unterstiitzung durch Zuschiisse und Finanz-
instrumente nach den Abséitzen 7 und 8 kann, vorbehaltlich der gelten-
den Unionsvorschriften fiir staatliche Beihilfen, den gleichen Ausgaben-
posten abdecken, sofern die Summe aller Arten der Unterstiitzung ins-
gesamt den Gesamtbetrag des betreffenden Ausgabenpostens nicht iiber-
steigt. Zuschiisse diirfen nicht zur Erstattung der Unterstiitzung aus
Finanzinstrumenten verwendet werden. Finanzinstrumente diirfen nicht
zur Vorfinanzierung von Zuschiissen verwendet werden.

(10)  Beitrdge in Form von Sachleistungen stellen keine forderfdahigen
Ausgaben im Hinblick auf Finanzinstrumente dar; Ausnahmen sind
Beitrdge in Form von Grundstiicken oder Immobilien hinsichtlich von
Investitionen zur Unterstiitzung der ldndlichen Entwicklung, der Stadt-
entwicklung oder Stadterneuerung, bei denen Grund oder Immobilien
Teil der Investitionen sind. Solche Beitrdge in Form von Grundstiicken
oder Immobilien sind forderfihig, sofern die Bedingungen des Artikels
69 Absatz 1 erfiillt sind.

(11)  Die Mehrwertsteuer stellt keine forderfahige Ausgabe eines Vor-
habens dar, auller in dem Fall von Mehrwertsteuer, die nicht nach
nationalem Mehrwertsteuerrecht riickerstattet wird. Die Erhebung von
Mehrwertsteuer auf der Ebene von Investitionen, die von Endbegiins-
tigten getdtigt werden, wird nicht zur Feststellung der Forderfahigkeit
von Ausgaben aus dem Finanzinstrument beriicksichtigt. Werden Fi-
nanzinstrumente jedoch mit Zuschiissen nach den Absdtzen 7 und 8
dieses Artikels kombiniert, gelten fiir die Zuschiisse die Bestimmungen
von Artikel 69 Absatz 3.

(12)  Fiir die Zwecke der Anwendung dieses Artikels sind die Uni-
onsvorschriften fiir staatliche Beihilfen anzuwenden, die zu dem Zeit-
punkt gelten, zu dem sich die Verwaltungsbehorde oder die Stelle, die
den Dachfonds einsetzt vertraglich zu Programmbeitrigen zu einem
Finanzinstrument verpflichtet oder zu dem sich das Finanzinstrument
vertraglich zu Programmbeitridgen an Endbegiinstigte verpflichtet, sofern
anwendbar.

(13) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemdB Arti-
kel 149 delegierte Rechtsakte, zur Festlegung zusitzlicher spezifischer
Regelungen fiir den Kauf von Grundstiicken und die Kombination von
technischer Hilfe und Finanzinstrumenten zu erlassen.

Artikel 38

Einsatz von Finanzinstrumenten

(1) Bei der Anwendung von Artikel 37 konnen die Verwaltungs-
behorden folgenden Finanzinstrumenten einen Finanzbeitrag zur Ver-
fiigung stellen:

(") Verordnung (EU) 2015/1017 des Européischen Parlament und des Rates vom
25. Juni 2015 tiber den Europédischen Fonds fiir strategische Investitionen, die
europdische Plattform fiir Investitionsberatung und das europdische Investiti-
onsvorhabenportal sowie zur Anderung der Verordnungen (EU)
Nr. 1291/2013 und (EU) Nr. 1316/2013 — der Européische Fonds fiir stra-
tegische Investitionen (ABL. L 169 vom 1.7.2015, S. 1).
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a) auf Unionsebene eingerichteten Finanzinstrumenten, die direkt oder
indirekt durch die Kommission verwaltet werden;

b) auf nationaler, regionaler, transnationaler oder grenziibergreifender
Ebene eingerichteten Finanzinstrumenten, die von oder in Zustindig-
keit der Verwaltungsbehorde verwaltet werden;

c) Finanzinstrumenten, die einen solchen Beitrag mit Finanzprodukten
der EIB im Rahmen des EFSI gemil Artikel 39a kombinieren.

(2) Die Beitrdge aus den ESI-Fonds zu den Finanzinstrumenten im
Rahmen von Absatz 1 Buchstabe a werden auf separaten Konten ver-
bucht und im Einklang mit den Zielen der jeweiligen ESI-Fonds zur
Unterstiitzung von MaBnahmen und Endbegiinstigten in Ubereinstim-
mung mit dem Programm bzw. den Programmen, aus dem/denen der
Beitrag erfolgt, eingesetzt.

Beitrdge zu den Finanzinstrumenten gemill Unterabsatz 1 sind an die
Einhaltung dieser Verordnung gebunden, sofern Ausnahmen nicht aus-
driicklich vorgesehen sind.

Unterabsatz 2 ldsst die Regelungen fiir die Einrichtung und das Funk-
tionieren der Finanzinstrumente im Rahmen der Haushaltsordnung un-
beriihrt, sofern diese den Regelungen dieser Verordnung nicht wider-
sprechen. In letzterem Fall ist diese Verordnung maf3gebend.

(3) Bei Finanzinstrumenten nach Absatz 1 Buchstabe b kann die
Verwaltungsbehorde den folgenden Finanzinstrumenten einen Finanz-
beitrag zur Verfiigung stellen:

a) Finanzinstrumenten, die die Standardvorschriften und -bedingungen
der Kommission einhalten, im Einklang mit Unterabsatz 2 dieses
Absatzes;

b) bereits existierenden oder neu geschaffenen Finanzinstrumenten, die
speziell konzipiert wurden, um die spezifischen Ziele zu erreichen,
die in der maBgeblichen Prioritdt festgelegt sind.

Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte in Bezug auf die Stan-
dardvorschriften und -bedingungen, denen die Finanzinstrumente nach
Unterabsatz 1 Buchstabe a zu entsprechen haben. Diese Durchfiihrungs-
rechtsakte werden gemél dem in Artikel 150 Absatz 3 genannten Priif-
verfahren erlassen.

(4) Bei der Unterstiitzung von Finanzinstrumenten nach Absatz 1
Buchstabe b kann die Verwaltungsbehorde:

a) in das Kapital bestehender oder neu geschaffener juristischer Per-
sonen investieren — auch solcher, die aus anderen ESI-Fonds finan-
ziert werden, — die mit dem Einsatz der Finanzinstrumente im Ein-
klang mit den Zielen des entsprechenden ESI-Fonds betraut sind und
Durchfiihrungsaufgaben {ibernehmen werden; die Unterstiitzung sol-
cher juristischer Personen wird gemiB Artikel 37 und in Uberein-
stimmung mit den Zielen dieser Verordnung auf die fiir die Durch-
fiihrung neuer Investitionen notwendigen Betrdge begrenzt;
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b) die folgenden Stellen durch Direktvergabe mit der Durchfithrung der
Aufgaben betrauen:

i) die EIB;

ii) eine internationale Finanzinstitution, an der ein Mitgliedstaat be-
teiligt ist;

iii) eine als juristische Person gegriindete offentliche Bank oder In-
stitution, die im Rahmen ihrer gewerblichen Tétigkeit Finanzie-
rungstéitigkeiten ausiibt und alle nachstehenden Bedingungen er-
fullt:

— Es besteht keine direkte private Kapitalbeteiligung, mit Aus-
nahme nicht beherrschender Formen der privaten Kapitalbe-
teiligung und Formen der privaten Kapitalbeteiligung ohne
Sperrminoritit, die in Ubereinstimmung mit den Vertrigen
durch nationale gesetzliche Bestimmungen vorgeschrieben
sind und die keinen ausschlaggebenden Einfluss auf die be-
treffende Bank oder Institution vermitteln, und mit Aus-
nahme von Formen der privaten Kapitalbeteiligung, durch
die kein Einfluss auf Beschliisse betreffend die laufende Ver-
waltung des durch die ESI-Fonds unterstiitzten Finanzinstru-
ments iibertragen wird,

— sie handelt im offentlich-rechtlichen Auftrag, der von der
einschldgigen Behorde eines Mitgliedstaats auf nationaler
oder regionaler Ebene erteilt wurde, was beinhaltet, dass
sie — als Teil ihrer Tétigkeit oder ausschlieBlich — MaB-
nahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung durchfiihrt, die ei-
nen Beitrag zur Erreichung der Ziele der ESI-Fonds leisten;

— sie fiihrt — als Teil ihrer Tatigkeit oder ausschlielich —
MaBnahmen zur wirtschaftlichen Entwicklung, die einen Bei-
trag zur Erreichung der Ziele der ESI-Fonds leisten, in Re-
gionen, Politikbereichen oder Sektoren durch, fiir die an den
Finanzmirkten in der Regel kein oder kein ausreichender
Zugang zu Finanzmitteln besteht;

— sie handelt nicht in erster Linie mit dem Ziel der Gewinn-
maximierung, sondern sie gewihrleistet eine langfristige fi-
nanzielle Tragféhigkeit ihrer Tatigkeiten;

— sie gewdhrleistet durch geeignete Maflnahmen im Einklang
mit den geltenden Rechtsvorschriften, dass die in Buchstaben
b genannte Direktvergabe geschiftliche Tétigkeiten weder
direkt noch indirekt begiinstigt;

— sie unterliegt der Aufsicht durch eine unabhingige Behdrde
im Einklang mit den geltenden Rechtsvorschriften;

¢) eine andere Einrichtung des Offentlichen oder des privaten Rechts
mit der Durchfiihrung der Aufgaben betrauen oder;

d) die Aufgaben direkt ausfithren, wenn die Finanzinstrumente aus-
schlieBlich aus Darlehen oder Garantien bestehen. In diesem Fall
gilt die Verwaltungsbehorde als Begilinstigter im Sinne des Artikels
2 Nummer 10.

Beim Einsatz des Finanzinstruments tragen die in Unterabsatz 1 Buch-
staben a bis d dieses Absatzes genannten Stellen dafiir Sorge, dass das
geltende Recht und die festgelegten Anforderungen gemidB Artikel 155
Absitze 2 und 3 eingehalten werden.
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Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemél Artikel 149 de-
legierte Rechtsakte zur Festlegung von zusétzlichen spezifischen Rege-
lungen hinsichtlich der Rolle, Haftung und Zustdndigkeit der mit der
Durchfiihrung von Finanzinstrumenten betrauten Stellen sowie der dies-
beziiglichen Auswahlkriterien und Produkte, die durch Finanzinstru-
mente im Einklang mit Artikel 37 zur Verfiigung gestellt werden kon-
nen, zu erlassen. Die Kommission setzt das Europdische Parlament und
den Rat gleichzeitig bis zum 22. April 2014 von diesen delegierten
Rechtsakten in Kenntnis.

(5) Die in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c dieses
Artikels genannten Stellen konnen beim Einsatz der Dachfonds auch
Teile der Durchfilhrung an Finanzmittler abtreten, soweit sie die Ver-
antwortung dafiir iibernechmen, dass die Finanzmittler die Kriterien ge-
mél Artikel 33 Absatz 1 und Artikel 209 Absatz 2 der Haushaltsord-
nung erfiillen. Die Finanzmittler werden auf Grundlage von offenen,
transparenten, angemessenen und nicht diskriminierenden Verfahren
ausgewdhlt; dabei werden Interessenkonflikte vermieden.

(6) Die in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstaben b und ¢ genannten,
mit Durchfiihrungsaufgaben betrauten Stellen er6ffnen in eigenem Na-
men und stellvertretend flir die Verwaltungsbehdrde Treuhandkonten
oder richten das Finanzinstrument als separaten Verwaltungsblock inner-
halb der Institution ein. Im Falle eines getrennten Verwaltungsblocks
wird ein Buchfiihrungsunterschied zwischen in das Finanzinstrument
investierten Programmressourcen und anderen in der Institution verfiig-
baren Ressourcen gemacht. Die Aktiva auf Treuhandkonten und in
solchen separaten Verwaltungsblocks werden im Einklang mit dem
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfiihrung nach den ein-
schldgigen Aufsichtsregeln verwaltet und weisen eine angemessene Li-
quiditét auf.

(7)  Wird ein Finanzinstrument nach Absatz 4 Unterabsatz 1 Buch-
staben a, b und c eingesetzt, werden die Bedingungen fiir Beitrdge aus
Programmen zu dem Finanzinstrument vorbehaltlich der Einsatzstruktur
des Finanzinstruments in Finanzierungsvereinbarungen gemifl Anhang
IV auf den folgenden Ebenen festgelegt:

a) gegebenenfalls zwischen den mit einem ordnungsgemiflen Mandat
ausgestatteten Vertretern der Verwaltungsbehdrde und der den Dach-
fonds ausfiihrenden Stelle und

b) zwischen den mit einem ordnungsgeméfen Mandat ausgestatteten
Vertreter der Verwaltungsbehorde oder gegebenenfalls der den Dach-
fonds ausfiihrenden Stelle und der das Finanzinstrument ausfiihren-
den Stelle.

(8) Bei nach Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe d eingesetzten Fi-
nanzinstrumenten werden die Bedingungen fiir Beitrdge aus Program-
men zu den Finanzinstrumenten in einem Strategiedokument gemélB
Anhang IV festgelegt und vom Begleitausschuss gepriift.

(9) Nationale offentliche und private Beitrdge, einschlieBlich gegebe-
nenfalls in Artikel 37 Absatz 10 genannter Sachleistungen, kdnnen auf
der Ebene des Dachfonds, auf der Ebene des Finanzinstruments oder auf
der Ebene der Endbegiinstigten im Einklang mit fondsspezifischen Re-
gelungen bereitgestellt werden.
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(10)  Die Kommission erldsst Durchfiithrungsrechtsakte zur Festlegung
einheitlicher Bedingungen hinsichtlich der Einzelheiten der Regelungen
fiir den Transfer und die Verwaltung der Programmbeitréige, die von den
in Absatz 4 Unterabsatz 1 und in Artikel 39a Absatz 5 dieses Artikels
genannten Stellen verwaltet werden. Diese Durchfiihrungsrechtsakte
werden nach dem in Artikel 150 Absatz 3 genannten Priifverfahren
erlassen.

Artikel 39

Von der EIB zu vollziechende Beteiligung des EFRE und des ELER
an den Finanzinstrumenten fiir gemeinsame unbegrenzte Garantien
und Verbriefung fiir KMU

(1) Fir die Zwecke dieses Artikels bezeichnet "Kreditfinanzierung"
Darlehen, Leasing oder Biirgschaften.

(2) Die Mitgliedstaaten konnen wéhrend des in Artikel 65 Absatz 2
dieser Verordnung angegebenen Foérderzeitraums auf den EFRE und den
ELER zuriickgreifen, um einen finanziellen Beitrag zu den in Artikel 38
Absatz 1 Buchstabe a dieser Verordnung genannten, indirekt von der
Kommission mit der EIB gemd3 Artikel 62 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstabe ¢ Ziffer iii der Haushaltsordnung und Artikel 208 Absatz 4
der Haushaltsordnung in den folgenden Bereichen eingesetzten Finanz-
instrumenten zu leisten:

a) unbegrenzte Garantien zur Kapitalentlastung von Finanzmittlern fiir
neue Kreditfinanzierungsportfolios fiir forderfihige KMU im Ein-
klang mit Artikel 37 Absatz 4 dieser Verordnung;

b) Verbriefung, entsprechend der Definition in Artikel 4 Absatz 1 Num-
mer 61 der Verordnung (EU) 575/2013 des Europidischen Parlaments
und des Rates (1), folgender Portfolios:

i) bestehende Kreditfinanzierungsportfolios fir KMU und andere
Unternehmen mit weniger als 500 Angestellten;

ii) neue Kreditfinanzierungsportfolios fiir KMU.

Der in Unterabsatz 1 Buchstabe a und b dieses Absatzes genannte
finanzielle Beitrag kommt den Junior- und Mezzanine-Tranchen der
genannten Portfolios zugute, sofern die entsprechenden Finanzmittler
ein ausreichend hohes Teilrisiko selbst tragen, das mindestens den in
der Richtlinie 2013/36/EU des Europidischen Parlaments und des Ra-
tes (%) und in der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 festgelegten Anforde-
rungen flir den Risikoselbstbehalt entspricht, um eine angemessene

(") Verordnung (EU) Nr. 575/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates

vom 26. Juni 2013 iiber Aufsichtsanforderungen an Kreditinstitute und Wert-
papierfirmen und zur Anderung der Verordnung (EU) Nr. 646/2012
(ABL. L 176 vom 27.6.2013, S. 1).

(®) Richtlinie 2013/36/EU des Europdischen Parlaments und des Rates vom
26. Juni 2013 iber den Zugang zur Tatigkeit von Kreditinstituten und die
Beaufsichtigung von Kreditinstituten und Wertpapierfirmen, zur Anderung
der Richtlinie 2002/87/EG und zur Aufhebung der Richtlinien 2006/48/EG
und 2006/49/EG (ABI. L 176 vom 27.6.2013, S. 338).
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Zinsanpassung sicherzustellen. Bei Verbriefungen gemil Unterabsatz 1
Buchstabe b dieses Absatzes sind die Finanzmittler verpflichtet, neue
Kreditfinanzierungen fiir forderfadhige KMU im Einklang mit Artikel 37
Absatz 4 dieser Verordnung zu veranlassen.

Mitgliedstaaten, die beabsichtigen, sich an solchen Finanzinstrumenten
zu beteiligen, entrichten — unter Beriicksichtigung der in Absatz 4 Un-
terabsatz 1 Buchstabe a genannten Ex-ante-Bewertung sowie von Fil-
len, die hochstens 7 % der Zuweisungen von Mitteln aus dem EFRE
und dem ELER an die jeweiligen Mitgliedstaaten ausmachen — einen
Betrag, der im Einklang mit dem Kreditfinanzierungsbedarf von KMU
in dem jeweiligen Mitgliedstaat und mit der geschitzten Nachfrage nach
einer solchen Kreditfinanzierung fiir KMU steht. Fiir den von allen
teilnehmenden Mitgliedstaaten insgesamt geleisteten EFRE- und
ELER-Beitrag gilt eine Gesamtobergrenze von 8 500 000 000 EUR
(zu Preisen von 2011).

Geht die Kommission nach Konsultation mit der EIB davon aus, dass
der zu dem Instrument insgesamt geleistete Mindestbeitrag, der sich aus
den Beitrdgen aller teilnehmenden Mitgliedstaaten zusammensetzt, unter
Beriicksichtigung der mindestens erforderlichen kritischen Masse — die
in der in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Ex-ante-Be-
wertung festgelegt wird — unzureichend ist, wird die Anwendung des
Finanzinstruments eingestellt, und die entrichteten Beitrige werden an
die Mitgliedstaaten zuriickgezahlt.

Konnen sich ein Mitgliedstaat und die EIB nicht auf die Bedingungen
der in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe ¢ dieses Artikels genannten
Finanzierungsvereinbarung einigen, reicht der Mitgliedstaat einen An-
trag auf Anderung des in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b genann-
ten Programms ein und weist seine Beitragsmittel im Einklang mit den
Anforderungen an eine thematische Konzentration anderen Programmen
und Priorititen zu.

Sind die Bedingungen fiir die Beendigung der Beitragszahlungen des
jeweiligen Mitgliedstaates an das Instrument — die in der in Absatz 4
Unterabsatz 1 Buchstabe ¢ genannten Finanzierungsvereinbarung zwi-
schen dem Mitgliedstaat und der EIB festgelegt werden — erfiillt, reicht
der Mitgliedstaat einen Antrag auf Anderung des in Absatz 4 Unter-
absatz 1 Buchstabe b genannten Programms ein und weist die verblei-
benden Beitragsmittel im Einklang mit den Anforderungen an eine the-
matische Konzentration anderen Programmen und Priorititen zu.

Wird die Beteiligung eines Mitgliedstaates eingestellt, so reicht dieser
Mitgliedstaat einen Antrag auf Anderung des Programms ein. Werden
nicht abgerufene gebundene Mittel freigegeben, so werden diese freige-
gebenen gebundenen Mittel dem betreffenden Mitgliedstaat wieder ver-
fiigbar gemacht, um im Einklang mit den Anforderungen an eine the-
matische Konzentration anderen Programmen und Priorititen zugewie-
sen zu werden.

(3) KMU, die auf der Grundlage eines Portfolios, das vom Finanz-
mittler im Rahmen des in Absatz 2 genannten Finanzinstruments neu
eingerichtet wurde, eine Kreditfinanzierung erhalten, gelten als End-
begiinstigte der Beitragszahlungen aus dem EFRE und dem ELER an
das entsprechende Finanzinstrument.

(4) Der in Absatz 2 genannt finanzielle Beitrag wird nur gewihrt,
wenn die nachfolgend genannten Bedingungen erfiillt sind:
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a) Abweichend von Artikel 37 Absatz 2 wird ihm eine Ex-ante-Bewer-
tung auf Unionsebene zugrunde gelegt, die von der EIB und der
Kommission durchgefiihrt wird, oder, wenn neuere Daten verfligbar
sind, eine Ex-ante-Bewertung, die auf Unions-, nationaler oder re-
gionaler Ebene durchgefiihrt wird.

Auf der Grundlage verfligbarer Datenquellen zu Bankkreditfinanzie-
rung und KMU umfasst die Ex-ante-Bewertung unter anderem eine
Analyse des Finanzierungsbedarfs von KMU auf der entsprechenden
Ebene, die Finanzierungsbedingungen und den Finanzierungsbedarf
von KMU sowie die Finanzierungsliicke bei KMU, ein Profil der
wirtschaftlichen und finanziellen Lage des KMU-Sektors auf der
entsprechenden Ebene, die mindestens erforderliche kritische Masse
der Gesamtbeitrdge, eine Abgrenzung der geschitzten Gesamtdarle-
henssumme, die durch die Beitrdge generiert wird, und den Mehr-
wert.

b) Er wird von allen teilnehmenden Mitgliedstaaten als Teil einer ge-
sonderten Prioritdtsachse im Rahmen eines Programms im Falle ei-
nes EFRE-Beitrags oder im Rahmen eines einzigen zweckbestimm-
ten nationalen Programms mittels eines finanziellen Beitrags durch
den EFRE und den ELER zur Unterstiitzung des in Artikel 9 Absatz
1 Nummer 3 festgelegten thematischen Ziels geleistet.

¢) Er unterliegt den in einer Finanzierungsvereinbarung zwischen jedem
teilnehmenden Mitgliedstaat und der EIB festgelegten Bedingungen,
die unter anderem Folgendes umfassen:

1) Aufgaben und Pflichten der EIB nebst Vergiitung;

ii) Mindesthebelwirkung, die in klar definierten Etappen innerhalb
des in Artikel 65 Absatz 2 festgelegten Forderzeitraums zu
erreichen ist;

iii) Bedingungen fiir die neue Kreditfinanzierung;

iv) Bestimmungen in Bezug auf nicht forderfihige MaBnahmen
und Ausschlusskriterien;

v) Zeitplan fiir die Zahlungen,;

vi) Strafen fiir den Fall der Nichterfiillung durch die Finanzmittler;
vii) Auswahl der Finanzmittler;
viii) Begleitung, Berichterstattung und Priifung;

ix) Sichtbarkeit;

x) die Voraussetzungen fiir eine Kiindigung der Vereinbarung.

Zum Zwecke der Anwendung des Instruments schlieft die EIB ver-
tragliche Vereinbarungen mit ausgewéhlten Finanzmittlern ab.

d) Wird die unter Buchstabe c¢ genannte Finanzierungsvereinbarung
nicht innerhalb von sechs Monaten nach der Annahme des unter
Buchstabe b genannten Programms abgeschlossen, ist der jeweilige
Mitgliedstaat berechtigt, seine Beitragsmittel im Einklang mit den
Anforderungen an eine thematische Konzentration anderen Program-
men und Priorititen zuzuweisen.

Die Kommission erlédsst, um einheitliche Bedingungen fiir die Durch-
fiihrung dieses Artikels sicherzustellen, einen Durchfiihrungsrechtsakt
mit dem Muster der unter Unterabsatz 1 Buchstabe ¢ genannten Finan-
zierungsvereinbarung. Dieser Durchfiihrungsrechtsakt wird gemdfl dem
in Artikel 150 Absatz 3 genannten Priifverfahren erlassen.
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(5) In jedem teilnehmenden Mitgliedstaat muss in den Etappen, die
in der in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe ¢ genannten Finanzierungs-
vereinbarung festgelegt sind, eine Mindesthebelwirkung erreicht werden,
die sich aus dem Verhéltnis zwischen der neuen von den Finanzmittlern
veranlassten Kreditfinanzierung fiir forderfahige KMU und den entspre-
chenden EFRE- und ELER-Beitrdgen des jeweiligen Mitgliedstaats fiir
die Finanzinstrumente ergibt. Die Mindesthebelwirkung kann je nach
teilnehmendem Mitgliedstaat variieren.

Erreicht ein Finanzmittler die Mindesthebelwirkung, die in der in Absatz
4 Unterabsatz 1 Buchstabe ¢ genannten Finanzierungsvereinbarung fest-
gelegt ist, nicht, ist er vertraglich verpflichtet, im Einklang mit den in
der Finanzierungsvereinbarung festgelegten Bedingungen eine Strafe an
den jeweiligen teilnehmenden Mitgliedstaat zu zahlen.

Das Versdumnis des Finanzmittlers, die in der Finanzvereinbarung fest-
gelegte Mindesthebelwirkung zu erreichen, wirkt sich weder auf die
iibernommenen Biirgschaften noch auf die entsprechenden Verbrie-
fungstransaktionen aus.

(6)  Abweichend von Artikel 38 Absatz 2 Unterabsatz 1 kann der in
Absatz 2 dieses Artikels genannte finanzielle Beitrag fiir jeden Mitglied-
staat auf separaten Konten oder — wenn mindestens zwei Mitgliedstaaten
ihre Zustimmung erteilen — fiir diese Mitgliedstaaten auf einem einzigen
Konto verbucht und im Einklang mit den spezifischen Zielen der Pro-
gramme, aus denen der Beitrag erfolgt, verwendet werden.

(7)  Im Hinblick auf den in Absatz 2 dieses Artikels genannten finan-
ziellen Beitrag wird der Zahlungsantrag eines Mitgliedstaats an die
Kommission abweichend von Artikel 41 Absédtze 1 und 2 auf der
Grundlage des vom Mitgliedstaat an die EIB zu zahlenden Gesamt-
betrags gemdB dem Zeitplan, der in der in Absatz 4 Unterabsatz 1
Buchstabe ¢ dieses Artikels genannten Finanzierungsvereinbarung fest-
gelegt ist, gestellt. Der Zahlungsantrag beruht auf dem Betrag, der nach
Auffassung der EIB benétigt wird, um die Mittelbindungen im Rahmen
von Garantievereinbarungen oder Verbriefungstransaktionen, die inner-
halb von drei Monaten nach Antragstellung abzuschlieen sind, abzude-
cken. Die Zahlungen der Mitgliedstaaten an die EIB erfolgen unverziig-
lich und grundsitzlich, bevor die EIB entsprechende Verpflichtungen
eingegangen ist.

(8) Bei Abschluss eines Programms entsprechen die forderfdhigen
Ausgaben gemill Artikel 42 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a
und b dem Gesamtbetrag der Programmbeitrdge, die an das Finanz-
instrument entrichtet werden, und

a) in Bezug auf die in Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a dieses
Artikels genannten Maflnahmen den in Artikel 42 Absatz 1 Unter-
absatz 1 Buchstabe b genannten Mitteln,

b) in Bezug auf die in Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses
Artikels genannten Maflnahmen der Gesamtsumme der neuen Kredit-
finanzierung, die sich aus den Verbriefungstransaktionen ergibt und
innerhalb des in Artikel 65 Absatz 2 genannten Forderzeitraums an
forderfahige KMU oder zugunsten dieser ausgezahlt wird.

(9) Zum Zwecke der Artikel 44 und 45 gelten die nicht eingeforder-
ten Garantien und die in Verbindung mit den unbegrenzten Garantien
bzw. den Verbriefungstransaktionen wiedereingezogenen Betrdge als an
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die Finanzinstrumente zuriickerstattete Mittel. Bei der Abwicklung der
Finanzinstrumente wird der Liquidationsnettoerlés — nach Abzug der
Kosten, Gebiihren und an Gldubiger zu entrichtenden Zahlungen héhe-
ren Rangs als die Beitrdge aus dem EFRE und dem ELER - den
jeweiligen Mitgliedstaaten entsprechend ihrer Beitrige zum Finanz-
instrument anteilig zurlickerstattet.

(10)  Der in Artikel 46 Absatz 1 genannte Bericht enthilt die folgen-
den zusitzlichen Elemente:

a) den Gesamtbetrag der EFRE- und ELER-Unterstiitzung fiir unbe-
grenzte Garantien und Verbriefungstransaktionen, die iiber Program-
me, Priorititen oder Mafinahmen an das Finanzinstrument gezahlt
wurden;

b) die Fortschritte bei der Schaffung der neuen Kreditfinanzierung fiir
forderfahige KMU im Einklang mit Artikel 37 Absatz 4.

(11)  Unbeschadet des Artikels 93 Absatz 1 konnen die gemifl Absatz
2 dieses Artikels Finanzinstrumenten zugeordneten Mittel zur Schaffung
neuer Kreditfinanzierungsmoglichkeiten fir KMU auf dem gesamten
Hoheitsgebiet des Mitgliedstaates ungeachtet der Regionenkategorien
aufgewendet werden, sofern die in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe
¢ genannte Finanzierungsvereinbarung keine anderslautenden Bestim-
mungen enthalt.

(12)  Artikel 70 gilt nicht fiir Programme, die eingerichtet wurden,
um gemdf diesem Artikel Finanzinstrumente einzusetzen.;

Artikel 39a

Beitrag der ESI-Fonds zu Finanzinstrumenten, die einen solchen
Beitrag mit Finanzprodukten der EIB im Rahmen des
Européischen Fonds fiir strategische Investitionen kombinieren

(1) Um zusitzliche Investitionen des Privatsektors zu mobilisieren
konnen die Verwaltungsbehorden die ESI-Fonds fiir die Bereitstellung
eines Beitrags zu in Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe ¢ genannten Finanz-
instrumenten nutzen, soweit unter anderem ein Beitrag zur Verwirk-
lichung der Ziele der ESI-Fonds und der Strategie der Européischen
Union fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum geleis-
tet wird.

(2) Der in Absatz 1 genannte Beitrag darf 25 % der Gesamtunterstiit-
zung fiir Endbegiinstigte nicht iiberschreiten. In den weniger entwickel-
ten Regionen gemidf3 Artikel 120 Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe b
darf der Finanzbeitrag in Fillen, die durch die Bewertungen geméf
Artikel 37 Absatz 2 oder Absatz 3 des vorliegenden Artikels hinrei-
chend begriindet sind, mehr als 25 %, jedoch nicht mehr als 40 %
betragen. Die in diesem Absatz genannte Gesamtunterstiitzung umfasst
den Gesamtbetrag neuer Darlehen und Darlehensgarantien sowie
Eigenkapital- und Quasi-Eigenkapitalinvestitionen, die den Endbegiins-
tigten zur Verfiigung gestellt werden. Die in diesem Absatz genannten
Darlehensgarantien werden nur insoweit berilicksichtigt, als Mittel aus
den ESI-Fonds fiir Garantievertrige gebunden werden, deren Berech-
nung auf der Grundlage einer umsichtigen Ex-ante-Risikobewertung,
die einen multiplen Betrag zugrunde liegender neuer Darlehen abdeckt,
erfolgt.
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(3) Abweichend von Artikel 37 Absatz 2 kdnnen Beitrige gemil
Absatz 1 dieses Artikels auf einer vorbereitenden Bewertung beruhen,
die sich auch auf die Sorgfaltspflicht erstreckt und von der EIB im
Hinblick auf ihren Beitrag zu dem Finanzprodukt im Rahmen des
EFSI durchgefiihrt wird.

(4) Die Berichterstattung durch die Verwaltungsbehorden geméfl Ar-
tikel 46 dieser Verordnung iiber Vorhaben, in denen Finanzinstrumente
nach diesem Artikel zum Einsatz kommen, beruht auf den Informatio-
nen, die die EIB fiir die Zwecke ihrer Berichterstattung gemif Artikel 16
Absitze 1 und 2 der Verordnung (EU) 2015/1017 aufbewahrt hat, er-
ginzt durch die nach Artikel 46 Absatz 2 dieser Verordnung erforder-
lichen zusétzlichen Informationen. Die Anforderungen geméifl diesem
Absatz ermdglichen einheitliche Bedingungen fiir die Berichterstattung
im Einklang mit Artikel 46 Absatz 3 dieser Verordnung.

(5) Bei der Leistung eines Beitrags zu Finanzinstrumenten nach Ar-
tikel 38 Absatz 1 Buchstabe ¢ kann die Verwaltungsbehorde

a) in das Kapital einer bestehenden oder neu geschaffenen juristischen
Person investieren, die mit der Durchfiihrung von Investitionen in
Endbegiinstigte im Einklang mit den Zielen des entsprechenden
ESI-Fonds betraut ist und Durchfiihrungsaufgaben iibernehmen wird,

b) mit Durchfiihrungsaufgaben nach Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz 1
Buchstaben b und ¢ betrauen.

Die mit Durchfiihrungsaufgaben gemifl Unterabsatz 1 Buchstabe b des
vorliegenden Absatzes betraute Stelle erdffnet entweder ein Treuhand-
konto in eigenem Namen oder im Namen der Verwaltungsbehdrde oder
richtet einen separaten Verwaltungsblock innerhalb der Institution fiir
den Programmbeitrag ein. Im Falle eines getrennten Verwaltungsblocks
wird ein Buchfiihrungsunterschied zwischen in das Finanzinstrument
investierten Programmressourcen und anderen in der Institution verfiig-
baren Ressourcen gemacht. Die Aktiva auf Treuhandkonten und in
solchen separaten Verwaltungsblocks werden im Einklang mit dem
Grundsatz der Wirtschaftlichkeit der Haushaltsfilhrung nach den ein-
schldgigen Aufsichtsregeln verwaltet und weisen eine angemessene Li-
quiditét auf.

Fir die Zwecke dieses Artikels kann ein Finanzinstrument auch die
Form einer Investitionsplattform in Einklang mit Artikel 2 Nummer 4
der EFSI-Verordnung annehmen oder ein Teil davon sein, sofern die
Investitionsplattform die Form einer Zweckgesellschaft oder eines ver-
walteten Kontos hat.

(6) Beim Einsatz der Finanzinstrumente nach Artikel 38 Absatz 1
Buchstabe ¢ dieser Verordnung tragen die in Absatz 5 dieses Artikels
genannten Stellen dafiir Sorge, dass das geltende Recht und die Anfor-
derungen in Artikel 155 Absétze 2 und 3 der Haushaltsordnung einge-
halten werden.

(7) Die Kommission erlédsst bis zum 3. November 2018 gemil Ar-
tikel 149 delegierte Rechtsakte zur Ergénzung dieser Verordnung durch
Festlegung von zusitzlichen spezifischen Regelungen hinsichtlich der
Rolle, Haftung und Zusténdigkeit der mit der Durchfiihrung von Finanz-
instrumenten betrauten Stellen sowie der diesbeziiglichen Auswahlkrite-
rien und Produkte, die durch Finanzinstrumente geméfl Artikel 38 Ab-
satz 1 Buchstabe ¢ zur Verfiigung gestellt werden konnen.
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(8) Die in Absatz 5 genannten Stellen konnen beim Einsatz der
Dachfonds auch Teile der Durchfithrung an Finanzmittler abtreten, so-
weit sie die Verantwortung dafiir iibernehmen, dass die Finanzmittler
die Kriterien gemdf3 Artikel 33 Absatz 1 und Artikel 209 Absatz 2 der
Haushaltsordnung erfiillen. Die Finanzmittler werden auf Grundlage von
offenen, transparenten, angemessenen und nicht diskriminierenden Ver-
fahren ausgewdhlt; dabei werden Interessenkonflikte vermieden.

(9) Leisten Verwaltungsbehorden fiir die Zwecke der Durchfiihrung
von Finanzinstrumenten gemif Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe c¢ aus
ESI-Fonds-Programmmitteln einen Beitrag zu einem bestehenden Instru-
ment, dessen Fondsmanagement bereits von der EIB ausgewahlt worden
ist, zu einer internationalen Finanzinstitution, an denen ein Mitgliedstaat
beteiligt ist, oder zu einer als juristische Person gegriindeten 6ffentlichen
Bank oder Institution, die im Rahmen ihrer gewerblichen Tatigkeit Fi-
nanzierungstitigkeiten ausiibt und die Bedingungen nach Artikel 38
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer iii erfiillt, so {ibertragen
sie diesem Fondsmanagement Durchfiihrungsaufgaben im Wege der
Direktvergabe.

(10)  Abweichend von Artikel 41 Absétze 1 und 2 werden im Hin-
blick auf Beitrdge zu Finanzinstrumenten nach Absatz 9 dieses Artikels
Antrdge auf Zwischenzahlungen entsprechend dem in der Finanzie-
rungsvereinbarung festgelegten Filligkeitsplan fiir Zahlungen gestaffelt.
Der in Satz 1 dieses Absatzes genannte Félligkeitsplan entspricht dem
Filligkeitsplan, der fiir andere Investoren, die an demselben Finanz-
instrument beteiligt sind, vereinbart wurde.

(11)  Die Bedingungen fiir Beitridge gemifl Artikel 38 Absatz 1 Buch-
stabe ¢ werden in den Finanzierungsvereinbarungen im Einklang mit
Anhang IV auf folgenden Ebenen festgelegt:

a) gegebenenfalls zwischen den mit einem ordnungsgemifien Mandat
ausgestatteten Vertretern der Verwaltungsbehdrde und der den Dach-
fonds ausfiihrenden Stelle;

b) zwischen den mit einem ordnungsgemédflen Mandat ausgestatteten
Vertretern der Verwaltungsbehdrde oder gegebenenfalls der den
Dachfonds ausfithrenden Stelle einerseits und der das Finanzinstru-
ment durchfithrenden Stelle andererseits.

(12)  In Bezug auf Beitrdge nach Absatz 1 dieses Artikels zu Inves-
titionsplattformen, die Beitrdge aus auf Unionsebene eingerichteten In-
strumenten erhalten, wird die Einhaltung der Vorschriften iiber staatliche
Beihilfen gemid3 Artikel 209 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe ¢ der
Haushaltsordnung gewdhrleistet.

(13) Im Falle von in Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe ¢ genannten
Finanzinstrumenten, die die Form eines Garantieinstruments haben, kon-
nen die Mitgliedstaaten beschlieBen, dass die ESI-Fonds gegebenenfalls
Beitrdge zu unterschiedlichen Tranchen von Portfolios aus Darlehen, die
auch durch die EU-Garantie gemifl Verordnung (EU) 2015/1017 abge-
deckt werden, leisten.

(14)  Es besteht die Moglichkeit, fiir den EFRE, den ESF, den Ko-
hésionsfonds und den EMFF eine separate Prioritdt und fiir den ELER
eine separate Vorhabenart mit einem Kofinanzierungssatz von bis zu
100 % im Rahmen eines Programms zur Unterstiitzung von Vorhaben,
die durch in Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe ¢ genannte Finanzinstru-
mente durchgefiihrt werden, einzurichten.
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(15)  Ungeachtet des Artikels 70 und des Artikels 93 Absatz 1 kon-
nen die Beitrdge gemidll Absatz 1 zur Schaffung neuer Kredit- und
Beteiligungsfinanzierungsmoglichkeiten im gesamten Hoheitsgebiet des
Mitgliedstaats ohne Beriicksichtigung der Regionenkategorien auf-
gewendet werden, sofern die Finanzierungsvereinbarung keine anders-
lautenden Bestimmungen enthilt.

(16) Bis zum 31. Dezember 2019 {iberpriift die Kommission die
Anwendung dieses Artikels und unterbreitet dem Europidischen Par-
lament und dem Rat gegebenenfalls einen Gesetzgebungsvorschlag.

Artikel 40

Verwaltung und Kontrolle von Finanzinstrumenten

(1) Die gemél Artikel 124 dieser Verordnung sowie Artikel 65 der
ELER-Verordnung benannten Behoérden fithren auf Ebene der EIB oder
anderer internationaler Finanzinstitutionen, an denen ein Mitgliedstaat
beteiligt ist, keine Vor-Ort-Uberpriifungen in Bezug auf Finanzinstru-
mente aus, die von diesen eingesetzt wurden.

Die benannten Behorden fithren auf der Ebene anderer Stellen, die die
Finanzinstrumente im Gebiet ihres jeweiligen Mitgliedstaats einsetzen,
Uberpriifungen gemiB Artikel 125 Absatz 5 der vorliegenden Verord-
nung und Kontrollen gemél Artikel 59 Absatz 1 der Verordnung (EU)
Nr. 1306/2013 durch.

Die EIB und andere internationale Finanzinstitutionen, an denen ein
Mitgliedstaat beteiligt ist, stellen den benannten Behoérden einen Kon-
trollbericht zu jedem Zahlungsantrag zur Verfiigung. Sie legen der
Kommission und den benannten Behorden auflerdem einen jdhrlichen
Priifbericht vor, der von den externen Priifern erstellt wird. Diese Be-
richtspflichten lassen die Berichtspflichten einschlielich beziiglich der
Leistung der Finanzinstrumente geméill Artikel 46 Absdtze 1 und 2
dieser Verordnung unberiihrt.

Der Kommission wird die Befugnis tibertragen, einen Durchfiihrungs-
rechtsakt betreffend die Muster fiir die Kontrollberichte und die jéhr-
lichen Priifberichte gem&B Unterabsatz 3 dieses Absatzes zu erlassen.

Dieser Durchfithrungsrechtsakt wird gemd8 dem in Artikel 150 Absatz
2 genannten Beratungsverfahren erlassen.

(2)  Unbeschadet des Artikels 127 der vorliegenden Verordnung so-
wie des Artikels 9 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 fithren die fiir
die Priifung der Programme zustéindigen Stellen auf Ebene der EIB oder
anderer internationaler Finanzinstitutionen, an denen ein Mitgliedstaat
beteiligt ist, keine Priifungen in Bezug auf Finanzinstrumente aus, die
von diesen eingesetzt wurden.

Die fiir die Priifung der Programme zusténdigen Stellen fiihren Priifun-
gen der Vorhaben und der Verwaltungs- und Kontrollsysteme auf der
Ebene anderer Stellen, die in ihren jeweiligen Mitgliedstaaten Finanz-
instrumente einsetzen, sowie auf Ebene der Endbegiinstigten durch,
wenn die Bedingungen des Absatzes 3 erfiillt sind.

Die Kommission kann Priifungen auf Ebene der in Absatz 1 genannten
Stellen durchfiihren, wenn sie zu dem Schluss gelangt, dass dies erfor-
derlich ist, damit sie angesichts der ermittelten Risiken iiber hinrei-
chende Gewihr verfligt.
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(2a) Im Fall von Finanzinstrumenten gemifl Artikel 38 Absatz 1
Buchstabe a und Artikel 39, die durch eine vor dem 2. August 2018
unterzeichnete Finanzierungsvereinbarung geschaffen wurden, gelten ab-
weichend von den Absétzen 1 und 2 dieses Artikels die zum Zeitpunkt
der Unterzeichnung der Finanzierungsvereinbarung anwendbaren Regeln
dieses Artikels.

(3) Die fiir die Priifung der Programme zustindigen Stellen kdnnen
Priifungen auf Ebene der Endbegiinstigten nur dann durchfithren, wenn
eine oder mehrere der folgenden Situationen eintreten:

a) Dokumente, die die Unterstiitzung von Endbegiinstigten durch das
Finanzinstrument und seinen Einsatz fiir die vorgesehenen Zwecke
im Einklang mit dem anwendbaren Recht belegen, sind weder auf
der Ebene der Verwaltungsbehorde noch auf der Ebene der Stellen,
die fiir die Anwendung von Finanzinstrumenten zusténdig sind, ver-
fligbar;

b) es gibt Hinweise dafiir, dass die verfiigbaren Unterlagen auf der
Ebene der Verwaltungsbehorde oder der Stellen, die Finanzinstru-
mente einsetzen, keine wahrheitsgeméBen und genauen Aufzeichnun-
gen der geleisteten Forderung enthalten.

(4) Die Kommission erldsst bis zum 3. November 2018 gemall Ar-
tikel 149 delegierte Rechtsakte zur Ergénzung dieser Verordnung durch
Festlegung von =zusitzlichen spezifischen Regelungen betreffend die
Verwaltung und Kontrolle von in Artikel 38 Absatz 1 Buchstaben b
und ¢ genannten Finanzinstrumenten, die Arten von Kontrollen, die von
den Verwaltungs- und Priifbehdrden durchzufiihren sind, die Vorkeh-
rungen fiir die Aufbewahrung von Belegen und die Sachverhalte, die
durch die Belege nachzuweisen sind.

(5) Die Stellen, die Finanzinstrumente einsetzen, sind dafiir verant-
wortlich sicherzustellen, dass Dokumente dazu zur Verfiigung stehen,
und erlegen den Endbegiinstigten keine Aufbewahrungspflichten auf,
die iber das zur Erfiillung ihrer Aufgaben erforderliche Mal
hinausgehen.

(5a) Abweichend von Artikel 143 Absatz 4 der vorliegenden Ver-
ordnung und Artikel 56 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013
kann bei Vorhaben, die Finanzinstrumente umfassen, ein Beitrag, der
nach Artikel 143 Absatz 2 der vorliegenden Verordnung oder nach
Artikel 56 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1306/2013 aufgrund einer
einzelnen UnregelméBigkeit gestrichen wurde, in demselben Vorhaben
wiederverwendet werden, wobei Folgendes gilt:

a) Wurde die UnregelméaBigkeit, die zur Streichung des Beitrags gefiihrt
hat, auf der Ebene des Endbegiinstigten festgestellt, so darf der
gestrichene Beitrag nur fiir andere Endbegiinstigte im Rahmen des-
selben Finanzinstruments wiederverwendet werden;

b) wurde die UnregelméBigkeit, die zur Streichung des Beitrags gefiihrt
hat, auf der Ebene des Finanzmittlers im Rahmen eines Dachfonds
festgestellt, so darf der gestrichene Beitrag nur fiir andere Finanz-
mittler wiederverwendet werden.
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Wurde die Unregelmidfigkeit, die zur Streichung des Beitrags gefiihrt
hat, auf der Ebene der den Dachfonds einsetzenden Stelle oder auf der
Ebene der Stelle, die Finanzinstrumente im Rahmen einer Struktur ohne
Dachfonds einsetzt, festgestellt, so darf der gestrichene Beitrag nicht im
Rahmen desselben Vorhabens wiederverwendet werden.

Im Falle einer finanziellen Berichtigung aufgrund einer systembedingten
UnregelméBigkeit darf der gestrichene Beitrag fiir keines der von der
systembedingten Unregelmifigkeit betroffenen Vorhaben wiederver-
wendet werden.

Artikel 41

Zahlungsantriige, auch betreffend Ausgaben fiir Finanzinstrumente

(1) Hinsichtlich der Finanzinstrumente nach Artikel 38 Absatz 1
Buchstaben a und ¢ und der Finanzinstrumente nach Artikel 38 Absatz
1 Buchstabe b, die im Einklang mit Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz 1
Buchstaben a, b und ¢ durchgefiihrt werden, werden zeitlich gestaffelte
Antrige auf Zwischenzahlung filir an das Finanzinstrument gezahlte Pro-
grammbeitrdge wihrend des Forderzeitraums nach Artikel 65 Absatz 2
(im Folgenden ,,Forderzeitraum*) unter folgenden Bedingungen einge-
reicht:

a) Der an das Finanzinstrument gezahlte Betrag des Programmbeitrags,
der in jedem wihrend des Forderzeitraums eingereichten Antrag auf
Zwischenzahlung enthalten ist, darf hochstens 25 % des Gesamt-
betrags der im Rahmen der einschligigen Finanzierungsvereinbarung
fiir das Finanzinstrument festgelegten Programmbeitrage fiir Aus-
gaben im Sinne des Artikels 42 Absatz 1 Buchstaben a, b und d
betragen, die wihrend des Forderzeitraums voraussichtlich gezahlt
werden. Antrige auf Zwischenzahlungen, die nach dem Forderzeit-
raum eingereicht werden, enthalten den Gesamtbetrag der forderfahi-
gen Ausgaben im Sinne des Artikels 42;

b) Jeder Antrag auf Zwischenzahlungen gemill Buchstabe a dieses Ab-
satzes kann sich auf bis zu 25 % des Gesamtbetrags der nationalen
Kofinanzierung im Sinne des Artikels 38 Absatz 9 beziehen, der
wihrend des Forderzeitraums voraussichtlich an das Finanzinstru-
ment gezahlt oder auf Ebene der Endbegiinstigten fiir Ausgaben
im Sinne des Artikels 42 Absatz 1 Buchstaben a, b und d verwendet
wird;

¢) Nachfolgende Antrdge auf Zwischenzahlungen kénnen wéhrend des
Forderzeitraums nur gestellt werden, wenn

i) beim zweiten Antrag auf Zwischenzahlung mindestens 60 % des
im ersten Antrag auf Zwischenzahlung enthaltenen Betrags als
forderfahige Ausgaben im Sinne des Artikels 42 Absatz 1 Buch-
staben a, b und d ausgegeben worden sind;

ii) beim dritten und jedem nachfolgenden Antrag auf Zwischenzah-
lung mindestens 85 % des in den vorangegangenen Antrdgen auf
Zwischenzahlung enthaltenen Betrags als forderfahige Ausgaben
im Sinne des Artikels 42 Absatz 1 Buchstaben a, b und d aus-
gegeben worden sind;



02013R1303 — DE — 17.11.2018 — 006.001 — 58

d) In jedem Antrag auf Zwischenzahlung, der Ausgaben im Zusammen-
hang mit Finanzinstrumenten enthélt, werden der Gesamtbetrag der
an die Finanzinstrumente gezahlten Programmbeitrige und die als
forderfahige Ausgaben im Sinne des Artikels 42 Absatz 1 Buch-
staben a, b und d gezahlten Betriige separat ausgewiesen.

Bei Abschluss eines Programms enthidlt der Antrag auf Restzahlung
den Gesamtbetrag der forderfahigen Ausgaben gemil Artikel 42.

(2) Hinsichtlich der im Einklang mit Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz
1 Buchstabe d durchgefiihrten Finanzinstrumente nach Artikel 38 Ab-
satz 1 Buchstabe b enthalten die Antrige auf Zwischenzahlung bzw. auf
Restzahlung den Gesamtbetrag der von der Verwaltungsbehdrde zwecks
Investitionen bei Endbegiinstigten vorgenommenen Zahlungen im Ein-
klang mit Artikel 42 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b.

(3) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, delegierte Rechts-
akte gemilB Artikel 149 zur Festlegung der Regelungen zur Wiederein-
ziehung von Zahlungen an die Finanzinstrumente und die daraus fol-
genden Anpassungen der Zahlungsantrige zu erlassen.

(4) Die Kommission erldsst, um einheitliche Bedingungen fiir die
Umsetzung dieses Artikels sicherzustellen, Durchfiihrungsrechtsakte
zur Annahme der Muster, die zu verwenden sind, wenn zusammen
mit den Zahlungsantrdgen zusitzliche Informationen zu den Finanz-
instrumenten bei der Kommission eingereicht werden. Diese Durchfiih-
rungsrechtsakte werden gemifl dem Priifverfahren nach Artikel 150 Ab-
satz 3 erlassen.

Artikel 42
Forderfihige Ausgaben bei Abschluss

(1) Bei Abschluss eines Programms entsprechen die forderfiahigen
Ausgaben des Finanzinstruments dem Gesamtbetrag der Programmbei-
trige, die innerhalb des Forderzeitraums tatséchlich von dem Finanz-
instrument entrichtet — oder im Fall von Garantien gebunden — werden
fiir:

a) Zahlungen an Endbegiinstigte und, in den in Artikel 37 Absatz 7
genannten Fillen, Zahlungen zugunsten von Endbegiinstigten;

b) fiir Garantievertrige gebundene Mittel, ob noch ausstehend oder
bereits fallig, um potenziellen Garantieanspriichen fiir Verluste nach-
zukommen, berechnet auf Grundlage einer umsichtigen Ex-ante-Ri-
sikobewertung, die einen multiplen Betrag zugrundeliegender neuer
Darlehen oder sonstiger risikobehafteter Instrumente fiir neue Inves-
titionen bei Endbegiinstigten abdecken;

c) kapitalisierte Zinszuschiisse oder Beitrdge zu den Pramien fiir Biirg-
schaften, die fiir einen Zeitraum von hochstens zehn Jahren nach
dem Forderzeitraum anfallen, in Kombination mit Finanzinstrumen-
ten genutzt werden, in ein speziell dafiir eingerichtetes Treuhand-
konto eingezahlt werden, damit nach dem Forderzeitraum eine effek-
tive Auszahlung erfolgen kann, allerdings unter Beachtung der Dar-
lehen oder anderer risikobehafteter Instrumente, die wéhrend des
Forderzeitraums fiir Investitionen bei Endbegiinstigten eingesetzt
werden;
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d) die Erstattung von entstandenen Verwaltungskosten oder Zahlung
der Verwaltungsgebiihren des Finanzinstruments.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemal Artikel 149 de-
legierte Rechtsakte zur Festlegung spezifischer Regelungen zur Einrich-
tung eines Systems zur Kapitalisierung von Jahrestranchen fiir die in
Unterabsatz 1 Buchstabe ¢ genannten Zinszuschiisse und Pramien fiir
Biirgschaften zu erlassen.

(2) Im Fall von eigenkapitalbasierten Instrumenten und Kleinstkredi-
ten konnen kapitalisierte Verwaltungskosten oder -gebiihren, die fiir
einen Zeitraum von hochstens sechs Jahren nach dem Forderzeitraum
fillig werden, hinsichtlich von Investitionen bei Endbegiinstigten, die
wiahrend des Forderzeitraums angefallen sind und nicht von den Arti-
keln 44 oder 45 abgedeckt werden konnen, als forderfdhige Ausgaben
gelten, wenn sie in ein speziell dafiir eingerichtetes Treuhandkonto
eingezahlt werden.

(3) Im Fall von auf die in Artikel 37 Absatz 4 genannten Unterneh-
men ausgerichteten eigenkapitalbasierten Instrumenten, fiir die vor dem
31. Dezember 2018 die in Artikel 38 Absatz 7 Buchstabe b genannte
Finanzierungsvereinbarung unterzeichnet wird und iiber die bis zum
Ende des Forderzeitraums mindestens 55 % der in der entsprechenden
Finanzierungsvereinbarung gebundenen Programmressourcen investiert
wurden, kann ein begrenzter Betrag an Zahlungen fiir Investitionen
bei Endbegiinstigten fiir einen Zeitraum von maximal vier Jahren
nach Ablauf des Zeitraums der Forderfahigkeit als forderfahige Aus-
gaben angesehen werden, sofern er in ein eigens zu diesem Zweck
eingerichtetes Treuhandkonto eingezahlt wird, die Vorschriften iiber
staatliche Beihilfen eingehalten werden und alle nachstehenden Bedin-
gungen erfiillt sind.

Der in das Treuhandkonto eingezahlte Betrag:

a) wird ausschlieBlich fiir Folgeinvestitionen bei Endbegiinstigten ver-
wendet, denen im Forderzeitraum Beteiligungskapitalinvestitionen
aus dem Finanzinstrument zugesagt wurden, die noch im vollen
Umfang oder teilweise ausstehen,

b) wird ausschlieBlich fiir Folgeinvestitionen im Einklang mit den
Marktnormen und den Marktnormen entsprechenden vertraglichen
Vereinbarungen verwendet und ist auf das Mindestmal3 beschrinkt,
das notwendig ist, um die private Mitinvestitionstétigkeit anzuregen
und um gleichzeitig die Kontinuitdt der Finanzierung fiir die Ziel-
unternehmen zu gewdhrleisten, so dass offentliche und private In-
vestoren in vollem Umfang von den Investitionen profitieren kdnnen,

c) darf hochstens 20 % der forderfihigen Ausgaben des in Absatz 1
Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten eigenkapitalbasierten Instru-
ments nach Abzug der wéhrend des Zeitraums der Forderfahigkeit
an dieses Finanzinstrument zuriickgeflossenen Hochstkapitalressour-
cen und -gewinne betragen.

Die in das Treuhandkonto eingezahlten Betrdge, die im in Unterabsatz
1 genannten Zeitraum nicht fiir Investitionen bei Endbegiinstigten ver-
wendet worden sind, werden gemill Artikel 45 verwendet.

(4) Die im Einklang mit den Absétzen 1, 2 und 3 ausgewiesenen
forderfahigen Ausgaben liegen nicht iiber der Summe:
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a) des Gesamtbetrags der fiir die Zwecke der Absidtze 1, 2 und 3 ge-
zahlten Unterstiitzung aus den ESI-Fonds; und

b) der entsprechenden nationalen Kofinanzierung.

(5) Werden Verwaltungskosten und -gebiihren nach Absatz 1 Unter-
absatz 1 Buchstabe d dieses Artikels und Absatz 2 dieses Artikels von
der Stelle, die den Dachfonds einsetzt, oder von den Stellen, die die
Finanzinstrumente gemél Artikel 38 Absatz 1 Buchstabe ¢ und Arti-
kel 38 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstaben a, b und c einsetzen, er-
hoben, so diirfen sie die Obergrenze, die in dem in Absatz 6 dieses
Artikels genannten delegierten Rechtsakt festgelegt wird, nicht {iber-
schreiten. Wiahrend die Verwaltungskosten die Posten der direkten
oder indirekten Kosten umfassen, die gegen einen Ausgabennachweis
erstattet werden, beziehen sich die Verwaltungsgebiihren auf einen ver-
einbarten Preis fiir erbrachte Dienstleistungen, der gegebenenfalls iiber
einen wettbewerblichen Marktprozess festgelegt wird. Verwaltungskos-
ten und -gebiihren beruhen auf einer leistungsbasierten Berechnungs-
methode.

Verwaltungskosten und -gebiihren kdnnen Vermittlungsgebiihren umfas-
sen. Werden die Vermittlungsgebiihren ganz oder teilweise den End-
begiinstigten in Rechnung gestellt, so werden sie nicht als forderfihige
Ausgaben erklart.

Verwaltungskosten und -gebiihren, einschlieBlich fiir Vorbereitungs-
arbeiten zu dem Finanzinstrument, die vor Unterzeichnung der einschla-
gigen Finanzierungsvereinbarung anfallen, sind ab dem Zeitpunkt der
Unterzeichnung der einschldgigen Finanzierungsvereinbarung forder-
fahig.

(6) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemifl Arti-
kel 149 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der spezifischen Regelun-
gen fiir die Kriterien fiir die Bestimmung von Verwaltungskosten und
-gebiithren auf der Grundlage von Leistung und der geltenden Grenz-
werte sowie von Regelungen fiir die Erstattung von kapitalisierten Ver-
waltungskosten und -gebiihren fiir eigenkapitalbasierte Instrumente und
Kleinstkredite zu erlassen.

Artikel 43

Zinsen und andere dank der Unterstiitzung der Finanzinstrumente
durch die ESI-Fonds erwirtschaftete Ertriige

(1) Die aus den ESI-Fonds an Finanzinstrumente gezahlten Mittel
werden in Konten bei Finanzinstitutionen in Mitgliedstaaten eingezahlt
und voriibergehend gemiB3 den Grundsétzen der Wirtschaftlichkeit der
Haushaltsfithrung investiert.

(2)  Zinsen oder andere Ertrige, die auf die Unterstiitzung der Finanz-
instrumente durch die ESI-Fonds zuriickzufiihren sind, werden fiir den-
selben Zweck wie die urspriingliche Unterstiitzung aus den ESI-Fonds
— einschlieBlich fiir die Erstattung von angefallenen Verwaltungskosten
oder die Zahlung von Verwaltungsgebiihren des Finanzinstruments ge-
mél Artikel 42 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d und Artikel 42
Absitze 2 und 3 — entweder im selben Finanzinstrument oder aber —
nach Abwicklung des Finanzinstruments — in anderen Finanzinstru-
menten oder Unterstiitzungsarten im Einklang mit den in einer Prioritit
festgelegten spezifischen Zielen verwendet, und zwar bis zum Ablauf
des Forderzeitraums.
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(3) Die Verwaltungsbehorde stellt sicher, dass iiber die Verwendung
der Zinsen und anderer Ertrige angemessen Buch gefiihrt wird.

Artikel 43a

Differenzierte Behandlung von Investoren

(1)  Unterstiitzung aus den ESI-Fonds fiir bei den Endbegiinstigten
investierte Finanzinstrumente und Gewinne und andere Ertridge oder
Renditen wie Zinsen, Garantiegebiihren, Dividenden, Kapitalertrige
oder etwaige sonstige durch diese Investitionen erwirtschaftete Einnah-
men, die auf die Unterstiitzung durch die ESI-Fonds zuriickzufiihren
sind, konnen fiir eine differenzierte Behandlung von nach dem Prinzip
der Marktwirtschaft handelnden Investoren sowie, wenn die
EU-Garantie geméf der Verordnung (EU) Nr. 2015/1017 eingesetzt
wird, der EIB verwendet werden. Eine solche differenzierte Behandlung
ist gerechtfertigt, wenn es erforderlich ist, die parallele Bereitstellung
privater Mittel zu mobilisieren und eine Hebelwirkung der 6ffentlichen
Finanzierung zu erzielen.

(2) Die Bewertungen gemill Artikel 37 Absatz 2 und 39a Absatz 3
beinhalten gegebenenfalls auch eine Bewertung der Notwendigkeit und
des Umfangs der differenzierten Behandlung geméal Absatz 1 des vor-
liegenden Artikels und/oder eine Beschreibung des Mechanismus, der
zur Feststellung der Notwendigkeit und des Umfangs einer solchen
differenzierten Behandlung eingesetzt wird.

(3) Die differenzierte Behandlung darf nicht iiber das Mal} hinaus-
gehen, das erforderlich ist, um Anreize fiir die parallele Bereitstellung
privater Mittel zu schaffen. Sie darf nicht dazu fiihren, dass nach dem
Prinzip der Marktwirtschaft handelnden Investoren oder die EIB, wenn
die EU-Garantie gemél der Verordnung (EU) Nr. 2015/1017 eingesetzt
wird, eine zu hohe Vergiitung erhalten. Die Angleichung der Zinsen
wird durch eine angemessene Risiko- und Gewinnbeteiligung gewihr-
leistet.

(4) Durch die differenzierte Behandlung von nach dem Prinzip der
Marktwirtschaft handelnden Investoren werden die Vorschriften der
Union tiber staatliche Beihilfen nicht beriihrt.

Artikel 44

Wiederverwendung von Mitteln, die auf die Unterstiitzung durch
die ESI-Fonds zuriickzufiihren sind, bis zum Ablauf des
Forderzeitraums

(1)  Unbeschadet des Artikels 43a werden Mittel, die aus Investitio-
nen oder aus der Freigabe von fiir Garantievertrdge gebundenen Mitteln
zuriick an Finanzinstrumente geflossen sind, einschlieBlich Kapitalriick-
zahlungen und -gewinne oder andere Ertrdge oder Renditen, wie Zinsen,
Garantiegebiihren, Dividenden, Kapitalertrige oder etwaige sonstige
durch Investitionen erwirtschaftete Einnahmen, und die auf die Unter-
stiitzung durch die ESI-Fonds zuriickzufiihren sind, bis zum bendtigten
Betrag und in der in den einschldgigen Finanzierungsvereinbarungen
vereinbarten Reihenfolge fiir folgende Zwecke wiederverwendet:

a) weitere Investitionen durch dasselbe oder ein anderes Finanzinstru-
ment, im Einklang mit den spezifischen Zielen, die in einer Prioritét
festgelegt wurden;

b) gegebenenfalls zur Deckung von Verlusten beim Nennbetrag des
ESI-Fonds-Beitrags zu dem Finanzinstrument aufgrund von Negativ-
zinsen, wenn diese Verluste trotz einer aktiven Kassenmittelverwal-
tung durch die Stellen, die die Finanzinstrumente einsetzen,
entstehen;
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c) gegebenenfalls Erstattung von entstandenen Verwaltungskosten und
Zahlung der Verwaltungsgebiihren des Finanzinstruments.

(2) Die Verwaltungsbehorde stellt sicher, dass iiber die Wiederver-
wendung der Mittel aus Absatz 1 angemessen Buch gefiihrt wird.

Artikel 45

Wiederverwendung von Mitteln nach Ablauf des Forderzeitraums

Die Mitgliedstaaten ergreifen die erforderlichen Maflnahmen um sicher-
zustellen, dass an Finanzinstrumente zuriickgezahlte Mittel, einschlief-
lich Kapitalriickzahlungen und Gewinne sowie sonstiger wéhrend eines
Zeitraums von mindestens acht Jahren nach Ablauf des Forderzeitraums
erzielter Ertrdge oder Renditen, die auf die Unterstiitzung der Finanz-
instrumente durch die ESI-Fonds gemél Artikel 37 zuriickzufiihren
sind, im Einklang mit den Zielen des Programms oder der Programme
entweder innerhalb des gleichen Finanzinstruments oder, nach Riickzug
dieser Mittelaus dem Finanzinstrument, eines anderen Finanzinstruments
— wobei in beiden Fillen Voraussetzung ist, dass eine Einschitzung der
Marktbedingungen einen weiterhin bestehenden Bedarf an solchen In-
vestitionen ergibt — oder in anderen Formen von Unterstiitzung wieder-
verwendet werden.

Artikel 46

Bericht iiber den Einsatz der Finanzinstrumente

(1) Die Verwaltungsbehorde libermittelt der Kommission als Anhang
zum jéhrlichen Durchfiihrungsbericht einen speziellen Bericht iiber Vor-
haben, in denen Finanzinstrumente zum Einsatz kommen.

(2) Der in Absatz 1 genannte spezielle Bericht enthélt zu jedem Fi-
nanzinstrument die folgenden Informationen:

a) Angabe des Programms und der Prioritit oder MaBnahme, in deren
Rahmen Unterstiitzung aus den ESI-Fonds bereitgestellt wird,

b) Beschreibung des Finanzinstruments und der Vorkehrungen fiir den
Einsatz;

¢) Angabe der Stellen, die mit dem Einsatz der Finanzinstrumente be-
traut sind, und gegebenenfalls der Stellen, die mit dem Einsatz der
Dachfonds betraut sind, nach Artikel 38 Absatz 1 Buchstaben a, b
und c;

d) Gesamtbetrag der an das Finanzinstrument gezahlten Programmbei-
trage, aufgeschliisselt nach Prioritdt oder Maflnahme;
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e) Gesamtbetrag der durch das Finanzinstrument an die Endbegiinstig-
ten oder zugunsten der Endbegiinstigten gezahlten bzw. in fiir In-
vestitionen in Endbegilinstigte in Garantievertrdgen gebundenen Mit-
tel sowie entstandene Verwaltungskosten oder gezahlte Verwaltungs-
gebiihren, aufgeschliisselt nach Programm und Prioritdt oder MaB-
nahme;

f) Leistung des Finanzinstruments, einschlieBlich Fortschritte bei seiner
Einrichtung und bei der Auswahl der Stellen, die mit dem Einsatz
des Finanzinstruments betraut sind, einschlieBlich der Stelle, die mit
dem Einsatz der Dachfonds betraut ist;

g) Zinsen und andere durch Unterstiitzung aus den ESI-Fonds fiir das
Finanzinstrument generierte Ertrige und an die Finanzinstrumente
zuriickerstattete Betrige der Programmressourcen aus Investitionen
gemil den Artikeln 43 und 44 sowie Betrdge, die fiir eine differen-
zierte Behandlung gemil3 Artikel 43a verwendet werden;

h) Fortschritte bei der Erreichung der erwarteten Hebelwirkung von
Investitionen der Finanzinstrumente;

i) Wert der Beteiligungskapitalinvestitionen im Vergleich zu den vo-
rangegangenen Jahren;

j) Beitrag des Finanzinstruments zu den Indikatoren der betreffenden
Prioritdt oder Maflnahme.

Die Informationen geméll Unterabsatz 1 Buchstaben h und j diirfen nur
in den Anhang der jdhrlichen Durchfiihrungsberichte, die 2017 und
2019 vorgelegt werden, und in den abschlieBenden Durchfiihrungs-
bericht aufgenommen werden. Die in Unterabsatz 1 Buchstaben a bis
j festgelegten Berichtspflichten kommen auf Ebene der Endbegiinstigten
nicht zur Anwendung.

(3) Die Kommission erldsst, um einheitliche Bedingungen fiir die
Umsetzung dieses Artikels sicherzustellen, Durchfiihrungsrechtsakte,
mit denen die Muster festgelegt werden die bei der Berichterstattung
an die Kommission iiber Finanzinstrumente zu verwenden sind. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem Priifverfahren des Artikels
150 Absatz 3 erlassen.

(4) Ab 2016 wird die Kommission in jedem Jahr innerhalb von sechs
Monaten nach Ablauf der Frist fiir die Vorlage der jahrlichen Durch-
fiihrungsberichte gemdlB Artikel 111 Absatz 1 fiir den EFRE, den ESF
und den Kohésionsfonds und Artikel 75 der ELER-Verordnung fiir den
ELER sowie den entsprechenden Bestimmungen zu fondsspezifischen
Regelungen des EMFF Zusammenfassungen der Daten iiber die Fort-
schritte bei der Finanzierung und dem Einsatz von Finanzmitteln, die
von den Verwaltungsbehdrden gemidfl diesem Artikel libermittelt wer-
den, zur Verfligung stellen. Diese Zusammenfassungen werden an das
Européische Parlament und den Rat iibermittelt und veréffentlicht.
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TITEL V
BEGLEITUNG UND BEWERTUNG

KAPITEL 1

Begleitung

Abschnitt I

Begleitung der programme

Artikel 47

Begleitausschuss

(1) Binnen drei Monaten nach dem Datum der Benachrichtigung des
Mitgliedstaats iiber den Beschluss der Kommission zur Annahme eines
Programms richtet der Mitgliedstaat gemil seinem institutionellen,
rechtlichen und finanziellen Rahmen im Einvernehmen mit der Verwal-
tungsbehorde einen Ausschuss zur Begleitung der Durchfiihrung des
Programms ein (im Folgenden "Begleitausschuss").

Es ist zuldssig, dass ein Mitgliedstaat fiir mehr als ein aus den
ESI-Fonds kofinanziertes Programm einen einzigen Begleitausschuss
einsetzt.

(2)  Jeder Begleitausschuss gibt sich im Einklang mit dem institutio-
nellen, rechtlichen und finanziellen Rahmen des betreffenden Mitglied-
staats seine Geschiftsordnung und nimmt sie an.

(3) Im Fall eines Programms im Rahmen des Ziels "Europiische
territoriale Zusammenarbeit" wird der Begleitausschuss innerhalb von
drei Monaten nach dem Datum der Benachrichtigung der Mitgliedstaa-
ten iiber den Beschluss zur Genehmigung des Programms fiir die Zu-
sammenarbeit von den an dem Programm fiir die Zusammenarbeit be-
teiligten Mitgliedstaaten und Drittstaaten eingerichtet, wenn diese sich
einverstanden erkldrt haben, an dem Programm fiir die Zusammenarbeit
im Einvernehmen mit der Verwaltungsbehdrde mitzuwirken. Dieser Be-
gleitausschuss gibt sich eine eigene Geschéftsordnung und nimmt sie an.

Artikel 48

Zusammensetzung des Begleitausschusses

(1) Die Mitgliedstaaten entscheiden iiber die Zusammensetzung des
Begleitausschusses, sofern sich der Begleitausschuss aus den zustindi-
gen einzelstaatlichen Behorden und zwischengeschalteten Stellen und
Vertretern der Partner nach Artikel 5 zusammensetzt. Die Vertreter
der Partner werden von den jeweiligen Partnern in transparenten Ver-
fahren ausgewihlt, um Mitglieder des Begleitausschusses zu werden.
Jedes Mitglied des Begleitausschusses kann stimmberechtigt sein.

Uber die Zusammensetzung des Begleitausschusses eines Programms im
Rahmen des Ziels "Europiische territoriale Zusammenarbeit" entschei-
den die an dem Programm beteiligten Mitgliedstaaten und Drittstaaten,
wenn diese sich einverstanden erkldrt haben, an dem Programm fiir
Zusammenarbeit mitzuwirken. Dem Begleitausschuss gehoren relevante
Vertreter dieser Mitgliedstaaten und Drittstaaten an. Dem Begleitaus-
schuss konnen auch Vertreter des EVTZ angehéren, die mit dem Pro-
gramm zusammenhidngende Tétigkeiten im Programmgebiet ausfiihren.
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(2) Die Liste der Mitglieder des Begleitausschusses wird verdffent-
licht.

(3) Die Kommission nimmt in beratender Funktion an der Arbeit des
Begleitausschusses teil.

(4) Trégt die EIB zu einem Programm bei, so kann sie in beratender
Funktion an der Arbeit des Begleitausschusses teilnehmen.

(5) Den Vorsitz im Begleitausschuss fiihrt ein Vertreter des Mitglied-
staats oder der Verwaltungsbehorde.

Artikel 49

Aufgaben des Begleitausschusses

(1)  Der Begleitausschuss tritt mindestens einmal im Jahr zusammen
und priift die Durchfiihrung des Programms und die Fortschritte beim
Erreichen der Ziele. Dabei stiitzt er sich auf die Finanzdaten, auf ge-
meinsame und programmspezifische Indikatoren, einschlieBlich Ande-
rungen beim Wert der Ergebnisindikatoren und des Fortschritts bei
quantifizierten »C1 Sollvorgaben <, sowie auf die im Leistungsrah-
men festgelegten Etappenziele nach Artikel 21 Absatz 1 und gegebe-
nenfalls die Ergebnisse qualitativer Analysen.

(2)  Der Begleitausschuss untersucht alle Probleme, die sich auf die
Leistung des Programms auswirken, einschlieflich der Schlussfolgerun-
gen aus der Leistungsiiberpriifung.

(3)  Der Begleitausschuss wird zu etwaigen, von der Verwaltungs-
behorde vorgeschlagenen Anderungen des Programms konsultiert und
nimmt dazu, sofern er dies fiir erforderlich hilt, Stellung.

(4) Der Begleitausschuss kann der Verwaltungsbehorde Anmerkun-
gen hinsichtlich der Durchfiihrung und Bewertung des Programms, ein-
schlieBlich MaBBnahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands der
Begiinstigten, iibermitteln. Er kann ferner Anmerkungen zur Sichtbarkeit
der Unterstiitzung aus den ESI-Fonds und zur Sensibilisierung fiir die
Ergebnisse einer solchen Unterstiitzung machen. Er begleitet die infolge
seiner Anmerkungen ergriffenen Mafinahmen.

Artikel 50

Durchfiihrungsberichte

(1)  Von 2016 bis einschlieBlich 2023 iibermittelt jeder Mitgliedstaat
der Kommission einen jéhrlichen Bericht iiber die Durchfiihrung des
Programms im vorausgegangenen Haushaltsjahr. Jeder Mitgliedstaat
iibermittelt der Kommission innerhalb der in den fondsspezifischen Re-
gelungen festgelegten Frist einen abschlieBenden Bericht iiber die
Durchfithrung des Programms fiir den EFRE, den ESF und den Kohi-
sionsfonds und einen jdhrlichen Durchfilhrungsbericht fiir den ELER
und den EMFF.
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(2) Die jahrlichen Durchfiihrungsberichte enthalten die wichtigsten
Informationen zur Durchfithrung des Programms und seiner Priorititen
mit Verweis auf die Finanzdaten, gemeinsame und programmspezifische
Indikatoren und quantifizierte » C1 Sollvorgaben <, einschlieBlich ge-
gebenenfalls Anderungen bei den Werten der Ergebnisindikatoren, so-
wie, beginnend mit dem 2017 vorzulegenden jéhrlichen Durchfiihrungs-
bericht, die im Leistungsrahmen festgelegten Etappenziele. Die iiber-
mittelten Daten beziehen sich auf Indikatorenwerte fiir vollstindig
durchgefiihrte Vorhaben und, unter Beriicksichtigung des Stands der
Umsetzung, gegebenenfalls auch fiir ausgewdhlte Vorhaben.
» C1 Dariiber hinaus legen sie auch eine Synthese der im Laufe des
vorausgegangenen Haushaltsjahres erzielten Erkenntnisse aller Bewer-
tungen des Programms, jeglicher Probleme, die sich auf die Leistung
des Programms auswirken, sowie die vorgenommenen MaBnahmen
dar. € Der 2016 vorzulegende jdhrliche Durchfiihrungsbericht kann
gegebenenfalls auch die zur Erfiillung der Ex-ante-Konditionalitdten
ergriffenen Maflinahmen enthalten.

(3) Abweichend von Absatz 2 konnen in der ESF-Verordnung spezi-
fische Bestimmungen zu den fiir den ESF zu {ibermittelnden Daten
festgelegt werden.

(4)  Der 2017 eingereichte jahrliche Durchfithrungsbericht enthélt und
bewertet die Informationen nach Absatz 2 und die Fortschritte beim
Erreichen der Ziele des Programms, einschlieBlich des Beitrags der
ESI-Fonds zu Anderungen beim Wert der Ergebnisindikatoren, wenn
Nachweise aus einschldgigen Bewertungen vorliegen. Dieser jdhrliche
Durchfiihrungsbericht enthélt die MalBnahmen, die zur Erfiillung der
zum Datum der Annahme des Programms nicht erfiillten Ex-ante-Kon-
ditionalitdten ergriffen worden sind. Dariiber hinaus enthdlt er eine Be-
wertung der Durchfiihrung von MafBinahmen zur Beriicksichtigung der
Grundsitze aus Artikel 7 und 8, der Rolle der in Artikel 5 genannten
Partner bei der Umsetzung des Programms und einen Bericht iiber die
fiir die Klimaschutzziele verwendete Unterstiitzung.

»C1 (5) Der 2019 zu iibermittelnde jahrliche Durchfiihrungsbericht
und der abschlieBende Durchfiihrungsbericht fiir die ESI-Fonds enthal-
ten zusidtzlich zu den Informationen und der Bewertung gemdfl den
Absitzen 2 und 4 auch Informationen <« und eine Bewertung hinsicht-
lich des Fortschritts beim Erreichen der Ziele des Programms und seines
Beitrags zum Erreichen der Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhalti-
ges und integratives Wachstum.

(6) Die in den Absidtzen 1 bis 5 genannten jahrlichen Durchfiihrungs-
berichte gelten als zuldssig, wenn sie alle in diesen Absétzen und in den
fondsspezifischen Regelungen geforderten Informationen enthalten.

Die Kommission informiert den Mitgliedstaat binnen 15 Arbeitstagen ab
dem Datum des Eingangs des jahrlichen Durchfithrungsberichts, falls
der Bericht als unzuldssig eingestuft wurde; andernfalls gilt er als zu-
lassig.

(7) Die Kommission iiberpriift den jdhrlichen Durchfiihrungsbericht
und den abschlieBenden Durchfithrungsbericht und iibermittelt dem Mit-
gliedstaat binnen zwei Monaten nach dem Datum des Eingangs des
jéhrlichen Durchfiihrungsberichts und binnen fiinf Monaten nach dem
Datum des Eingangs des abschlieBenden Durchfithrungsberichts ihre
Anmerkungen. AuBert sich die Kommission innerhalb dieser Fristen
nicht, so gelten die Berichte als angenommen.



02013R1303 — DE — 17.11.2018 — 006.001 — 67

(8) Die Kommission kann der Verwaltungsbehdrde Anmerkungen in
Bezug auf Probleme iibermitteln, die sich wesentlich auf die Durch-
fiihrung des Programms auswirken. Im Falle solcher Anmerkungen stellt
die Verwaltungsbehorde alle diesbeziiglich erforderlichen Informationen
zur Verfiigung und informiert gegebenenfalls die Kommission binnen
drei Monaten iiber die ergriffenen MaBinahmen.

(9) Die jahrlichen und abschlieBenden Durchfiihrungsberichte sowie
eine Biirgerinfo zu ihrem Inhalt werden o6ffentlich zugénglich gemacht.

Artikel 51
Jihrliche Uberpriifungssitzung

(1) Von 2016 bis einschlieBlich 2023 wird jihrlich eine Uberprii-
fungssitzung mit der Kommission und jedem Mitgliedstaat organisiert,
um die Leistung eines jeden Programms zu iiberpriifen; dabei finden der
jéhrliche Durchfiihrungsbericht und gegebenenfalls die Anmerkungen
und Empfehlungen der Kommission Beriicksichtigung. In der Sitzung
werden auch die Kommunikations- und Informationstétigkeiten des Pro-
gramms iberpriift, insbesondere die Ergebnisse und die Wirksamkeit
von MaBnahmen zur Information der Offentlichkeit iiber die Ergebnisse
und den Zusatznutzen der Unterstiitzung aus den ESI-Fonds.

(2)  Die jihrliche Uberpriifungssitzung kann mehr als ein Programm
abdecken. In den Jahren 2017 und 2019 deckt die jihrliche Uberprii-
fungssitzung alle Programme in dem Mitgliedstaat ab und tragt dariiber
hinaus den vom Mitgliedstaat in diesen Jahren im Einklang mit Arti-
kel 52 eingereichten Fortschrittsberichten Rechnung.

(3) Abweichend von Absatz 1 konnen der Mitgliedstaat und die
Kommission Ubereinkommen, fiir ein Programm auferhalb der Jahre
2017 und 2019 keine jahrlichen Uberpriifungssitzungen zu organisieren.

(4) Den Vorsitz bei der jihrlichen Uberpriifungssitzung fiihrt die
Kommission oder der Mitgliedstaat, wenn er dies wiinscht, gemeinsam
mit der Kommission.

(5) Der Mitgliedstaat stellt sicher, dass Bemerkungen der Kommis-
sion in Bezug auf Probleme, die sich wesentlich auf die Durchfithrung
des Programms auswirken, nach der jahrlichen Uberpriifungssitzung an-
gemessen weiterverfolgt werden, und informiert gegebenenfalls die
Kommission binnen drei Monaten iber die ergriffenen Maflnahmen.

Abschnitt 11

Strategischer fortschritt

Artikel 52
Fortschrittsbericht

(1)  Zum 31. August 2017 und zum 31. August 2019 reicht der Mit-
gliedstaat bei der Kommission einen Fortschrittsbericht liber die Umset-
zung der Partnerschaftsvereinbarung mit Stand 31. Dezember 2016 bzw.
31. Dezember 2018 ein.
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(2)  Der Fortschrittsbericht enthdlt Informationen iiber und bewertet
Folgendes:

a) Verdnderungen bei den Entwicklungsbediirfnissen in dem Mitglied-
staat seit Annahme der Partnerschaftsvereinbarung;

b) Fortschritte beim Erreichen der Unionsstrategie fiir intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum sowie der in Artikel 4 Ab-
satz 1 erwihnten fondsspezifischen Aufgaben durch den Beitrag der
ESI-Fonds zu den ausgewihlten thematischen Zielen und insbeson-
dere hinsichtlich der im Leistungsrahmen fiir jedes Programm fest-
gelegten Etappenziele und der fiir Klimaschutzziele eingesetzten Un-
terstiitzung;

¢) die Frage, ob die MaBnahmen zur Erfiillung der geltenden in der
Partnerschaftsvereinbarung festgelegten und zum Datum der An-
nahme der Partnerschaftsvereinbarung nicht erfiillten Ex-ante-Kon-
ditionalititen gemdB dem aufgestellten Zeitplan durchgefiihrt wurden
bzw. werden. Dieser Buchstabe gilt nur fiir den im Jahr 2017 zu
ibermittelnden Fortschrittsbericht;

d) Einsatz der Mechanismen, die die Koordination zwischen den
ESI-Fonds und anderen Unions- oder nationalen Finanzierungsinstru-
menten und mit der EIB sicherstellen;

e) Umsetzung des integrierten Ansatzes zur territorialen Entwicklung
oder eine Zusammenfassung der Umsetzung der integrierten Ansétze,
die auf den Programmen basieren, einschlieBlich der Fortschritte
beim Erreichen der fiir die Zusammenarbeit festgelegten prioritdren
Bereiche;

f) gegebenenfalls MaBinahmen, die zur Stirkung der Leistungsfihigkeit
der Behorden der Mitgliedstaaten und der Begiinstigten bei der Ver-
waltung und Nutzung der ESI-Fonds ergriffen wurden;

g) ergriffene MaBinahmen und erzielte Fortschritte bei der Verringerung
des Verwaltungsaufwands der Begiinstigten;

h) die Rolle der in Artikel 5 genannten Partner bei der Umsetzung der
Partnerschaftsvereinbarung;

i) eine Zusammenfassung der im Zusammenhang mit der Anwendung
der bereichsiibergreifenden Grundsétze gemél den Artikeln 5, 7 und
8 ergriffenen Maflnahmen und der politischen Ziele fiir den Einsatz
der ESI-Fonds.

(3)  Stellt die Kommission binnen zwei Monaten nach dem Datum
der Einreichung des Fortschrittsberichts fest, dass die vorgelegten Infor-
mationen unvollstindig oder derart unklar sind, dass die Qualitdt und
Zuverldssigkeit der betreffenden Bewertung wesentlich beeintrachtigt
wird, kann sie vom Mitgliedstaat zusitzliche Informationen unter der
Bedingung anfordern, dass dieses Ersuchen keine ungerechtfertigten
Verzdgerungen zur Folge hat und dass die Kommission Griinde fiir
die Beanstandung der Qualitdt und Zuverldssigkeit angibt. Die Mitglied-
staaten stellen der Kommission die angeforderten Informationen binnen
drei Monaten zur Verfligung und iiberarbeiten gegebenenfalls den Fort-
schrittsbericht.
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(4) Die Kommission erldsst, um einheitliche Bedingungen fiir die
Durchfiihrung dieses Artikels zu gewihrleisten, Durchfiihrungsrechts-
akte zur Festlegung des bei der Ubermittlung des Fortschrittsberichts
anzuwendenden Musters. Diese Durchfiithrungsrechtsakte werden nach
dem Beratungsverfahren gemif Artikel 150 Absatz 2 erlassen.

Artikel 53

Berichterstattung durch die Kommission und Beratung iiber die
ESI-Fonds

»C1 (1) Ab dem Jahr 2016 iibermittelt die Kommission dem Euro-
pdischen Parlament, dem Rat, dem Europdischen Wirtschafts- und So-
zialausschuss und dem Ausschuss der Regionen jedes Jahr einen zu-
sammenfassenden Bericht iiber die Programme der ESI-Fonds, der auf
den gemdB Artikel 50 iibermittelten jahrlichen Durchfiihrungsberichten
der Mitgliedstaaten basiert, € sowie einen Synthesebericht der vorlie-
genden Ergebnisse von Bewertungen der Programme. In den Jahren
2017 und 2019 wird dieser zusammenfassende Bericht zu einem Be-
standteil des in Absatz 2 erwdhnten strategischen Berichts.

(2) In den Jahren 2017 und 2019 erstellt die Kommission einen
strategischen Bericht, der die Fortschrittsberichte der Mitgliedstaaten
zusammenfasst, und tibermittelt ihn bis 31. Dezember 2017 bzw. 31. De-
zember 2019 dem Européischen Parlament, dem Rat, dem Europiischen
Wirtschafts- und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen zur
Beratung.

(3) Der Rat berit iiber den strategischen Bericht, insbesondere hin-
sichtlich des Beitrags der ESI-Fonds zur Verwirklichung der Unions-
strategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum, und
wird ersucht, bei der Friithjahrstagung des Europdischen Rates Beitréige
zu liefern.

(4) Ab 2018 nimmt die Kommission alle zwei Jahre in den Jahres-
fortschrittsbericht fiir die Frithjahrstagung des Européischen Rates einen
Abschnitt auf, in dem die aktuellsten der in den Absdtzen 1 und 2 ge-
nannten Berichte mit besonderem Augenmerk auf den Beitrag der
ESI-Fonds zum Fortschritt bei der Unionsstrategie fiir intelligentes,
nachhaltiges und integratives Wachstum zusammengefasst werden.

KAPITEL 1

Bewertung

Artikel 54

Allgemeine Bestimmungen

(1) Bewertungen werden zur Verbesserung der Qualitdt der Gestal-
tung und Umsetzung von Programmen sowie zur Bewertung ihrer Wirk-
samkeit, ihrer Effizienz und ihrer Auswirkungen vorgenommen. Die
Auswirkungen der Programme werden vor dem Hintergrund der Auf-
gaben eines jeden ESI-Fonds in Bezug auf die Ziele der Unionsstrategie
fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum sowie gegebe-
nenfalls unter Beriicksichtigung der Grofe des Programms im Verhalt-
nis zum BIP und zur Arbeitslosigkeit in dem betreffenden Programm-
gebiet bewertet.
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(2) Die Mitgliedstaaten stellen die zur Durchfithrung von Bewertun-
gen notwendigen Ressourcen zur Verfligung und gewihrleisten, dass
Verfahren zur Bereitstellung und Erhebung von bewertungsrelevanten
Daten eingerichtet werden, einschlieBlich Daten zu gemeinsamen und
gegebenenfalls programmspezifischen Indikatoren.

(3) Die Bewertungen werden von internen oder externen Experten
vorgenommen, die von den fiir die Programmdurchfiihrung zustindigen
Behorden funktional unabhingig sind. Die Kommission formuliert un-
mittelbar nach Inkrafttreten dieser Verordnung Leitlinien zur Durchfiih-
rung der Bewertungen.

(4)  Alle Bewertungen werden der Offentlichkeit zuginglich gemacht.

Artikel 55

Ex-ante-Bewertung

(1) Die Mitgliedstaaten nehmen Ex-ante-Bewertungen vor, um die
Qualitdt der Gestaltung jedes Programms zu verbessern.

(2) Die Ex-ante-Bewertungen werden unter der Verantwortung der
fiir die Ausarbeitung der Programme zustidndigen Behorde durchgefiihrt.
Sie werden der Kommission gleichzeitig mit dem Programm und ge-
meinsam mit einer Zusammenfassung vorgelegt. In den fondsspezi-
fischen Regelungen konnen Schwellenwerte festgelegt werden, unter
denen die Ex-ante-Bewertung mit der Bewertung eines anderen Pro-
gramms kombiniert werden darf.

(3) Die Ex-ante-Bewertungen beurteilen:

a) den Beitrag zur Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum auf Grundlage der ausgewdhlten themati-
schen Ziele und Priorititen unter Beriicksichtigung der nationalen
und regionalen Bediirfnisse und des Entwicklungspotenzials sowie
der Erfahrungen aus vorangegangenen Programmzeitrdumen;

b) die interne Kohérenz des vorgeschlagenen Programms bzw. der
vorgeschlagenen MaBnahme und den Bezug zu anderen relevanten
Instrumenten;

¢) die Ubereinstimmung der Zuweisung der Haushaltsmittel mit den
Programmzielen;

d) die Ubereinstimmung der ausgewihlten thematischen Ziele, der
Prioritdten und der entsprechenden Ziele der Programme mit dem
GSR, der Partnerschaftsvereinbarung und den entsprechenden ge-
mil Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenommenen lénderspezi-
fischen Empfehlungen sowie gegebenenfalls — auf nationaler Ebene
— den nationalen Reformprogrammen;

e) die Relevanz und Klarheit der vorgeschlagenen Programmindikato-
ren;

f) wie der erwartete Output zu den Ergebnissen beitragt;
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g) ob die quantifizierten »C1 Sollvorgaben < fiir Indikatoren realis-
tisch sind; beriicksichtigt wird hierbei die vorgesehene Unterstiit-
zung aus den ESI-Fonds;

h) die Argumentation fiir die vorgeschlagene Unterstiitzungsart;

i) die Angemessenheit der Humanressourcen und der administrativen
Leistungsfahigkeit fiir die Verwaltung der Programme;

j) die Eignung der Verfahren fiir Begleitung der Programme und fiir
die Erhebung der fiir die Bewertungen notwendigen Daten;

k) die Eignung der fiir den Leistungsrahmen ausgewihlten Etappenzie-
le;

) die Angemessenheit der geplanten MaBnahmen zur Forderung der
Chancengleichheit von Méannern und Frauen und zur Verhinderung
jeder Form von Diskriminierung; dies gilt insbesondere in Bezug
auf die Barrierefreiheit fiir Menschen mit Behinderungen;

m) die Angemessenheit der geplanten MaBnahmen zur Foérderung einer
nachhaltigen Entwicklung;

n) die geplanten MaBnahmen zur Verringerung des Verwaltungsauf-
wands der Begiinstigten.

(4)  Gegebenenfalls umfassen die Ex-ante-Bewertungen auch die An-
forderungen fiir eine strategische Umweltpriifung nach Richtlinie
2001/42/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (') unter Be-
riicksichtigung der Bediirfnisse im Bereich der Anpassung an den Kli-
mawandel.

Artikel 56

Bewertung wihrend des Programmplanungszeitraums

(1) Die Verwaltungsbehorde oder der Mitgliedstaat erstellt einen Be-
wertungsplan, der mehr als ein Programm abdecken kann. Er wird im
Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen eingereicht.

(2) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass angemessene Bewertungs-
kapazititen bereitgestellt werden.

(3) Wihrend des Programmplanungszeitraums sorgt die Verwaltungs-
behorde dafiir, dass fiir jedes Programm auf der Grundlage des Bewer-
tungsplans Bewertungen vorgenommen werden, auch solche zur Beur-
teilung der Wirksamkeit, der Effizienz und der Auswirkungen, und dass
jede Bewertung gemédB den fondsspezifischen Regelungen in angemes-
senem Mafle weiterverfolgt wird. Mindestens einmal wihrend des Pro-
grammplanungszeitraums wird bewertet, wie die Unterstiitzung aus den
ESI-Fonds zu den Zielen fiir jede Prioritdt beigetragen hat bzw. beitrégt.
Alle Bewertungen werden vom Begleitausschuss tberpriift und der
Kommission iibermittelt.

(4) Die Kommission kann auf eigene Initiative Programme bewerten.
Sie informiert die Verwaltungsbehorde und ldsst ihr die Ergebnisse
zukommen, die sie auch dem betreffenden Begleitausschuss zur Ver-
fiigung stellt.

(") Richtlinie 2001/42/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom
27. Juni 2001 iiber die Priifung der Umweltauswirkungen bestimmter Plédne
und Programme (ABL. L 197 vom 21.7.2001, S. 30).
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Artikel 57

Ex-post-Bewertung

(1)  Die Ex-post-Bewertungen werden von der Kommission oder von
den Mitgliedstaaten in enger Zusammenarbeit mit der Kommission aus-
geflihrt. Bei den Ex-post-Bewertungen wird die Wirksamkeit und Effi-
zienz der ESI-Fonds sowie ihr Beitrag zu der Unionsstrategie fiir intel-
ligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum unter Beriicksichti-
gung der in dieser Unionsstrategie festgelegten Ziele und im Einklang
mit den in den fondsspezifischen Regelungen festgelegten spezifischen
Anforderungen {iberpriift

(2) Die Ex-post-Bewertungen werden bis zum 31. Dezember 2024
abgeschlossen.

(3) Die Absitze 1 und 2 gelten auch fiir die ESI-Fonds-Beitrige des
EFRE oder des ELER zu zweckbestimmten Programmen gemiB Arti-
kel 39 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b.

(4) Fiir jeden der ESI-Fonds erstellt die Kommission bis zum 31.
Dezember 2025 einen Synthesebericht, der die Hauptergebnisse der
Ex-post- Bewertungen zusammenfasst.

TITEL VI

TECHNISCHE HILFE

Artikel 58

Technische Hilfe auf Initiative der Kommission

(1)  Aus den ESI-Fonds konnen auf Initiative der Kommission die fiir
die Durchfiihrung dieser Verordnung notwendigen Maflnahmen fiir Vor-
bereitung, Begleitung, administrative und technische Hilfe, Bewertung,
Priifung und Kontrolle finanziert werden.

Die in Unterabsatz 1 genannten Maflnahmen koénnen entweder direkt
durch die Kommission oder indirekt durch Einrichtungen und Personen
auler Mitgliedstaaten im Einklang mit »M6 Artikel 154 der Haus-
haltsordnung <« umgesetzt werden.

Die MaBinahmen gemif Unterabsatz 1 konnen insbesondere Folgendes
umfassen:

a) Unterstiitzung bei der Ausarbeitung und Beurteilung eines Projekts,
auch mit der EIB;

b) Unterstiitzung fiir die Stdrkung der Institutionen und den Ausbau
administrativer Kapazititen fiir eine effektive Verwaltung der
ESI-Fonds;

¢) Studien im Zusammenhang mit der Berichterstattung der Kommis-
sion liber die ESI-Fonds und dem Kohésionsbericht;

d) MaBnahmen im Zusammenhang mit der Analyse, der Verwaltung,
der Begleitung, dem Informationsaustausch und dem Einsatz der
ESI-Fonds sowie Mafinahmen im Zusammenhang mit dem Einsatz
der Kontrollsysteme und technischer und administrativer Hilfe;
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e) Bewertungen, Expertenberichte, Statistiken und Studien — auch sol-
che allgemeiner Art — in Bezug auf die gegenwirtige und kiinftige
Tétigkeit der ESI-Fonds, die gegebenenfalls von der EIB durch-
geflihrt werden konnen;

f) MaBnahmen zur Verbreitung von Informationen, zur Unterstiitzung
der Vernetzung, zur Durchfithrung von Kommunikationsmafnahmen
insbesondere iiber die mit der Unterstiitzung durch die ESI-Fonds
erzielten Ergebnisse und Zusatznutzen, zur Sensibilisierung und zur
Forderung der Zusammenarbeit und des Erfahrungsaustauschs, auch
mit Drittlindern;

g) die Einrichtung, den Betrieb und die Verkniipfung von computer-
gestiitzten Verwaltungs-, Begleitungs-, Priif-, Kontroll- und Bewer-
tungssystemen,;

h) MaBlnahmen zur Verbesserung der Bewertungsmethoden und zum
Austausch von Informationen zu Bewertungspraktiken;

i) MaBnahmen im Zusammenhang mit der Priifung;

j) die Stirkung der nationalen und regionalen Leistungsfiahigkeit in
Bezug auf Investitionsplanung, Bedarfserhebung, Ausarbeitung, Ge-
staltung und Durchfiihrung der Finanzinstrumente, gemeinsame Ak-
tionsplane und GroBprojekte einschlielich gemeinsamer Initiativen
mit der EIB;

k) die Verbreitung bewihrter Verfahren, um die Mitgliedstaaten dabei
zu unterstiitzen, die Leistungsfahigkeit der relevanten im Artikel 5
benannten Partner und ihrer Dachorganisationen zu stirken;

1) im Rahmen der Verordnung (EU) 2017/825 finanzierte Maflnahmen,
die zur Umsetzung der Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum beitragen.

Die Kommission setzt mindestens 15 % der in diesem Artikel genannten
Mittel ein, um die Effizienz der Kommunikation mit der Offentlichkeit
zu steigern und die Synergien zwischen den auf Initiative der Kommis-
sion ergriffenen KommunikationsmaBnahmen zu verstirken, indem die
Wissensbasis iiber die Ergebnisse ausgebaut wird, und zwar insbeson-
dere durch eine effektivere Erhebung und Verbreitung von Daten und
durch effektivere Bewertungen und Berichterstattung sowie insbeson-
dere durch die Hervorhebung des Beitrags der ESI-Fonds zur Verbes-
serung der Lebensumstinde der Menschen und durch eine groBere
Sichtbarkeit der Unterstiitzung durch die ESI-Fonds sowie durch Sensi-
bilisierung fiir die Ergebnisse und den Zusatznutzen dieser Unterstiit-
zung. Informations-, Kommunikations- und SichtbarkeitsmafSnahmen in
Bezug auf die Ergebnisse und den Zusatznutzen der Unterstlitzung
durch die ESI-Fonds, die sich insbesondere auf Vorhaben konzentrieren,
werden, soweit angezeigt, nach Abschluss der Programme fortgesetzt.
Solche MaBnahmen tragen auch zur institutionellen Kommunikation
iiber die politischen Prioritdten der Union bei, soweit sie mit den allge-
meinen Zielen dieser Verordnung in Zusammenhang stehen.

Je nach ihrem Zweck konnen die in diesem Artikel genannten Maf3-
nahmen entweder als operative oder als Verwaltungsausgaben finanziert
werden.

(2) Die Kommission legt jedes Jahr im Wege von Durchfiihrungs-
rechtsakten ihre Pldne beziiglich der Art von Aktionen im Zusammen-
hang mit den in Absatz 1 aufgefithrten MaBnahmen dar, wenn ein
Beitrag aus den ESI-Fonds vorgesehen ist.
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Artikel 59
Technische Hilfe auf Initiative der Mitgliedstaaten

(1)  Auf Initiative eines Mitgliedstaats konnen aus den ESI-Fonds
MaBnahmen zur Ausarbeitung, zur Verwaltung, zur Begleitung, zur Be-
wertung, zur Information und Kommunikation, zur Vernetzung, zur
Konfliktbeilegung sowie zu Kontrolle und Priifung unterstiitzt werden.
Die Mitgliedstaaten konnen die ESI-Fonds zur Unterstiitzung von Mal-
nahmen zur Verringerung des Verwaltungsaufwands fiir die Begiinstig-
ten, einschlieBlich elektronischer Systeme zum Datenaustausch, von
Mafnahmen zur Stirkung der Leistungsfdhigkeit der Behorden der Mit-
gliedstaten und Begiinstigten bei der Verwaltung und Nutzung dieser
Fonds heranziehen. Die ESI-Fonds kdnnen auch zur Unterstiitzung von
MaBnahmen zur Starkung der Leistungsfahigkeit von relevanten Part-
nern gemdfl Artikel 5 Absatz 3 Buchstabe e und zum Austausch von
bewihrten Verfahren zwischen solchen Partnern herangezogen werden.
Die Mallnahmen nach diesem Absatz kénnen auch vorherige und nach-
folgende Programmplanungszeitrdume betreffen.

(la)  Aus jedem ESI-Fonds konnen Vorhaben gefordert werden, bei
denen es um technische Hilfe geht und die im Rahmen eines der ande-
ren ESI-Fonds forderfahig sind.

(2) In den fondsspezifischen Regelungen kénnen MaBnahmen hin-
zugefiigt oder ausgeschlossen werden, die iiber die technische Hilfe
eines jeden ESI-Fonds finanziert werden diirfen.

(3) Unbeschadet des Absatzes 2 konnen die Mitgliedstaaten in Ab-
satz 1 genannte MaBnahmen durchfithren, indem eine Direktvergabe
erfolgt an

a) die EIB;

b) eine internationale Finanzinstitution, an der ein Mitgliedstaat beteiligt
ist;

¢) eine Offentliche Bank oder Institution gemdB Artikel 38 Absatz 4
Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer iii.

TITEL VII
FINANZIELLE UNTERSTUTZUNG AUS DEN ESI-FONDS

KAPITEL 1

Unterstiitzung aus den ESI-Fonds

Artikel 60

Festlegung der Kofinanzierungssitze

(1) In dem Kommissionbeschluss iiber die Genehmigung eines Pro-
gramms werden der Kofinanzierungssatz bzw. die Kofinanzierungssétze
und der Hochstbetrag fiir die Unterstiitzung aus den ESI-Fonds gemaf
den fondsspezifischen Regelungen festgelegt.

(2) MaBnahmen der technischen Hilfe auf Initiative oder im Auftrag
der Kommission kénnen zu 100 % finanziert werden.
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Artikel 61

Vorhaben, die nach ihrem Abschluss Nettoeinnahmen
erwirtschaften

(1)  Dieser Artikel gilt fir Vorhaben, die nach ihrem Abschluss Net-
toeinnahmen erwirtschaften. Im Sinne dieses Artikels bedeutet , Netto-
einnahmen® Zufliisse von Geldbetrdgen, die unmittelbar von den Nut-
zern fir die im Rahmen des Vorhabens bereitgestellten Waren und
Dienstleistungen gezahlt werden, wie beispielsweise Gebiihren, die un-
mittelbar von den Nutzern fiir die Benutzung der Infrastruktur, den
Verkauf oder die Verpachtung/Vermietung von Grundstiicken oder
von Gebduden entrichtet werden, oder Zahlungen fiir Dienstleistungen,
abziiglich der im entsprechenden Zeitraum angefallenen Betriebskosten
und Wiederbeschaffungskosten fiir kurzlebige Anlagegiiter. Im Rahmen
des Vorhabens erwirtschaftete Einsparungen bei den Betriebskosten, mit
Ausnahme der Einsparungen infolge der Durchfithrung von Energieef-
fizienzmalBinahmen, werden als Nettoeinnahmen behandelt, es sei denn,
sie werden durch eine entsprechende Kiirzung der Betriebsbeihilfen
ausgeglichen.

Soweit nicht alle Investitionskosten fiir eine Kofinanzierung infrage
kommen, werden die Nettoeinnahmen anteilmiBig den forderfdhigen
und den nicht forderfahigen Teilen der Investitionskosten zugewiesen.
(2) Die forderfahigen Ausgaben des Vorhabens, das aus den
ESI-Fonds kofinanziert werden soll, werden vorab gekiirzt, wobei das
Potenzial des Vorhabens, wihrend eines bestimmten Bezugszeitraums,
der sowohl die Durchfiihrung des Vorhabens als auch den Zeitraum
nach Abschluss umfasst, Nettoeinnahmen zu erwirtschaften, beriicksich-
tigt wird.
(3) Die potenziellen Nettoeinnahmen des Vorhabens werden vorab
nach einer der folgenden Methoden ermittelt, die von der Verwaltungs-
behorde fiir einen Sektor, einen Teilsektor oder fiir eine Vorhabenart
ausgewdhlt wird:
a) Anwendung eines Pauschalsatzes der Nettoeinnahmen auf den fiir
das Vorhaben mafigeblichen Sektor oder Teilsektor, der im Anhang
V oder in den in Unterabsatz 2, 3 und 4 genannten delegierten
Rechtsakten festgelegt ist.

aa) Anwendung eines von einem Mitgliedstaat festgelegten Pauschal-
satzes der Nettoeinnahmen fiir einen Sektor oder Teilsektor, der
nicht unter Buchstabe a féllt. Vor Anwendung des Pauschalsatzes
iiberpriift die zustindige Priifbehdrde, ob der Pauschalsatz nach
einer fairen, ausgewogenen und iberpriifbaren Methode auf der
Grundlage historischer Daten oder objektiver Kriterien ermittelt
wurde.

b) Berechnung der P C1 abgezinsten Nettoeinnahmen <« des Vor-
habens unter Beriicksichtigung des geeigneten Bezugszeitraums
fiir den fir das Vorhaben malgeblichen Sektor oder Teilsektor,
der normalerweise erwarteten Rentabilitdt der betreffenden Investi-
tionskategorie, der Anwendung des Verursacherprinzips und gege-
benenfalls des Gleichheitsaspekts gemil dem relativen Wohlstand
des betreffenden Mitgliedstaats oder der betreffenden Region.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, in hinreichend begriin-

deten Fillen gemiB Artikel 149 delegierte Rechtsakte zur Anderung des

Anhangs V durch Anpassung der dort festgelegten Pauschalsitze zu

erlassen, und beriicksichtigt dabei die historischen Daten, das Potenzial

fiir die Kostendeckung sowie gegebenenfalls das Verursacherprinzip.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemél Artikel 149 de-

legierte Rechtsakte zu erlassen, um Pauschalsdtze fiir Sektoren und

Teilsektoren in den Bereichen IKT, FEI sowie Energieeffizienz fest-

zulegen. Die Kommission setzt das Europdische Parlament und den

Rat von diesen delegierten Rechtsakten spdtestens am 30. Juni 2015

in Kenntnis.
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Zudem wird der Kommission die Befugnis iibertragen, gemdB Arti-
kel 149 Rechtsakte zu erlassen, um in hinreichend begriindeten Féllen
zusétzliche Sektoren oder Teilsektoren, die unter die in Artikel 9 Absatz
1 genannten thematischen Ziele fallen und aus den ESI-Fonds unter-
stiitzt werden, hinzuzufiigen, einschlieBlich Teilsektoren fiir Sektoren
in Anhang V.

Wird die in Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Methode angewendet,
gelten die gesamten wihrend der Durchfiihrung des Vorhabens und
nach seinem Abschluss erwirtschafteten Nettoeinnahmen als durch die
Anwendung des Pauschalsatzes beriicksichtigt und werden daher an-
schlieend nicht von den férderfihigen Ausgaben fiir das Vorhaben
abgezogen.

Wenn mittels Erlass eines delegierten Rechtsaktes nach Unterabsatz 3
und 4 ein Pauschalsatz fiir einen neuen Sektor oder Teilsektor festgelegt
wurde, kann sich eine Verwaltungsbehorde zur Anwendung des in Un-
terabsatz 1 Buchstabe a fiir neue Vorhaben in Bezug auf den betref-
fenden Sektor oder Teilsektor festgelegten Verfahrens entschliefen.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemél Artikel 149 de-
legierte Rechtsakte zur Festlegung der in Unterabsatz 1 Buchstabe b
genannten Methode zu erlassen. Wird diese Methode angewendet, wer-
den die wihrend der Durchfiihrung des Vorhabens erwirtschafteten Net-
toeinnahmen aus Einnahmequellen, die bei der Festlegung der poten-
ziellen Nettoeinnahmen des Vorhabens nicht beriicksichtigt wurden,
spdtestens in dem vom Begiinstigten eingereichten Abschlussauszah-
lungsantrag von den forderfdhigen Ausgaben fiir das Vorhaben
abgezogen.

(4) Die Methode, durch die die Nettoeinnahmen von den in dem der
Kommission vorgelegten Zahlungsantrag enthaltenen Ausgaben des
Vorhabens abgezogen werden, wird im Einklang mit den nationalen
Regelungen festgelegt.

(5) Als Alternative zur Anwendung der Methoden nach Absatz 3
dieses Artikels kann der Kofinanzierungshdchstsatz nach Artikel 60 Ab-
satz 1 auf Ersuchen eines Mitgliedstaats fiir eine Prioritdt oder Maf3-
nahme verringert werden, dem zufolge alle geférderten Vorhaben einen
einheitlichen Pauschalsatz gemi Absatz 3 Unterabsatz 1 Buchstabe a
dieses Artikels anwenden konnten. Die Verringerung entspricht mindes-
tens dem Betrag, der berechnet wird, indem der nach den fondsspezi-
fischen Regelungen anwendbare Hochstsatz fiir die Kofinanzierung
durch die Union mit dem entsprechenden in jenem Buchstaben genann-
ten Pauschalsatz multipliziert wird.

(6) Ist es objektiv nicht moglich, die Einnahmen aufgrund einer der
in den Absdtzen 3 oder 5 genannten Methoden vorab festzulegen,
werden die Nettoeinnahmen, die innerhalb von drei Jahren nach Ab-
schluss eines Vorhabens oder bis zum Ende der Frist fiir die Einrei-
chung von Dokumenten fiir den Programmabschluss, die in den
» C1 fondsspezifischen € Regeln festgelegt ist — je nachdem, welches
der frithere Zeitpunkt ist — erzielt werden, von den bei der Kommission
geltend gemachten Ausgaben abgezogen.

(7) Die Absitze 1 bis 6 gelten nicht fiir:

a) Vorhaben oder Teile von Vorhaben, die nur vom ESF unterstiitzt
werden;

b) Vorhaben, deren forderfahige Gesamtkosten vor Anwendung der
Absitze 1 bis 61 000 000 EUR nicht tiberschreiten;

¢) riickzahlbare Unterstiitzung, die einer vollen Riickzahlungspflicht
unterliegt, und Preisgelder;

d) technische Hilfe;
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e) Unterstiitzung fiir die Finanzinstrumente oder aus Finanzinstrumen-
ten;

f) Vorhaben, bei denen die oOffentliche Unterstiitzung in Form einer
Pauschalfinanzierung oder auf Grundlage standardisierter Einheits-
kosten erfolgt;

g) im Rahmen eines gemeinsamen Aktionsplans durchgefiihrte Vor-
haben;

h) Vorhaben, fiir die die Unterstiitzungsbetrige oder -sitze in Anhang II
der ELER-Verordnung oder in der EMFF-Verordnung festgelegt
sind.

Ungeachtet Unterabsatz 1 Buchstabe b dieses Absatzes kann ein Mit-
gliedstaat, in dem Absatz 5 angewendet wird, in der entsprechenden
Prioritdt oder MaBlnahme die Vorhaben, deren forderfihige Gesamtkos-
ten vor Anwendung der Absdtze 1 bis 61 000 000 EUR nicht iiber-
schreiten, einschlieBen.

(8)  Zudem sind die Absédtze 1 bis 6 nicht fiir Vorhaben anwendbar,
fiir die die Unterstiitzung im Rahmen des Programms eine staatliche
Beihilfe darstellt.

KAPITEL 11

Besondere Vorschriften iiber die Unterstiitzung von OPP aus den
ESI-Fonds

Artikel 62
orp

Die ESI-Fonds kénnen zur Unterstiitzung von OPP-Vorhaben eingesetzt
werden. Diese OPP-Vorhaben miissen dem anzuwendenden Recht —
insbesondere in Bezug auf staatliche Beihilfen und die Vergabe o6ffent-
licher Auftrdge — entsprechen.

Artikel 63
Begiinstigte im Rahmen von OPP-Vorhaben

(1)  In Bezug auf ein OPP-Vorhaben kann es sich bei einem Begiins-
tigten abweichend von Artikel 2 Nummer 10 um Folgendes handeln:

a) die »C1 Einrichtung des o6ffentlichen Rechts <, die das Vorhaben
einleitet, oder

b) eine Korperschaft des privaten Rechts eines Mitgliedstaats (im Fol-
genden "privater Partner"), die fiir die Durchfiihrung des Vorhabens
ausgewdhlt wird oder ausgewdhlt werden soll.

(2)  Die das OPP-Vorhaben einleitende »C1 Einrichtung des dffent-
lichen Rechts < kann vorschlagen, dass der private Partner, der nach
der Billigung des Vorhabens ausgewéhlt wird, fiir die Zwecke der Un-
terstiitzung aus den ESI-Fonds der Begiinstigte ist. In diesem Fall hingt
die Entscheidung iiber die Billigung davon ab, dass sich die Verwal-
tungsbehorde vergewissert, dass der ausgewdhlte private Partner alle
einem Begiinstigten nach dieser Verordnung obliegenden Verpflichtun-
gen erflillt und iibernimmt.

(3)  Der zur Durchfiihrung des Vorhabens ausgewdéhlte private Partner
kann bei der Durchfithrung als Begiinstigter ersetzt werden, wenn dies
nach den Modalititen der OPP-Vereinbarung oder der Finanzierungs-
vereinbarung zwischen dem privaten Partner und dem das Vorhaben
kofinanzierenden Finanzinstitut erforderlich ist. In diesem Fall wird
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der ersetzende private Partner oder die »C1 Einrichtung des offent-
lichen Rechts < Begiinstigter, sofern sich die Verwaltungsbehorde ver-
gewissert, dass der Ersatzpartner alle einem Begiinstigten nach dieser
Verordnung obliegenden Verpflichtungen erfiillt und tibernimmt.

(4) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemiB Arti-
kel 149 delegierte Rechtsakte zur Festlegung zusédtzlicher Vorschriften
iiber die Ersetzung eines Begiinstigten und in Bezug auf die entspre-
chenden Verantwortlichkeiten zu erlassen.

(5) Die Ersetzung eines Begiinstigten gilt nicht als Anderung der
Eigentumsverhdltnisse im Sinne des Artikels 71 Absatz 1 Buchstabe
b, wenn diese Ersetzung die in Absatz 3 dieses Artikels und in dem
nach Absatz 4 dieses Artikels erlassenen delegierten Rechtsakt nieder-
gelegten anwendbaren Bedingungen einhilt.

Artikel 64
Unterstiitzung fiir OPP-Vorhaben

(1) Im Falle eines OPP-Vorhabens, bei dem der Begiinstigte eine
» C1 Einrichtung des offentlichen Rechts < ist, kdnnen Ausgaben
im Rahmen eines OPP-Vorhabens, die von dem privaten Partner getitigt
und bezahlt wurden, abweichend von Artikel 65 Absatz 2 als vom
Begiinstigten getitigt und bezahlt gelten und in einen Zahlungsantrag
an die Kommission aufgenommen werden, sofern folgende Vorausset-
zungen erfillt sind:

a) der Begiinstigte ist eine OPP-Vereinbarung mit einem privaten Part-
ner eingegangen;

b) die Verwaltungsbehorde hat sich vergewissert, dass die vom Begiins-
tigten gemeldeten Ausgaben vom privaten Partner bezahlt worden
sind und das Vorhaben dem geltenden Unionsrecht und dem gelten-
den nationalen Recht, dem Programm und den Bedingungen fiir die
Unterstiitzung des Vorhabens entspricht.

(2)  Zahlungen an Begiinstigte, die in Bezug auf die in einem Zah-
lungsantrag gemdB Absatz 1 enthaltenen Ausgaben erfolgen, werden auf
ein fir diesen Zweck im Namen des Begiinstigten eingerichtetes Treu-
handkonto iiberwiesen.

(3) Die auf das Treuhandkonto gemi3 Absatz 2 iiberwiesenen Mittel
werden entsprechend der OPP-Vereinbarung verwendet; dies gilt auch
fiir alle Zahlungen, die im Falle einer Beendigung der OPP-Verein-
barung zu tétigen sind.

(4) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, gemiB Arti-
kel 149 delegierte Rechtsakte zur Festlegung der in die OPP-Verein-
barungen aufzunehmenden Mindestanforderungen, die fiir die Anwen-
dung der in Absatz 1 dieses Artikels beschriebenen Ausnahme erforder-
lich sind — einschlieBlich der Bestimmungen iiber die Beendigung der
OPP-Vereinbarung und zum Zweck der Gewiihrleistung eines angemes-
senen Priifpfads —, zu erlassen.

KAPITEL 111

Forderfihigkeit der Ausgaben und Dauerhaftigkeit

Artikel 65
Forderfihigkeit

(1) Die Forderfahigkeit der Ausgaben wird auf Grundlage von na-
tionalen Regelungen festgelegt, es sei denn, in dieser Verordnung oder
den fondsspezifischen Regelungen bzw. basierend darauf werden spezi-
fische Regelungen festgesetzt.
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(2)  Fiir einen Beitrag aus den ESI-Fonds kommen nur Ausgaben in
Betracht, die von einem Beglinstigten getitigt und zwischen dem Tag
der Einreichung der Programme bei der Kommission oder dem 1. Januar
2014 — je nachdem, welches der frithere Zeitpunkt ist, — und dem
31. Dezember 2023 bezahlt wurden. Dariiber hinaus kommen Ausgaben
nur fiir einen Beitrag aus dem ELER in Betracht, wenn die entspre-
chende Beihilfe zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember
2023 von der Zahlstelle tatsdchlich gezahlt wurde.

(3) Abweichend von Absatz 2 konnen Ausgaben im Rahmen der
Beschaftigungsinitiative fiir junge Menschen ab dem 1. September 2013
gefordert werden.

(4) Im Fall von gemiBl Artikel 67 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchsta-
ben b und c erstatteten Kosten werden die der Erstattung zugrunde
liegenden MaBnahmen zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. De-
zember 2023 durchgefiihrt.

(5) Abweichend von Absatz 4 ist das Anfangsdatum fiir die Erstat-
tung der Kosten auf der Grundlage von Artikel 67 Absatz 1 Unterabsatz
1 Buchstaben b und ¢ fiir Malnahmen im Rahmen der Beschéftigungs-
initiative fiir junge Menschen der 1. September 2013.

(6) Vorhaben werden unabhingig davon, ob der Begiinstigte alle
damit verbundenen Zahlungen getétigt hat, nicht fiir eine Unterstiitzung
aus den ESI-Fonds ausgewihlt, wenn sie physisch abgeschlossen oder
vollstindig durchgefithrt wurden, bevor der Begilinstigte der Verwal-
tungsbehorde den Antrag auf Finanzmittel im Rahmen des Programms
iibermittelt hat.

(7)  Dieser Artikel gilt unbeschadet der Regelungen iiber die Forder-
fahigkeit technischer Hilfe auf Initiative der Kommission aus Artikel 58.

(8)  Dieser Absatz gilt fiir Vorhaben, die wihrend ihrer Durchfithrung
Nettoeinnahmen erwirtschaften und auf die Artikel 61 Absdtze 1 bis 6
keine Anwendung finden.

Die forderfdhigen Ausgaben fiir das Vorhaben, das aus den ESI-Fonds
kofinanziert werden soll, werden spétestens in dem vom Begiinstigten
eingereichten Abschlussauszahlungsantrag um die nur wéhrend seiner
Durchfiihrung direkt erwirtschafteten Nettoeinnahmen verringert, die
zum Zeitpunkt der Genehmigung des Vorhabens nicht beriicksichtigt
wurden. Kommen nicht die gesamten Kosten fiir eine Kofinanzierung
in Frage, werden die Nettoeinnahmen anteilig dem fiir eine Kofinanzie-
rung in Frage bzw. dem nicht dafiir in Frage kommenden Teil der
Kosten zugewiesen.

Dieser Absatz gilt nicht fiir:
a) technische Hilfe;
b) Finanzinstrumente;

c) riickzahlbare Unterstiitzung, die einer vollen Riickzahlungspflicht
unterliegt;

d) Preisgelder;

e) Vorhaben, auf die Vorschriften iiber staatliche Beihilfen Anwendung
finden;

f) Vorhaben, bei denen die offentliche Unterstiitzung in Form einer
Pauschalfinanzierung oder auf Grundlage standardisierter Einheits-
kosten erfolgt, sofern die Nettoeinnahmen vorab beriicksichtigt
wurden;
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g) Vorhaben, die im Rahmen eines gemeinsamen Aktionsplans umge-
setzt werden, sofern die Nettoeinnahmen vorab beriicksichtigt
wurden,;

h) Vorhaben, fiir die die Unterstiitzungsbetrige oder -séitze in Anhang II
der ELER-Verordnung oder in der EMFF-Verordnung festgelegt
sind, mit Ausnahme derjenigen Vorhaben, bei denen im Rahmen
der EMFF-Verordnung auf diesen Absatz Bezug genommen wird,;
oder

i) Vorhaben, deren gesamte forderfihige Kosten 100 000 EUR nicht
iiberschreiten.

Im Sinne des vorliegenden Artikels und des Artikels 61 gelten an den
Begiinstigten geleistete Zahlungen, die sich aus Vertragsstrafen infolge
eines Bruchs des Vertrags zwischen dem Begiinstigten und einem oder
mehreren Dritten ergeben oder die infolge der Riicknahme des Angebots
durch einen gemifl den Vorschriften iiber die Vergabe 6ffentlicher Auf-
trige ausgewéhlten Dritten (im Folgenden "Hinterlegung") erfolgt sind,
nicht als Einnahmen und werden nicht von den foérderfdhigen Ausgaben
fiir das Vorhaben abgezogen.

(9)  Ausgaben, die infolge einer Programménderung forderfahig wer-
den, kommen erst ab dem Datum der Vorlage des Anderungsersuchens
bei der Kommission oder, bei Anwendung von Artikel 96 Absatz 11, ab
dem Datum des Inkrafttretens des Beschlusses iiber die Anderung des
Programms fiir eine Finanzhilfe in Betracht.

Die fondsspezifischen Regelungen fiir den EMFF koénnen von Unter-
absatz 1 abweichen.

(10)  Abweichend von Absatz 9 konnen in der ELER-Verordnung
spezifische Bestimmungen iiber den Beginn des Forderzeitraums fest-
gelegt werden.

(11)  Ein Vorhaben kann aus einem oder mehreren ESI-Fonds oder
aus einem oder mehreren Programmen und aus anderen Unionsinstru-
menten unterstiitzt werden, vorausgesetzt, die in einem Zahlungsantrag
fiir einen der ESI-Fonds angegebenen Ausgaben werden weder fiir die
Unterstiitzung aus einem anderen Fonds oder Unionsinstrument noch
aus demselben Fonds im Rahmen eines anderen Programms angegeben.
Der in einen Zahlungsantrag fiir einen ESI-Fonds einzutragende Aus-
gabenbetrag kann fiir jeden ESI-Fonds und fiir das/die betreffende(n)
Programm(e) anteilsméBig im Einklang mit dem Dokument, das die
Bedingungen fiir die Unterstiitzung enthélt, berechnet werden.

Artikel 66

Unterstiitzungsarten

Die ESI-Fonds werden zur Unterstiitzung in Form von Zuschiissen,
Preisgeldern, riickzahlbarer Unterstiitzung und Finanzinstrumenten,
auch in Kombination, herangezogen.

Im Fall von riickzahlbarer Unterstlitzung wird die Unterstiitzung, die an
die Stelle, die sie bereitgestellt hat — oder an eine andere zusténdige
Behorde des Mitgliedstaats — zuriickgezahlt wurde, auf einem separaten
Konto gefiihrt oder durch Buchungsschliissel separat ausgewiesen und
fiir denselben Zweck oder im Einklang mit den Programmzielen
weiterverwendet.

Artikel 67

Zuschussarten und riickzahlbare Unterstiitzung

(1)  Zuschiisse und riickzahlbare Unterstiitzung konnen in folgender
Form gewihrt werden:
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a) als Erstattung forderfahiger Kosten, die tatsdchlich entstanden sind
und gezahlt wurden, gegebenenfalls zusammen mit Sachleistungen
und Abschreibungen;

b) auf Grundlage standardisierter Einheitskosten;
¢) als Pauschalfinanzierung;

d) auf der Grundlage von Pauschalsitzen, festgelegt anhand der An-
wendung eines Prozentsatzes auf eine oder mehrere definierte Kos-
tenkategorien;

e) als Finanzierung, die nicht mit den Kosten der einschligigen Vor-
haben in Zusammenhang steht, sondern auf der Erfiillung von Be-
dingungen basiert, die mit der Erzielung von Fortschritten bei der
Umsetzung oder mit der Erreichung von Programmzielen verkniipft
sind, wie dies in dem gemil Absatz 5a erlassenen delegierten
Rechtsakt dargelegt ist.

Fondsspezifische Regelungen konnen die auf bestimmte Vorhaben an-
wendbaren Zuschussarten oder riickzahlbare Unterstiitzung begrenzen.

Im Falle der in Unterabsatz 1 Buchstabe e genannten Finanzierungsform
wird eine Priifung ausschlieBlich zu dem Zweck durchgefiihrt, zu iiber-
priifen, ob die Bedingungen fiir die Erstattung erfiillt sind.

(2) Abweichend von Absatz 1 konnen in der EMFF-Verordnung
weitere Formen von Zuschiissen und Berechnungsmethoden festgelegt
werden.

(2a)  Fiir ein Vorhaben oder Projekt, das nicht unter Absatz 4 Satz 1
fallt und das die Unterstiitzung aus dem EFRE und dem ESF erhilt,
werden Zuschiisse und riickzahlbare Unterstiitzung, bei denen die 6f-
fentliche Unterstiitzung 100 000 EUR nicht iibersteigt, in Form von
standardisierten Einheitskosten, Pauschalfinanzierungen oder Pauschal-
sitzen gewihrt; dies gilt nicht fiir Vorhaben, fiir die eine Unterstiitzung
im Rahmen staatlicher Beihilfen, die keine De-minimis-Beihilfe dar-
stellt, gewidhrt wird.

Bei einer Pauschalfinanzierung konnen die Kostenkategorien, auf die
der Pauschalsatz angewandt wird, gemdB3 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buch-
stabe a erstattet werden.

Bei aus dem ELER, dem EFRE oder dem ESF unterstiitzten Vorhaben,
bei denen der Pauschalsatz gemdBl Artikel 68b Absatz 1 angewandt
wird, konnen die an die Teilnehmer ausgezahlten Vergiitungen und
Gehiélter gemdlB Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a des vorliegenden
Artikels erstattet werden.

Dieser Absatz unterliegt den Ubergangsbestimmungen gemiB Arti-
kel 152 Absatz 7.

(3) Die in Absatz 1 genannten Optionen kénnen nur kombiniert wer-
den, wenn jede Option unterschiedliche Kostenkategorien abdeckt oder
wenn sie fiir unterschiedliche Projekte, die Teil eines Vorhabens sind,
oder fiir aufeinanderfolgende Phasen eines Vorhabens genutzt
werden.

(4)  Wird ein Vorhaben oder ein Projekt, das Teil eines Vorhabens ist,
ausschlieBlich iiber die Vergabe von offentlichen Auftrigen fiir Arbeits-
leistungen und die Bereitstellung von Waren oder Dienstleistungen
durchgefiihrt, findet lediglich Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben a
und e Anwendung. Ist innerhalb eines Vorhabens oder eines Projekts,
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das Teil eines Vorhabens ist, die offentliche Auftragsvergabe auf be-
stimmte Kostenkategorien beschrinkt, so konnen alle in Absatz 1 ge-
nannten Optionen auf das gesamte Vorhaben oder das gesamte Projekt,
das Teil eines Vorhabens ist, angewendet werden.

(5) Die Betrige, auf die in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben b, ¢
und d Bezug genommen wird, werden auf eine der folgenden Arten
festgelegt:

a) anhand einer fairen, ausgewogenen und iiberpriifbaren Berech-
nungsmethode basierend auf einem der Folgenden:

i) statistischen Daten, anderen objektiven Informationen oder ei-
ner Experteneinschitzung;

ii) den tberpriiften Daten aus der bisherigen Tétigkeit einzelner
Begiinstigter;

iii) der Anwendung der iiblichen Kostenrechnungspraxis einzelner
Begiinstigter;

aa) in einem Haushaltsplanentwurf, der von Fall zu Fall erstellt und
vorab von der Verwaltungsbehdrde oder im Fall des ELER von der
fiir die Auswahl von Vorhaben zustdndigen Stelle genehmigt wird,
sofern die 6ffentliche Unterstiitzung 100 000 EUR nicht {ibersteigt;

b) in Einklang mit den Vorschriften fiir die Anwendung entsprechen-
der standardisierter Einheitskosten, Pauschalfinanzierungen und
Pauschalsitze, die in den Unionsstrategien fiir eine #hnliche Art
von Vorhaben und Begiinstigte gelten;

¢) in Einklang mit den Vorschriften fiir die Anwendung entsprechen-
der standardisierter Einheitskosten, Pauschalfinanzierungen und
Pauschalsitze, die im Rahmen von vollstindig vom Mitgliedstaat
finanzierten Forderprogrammen fiir eine dhnliche Art von Vorhaben
und Begiinstigte gelten;

d) anhand in dieser Verordnung oder den fondsspezifischen Regelun-
gen bestimmter Sitze;

e) anhand spezifischer Methoden fiir die Bestimmung von Betrégen,
die in Ubereinstimmung mit den fondsspezifischen Regelungen
festgelegt wurden.

(5a) Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, ergidnzend zu
dieser Verordnung delegierte Rechtsakte gemifl Artikel 149 in Bezug
auf die Festlegung der in Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstaben b und d
dieses Artikels genannten standardisierten Einheitskosten oder Pauschal-
finanzierungen, in Bezug auf die in Absatz 5 Buchstabe a dieses Ar-
tikels genannten diesbeziliglichen Methoden und in Bezug auf die in
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe e dieses Artikels genannte Form
der Unterstiitzung zu erlassen; darin legt sie die genauen Modalitdten
fiir die Finanzierungsbedingungen und ihre Anwendung fest.

(6) In dem Dokument, das die Bedingungen fiir die Unterstiitzung fiir
jedes Vorhaben enthélt, wird auch festgehalten, nach welcher Methode
die Kosten des Vorhabens und die fiir die Zahlung des Zuschusses
geltenden Bedingungen bestimmt werden.
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Artikel 68

Pauschalsitze fiir indirekte Kosten hinsichtlich Zuschiissen und
riickzahlbarer Unterstiitzung

Entstehen durch die Umsetzung eines Vorhabens indirekte Kosten, so
konnen diese auf eine der folgenden Arten als Pauschalsatz berechnet
werden:

a) Pauschalsatz von bis zu 25 % der forderfahigen direkten Kosten,
sofern der Satz auf der Grundlage einer fairen, ausgewogenen und
iiberpriifbaren Berechnungsmethode oder Methode berechnet wird,
die im Rahmen von vollstindig vom Mitgliedstaat finanzierten For-
derprogrammen fiir eine dhnliche Art von Vorhaben und Begiinstigte
gilt;

b) Pauschalsatz von bis zu 15 % der forderfahigen direkten Personal-
kosten, ohne dass der Mitgliedstaat eine Berechnung des anzuwen-
denden Satzes anstellen muss;

¢) Pauschalsatz, der auf forderfdhige direkte Kosten angewendet wird,
welche auf bestehenden Methoden und den entsprechenden Sitzen
basieren, anwendbar bei Unionsstrategien flir eine dhnliche Art von
Vorhaben und Begiinstigte.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, delegierte Rechtsakte
gemil Artikel 149 zur Ergénzung der Bestimmungen betreffend den
Pauschalsatz und die damit in Verbindung stehenden Methoden gemaf
Unterabsatz 1 Buchstabe c¢ dieses Absatzes zu erlassen.

Artikel 68a

Personalkosten hinsichtlich Zuschiissen und riickzahlbarer
Unterstiitzung

(1)  Unmittelbare Personalkosten eines Vorhabens konnen in Form
eines Pauschalbetrags von bis zu 20 % der direkten Kosten dieses Vor-
habens (ohne Personalkosten) berechnet werden. Mitgliedstaaten miissen
keine Berechnung des anzuwendenden Satzes anstellen, vorausgesetzt,
die direkten Kosten des Vorhabens beinhalten keine offentlichen Bau-
auftrige, deren Wert den in Artikel 4 Buchstabe a der Richtlinie
2014/24/EU festgesetzten Schwellenwert iiberschreitet.

(2)  Zur Bestimmung der Personalkosten kann ein anwendbarer Stun-
densatz berechnet werden, indem die zuletzt dokumentierten jahrlichen
Bruttopersonalkosten durch 1720 Stunden (fiir Vollzeitkrifte) geteilt
werden oder indem ein entsprechender Anteil von 1 720 Stunden (fiir
Teilzeitkrifte) zugrunde gelegt wird.

(3) Wird der gemil Absatz 2 berechnete Stundensatz zugrunde ge-
legt, so darf die Gesamtzahl der pro Person fiir ein bestimmtes Jahr
geltend gemachten Stunden die Anzahl der fiir die Berechnungen dieses
Stundensatzes herangezogenen Stunden nicht {iberschreiten.

Unterabsatz 1 gilt nicht fiir Programme im Rahmen des Ziels ,,Européi-
sche territoriale Zusammenarbeit® in Bezug auf Personalkosten fiir Per-
sonen, die teilzeitig fiir das Vorhaben abgeordnet sind.
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(4) Liegen keine Angaben zu den jdhrlichen Bruttopersonalkosten
vor, so konnen sie von den verfiigbaren dokumentierten Bruttopersonal-
kosten oder von dem Beschiftigungsvertrag mit entsprechender Anpas-
sung an einen Zwolfmonatszeitraum abgeleitet werden.

(5)  Personalkosten fiir Personen, die teilzeitig fiir das Vorhaben abge-
ordnet sind, kdnnen als fester Prozentsatz der Bruttopersonalkosten be-
rechnet werden, der einem festen Prozentsatz der fiir das Vorhaben
aufgewendeten Arbeitszeit pro Monat entspricht; die Einfithrung eines
gesonderten Arbeitszeiterfassungssystems ist nicht erforderlich. Der Ar-
beitgeber stellt fir die Mitarbeiter ein Dokument aus, in dem dieser
feste Prozentsatz angegeben ist.

Artikel 68b

Pauschalsiitze fiir andere Kosten als Personalkosten

(1)  Ein Pauschalsatz von bis zu 40 % der direkten forderfdahigen
Personalkosten kann genutzt werden, um die forderfdhigen Restkosten
eines Vorhabens abzudecken, ohne dass der Mitgliedstaat eine Berech-
nung des anzuwendenden Satzes vornehmen muss.

Bei Vorhaben, die durch den ESF, den EFRE oder den ELER unter-
stiitzt werden, werden Gehilter/Loéhne und Unterstiitzungsgelder, die an
Teilnehmer gezahlt werden, als zusétzliche forderfdhige Kosten betrach-
tet, die nicht im Pauschalsatz enthalten sind.

(2) Der in Absatz 1 genannte Pauschalsatz wird nicht auf Personal-
kosten angewendet, die auf der Grundlage eines Pauschalsatzes berech-
net wurden.

Artikel 69

Spezifische  Forderfihigkeitsregelungen fiir Zuschiisse und
riickzahlbare Unterstiitzung

(1)  Sachleistungen in Form von Erbringung von Arbeitsleistungen
und Bereitstellung von Waren, Dienstleistungen, Grundstiicken und Im-
mobilien, fiir die keine durch Rechnungen oder gleichwertige Belege
nachgewiesene Barzahlung erfolgt ist, konnen unter der Voraussetzung
forderfahig sein, dass die Forderfahigkeitsregelungen der ESI-Fonds und
der Programme dies vorsehen und alle nachfolgenden Kriterien erfiillt
sind:

a) die offentliche Unterstlitzung flir das Vorhaben, die auch Sachleis-
tungen umfasst, liegt bei Abschluss des Vorhabens nicht {iber den
forderfahigen Gesamtausgaben abziiglich der Sachleistungen;

b) der den Sachleistungen zugeschriebene Wert liegt nicht iiber den auf
dem betreffenden Markt allgemein iiblichen Kosten;

¢) der Wert und die Erbringung des Beitrags konnen unabhingig be-
wertet und gepriift werden,;

d) bei der Bereitstellung von Grundstiicken oder Immobilien kann eine
Barzahlung fiir die Zwecke einer Mietvereinbarung erfolgen, deren
jéhrlicher Nennbetrag eine einzige Wahrungseinheit des Mitglied-
staats nicht iibersteigt;

e) bei Sachleistungen in Form von unbezahlter Arbeit wird der Wert
dieser Arbeit unter Beriicksichtigung des iiberpriiften Zeitaufwands
und des Vergiitungssatzes fiir gleichwertige Arbeiten bestimmt.
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Der Wert der Grundstiicke oder Immobilien gemdf3 Unterabsatz 1 Buch-
stabe d dieses Absatzes muss von einem unabhidngigen qualifizierten
Experten oder einer ordnungsgemil zugelassenen amtlichen Stelle be-
scheinigt werden und liegt nicht iiber dem Hochstbetrag aus Absatz 3
Buchstabe b;

(2)  Abschreibungskosten konnen als forderfahig angesehen werden,
wenn folgende Bedingungen erfiillt sind:

a) die Forderfdhigkeitsregelungen der Programme sehen dies vor;

b) der Betrag der Ausgaben ist — bei Erstattung auf die in Artikel 67
Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannte Art — durch Rech-
nungen gleichwertige Belege fiir forderfahige Kosten ordnungs-
gemifl nachgewiesen;

¢) die Kosten bezichen sich ausschlieSlich auf den Unterstiitzungszeit-
raum fiir das Vorhaben,;

d) offentliche Zuschiisse wurden zum Erwerb der abgeschriebenen Ak-
tiva nicht herangezogen.

(3) Fiir die folgenden Kosten kommt ein Beitrag aus den ESI-Fonds
und von dem Betrag der Unterstiitzung, die aus dem Kohisionsfonds
auf die Fazilitdt "Connecting Europe" nach Artikel 92 Absatz 6 iiber-
tragen wurden, nicht in Frage:

a) Schuldzinsen, aufler in Bezug auf Zuschiisse in Form von Zins-
zuschiissen oder Pramien flir Biirgschaften;

b) Erwerb von unbebauten oder bebauten Grundstiicken, soweit dieser
Betrag iiber 10 % der forderfdhigen Gesamtausgaben fiir das betrof-
fene Vorhaben liegt. Bei Brachflichen und ehemals industriell ge-
nutzten Fldchen mit Gebduden erhoht sich dieser Grenzwert auf 15
%. In ordnungsgemall begriindeten Ausnahmefillen kann der Grenz-
wert fiir Umweltschutzvorhaben iiber die jeweiligen vorstehend ge-
nannten Prozentsdtze hinaus angehoben werden;

¢) Mehrwertsteuer, es sei denn, sie wird im Rahmen der nationalen
Rechtsvorschriften zur Mehrwertsteuer nicht riickerstattet.

Artikel 70
Forderfihigkeit von Vorhaben je nach Standort

(1)  Vorbehaltlich der Abweichungen nach Absatz 2 und der fonds-
spezifischen Regelungen werden die aus den ESI-Fonds unterstiitzten
Vorhaben im Programmgebiet durchgefiihrt.

Fir Vorhaben in Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen fiir
Biirger oder Unternehmen, die sich auf das gesamte Gebiet eines Mit-
gliedstaats erstrecken, gilt, dass sie in allen Programmgebieten in einem
Mitgliedstaat durchgefithrt werden. In diesen Féllen werden die Aus-
gaben den betreffenden Programmgebieten auf der Grundlage objektiver
Kriterien anteilig zugewiesen.

Unterabsatz 2 dieses Absatzes gilt nicht fiir das in Artikel 6 Absatz 2
der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013 genannte nationale Programm oder
das in Artikel 54 Absatz 1 jener Verordnung genannte spezifische Pro-
gramm fiir die Einrichtung und das Betreiben des nationalen Netzwerks
fiir den landlichen Raum.

(2) Die Verwaltungsbehdrde kann die Durchfiihrung eines Vorhabens
auBlerhalb des Programmgebiets, jedoch innerhalb der Union, genehmi-
gen, vorausgesetzt, alle folgenden Bedingungen werden erfiillt:

a) Das Vorhaben bringt Vorteile fiir das Programmgebiet;
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b) der Gesamtbetrag aus dem EFRE, dem Kohésionsfonds, dem ELER
und dem EMFF, der im Rahmen des Programms auf3erhalb des Pro-
grammgebiets durchgefithrten Vorhaben zugewiesen wurde, liegt
nicht iber 15 % der aus dem EFRE, dem Kohisionsfonds, dem
ELER und dem EMFF auf Ebene der Prioritit geleisteten Unterstiit-
zung zum Zeitpunkt der Annahme des Programms;

¢) der Begleitausschuss hat dem Vorhaben oder der Art der betreffen-
den Vorhaben zugestimmt;

d) die Verpflichtungen der Behorden fiir das Programm im Zusammen-
hang mit der Verwaltung, Kontrolle und Priifung des Vorhabens
werden von den Behorden erfiillt, die fiir das Programm, in dessen
Rahmen das Vorhaben unterstiitzt wird, zustdndig sind, oder sie
treffen mit Behorden in dem Gebiet, in dem das Vorhaben durch-
geflihrt wird, Vereinbarungen.

Werden Vorhaben, die von den Fonds und dem EMFF finanziert wer-
den, gemal diesem Absatz aullerhalb des Programmgebiets durchgefiihrt
und haben diese einen Nutzen sowohl auBlerhalb als auch innerhalb des
Programmgebiets, so werden diese Ausgaben diesen Gebieten auf der
Grundlage objektiver Kriterien anteilig zugewiesen.

Werden Vorhaben, die die in Artikel 9 Absatz 1 Nummer 1 genannten
thematischen Ziele betreffen, aulerhalb des Mitgliedstaats, aber inner-
halb der Union durchgefiihrt, so gelten nur Unterabsatz 1 Buchstaben b
und d dieses Absatzes.

(3) Bei Vorhaben zu technischer Hilfe oder zu Informations-,
Kommunikations- und Sichtbarkeitsmafinahmen und zu Werbemafinah-
men oder bei Vorhaben im Rahmen der in Artikel 9 Absatz 1 Nummer
1 genannten thematischen Ziele diirfen Kosten aufBlerhalb der Union
anfallen, vorausgesetzt, die Ausgaben sind fiir die zufriedenstellende
Durchfithrung des Vorhabens notwendig.

(4) Die Absitze 1, 2 und 3 finden keine Anwendung auf Programme
im Rahmen des Ziels ,,Europdische territoriale Zusammenarbeit“. Die
Absitze 2 und 3 finden keine Anwendung auf Vorhaben, die durch den
ESF unterstiitzt werden.

Artikel 71
Dauerhaftigkeit der Vorhaben

(1)  Fiir ein Vorhaben, das Investitionen in die Infrastruktur oder pro-
duktive Investitionen beinhaltet, wird der Beitrag der ESI-Fonds zuriick-
gezahlt, wenn binnen fiinf Jahren nach der Abschlusszahlung an den
Begiinstigten oder gegebenenfalls binnen des in den Bestimmungen fiir
staatliche Beihilfen festgelegten Zeitraums Folgendes zutrifft:

a) Aufgabe oder Verlagerung einer Produktionstétigkeit an einen Stand-
ort auBBerhalb des Programmgebiets;

b) Anderung der Eigentumsverhiltnisse bei einer Infrastruktur, wodurch
einer Fima oder einer &ffentlichen Einrichtung ein ungerechtfertigter
Vorteil entsteht; oder

c) erhebliche Verdnderung der Art, der Ziele oder der Durchfiihrungs-
bestimmungen des Vorhabens, die seine urspriinglichen Ziele unter-
graben wiirden.

Im Hinblick auf das Vorhaben rechtsgrundlos gezahlte Betrige werden
vom Mitgliedstaat anteilig im Verhéltnis zu dem Zeitraum, in dem die
Voraussetzungen nicht erfiillt wurden, wieder eingezogen.
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Die Mitgliedstaaten konnen den in Unterabsatz 1 festgelegten Zeitraum
in Fillen, die die Erhaltung von Investitionen oder von geschaffenen
Arbeitspldtzen in KMU betreffen, auf drei Jahre verkiirzen.

(2)  Fiir ein Vorhaben, das Investitionen in die Infrastruktur oder pro-
duktive Investitionen beinhaltet, wird der Beitrag der ESI-Fonds zuriick-
gezahlt, wenn binnen zehn Jahren nach der Abschlusszahlung an den
Begiinstigten die Produktionstitigkeit an einen Standort auBerhalb der
Union verlagert wird, auler wenn der Begiinstigte ein KMU ist. Erfolgt
der Beitrag der ESI-Fonds in Form einer staatlichen Beihilfe, wird der
Zeitraum von zehn Jahren durch die gemaB den Regelungen fiir staat-
liche Beihilfen anwendbare Frist ersetzt.

(3) Bei aus dem ESF unterstiitzten Vorhaben und aus den anderen
ESI-Fonds unterstiitzten Vorhaben, die keine Investitionen in Infrastruk-
tur oder produktive Investitionen darstellen, wird der Beitrag aus dem
Fonds nur zuriickgezahlt, wenn fiir sie eine Verpflichtung zur Aufrecht-
erhaltung einer Investition gemil den anwendbaren Regelungen zu
staatlichen Beihilfen gilt und innerhalb des in diesen Regelungen fest-
gelegten Zeitraums eine Produktionstitigkeit aufgegeben oder an einen
anderen Standort verlagert wird.

(4) Die Absitze 1, 2 und 3 dieses Artikels gelten nicht fiir Beitrdge
an oder durch Finanzinstrumente oder zum Leasingkauf gemiB Arti-
kel 45 Absatz 2 Buchstabe b der Verordnung (EU) Nr. 1305/2013
oder zu jedweden Vorhaben, bei denen eine Produktionstétigkeit infolge
einer nicht betrugsbedingten Insolvenz aufgegeben wird.

(5) Absidtze 1, 2 und 3 gelten nicht flir natiirliche Personen, die
Begiinstigte einer Investitionsunterstiitzung sind und nach dem Ab-
schluss des Investitionsvorhabens eine Unterstiitzung gemdlB der
Verordnung (EU) Nr. 1309/2013 des Europdischen Parlaments und
des Rates beanspruchen konnen und erhalten, wenn die betreffende
Investition direkt mit der Art von Mallnahme zusammenhingt, die als
aus dem Europiischen Fonds fiir die Anpassung an die Globalisierung
forderfahig ermittelt wird.

TITEL VIII
VERWALTUNG UND KONTROLLE

KAPITEL 1

Verwaltungs- und Kontrollsysteme

Artikel 72

Allgemeine Grundsitze zu den Verwaltungs- und Kontrollsystemen

Die Verwaltungs- und Kontrollsysteme beinhalten im Einklang mit Ar-
tikel 4 Absatz 8:

a) eine Beschreibung der Aufgaben jeder mit Verwaltung und Kontrolle
betrauten Stelle und die Zuteilung der Aufgaben innerhalb jeder
Stelle;

b) die Beachtung des Grundsatzes der Funktionstrennung zwischen die-
sen Stellen sowie innerhalb dieser Stellen;

¢) Verfahren zur Gewdhrleistung der Richtigkeit und Ordnungsmafig-
keit der erklarten Ausgaben;
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d) computergestiitzte Systeme fiir die Buchhaltung, fiir die Speicherung
und Ubermittlung von Finanzdaten und Daten zu Indikatoren, sowie
fiir Begleitung und fiir Berichterstattung;

e) Systeme fiir Berichterstattung und Begleitung in den Féllen, in denen
die zustdndige Stelle die Ausfiihrung von Aufgaben einer anderen
Stelle tibertragt;

f) Vorkehrungen fiir die Priifung des Funktionierens der Verwaltungs-
und Kontrollsysteme;

g) Systeme und Verfahren, die einen hinreichenden Priifpfad gewahr-
leisten;

h) Préavention, Feststellung und Korrektur von UnregelméBigkeiten, ein-
schlieBlich Betrug, und Wiedereinziehung der rechtsgrundlos gezahl-
ten Betrige, zusammen mit etwaigen Verzugszinsen.

Artikel 73

Zustindigkeiten bei geteilter Mittelverwaltung

Im Einklang mit dem Grundsatz der geteilten Mittelverwaltung sind die
Mitgliedstaaten und die Kommission entsprechend ihren jeweiligen Zu-
stindigkeiten, die in dieser Verordnung und den fondsspezifischen Re-
gelungen festgelegt sind, fiir die Verwaltung und Kontrolle der Pro-
gramme zustdndig.

Artikel 74

Zustindigkeiten der Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten kommen den Verwaltungs-, Kontroll- und
Priifverpflichtungen nach und iibernehmen die in den Bestimmungen
zur geteilten Mittelverwaltung aus der Haushaltsordnung und den fonds-
spezifischen Regelungen resultierenden Zustidndigkeiten.

(2) Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass ihre Verwaltungs- und
Kontrollsysteme fiir die Programme im Einklang mit den fondsspezi-
fischen Regelungen eingerichtet werden und dass diese Systeme wirk-
sam funktionieren.

(3) Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass wirksame Vorkehrungen
fiir die Uberpriifung von Beschwerden hinsichtlich der ESI-Fonds vor-
handen sind. Der Geltungsbereich, die Vorschriften und die Verfahren
beziiglich dieser Vorkehrungen liegen in der Verantwortung der Mit-
gliedstaaten gemif ihrem institutionellen und rechtlichen Rahmen. Die
Mitgliedstaaten priifen auf Ersuchen der Kommission die der Kommis-
sion iibermittelten Beschwerden, die in den Geltungsbereich ihrer Vor-
kehrungen fallen. Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission auf Er-
suchen die Ergebnisse dieser Uberpriifungen mit.

(4)  Aller offizieller Informationsaustausch zwischen den Mitglied-
staaten und der Kommission wird iiber ein elektronisches Datenaus-
tauschsystem abgewickelt. Die Kommission erldsst Durchfiihrungs-
rechtsakte mit den Vorschriften und Bedingungen, denen das elektro-
nische Datenaustauschsystem entsprechen muss. Diese Durchfiihrungs-
rechtsakte werden gemifl dem Priifverfahren nach Artikel 150 Absatz 3
angenommen.
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KAPITEL 11

Befugnisse und Zustindigkeiten der Kommission

Artikel 75

Befugnisse und Zustindigkeiten der Kommission

(1)  Auf Grundlage der zur Verfiigung stehenden Informationen, ein-
schlieBlich Informationen iiber die Benennung der fiir die Verwaltung
und Kontrolle zustindigen Stellen, der von diesen benannten Stellen im
Einklang mit M6 Artikel 63 Absitze 5, 6 und 7 der Haushaltsord-
nung <« jéhrlich vorgelegten Dokumente, der Kontrollberichte, der jahr-
lichen Durchfiihrungsberichte und von den nationalen und Unionsstellen
durchgefiihrten Priifungen, vergewissert sich die Kommission, dass die
Mitgliedstaaten Verwaltungs- und Kontrollsysteme eingerichtet haben,
die dieser Verordnung und den fondsspezifischen Regelungen entspre-
chen, und dass diese Systeme wihrend der Programmdurchfiihrung
wirksam funktionieren.

(2) Bedienstete der Kommission oder bevollméichtigte Vertreter der
Kommission kdnnen Vor-Ort-Priifungen oder -Kontrollen vornehmen,
wenn dies, mit Ausnahme von dringenden Féllen, mindestens
12 Werktage im Voraus bei der zustidndigen nationalen Behorde ange-
kiindigt wurde. Die Kommission beachtet den Grundsatz der Verhilt-
nismiBigkeit, indem sie Folgendem Rechnung trégt: der Notwendigkeit,
unndtige Verdoppelungen der von den Mitgliedstaaten durchgefiihrten
Priifungen oder Kontrollen u vermeiden, dem Umfang des Risikos fiir
den Haushalt der Union sowie der Notwendigkeit, den Verwaltungsauf-
wand der Begiinstigten im Einklang mit den fondsspezifischen Rege-
lungen auf ein Mindestmall zu verringern. Solche Priifungen oder Kon-
trollen konnen insbesondere Uberpriifungen des wirksamen Funktionie-
rens der Verwaltungs- und Kontrollsysteme in einem Programm oder
einem Programmteil, in Vorhaben und eine Bewertung der Wirtschaft-
lichkeit der Haushaltsfiihrung der Vorhaben oder Programme umfassen.
An solchen Priifungen oder Kontrollen kénnen Bedienstete oder bevoll-
machtigte Vertreter des Mitgliedstaats teilnehmen.

Bedienstete oder bevollméchtigte Vertreter der Kommission, die ord-
nungsgemil zur Durchfiihrung von Vor-Ort-Priifungen oder -Kontrollen
erméchtigt sind, haben ungeachtet des jeweiligen Speichermediums Zu-
gang zu allen notwendigen Aufzeichnungen, Dokumenten und Meta-
daten im Zusammenhang mit aus den ESI-Fonds unterstiitzten Vorhaben
oder den Verwaltungs- und Kontrollsystemen. Die Mitgliedstaaten stel-
len der Kommission auf Anfrage diese Aufzeichnungen, Dokumente
und Metadaten zur Verfligung.

Die in diesem Absatz genannten Befugnisse lassen die Anwendung
nationaler Bestimmungen unberiihrt, nach denen bestimmte Amtshand-
lungen Bediensteten vorbehalten sind, die nach nationalen Rechtsvor-
schriften hierzu eigens benannt sind. Insbesondere nehmen die Bediens-
teten und die bevollméichtigten Vertreter der Kommission nicht an Orts-
begehungen oder an der Befragung von Personen im Rahmen der na-
tionalen Rechtsvorschriften teil. Diese Bediensteten und bevollméchtig-
ten Vertreter haben jedoch Zugang zu den dabei gewonnenen Erkennt-
nissen, unbeschadet der Zustindigkeiten der nationalen Gerichte und
unter voller Einhaltung der Grundrechte der betroffenen Rechtssubjekte.

(2a)  Die Kommission iibermittelt der zustdndigen nationalen Behdrde
Folgendes:

a) den Entwurf des Priifberichts iiber die Vor-Ort-Priifung oder -Kon-
trolle innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Priifung oder
Kontrolle;
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b) den endgiiltigen Priifbericht innerhalb von drei Monaten ab dem Tag,
an dem eine umfassende Antwort der zustindigen nationalen Be-
horde auf den Entwurf eines Priifberichts iiber die betreffende
Vor-Ort-Priifung oder -Kontrolle eingegangen ist.

Die Berichte gemif3 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b werden inner-
halb der in den Buchstaben genannten Fristen in mindestens einer der
Amtssprachen der Organe der Union bereitgestellt.

Die Frist gemdfl Unterabsatz 1 Buchstabe a schlieit den Zeitraum vom
Folgetag des Tages, an dem die Kommission dem Mitgliedstaat ihr
Ersuchen um zusétzliche Informationen iibermittelt, bis zu dem Tag,
an dem der Mitgliedstaat auf dieses Ersuchen antwortet, nicht ein.

Dieser Absatz gilt nicht fiir den ELER.

(3) Die Kommission kann einen Mitgliedstaat dazu auffordern, Maf3-
nahmen zu ergreifen, um das wirksame Funktionieren seines
Verwaltungs- und Kontrollsystems sicherzustellen oder um die Richtig-
keit der Ausgaben im Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen
zu gewihrleisten.

TITEL IX

FINANZVERWALTUNG, PRUFUNG UND ANNAHME DER
RECHNUNGSLEGUNG UND FINANZIELLE BERICHTIGUNGEN,
AUFHEBUNG DER MITTELBINDUNG

KAPITEL 1

Finanzverwaltung

Artikel 76
Bindung der Haushaltsmittel

Die Bindung der Haushaltsmittel der Union in Bezug auf jedes Pro-
gramm erfolgt in Jahrestranchen fiir jeden Fonds wéhrend des Zeitraums
zwischen dem 1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2020. Die Bin-
dung der Haushaltsmittel in Bezug auf die leistungsbezogene Reserve
jedes Programms erfolgt getrennt von der verbleibenden Zuweisung von
Mitteln zugunsten des Programms.

» C1 Der Beschluss der Kommission zur Genehmigung eines Pro-
gramms stellt einen Finanzierungsbeschluss im Sinne von » M6 Arti-
kel 110 Absatz lder Haushaltsordnung <« dar <« und, sobald der be-
troffene Mitgliedstaat informiert ist, eine rechtliche Verpflichtung im
Sinne der Haushaltsordnung.

Fiir jedes Programm erfolgt die Bindung der Haushaltsmittel fiir die
erste Tranche nach der Genehmigung des Programms durch die Kom-
mission.

Die Kommission nimmt die Mittelbindungen fiir nachfolgende Tranchen
jeweils vor dem 1. Mai eines Jahres vor, und zwar auf der Grundlage
des in Absatz 2 dieses Artikels genannten Beschlusses, sofern nicht
Artikel 16 der Haushaltsordnung anzuwenden ist.

In Anwendung des Leistungsrahmens geméaf3 Artikel 22 hebt die Kom-
mission, wenn Etappenziele von Prioritdten nicht erreicht wurden, ge-
gebenenfalls die entsprechenden, fiir das jeweilige Programm bestimm-
ten Mittelbindungen als Teil der leistungsbezogenen Reserve auf und
macht sie anschlieend fiir die Programme verfiigbar, fiir die die Mittel-
zuweisung infolge einer von der Kommission gemifl Artikel 22 Absatz
5 gebilligten Anderung erhdht wurde.
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Artikel 77

Gemeinsame Bestimmungen fiir die Zahlungen

(1)  Die Zahlung des Beitrags aus den ESI-Fonds fiir jedes Programm
durch die Kommission erfolgt im Einklang mit den Zuweisungen der
Haushaltsmittel und vorbehaltlich verfligbarer Finanzmittel. Jede Zah-
lung wird der jeweils é&ltesten offenen Haushaltsmittelbindung des
betreffenden Fonds zugeordnet.

(2)  Zahlungen von fiir die leistungsbezogene Reserve gebundenen
Mitteln erfolgen erst dann, wenn die leistungsbezogene Reserve gemil
Artikel 22 Absidtze 3 und 4 endgiiltig zugewiesen wurde.

(3) Die Zahlungen konnen als Vorschusszahlung, Zwischenzahlun-
gen oder Restzahlungen geleistet werden.

(4)  Fiir Unterstiitzungsarten nach Artikel 67 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstaben b, ¢ und d sowie nach den Artikeln 68 und 69 gelten die
auf der jeweils geltenden Grundlage berechneten Kosten als forderfahige
Ausgaben.

Artikel 78

Gemeinsame  Bestimmungen fiir die Berechnung der
Zwischenzahlungen und der Restzahlungen

Die fondsspezifischen Regelungen enthalten Bestimmungen fiir die Be-
rechnung der als Zwischenzahlungen und Restzahlung erstatteten Betra-
ge. Dieser Betrag ist abhdngig von dem spezifischen, auf die forder-
fédhigen Ausgaben anwendbaren Kofinanzierungssatz.

Artikel 79

Zahlungsantrige

(1)  Die spezifischen Verfahren und fiir Zahlungsantrdge zu iibermit-
telnden Informationen in Bezug auf jeden ESI-Fonds werden in den
fondsspezifischen Regelungen festgelegt.

(2) Die der Kommission zu {ibermittelnden Zahlungsantrdge enthal-
ten alle fiir die Kommission zur Erstellung von Rechnungsabschliissen
im FEinklang mit M6 Artikel 82 Absatz 2 der Haushaltsordnung <«
erforderlichen Informationen.

Artikel 80

Verwendung des Euro

Die Betrdge in den von den Mitgliedstaaten vorgelegten Programmen,
den Ausgabenvorausschitzungen, den Ausgabenerkldrungen, den Zah-
lungsantrigen, den Abschliissen und den in den jdhrlichen und den
abschlieBenden Durchfithrungsberichten genannten Ausgaben werden
in Euro angegeben.

Artikel 81

Zahlung des ersten Vorschusses

(1) Nach dem Beschluss der Kommission zur Genehmigung des Pro-
gramms leistet die Kommission flir den gesamten Programmplanungs-
zeitraum eine erste Vorschusszahlung. Der erste Vorschussbetrag wird
gemdl dem Bedarf an Haushaltsmitteln in Tranchen gezahlt. Die Hohe
der Tranchen werden in den fondsspezifischen Regelungen festgesetzt.
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(2) Die erste Vorschusszahlung wird ausschlielich fiir Zahlungen an
Begiinstigte im Rahmen der Programmdurchfithrung verwendet. Sie
wird der zustdndigen Stelle fiir diesen Zweck unverziiglich zur Ver-
fligung gestellt.

Artikel 82

Verrechnung des ersten Vorschusses

Der als erster Vorschuss gezahlte Betrag wird spitestens beim Ab-
schluss des Programms von der Kommission vollstindig verrechnet.

Artikel 83
Unterbrechung der Zahlungsfrist

(1)  Der bevollméchtigte Anweisungsbefugte im Sinne der Haushalts-
ordnung kann die Zahlungsfrist bei einem Antrag auf Zwischenzahlung
fir maximal sechs Monate aussetzen, wenn

a) nach Informationen einer nationalen oder einer Unionspriifstelle ein-
deutige Hinweise auf erhebliche Méngel des Funktionierens der
Verwaltungs- und Kontrollsysteme vorliegen;

b) der bevollmichtigte Anweisungsbefugte zusitzliche Uberpriifungen
anhand von Informationen auszufiihren hat, die diesem Anweisungs-
befugten zur Kenntnis gebracht und durch die er darauf aufmerksam
wurde, dass Ausgaben in einem Zahlungsantrag in Verbindung mit
einer Unregelméfigkeit mit schwerwiegenden finanziellen Auswir-
kungen stehen;

c) eines der in M6 Artikel 63 Absdtze 5, 6 und 7 der Haushalts-
ordnung <« geforderten Dokumente nicht eingereicht wurde.

Der Mitgliedstaat kann einer Verldngerung des Unterbrechungszeit-
raums um weitere drei Monate zustimmen.

In den fondsspezifischen Regelungen fiir den EMFF kénnen spezielle
Grundlagen fiir die Zahlungsunterbrechung im Zusammenhang mit der
Nichteinhaltung der nach der Gemeinsamen Fischereipolitik geltenden
Regeln festgehalten werden, die im Hinblick auf die Art, Schwere,
Dauer und das wiederholte Auftreten der Nichteinhaltung verhéltnis-
miBig sein miissen.

(2)  Der bevollmichtigte Anweisungsbefugte begrenzt die Unterbre-
chung auf den Teil der Ausgaben, die von dem durch die Elemente aus
Absatz 1 Unterabsatz 1 beeintrdchtigten Auszahlungsantrag abgedeckt
werden, es sei denn, es ist nicht moglich, den betreffenden Teil der
Ausgaben zu bestimmen. Der bevollméchtigte Anweisungsbefugte in-
formiert den Mitgliedstaat und die Verwaltungsbehdrde unverziiglich
schriftlich {iber den Grund der Unterbrechung und bittet sie um Berei-
nigung der Situation. Der bevollméchtigte Anweisungsbefugte beendet
die Unterbrechung, sobald die notwendigen Malnahmen ergriffen
wurden.

KAPITEL 1

Priifung und Annahme der Rechnungslegung

Artikel 84

Frist fiir die Priifung und Annahme der Rechnungslegung durch
die Kommission

Die Kommission wendet bis zum 31. Mai des auf das Ende des Ab-
rechnungszeitraums folgenden Jahres im Einklang mit M6 Artikel 63
Absatz 8 der Haushaltsordnung <« Verfahren zur Priifung und Annahme
der Rechnungslegung an und informiert den Mitgliedstaat dariiber, ob
sie annimmt, dass die Rechnungen vollstdndig, korrekt und richtig ge-
mif den fondsspezifischen Regelungen sind.
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KAPITEL 111

Finanzielle Berichtigungen

Artikel 85

Finanzielle Berichtigungen durch die Kommission

(1) Die Kommission nimmt finanzielle Berichtigungen vor, indem sie
den Unionsbeitrag zu einem Programm ganz oder teilweise streicht und
entsprechende Wiedereinziechungen von dem Mitgliedstaat vornimmt,
um Ausgaben von der Unionsfinanzierung auszuschlieen, die den an-
wendbaren Rechtsvorschriften zuwiderlaufen.

(2)  Ein Verstofl gegen die anwendbaren Rechtsvorschriften fithrt nur
dann zu einer finanziellen Berichtigung, wenn bei der Kommission
geltend gemachte Ausgaben betroffen sind und eine der folgenden Be-
dingungen erfiillt ist:

a) der VerstoB hat Auswirkungen auf die Auswahl eines Vorhabens
durch die fiir Unterstlitzung aus den ESI-Fonds zustindige Stelle
gehabt oder — falls es aufgrund der Art des Verstofes nicht moglich
ist, diese Auswirkungen zu bestimmen — es besteht ein begriindetes
Risiko, dass der Versto3 diese Wirkung gehabt hat;

b) der Verstol hat Auswirkungen auf den Betrag der zur Riickerstat-
tung aus dem Haushalt der Union geltend gemachten Ausgaben
gehabt oder — falls es aufgrund der Art des VerstoBes nicht mdglich
ist, seine finanziellen Auswirkungen genau zu beziffern — es besteht
ein begriindetes Risiko, dass der Verstol diese Wirkung gehabt hat.

(3) Bei der Entscheidung {iber eine finanzielle Berichtigung geméf
Absatz 1 wahrt die Kommission den Grundsatz der VerhdltnismaBigkeit,
indem sie Art und Schweregrad des Verstoles gegen die anwendbaren
Rechtsvorschriften und dessen finanzielle Auswirkungen auf den Haus-
halt der Union beriicksichtigt. Die Kommission hélt das Parlament {iber
Beschliisse iiber die Anwendung von finanziellen Berichtigungen auf
dem Laufenden.

(4) Die Kriterien und Verfahren fiir die Vornahme von finanziellen
Berichtigungen werden in den fondsspezifischen Regelungen festgelegt.

KAPITEL 1V
Aufhebung der Mittelbindung

Artikel 86

Grundsitze

(1)  Grundsétzlich gilt fiir alle Programme ein Verfahren zur Auf-
hebung der Mittelbindung, dem zufolge die Mittelbindung fiir Betrége,
die nicht innerhalb einer bestimmten Frist als Vorschuss oder mittels
eines Zahlungsantrags abgerufen werden, einschliefSlich aller Zahlungs-
antrdge, die ganz oder teilweise einer Unterbrechung der Zahlungsfrist
oder einer Aussetzung der Zahlung unterliegen, aufgehoben wird.

(2) Mittelbindungen im Zusammenhang mit dem letzten Jahr des
Zeitraums werden gemél den fiir den Abschluss der Programme gelten-
den Regelungen aufgehoben.
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(3) Die genaue Anwendung der Aufhebungsregelung wird fiir jeden
ESI-Fonds durch fondsspezifische Regelungen festgelegt.

(4)  Die noch offenen Mittelbindungen werden aufgehoben, wenn der
Kommission nicht sdmtliche fiir den Abschluss erforderlichen Doku-
mente innerhalb der in den fondsspezifischen Regelungen festgelegten
Fristen ilibermittelt wurden.

(5) Fir die leistungsbezogene Reserve bestimmte Mittelbindungen
unterliegen ausschlie8lich dem in Absatz 4 genannten Aufhebungsver-
fahren.

Artikel 87
Ausnahmen von der Aufhebung der Mittelbindung

(1)  Von der Aufhebung der Mittelbindung ausgenommen sind die
Betrdge, die dem Teil der Mittelbindungen entsprechen, fiir den:

a) die Vorhaben aufgrund eines Gerichtsverfahrens oder einer Verwal-
tungsbeschwerde mit aufschiebender Wirkung ausgesetzt werden;
oder

b) aus Griinden hoherer Gewalt, die Auswirkungen auf die vollstidndige
oder teilweise Durchfiihrung des Programms haben, kein Zahlungs-
antrag gestellt werden konnte.

Die nationalen Behorden, die hohere Gewalt gemidfl Unterabsatz 1
Buchstabe b geltend machen, weisen die direkten Auswirkungen der
hoheren Gewalt auf die Durchfithrung des gesamten Programms oder
von Teilen des Programms nach.

Die obengenannte Ausnahme kann fiir die Zwecke von Unterabsatz 1
Buchstaben a und b einmal beantragt werden, wenn die Aussetzung
oder die hohere Gewalt maximal ein Jahr dauert, oder mehrere Male,
die der Einwirkungsdauer der hoheren Gewalt oder der Anzahl der Jahre
entsprechen, die zwischen dem Zeitpunkt der Gerichts- oder Verwal-
tungsentscheidung iiber die Aussetzung der Durchfithrung des Vor-
habens und dem Zeitpunkt der endgiiltigen Gerichts- oder Verwaltungs-
entscheidung vergehen.

(2) Fiir Betrdge, die bis zum Ende des Vorjahres hitten geltend
gemacht werden miissen, iibermittelt der Mitgliedstaat der Kommission
die Informationen zu den Ausnahmen gemil3 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstaben a und b bis zum 31. Januar.

Artikel 88

Verfahren

(1) Die Kommission unterrichtet den Mitgliedstaat und die Verwal-
tungsbehorde rechtzeitig, wenn eine Anwendung der Regelung zur Auf-
hebung der Mittelbindung gemil Artikel 86 droht.

(2)  Auf der Grundlage der ihr bis zum 31. Januar zugegangenen
Informationen unterrichtet die Kommission den Mitgliedstaat und die
Verwaltungsbehorde iiber den Betrag, der gemidl3 dieser Informationen
von einer Authebung der Mittelbindung betroffen ist.

(3) Innerhalb von zwei Monaten kann der Mitgliedstaat sich mit dem
Betrag einverstanden erkldren, fiir den die Mittelbindung aufgehoben
werden soll, oder Anmerkungen vorlegen.
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(4) Der Mitgliedstaat legt der Kommission bis zum 30. Juni unter
Beriicksichtigung der Mittelzuweisung nach Fonds und gegebenenfalls
nach Regionenkategorie einen iiberarbeiteten Finanzierungsplan vor, aus
dem die Betrdge, um die die Unterstiitzung fiir eine oder mehrere Prio-
ritdten des Programms in dem betreffenden Haushaltsjahr gekiirzt wur-
de, hervorgehen. Wird ein solcher Plan nicht vorgelegt, liberarbeitet die
Kommission den Finanzierungsplan, indem sie die Beitrige aus den
ESI-Fonds fiir das betreffende Haushaltsjahr kiirzt. Dabei werden die
Kiirzungen anteilig bei jeder Prioritdt vorgenommen.

(5) Bis spitestens 30. September édndert die Kommission mittels
Durchfiihrungsrechtsakten den Beschluss zur Annahme des Programms.

TEIL DREI

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FUR EFRE, ESF UND DEN
KOHASIONSFONDS

TITEL 1
ZIELE UND FINANZRAHMEN

KAPITEL 1

Aufgaben, Ziele und geografischer Geltungsbereich der Unterstiitzung

Artikel 89
Aufgaben und Ziele

(1) Die Fonds tragen zur Entwicklung und Weiterverfolgung der
MaBnahmen der Union zur Stirkung ihres wirtschaftlichen, sozialen
und territorialen Zusammenhalts gemélB Artikel 174 AEUV bei.

Die aus den Fonds unterstiitzten Maflnahmen tragen auch zur Verwirk-
lichung der Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integrati-
ves Wachstums bei.

(2) Zu dem Zweck nach Absatz 1 werden folgende Ziele verfolgt:

a) "Investitionen in Wachstum und Beschéftigung" in Mitgliedstaaten
und Regionen; die Unterstiitzung erfolgt aus den Fonds; und

b) "Europdische territoriale Zusammenarbeit"; die Unterstiitzung erfolgt
aus dem EFRE.

Artikel 90

Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschiftigung"

(1)  Die Strukturfonds unterstiitzen das Ziel "Investitionen in Wachs-
tum und Beschiftigung" in allen Regionen der Ebene 2 der gemein-
samen Klassifikation der Gebietseinheiten fiir die Statistik (im Folgen-
den "Regionen auf NUTS-2-Ebene"), die mit der Verordnung (EG)
Nr. 1059/2003, geédndert durch die Verordnung (EG) Nr. 105/2007,
geschaffen worden sind.

(2) Mittel fiir das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschafti-
gung" werden den folgenden drei Kategorien von Regionen auf
NUTS-2-Ebene zugewiesen:



02013R1303 — DE — 17.11.2018 — 006.001 — 96

a) weniger entwickelte Regionen, deren BIP pro Kopf weniger als
75 % des durchschnittlichen BIP der EU-27 betrégt;

b) Ubergangsregionen, deren BIP pro Kopf zwischen 75 % und 90 %
des durchschnittlichen BIP der EU-27 betragt;

c) stirker entwickelte Regionen, deren BIP pro Kopf iiber 90 % des
durchschnittlichen BIP der EU-27 betrégt.

Die Klassifizierung der Regionen in eine von drei Regionenkategorien
erfolgt nach dem Verhéltnis des BIP pro Kopf jeder Region, gemessen
in Kaufkraftparitdten und berechnet anhand der Unionsdaten fiir den
Zeitraum 2007 - 2009, zum durchschnittlichen BIP der EU-27 fir den-
selben Bezugszeitraum.

(3)  Aus dem Kohédsionsfonds werden diejenigen Mitgliedstaaten un-
terstiitzt, deren BNE pro Kopf, gemessen in Kaufkraftparititen und
berechnet anhand der Unionsdaten fiir den Zeitraum 2008 - 2010, we-
niger als 90 % des durchschnittlichen BNE pro Kopf der EU-27 fiir
denselben Bezugszeitraum entspricht.

Mitgliedstaaten, die 2013 fiir eine Unterstiitzung aus dem Kohésions-
fonds in Frage kommen, deren nominales BNE pro Kopf jedoch mehr
als 90 % des durchschnittlichen Pro-Kopf-BNE der EU-27 wie in Unter-
absatz 1 berechnet betréigt, erhalten iibergangsweise je nach Fall Unter-
stiitzung aus dem Kohésionsfonds.

(4)  Unmittelbar nach Inkrafttreten dieser Verordnung nimmt die
Kommission mittels eines Durchfiihrungsrechtsakts einen Beschluss
an, in dem die Regionen, die die Kriterien der drei in Absatz 2 genann-
ten Regionenkategorien erfiillen, und die Mitgliedstaaten, die die Krite-
rien des Absatzes 3 erfiillen, aufgelistet werden. Diese Liste gilt vom
1. Januar 2014 bis zum 31. Dezember 2020.

(5) Im Jahr 2016 iiberpriift die Kommission die Forderfahigkeit der
Mitgliedstaaten in Bezug auf Unterstiitzung aus dem Kohésionsfonds
auf Grundlage der BNE-Daten der Union fiir den Zeitraum 2012 —
2014 fiir die EU-27. Die Mitgliedstaaten, deren nominales BNE pro
Kopf unter 90 % des durchschnittlichen Pro-Kopf-BNE der EU-27 be-
tragt, erfiillen erstmals die Anspruchsvoraussetzungen fiir eine For-
derung aus dem Kohisionsfonds, und Mitgliedstaaten, die die An-
spruchsvoraussetzungen filir eine Forderung aus dem Kohésionsfonds
in der Vergangenheit erfiillt haben und deren nominales BNE pro
Kopf mehr als 90 % betrdgt, verlieren ihre Anspruchsberechtigung
und erhalten iibergangsweise je nach Fall Unterstiitzung aus dem Ko-
hésionsfonds.

KAPITEL 11

Finanzrahmen

Artikel 91

Mittel fiir den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen
Zusammenhalt

(1) Die fiir Verpflichtungen zugewiesenen Mittel fiir den wirtschaft-
lichen, sozialen und territorialen Zusammenhalt belaufen sich — im
Einklang mit der in Anhang VI aufgefiihrten jahrlichen Aufteilung —
fiir den Zeitraum 2014-2020 auf 329 982 345 366 EUR zu Preisen von
2011; 325938 694 233 EUR davon sind die dem EFRE, dem ESF und
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dem Kohésionsfonds zugewiesenen Gesamtmittel und 4 043 651 133 EUR
stellen eine besondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschéftigungsini-
tiative fiir junge Menschen dar. Im Hinblick auf die Programmplanung und
die anschlieBende Einsetzung in den Haushaltsplan der Union wird der
Betrag der Mittel fiir den wirtschaftlichen, sozialen und territorialen
Zusammenhalt mit jahrlich 2 % indexiert.

(2)  Unbeschadet Absatz 3 dieses Artikels und Artikel 92 Absatz 8
nimmt die Kommission mittels Durchfiihrungsrechtsakten einen Be-
schluss an, in dem die jdhrliche Aufteilung der Gesamtmittel nach Mit-
gliedstaat im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Be-
schiftigung" und des Ziels "Europédische territoriale Zusammenarbeit"
und die jéhrliche Aufteilung der Mittel aus der besonderen Mittelzuwei-
sung zugunsten der Beschéftigungsinitiative fiir junge Menschen nach
Mitgliedstaat zusammen mit einer Auflistung der forderungsberechtigten
Regionen im Einklang mit den Kriterien und der Methodik aus Anhang
VII bzw. VIII festgelegt wird.

(3)  Auf Initiative der Kommission werden 0,35 % der Gesamtmittel
nach Abzug der Unterstiitzung fiir die in Artikel 92 Absatz 6 genannte
Fazilitit ,,Connecting Europe® und fiir die in Artikel 92 Absatz 7 ge-
nannte Hilfe fiir benachteiligte Bevolkerungsgruppen der technischen
Hilfe zugewiesen; davon wird ein Betrag von bis zu 112 233 000
EUR zu jeweiligen Preisen dem mit der Verordnung (EU) 2017/825
aufgelegten Programm zur Unterstiitzung von Strukturreformen zur Ver-
wendung im Rahmen des Anwendungsbereichs und Zwecks des Pro-
gramms zugewiesen.

Artikel 92

Mittel fiir das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschéftigung"
und fiir das Ziel "Europdische territoriale Zusammenarbeit"

(1)  Die Mittel fiir das Ziel ,Investitionen in Wachstum und Beschif-
tigung® belaufen sich auf 96,09 % der Gesamtmittel (d. h. auf insgesamt
317 073 545 392 EUR) und werden wie folgt zugewiesen:

a) 51,52 % (d. h. insgesamt 163 359 380 738 EUR) fiir weniger ent-
wickelte Regionen;

b) 10,82 % (d. h. insgesamt 34 319 221 039 EUR) fiir Ubergangsregio-
nen;

c) 16,33 % (d. h. insgesamt 51 773 321 432 EUR) fiir stérker ent-
wickelte Regionen;

d) 20,89 % (d. h. insgesamt 66 236 030 665 EUR) fiir Mitgliedstaaten,
die aus dem Kohisionsfonds unterstiitzt werden;

e) 0,44 % (d. h. insgesamt 1 385 591 518 EUR) als zusitzliche Finanz-
mittel fiir die in Artikel 349 AEUV genannten Regionen in duf3erster
Randlage und die Regionen auf NUTS-2-Ebene, die die Kriterien des
Artikels 2 des Protokolls Nr. 6 zur Beitrittsakte von 1994 erfiillen.

(2)  Zusitzlich zu den in Artikel 91 und Absatz 1 dieses Artikels
aufgefiihrten Mitteln wird ein weiterer Betrag in Héhe von 94 200 000
EUR fiir 2014 und von 92 400 000 EUR fiir 2015 zur Verfiigung ge-
stellt, wie dies in der Rubrik "zusétzliche Anpassungen" in Anhang VII
festgelegt wird. Auf diese Betridge wird im Beschluss der Kommission
nach Artikel 91 Absatz 2 Bezug genommen.

»C1 (3) 2016 iiberpriift die Kommission in ihrer technischen An-
passung fiir das Jahr 2017 gemaf3 Artikel 6 und 7 der Verordnung (EU,
Euratom) Nr. 1311/2013 die Gesamtzuweisungen jedes Mitgliedstaates
im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschéftigung"
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fir den Zeitraum 2017 bis 2020 und wendet dabei die Zuweisungs-
methode nach Ziffer 1 bis 16 des Anhangs VII auf der Grundlage der
aktuellsten verfiigbaren Statistiken und — fiir die Mitgliedstaaten mit
begrenzten Zuweisungen — des Vergleichs des fiir die Jahre 2014 und
2015 festgestellten kumulierten nationalen BIP mit dem im Jahr 2012
geschitzten kumulierten nationalen BIP geméil Ziffer 10 des Anhangs
VII an. Die Gesamtzuweisungen werden entsprechend angepasst, wenn
eine kumulative Abweichung von mehr als /—5 % zwischen den geédn-
derten Zuweisungen und den Gesamtzuweisungen vorliegt. Gemafl Ar-
tikel 7 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 werden die An-
passungen zu gleichen Teilen auf die Jahre 2017 bis 2020 verteilt; die
jeweiligen Obergrenzen des Finanzrahmens werden entsprechend
gedndert. Die Nettoauswirkungen — ob positiv oder negativ — dieser
Anpassungen  diirfen  insgesamt 4 000 000 000 EUR  nicht
tibersteigen. A Nach der technischen Anpassung nimmt die Kommis-
sion mittels Durchfiihrungsrechtsakten einen Beschluss an, in dem die
gednderte jahrliche Aufteilung der Gesamtmittel fiir jeden Mitgliedstaat
festgelegt wird.

(4) Um sicherzugehen, dass ausreichend Investitionen fiir die Be-
schiftigung junger Menschen, die Mobilitdt der Arbeitskrifte, das Wis-
sen, die soziale Inklusion und die Bekdmpfung der Armut getétigt wer-
den, darf der Anteil der Mittel aus den Strukturfonds, die fiir die Pro-
grammplanung der operationellen Programme im Rahmen des Ziels
"Investitionen in Wachstum und Beschiftigung" verfiigbar sind und
dem ESF in jedem Mitgliedstaat zugeteilt wurden, nicht niedriger sein,
als der in den operationellen Programmen im Rahmen der Ziele "Kon-
vergenz" und "Regionale Wettbewerbsfahigkeit und Beschiftigung" fiir
den Programmplanungszeitraum 2007-2013 vorgesehene entsprechende
Anteil vom ESF fiir diesen Mitgliedstaat. Zu diesem Anteil wird fiir
jeden Mitgliedstaat ein zusétzlicher Betrag hinzuaddiert, der mit der in
Anhang IX festgelegten Methode berechnet wird, um sicherzustellen,
dass der Anteil des ESF als Prozentsatz der fiir die Fonds auf Unions-
ebene kombinierten Gesamtmittel, mit Ausnahme der in Absatz 6 ge-
nannten, fiir die Verkehrsinfrastruktur bestimmten Mittel aus dem Ko-
hisionsfonds im Rahmen der Fazilitdt "Connecting Europe" und der in
Absatz 7 genannten Hilfe fiir benachteiligte Bevolkerungsgruppen aus
den Strukturfonds, in den Mitgliedstaaten mindestens 23,1 % betrégt.
Fiir die Zwecke dieses Absatzes gilt die Unterstiitzung, die ein Mitglied-
staat aus den Investitionen des ESF fiir die Beschiftigungsinitiative fiir
junge Menschen erhilt, als Teil der dem ESF aus den Strukturfonds
zugewiesenen Mittel.

(5) Die Mittel fiir die Beschiftigungsinitiative fiir junge Menschen
belaufen sich auf 4 043 651 133 EUR aus der besonderen Mittelzuwei-
sung zugunsten der Beschiftigungsinitiative fiir junge Menschen und
mindestens 4 043 651 133 EUR aus gezielten Investitionen des ESF.

(6) Der Betrag der auf die Fazilitit "Connecting Europe" zu iiber-
tragenden  Unterstiitzung aus dem  Kohésionsfonds  betrégt
10 000 000 000 EUR. Sie wird fiir Verkehrsinfrastrukturprojekte gemaf
der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 ausschlielich in den Mitgliedstaa-
ten, die fiir eine Unterstiitzung aus dem Kohésionsfonds in Frage kom-
men, ausgegeben.

Die Kommission nimmt mittels eines Durchfiihrungsrechtsakts einen
Beschluss an, in dem der Betrag festgelegt wird, der von den jedem
Mitgliedstaat zugewiesenen Kohésionsfondsmitteln an die Fazilitét
"Connecting Europe" iibertragen wird; dieser Betrag wird fiir den ge-
samten Zeitraum anteilig bestimmt. Die Kohésionsfondsmittel fiir jeden
Mitgliedstaat werden entsprechend verringert.

Die jéhrlichen Mittel, die der in Unterabsatz 1 genannten Unterstiitzung
aus dem Kohisionsfonds entsprechen, werden ab dem Haushaltjahr
2014 in die jeweiligen Haushaltslinien der Fazilitdt "Connecting Euro-
pe" eingesetzt.
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Der in Unterabsatz 1 genannte Betrag, der vom Kohésionsfonds auf die
Fazilitdt "Connecting Europe" {ibertragen wird, wird mittels spezieller
Aufrufe fiir Vorhaben zur Vollendung der Kernnetze oder fiir in Teil I
des Anhangs I zur Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 festgelegte Vor-
haben und horizontale Tatigkeiten verwendet.

Die fiir den Verkehrssektor im Rahmen der Verordnung (EU)
Nr. 1316/2013 anzuwendenden Vorschriften gelten fiir die speziellen
Aufrufe gemiB3 Unterabsatz 4. Bis zum 31. Dezember 2016 werden
bei der Auswahl der Projekte, die fiir Finanzmittel in Frage kommen,
die nationalen Zuweisungen im Rahmen des Kohidsionsfonds beriick-
sichtigt. Ab 1. Januar 2017 werden auf die Fazilitit "Connecting Euro-
pe" tbertragene Mittel, die keinem Verkehrsinfrastrukturprojekt zuge-
wiesen worden sind, allen Mitgliedstaaten, die fiir eine Unterstiitzung
aus dem Kohésionsfonds in Frage kommen, zur Finanzierung von Ver-
kehrsinfrastrukturprojekten gemif3 der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013
zur Verfiigung gestellt.

Um Mitgliedstaaten zu unterstiitzen, die fiir eine Finanzierung aus dem
Kohisionsfonds in Frage kommen, aber moglicherweise Schwierigkei-
ten haben, Projekte von ausreichender Ausgereiftheit, Qualitdt, oder
beidem, und einem ausreichenden Mehrwert fiir die Union zu entwerfen,
wird besonderes Augenmerk auf die Planung von Unterstiitzungsmali-
nahmen gelegt, deren Ziel die Starkung der institutionellen Kapazititen
und der Effizienz der oOffentlichen Verwaltungen und Offentlichen
Dienste im Hinblick auf die Entwicklung und Durchfiihrung von in
Teil 1 des Anhangs I der Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 genannten
Vorhaben ist. Um in allen Mitgliedstaaten, die aus dem Kohidsionsfonds
gefordert werden, den hochstmoglichen Abruf der iibertragenen Mittel
zu gewihrleisten, kann die Kommission zusitzliche Aufrufe durchfiih-
ren.

(7)  Die Unterstiitzung aus den Strukturfonds fiir Hilfe fiir benach-
teiligte Bevolkerungsgruppen im Rahmen des Ziels "Investitionen in
Wachstum und Beschéftigung" betrdgt mindestens 2 500 000 000 EUR
und kann im Rahmen einer freiwillig von den Mitgliedstaaten gewédhrten
zusétzlichen Hilfe um bis zu 1 000 000 000 EUR aufgestockt werden.

Die Kommission nimmt mittels eines Durchfiihrungsrechtsakts einen
Beschluss an, in dem der Betrag festgelegt wird, der von jedem Mit-
gliedstaat aus den ihm fiir den gesamten Zeitraum zugewiesenen Struk-
turfondsmitteln an die Hilfe fiir benachteiligte Bevolkerungsgruppen
iibertragen wird. Die jedem Mitgliedstaat zugewiesenen Strukturfonds-
mittel werden mittels anteiliger Kiirzung nach Regionenkategorie ent-
sprechend gekiirzt.

Die jéhrlichen Mittel, die der in Unterabsatz 1 genannten Unterstiitzung
aus den Strukturfonds entsprechen, werden fiir das Haushaltjahr 2014 in
die jeweiligen Haushaltslinien des Instruments "Hilfe fiir benachteiligte
Bevolkerungsgruppen" eingesetzt.

(8 330000000 EUR der Strukturfondsmittel fiir das Ziel "Investi-
tionen in Wachstum und Beschéftigung" werden innovativen MafBnah-
men in direkter oder indirekter Verwaltung der Kommission im Bereich
der nachhaltigen Stadtentwicklung zugewiesen.

(9) Die Mittel fiir das Ziel "Européische territoriale Zusammenarbeit"
belaufen sich auf 2,69 % der Gesamtmittel, die aus den Fonds fiir den
Zeitraum 2014-2020 fiir Verpflichtungen zugewiesen wurden (d. h. ins-
gesamt 8 865 148 841 EUR).
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(10)  Fir die Zwecke dieses Artikels, der Artikel 18, 91, 93, 95, 99,
120, des Anhangs I und des Anhangs X dieser Verordnung, von Ar-
tikel 4 der EFRE-Verordnung, von Artikel 4 und von Artikel 16 bis 23
der ESF-Verordnung, von Artikel 3 Absatz 3 der ETZ-Verordnung gilt
die Region in &uBlerster Randlage Mayotte als Region auf NUTS-2-
Ebene und fallt damit in die Kategorie der weniger entwickelten Re-
gionen. Fir die Zwecke des Artikels 3 Absdtze 1 und 2 der
ETZ-Verordnung gelten die Regionen Mayotte und Saint Martin als
Regionen auf NUTS-3-Ebene.

Artikel 93

Nichtiibertragbarkeit von Mitteln zwischen Regionenkategorien

(1) Die Gesamtmittel, die jedem Mitgliedstaat flir weniger ent-
wickelte Regionen, Ubergangsregionen und stirker entwickelte Regio-
nen zugewiesen wurden, sind zwischen diesen Regionenkategorien nicht
iibertragbar.

(2) Abweichend von Absatz 1 kann die Kommission unter ordnungs-
gemil begriindeten Umstidnden im Zusammenhang mit der Durchfiih-
rung eines oder mehrerer thematischer Ziele dem Vorschlag eines Mit-
gliedstaats aus der ersten Vorlage der Partnerschaftsvereinbarung oder —
unter ordnungsgemafl begriindeten Umstdnden — zum Zeitpunkt der Zu-
weisung der leistungsgebundenen Reserve oder im Zuge einer umfas-
senden Uberarbeitung der Partnerschaftsvereinbarung zustimmen, bis zu
3 % der einer bestimmten Regionenkategorie zugewiesenen Gesamtmit-
tel auf andere Regionenkategorien zu iibertragen.

Artikel 94

Nichtiibertragbarkeit von Mitteln zwischen Zielen

(1)  Die Gesamtmittel, die jedem Mitgliedstaat in Bezug auf das Ziel
"Investitionen in Wachstum und Beschéftigung" und das Ziel "Européi-
sche territoriale Zusammenarbeit" zugewiesen werden, sind zwischen
diesen einzelnen Zielen nicht iibertragbar.

(2)  Abweichend von Absatz 1 kann die Kommission im Hinblick auf
die Sicherstellung einer wirksamen Verteilung der Fondsmittel auf die
in Artikel 89 Absatz 1 genannten Missionen unter ordnungsgemél be-
griindeten Umsténden und unter der in Absatz 3 genannten Bedingung
mittels Durchfiithrungsrechtsakt dem Vorschlag eines Mitgliedstaats aus
der ersten Vorlage der Partnerschaftsvereinbarung zustimmen, einen Teil
seiner dem Ziel "Europdische territoriale Zusammenarbeit" zugewiese-
nen Mittel auf das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschiftigung"
zu libertragen.

(3)  Der Anteil des Ziels "Europdische territoriale Zusammenarbeit" in
dem Mitgliedstaat, der den in Absatz 2 genannten Vorschlag macht, darf
nicht weniger als 35 % der dem Mitgliedstaat zugewiesenen Gesamt-
mittel in Bezug auf das Ziel "Investitionen in Wachstum und Beschéf-
tigung" und das Ziel "Europdische territoriale Zusammenarbeit" aus-
machen und darf nach der Mitteliibertragung nicht weniger als 25 %
dieser Gesamtmittel betragen.
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Artikel 95
Zusatzlichkeit

(1) Fir die Zwecke dieses Artikels und des Anhangs X gelten die
folgenden Definitionen:

1. "Bruttoanlageinvestitionen" bezeichnen den Erwerb abziiglich der
VerduBerungen von Anlagegiitern durch gebietsanséssige Produzen-
ten in einem Zeitraum und gewisse Werterhdhungen an nichtpro-
duzierten Vermogensgiitern durch produktive Tétigkeiten von Pro-
duzenten oder institutionellen Einheiten gemdf der Verordnung
(EG) Nr. 2223/96 des Rates (1).

2. "Anlagevermdgen" bezeichnet alle produzierten Sachanlagen und
produzierten immateriellen Anlagegiiter, die wiederholt oder kontinu-
ierlich ldnger als ein Jahr in der Produktion eingesetzt werden.

3. "Sektor Staat" bezeichnet die Gesamtheit der institutionellen Einhei-
ten, die — zusdtzlich zu ihren politischen Zustindigkeiten und ihrer
Rolle bei der wirtschaftlichen Regulierung — hauptséchlich nicht-
marktbestimmte Dienstleistungen (in der Regel Giiter) fiir den
Individual- und Kollektivkonsum und die Umverteilung von Einkom-
men und Vermogen erbringen.

4. "Offentliche oder gleichwertige Strukturausgaben" bezeichnet die
Bruttoanlageinvestitionen des Sektors Staat.

(2) Die Unterstiitzung aus den Fonds fiir das Ziel "Investitionen in
Wachstum und Beschiftigung" darf offentliche oder gleichwertige
Strukturausgaben des Mitgliedstaats nicht ersetzen.

(3)  Fiir den Zeitraum 2014-2020 entspricht die Hohe der 6ffentlichen
oder gleichwertigen Strukturausgaben im Jahresdurchschnitt mindestens
dem in der Partnerschaftsvereinbarung festgelegten Referenzwert.

Bei der Festlegung des in Unterabsatz 1 genannten Referenzwerts be-
riicksichtigen die Kommission und die Mitgliedstaaten die gesamtwirt-
schaftlichen Rahmenbedingungen und besondere oder auflergewdhnliche
Umsténde wie Privatisierungen, eine aulergewohnliche Hohe der 6ffent-
lichen oder gleichwertigen Strukturausgaben eines Mitgliedstaats im
Programmplanungszeitraum 2007-2013 und die Entwicklung sonstiger
Indikatoren fiir 6ffentliche Investitionen. Auch Anderungen bei den na-
tionalen Mittelzuweisungen aus den Fonds im Vergleich zu den Jahren
2007 bis 2013 wird Rechnung getragen.

(4)  Uberpriifungen dazu, ob die Hohe der offentlichen oder gleich-
wertigen Strukturausgaben im Rahmen des Ziels "Investitionen in
Wachstum und Beschéftigung" fiir den Zeitraum beibehalten wird, fin-
den nur in den Mitgliedstaaten statt, in denen mindestens 15 % der
Gesamtbevdlkerung in weniger entwickelte Regionen leben.

In Mitgliedstaaten, in denen mindestens 65 % der Gesamtbevdlkerung
in weniger entwickelten Regionen leben, findet die Uberpriifung auf
nationaler Ebene statt.

(") Verordnung (EG) Nr. 2223/96 des Rates vom 25. Juni 1996 zum Européi-
schen System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen auf nationaler und
regionaler Ebene in der Europidischen Gemeinschaft (ABl. L 310 vom
30.11.1996, S. 1).
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In Mitgliedstaaten, in denen mehr als 15 % aber weniger als 65 % der
Gesamtbevdlkerung in weniger entwickelten Regionen leben, findet die
Uberpriifung auf regionaler Ebene statt. Zu diesem Zweck informieren
diese Mitgliedstaaten die Kommission in jeder Phase der Uberpriifung
iiber die Ausgaben in weniger entwickelten Regionen.

(5) Die Uberpriifung der Frage, ob die Hohe der offentlichen oder
gleichwertigen Strukturausgaben im Rahmen des Ziels "Investitionen in
Wachstum und Beschéftigung" eingehalten wird, findet zum Zeitpunkt
der Einreichung der Partnerschaftsvereinbarung (im Folgenden "Ex-an-
te-Uberpriifung"), im Jahr 2018 (im Folgenden "Halbzeitiiberpriifung")
und im Jahr 2022 (im Folgenden "Ex-post-Uberpriifung") statt.

Die genauen Regelungen zur Uberpriifung der Zusitzlichkeit sind in
Anhang X Punkt 2 festgelegt.

(6)  Stellt die Kommission in einer Ex-post-Uberpriifung fest, dass ein
Mitgliedstaat den im Partnerschaftsabkommen sowie in Anhang X fest-
gelegten Referenzwert der 6ffentlichen oder gleichwertigen Strukturaus-
gaben im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschif-
tigung" nicht eingehalten hat, so kann die Kommission — je nach
Schweregrad der Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen — eine finan-
zielle Berichtigung vornehmen; dies erfolgt durch die Annahme eines
Beschlusses mittels Durchfiihrungsrechtsakt. Bei der Entscheidung iiber
eine finanzielle Berichtigung beriicksichtigt die Kommission, ob sich die
wirtschaftliche Lage des Mitgliedstaats seit der Halbzeitiiberpriifung er-
heblich verdndert hat. Die genauen Regelungen zu den Sétzen der finan-
ziellen Berichtigung sind in Anhang X Punkt 3 festgelegt.

(7) Absédtze 1 bis 6 finden keine Anwendung auf Programme im
Rahmen des Ziels "Europdische territoriale Zusammenarbeit".

TITEL II

PROGRAMMPLANUNG

KAPITEL 1

Allgemeine Bestimmungen zu den Fonds

Artikel 96

Inhalt, Genehmigung und Anderung der operationellen Programme
im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschifti-

gung"

(1)  Ein operationelles Programm besteht aus Prioritdtsachsen. Eine
Prioritdtsachse gilt fiir einen einzigen Fonds und eine Regionenkatego-
rie, auBler beim Kohésionsfonds, entspricht, unbeschadet des Artikels 59,
einem thematischen Ziel und umfasst eine oder mehrere Investitions-
priorititen dieses thematischen Ziels im Einklang mit den fondsspezi-
fischen Regelungen. Gegebenenfalls und um Wirkung und Effektivitit
durch einen thematisch kohdrenten integrierten Ansatz zu erhohen,
kann/kénnen in einer Priorititsachse

a) mehr als eine Regionenkategorie erfasst sein;
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b) eine oder mehrere ergéinzende Investitionspriorititen aus dem EFRE,
dem Kohésionsfonds und dem ESF unter einem thematischen Ziel
kombiniert werden;

¢) unter ordnungsgemifl begriindeten Umstéinden eine oder mehrere
ergidnzende Investitionspriorititen aus verschiedenen thematischen
Zielen kombiniert werden, um den Hochstbeitrag zu dieser Prioritéts-
achse zu erreichen;

d) beim ESF Investitionspriorititen aus verschiedenen thematischen
Zielen aus Artikel 9 Absatz 1 Nummer 8, 9, 10 und 11 kombiniert
werden, damit sie besser zu anderen Prioritdtsachsen beitragen kon-
nen, und damit soziale Innovation und transnationale Zusammen-
arbeit umgesetzt werden.

Die Mitgliedstaaten kdnnen zwei oder mehr der unter den Buchstaben a
bis d beschriebenen Optionen miteinander kombinieren.

(2)  Ein operationelles Programm trégt zur Unionsstrategie fiir intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum und zur Erreichung des
wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts bei und darin
wird Folgendes festgelegt:

»C1 a) eine Begriindung der Auswahl der thematischen Ziele, der
entsprechenden Investitionspriorititen und Mittelzuweisungen
in Bezug auf die Partnerschaftsvereinbarung auf der Grund-
lage einer Aufstellung der regionalen und — gegebenenfalls
— nationalen Bediirfnisse, einschlieBlich < des Erfordernis-
ses der Bewiltigung der Herausforderungen, die in den ent-
sprechenden gemidf3 Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenom-
menen ldnderspezifischen Empfehlungen und den entsprechen-
den gemdl Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenommenen Rats-
empfehlungen genannt sind, unter Beriicksichtigung der
Ex-ante-Bewertung gemill Artikel 55;

b) fiir jede Priorititsachse aufler der technischen Hilfe:

i) die Investitionspriorititen und entsprechenden spezifischen
Ziele;

ii) im Hinblick auf eine stirker ergebnisorientierte Programmpla-
nung die erwarteten Ergebnisse fiir jedes spezifische Ziel
und die entsprechenden Ergebnisindikatoren, mit einem
» C1 Ausgangswert € und P C1 einer Sollvorgabe d, gege-
benenfalls quantifiziert im Einklang mit den fondsspezifischen
Regelungen;

iii) eine Beschreibung der Art der im Rahmen jeder Investitions-
prioritit zu unterstiitzenden Maflnahmen, und die Angabe von
entsprechenden Beispielen, eine Beschreibung ihres erwarteten
Beitrags zu den unter Ziffer i genannten spezifischen Zielen,
einschlieBlich der Leitgrundsétze fiir die Auswahl der Vorhaben,
und gegebenenfalls die Benennung der wichtigsten Zielgruppen,
spezifischer, gezielt zu unterstiitzender Gebiete, Arten von Be-
giinstigten, der geplanten Nutzung der Finanzinstrumente und
Grofiprojekte;

iv) fiir jede Investitionsprioritit die Outputindikatoren, einschlief-
lich »C1 der quantifizierten Sollvorgabe <, die voraussicht-
lich zu den Ergebnissen beitragen, im Einklang mit den fonds-
spezifischen Regelungen;
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<)

d)

v) die Benennung der Durchfiihrungsschritte und der Finanz- und
Outputindikatoren sowie gegebenenfalls der Ergebnisindikato-
ren, die als Etappenziele und Ziele fiir den Leistungsrahmen
nach Artikel 21 Absatz 1 und Anhang II dienen sollen;

vi) die entsprechenden Interventionskategorien auf der Grundlage
einer von der Kommission angenommenen Nomenklatur und
eine ungefdhre Aufschliisselung der zugewiesenen Mittel;

vii) gegebenenfalls eine Zusammenfassung der geplanten In-
anspruchnahme von technischer Hilfe, einschlieBlich Mafinah-
men zur Stirkung der administrativen Leistungsfdhigkeit von
in die Verwaltung und Kontrolle der Programme eingebundenen
Behorden und Begiinstigten, soweit notwendig;

fiir jede die technische Hilfe betreffende Prioritdtsachse:
i) spezifische Ziele;

ii) fiir jedes spezifische Ziel die erwarteten Ergebnisse und — falls
dies in Anbetracht des Inhalts der Maflnahmen objektiv gerecht-
fertigt ist — die entsprechenden Ergebnisindikatoren mit einem
» C1 Ausgangswert € und P C1 einer Sollvorgabe «, im
Einklang mit den fondsspezifischen Regelungen;

iii) eine Beschreibung der zu unterstiitzenden Maflnahmen und ihres
erwarteten Beitrags zu den unter Ziffer i genannten spezifischen
Zielen;

iv) die Outputindikatoren, die voraussichtlich zu den Ergebnissen
beitragen;

v) die entsprechenden Interventionskategorien auf der Grundlage
einer von der Kommission angenommenen Nomenklatur und
eine ungefahre Aufschliisselung der zugewiesenen Mittel.

Ziffer ii gilt nicht, wenn der Unionsbeitrag zu der Prioritdtsachse
oder den Prioritdtsachsen betreffend technische Hilfe in einem ope-
rationellen Programm 15 000 000 EUR nicht iibersteigt.

ein Finanzierungsplan mit den folgenden Tabellen:

1) Tabellen, in denen fiir jedes Jahr geméf den Artikeln 60, 120 und
121 die fiir die Unterstiitzung aus jedem der Fonds vorgesehenen
Betrage der Mittelausstattung insgesamt angegeben sind, ein-
schlieBlich eines getrennt vorgesehenen Betrags fiir die Leistun-
greserve;

ii) Tabellen, in denen fiir den gesamten Programmplanungszeitraum
fiir das operationelle Programm und fiir jede Prioritdtsachse der
Betrag der Mittelausstattung insgesamt an Unterstiitzung aus je-
dem Fonds und die nationale Kofinanzierung angegeben ist, unter
Ausweisung der auf die P Cl1 leistungsgebundene Reserve <«
bezogenen Betrdge. Bei Priorititsachsen, die mehrere Regionen-
kategorien betreffen, werden in den Tabellen fiir jede Regionen-
kategorie der Betrag der Mittelausstattung insgesamt aus den
Fonds und die nationale Kofinanzierung angegeben.

Bei Prioritétsachsen, die Investitionsprioritdten aus verschiedenen
thematischen Zielen miteinander kombinieren, wird in der Tabelle
fiir jedes der betreffenden thematischen Ziele der Betrag der Mit-
telausstattung insgesamt aus jedem Fonds und die nationale Ko-
finanzierung angegeben.
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Besteht die nationale Kofinanzierung aus offentlichen und privaten
Mitteln, so wird in der Tabelle die ungefdhre Aufschliisselung nach
Offentlichen und privaten Komponenten angegeben. Zu Informations-
zwecken soll auch die vorgesehene Beteiligung der EIB aufgefiihrt
werden;

e) ein Verzeichnis der GroBprojekte, die im Programmzeitraum durch-
geflihrt werden sollen;

Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte in Bezug auf die
Nomenklatur nach Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer vi und Buch-
stabe ¢ Ziffer v. Diese Durchfithrungsrechtsakte werden gemill dem
in Artikel 150 Absatz 3 genannten Priifverfahren erlassen.

(3)  Unter Beriicksichtigung seines Inhalts und seiner Ziele wird in
einem operationellen Programm der integrierte Ansatz fiir die territoriale
Entwicklung unter Beachtung der Partnerschaftsvereinbarung dargelegt;
ferner wird dargelegt, wie dieses operationelle Programm zur Verwirk-
lichung seiner Ziele und der erwarteten Ergebnisse beitrdgt, wobei ge-
gebenenfalls Folgendes angegeben wird:

a) der Ansatz fiir die Nutzung der Instrumente fiir die von der ortlichen
Bevolkerung betriebene lokale Entwicklung und die Grundsétze fiir
die Ermittlung der Gebiete, in denen er durchgefiihrt wird;

b) als Richtwert der Betrag der Zuweisung von EFRE-Mitteln fiir in-
tegrierte MaBBnahmen fiir eine nachhaltige Stadtentwicklung, die ge-
mifB den Bestimmungen von Artikel 7 Absatz 4 der EFRE-Verord-
nung durchgefiihrt werden sollen, und als Richtwert die Zuweisung
von ESF-Mitteln fiir integrierte Mafinahmen;

¢) der Ansatz fiir die Inanspruchnahme des ITI-Instruments — aufler in
den von Buchstabe b erfassten Féllen — und ihre als Richtwert die-
nende Mittelzuweisung im Rahmen jeder Prioritétsachse;

d) die Vorkehrungen fiir interregionale und transnationale Mafnahmen
im Rahmen der operationellen Programme mit Begiinstigten aus
mindestens einem anderen Mitgliedstaat;

e) im Fall der Teilnahme der Mitgliedstaaten und Regionen an makro-
regionalen Strategien und »C1 Meeresbeckenstrategien <, je nach
den von dem Mitgliedstaat ermittelten Erfordernissen des Programm-
gebiets, der Beitrag der geplanten Interventionen im Rahmen des
Programms im Hinblick auf solche Strategien.

(4)  Zusitzlich wird in dem operationellen Programm Folgendes fest-
gelegt:

a) gegebenenfalls die Angabe, ob und wie es den besonderen Bediirf-
nissen der drmsten geografischen Gebiete oder der am stérksten von
Diskriminierung oder sozialer Ausgrenzung bedrohten Zielgruppen —
unter besonderer Beriicksichtigung marginalisierter Gemeinschaften
und von Menschen mit Behinderungen — entspricht, sowie gegebe-
nenfalls der Beitrag zu dem in der Partnerschaftsvereinbarung nieder-
gelegten integrierten Ansatz;

b) gegebenenfalls die Angabe, ob und wie es den regionalen demogra-
fischen Herausforderungen oder den besonderen Bediirfnissen der
Gebiete mit schweren und dauerhaften natiirlichen oder demogra-
fischen Nachteilen, wie in Artikel 174 AEUV genannt, gerecht wird,
sowie der Beitrag zu dem hierzu in der Partnerschaftsvereinbarung
niedergelegten integrierten Ansatz.
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(5) Im operationellen Programm wird Folgendes benannt:

a) die Verwaltungsbehorde, soweit angemessen die Bescheinigungs-
behorde, und die Priifbehorde;

b) die Stelle, an die die Zahlungen der Kommission zu erfolgen haben;

c) die Maflnahmen zur Einbindung der in Artikel 5 aufgefiihrten Part-
ner in die Erstellung der operationellen Programme und die Rolle
dieser Partner bei Durchfiihrung, Begleitung und Bewertung der
operationellen Programme.

(6) Im operationellen Programm wird ferner unter Beriicksichtigung
des Inhalts der Partnerschaftsvereinbarung und unter Beachtung des
institutionellen und rechtlichen Rahmens der Mitgliedstaaten Folgendes
angegeben:

a) die Mechanismen zur Gewihrleistung der Koordination zwischen
den Fonds, dem ELER und dem EMFF sowie anderen nationalen
und Unionsfinanzierungsinstrumenten und mit der EIB unter Bertick-
sichtigung der einschldgigen Bestimmungen aus dem GSR;

b) fiir jede fiir das operationelle Programm geltende Ex-ante-Konditio-
nalitdt gemdB Artikel 19 und Anhang XI eine Bewertung, ob die
Ex-ante-Konditionalitit am Tag der Einreichung der Partnerschafts-
vereinbarung und des operationellen Programms erfiillt ist, und, sind
die Ex-ante-Konditionalititen nicht erfiillt, eine Beschreibung der
MaBnahmen zur Erfiillung der Ex-ante-Konditionalitdt, der zustindi-
gen Stellen und eines Zeitplans fiir diese MaBnahmen im Einklang
mit der in der Partnerschaftsvereinbarung vorgelegten Zusammenfas-
sung;

¢) eine Zusammenfassung der Bewertung des Verwaltungsaufwands fiir
die Begiinstigten sowie, falls erforderlich, die geplanten MaBlnahmen
mit einem voraussichtlichen Zeitrahmen zum Biirokratieabbau.

(7)  Jedes operationelle Programm — mit Ausnahme derer, bei denen
die technische Hilfe im Rahmen eines speziellen operationellen Pro-
gramms erfolgt, — enthdlt vorbehaltlich einer von den Mitgliedstaaten
vorgenommenen ordnungsgeméif begriindeten Bewertung der Relevanz
fiir den Inhalt und die Ziele der operationellen Programme unter ande-
rem eine Beschreibung:

a) der spezifischen Maflnahmen, mit denen den Anforderungen hin-
sichtlich Umweltschutz, der Ressourceneffizienz, dem Klimaschutz
und der Anpassung an den Klimawandel, der Katastrophenresistenz
sowie der Risikoprdvention und dem Risikomanagement bei der
Auswahl der Vorhaben Rechnung getragen wird,

b) der spezifischen MaBnahmen zur Forderung der Chancengleichheit
und Vermeidung von Diskriminierung aufgrund des Geschlechts, der
Rasse oder ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung,
einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung wéh-
rend der Erstellung, Ausarbeitung und Durchfithrung des operatio-
nellen Programms, insbesondere im Zusammenhang mit dem Zugang
zu Finanzmitteln unter Beriicksichtigung der Bediirfnisse der ver-
schiedenen von derartiger Diskriminierung bedrohten Zielgruppen
und vor allem der Voraussetzungen zur Gewéhrleistung der Barrie-
refreiheit fiir Personen mit Behinderungen;
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c) des Beitrags des operationellen Programms zur Foérderung der
Gleichstellung von Ménnern und Frauen sowie gegebenenfalls der
Vorkehrungen zur Gewihrleistung der Beriicksichtigung des Gleich-
stellungsaspektes auf Ebene der operationellen Programme und der
Vorhaben.

Mit dem Vorschlag fiir ein operationelles Programm im Rahmen des
Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschéftigung" kénnen die Mit-
gliedstaaten eine Stellungnahme der nationalen Gleichstellungsstellen zu
den in Unterabsatz 1 Buchstabe b und ¢ genannten Mallnahmen iiber-
mitteln.

(8)  Erstellt ein Mitgliedstaat hochstens ein operationelles Programm
fiir jeden Fonds, so ist es zulédssig, dass unter Absatz 2 Unterabsatz
1Buchstabe a, Absatz 3 Buchstaben a, ¢ und d sowie unter die Absitze
4 und 6 fallenden Elemente des operationellen Programms ausschlief3-
lich in den entsprechenden Bestimmungen der Partnerschaftsverein-
barung aufgefiihrt werden.

(9) Das operationelle Programm wird gemifl einem Muster erstellt.
Die Kommission erldsst, um einheitliche Bedingungen fiir die Durch-
fihrung dieses Artikels t zu gewihrleisten, einen Durchfiihrungsrechts-
akt zur Festlegung dieses Musters. Dieser Durchfiihrungsrechtsakt wird
gemdll dem in Artikel 150 Absatz 2 genannten Beratungsverfahren
erlassen.

(10) Die Kommission erldsst mit Durchfithrungsrechtsakten einen
Beschluss zur Genehmigung aller unter diesen Artikel fallenden Ele-
mente - einschlieBlich aller kiinftigen Anderungen derselben - des ope-
rationellen Programms, mit Ausnahme derjenigen Elemente, die unter
Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer vi, Buchstabe ¢ Ziffer v und
Buchstabe e, Absdtze 4 und 5, Absatz 6 Buchstaben a und ¢ sowie
Absatz 7 fallen, fiir die nach wie vor die Mitgliedstaaten zustindig sind.

(11)  Die Verwaltungsbehorde teilt der Kommission jeden Beschluss
zur Anderung der nicht vom Beschluss der Kommission gemiB Absatz
10 erfassten Elemente des operationellen Programms innerhalb eines
Monats nach dem Datum der Annahme dieses Anderungsbeschlusses
mit. In dem Anderungsbeschluss wird der Zeitpunkt seines Inkrafttretens
angegeben, der nicht vor dem Zeitpunkt des Erlasses liegen darf.

Artikel 97

Besondere Bestimmungen iiber die Planung der Unterstiitzung fiir

die gemeinsamen Instrumente fiir unbegrenzte Garantien und

Verbriefung im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum
und Beschiiftigung"

Gemil Artikel 28 umfassen operationelle Programme nach Artikel 39
Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe b lediglich die in Artikel 96 Absatz 2
Buchstabe b Ziffern i, ii und iv, Artikel 96 Absatz 2 Unterabsatz 1
Buchstabe d, Artikel 96 Absatz 5 und Artikel 96 Absatz 6 Buchstabe
b aufgefiihrten Elemente.

Artikel 98

Gemeinsame Unterstiitzung aus den Fonds im Rahmen des Ziels
"Investitionen in Wachstum und Beschiiftigung"

(1)  Fiir operationelle Programme im Rahmen des Ziels "Investitionen
in Wachstum und Beschéftigung" kann Unterstlitzung aus mehreren
Fonds gleichzeitig bereitgestellt werden.
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(2) Aus dem EFRE und dem ESF kann — ergédnzend und in Hohe
von hochstens 10 % der Unionsfinanzmittel fiir jede Prioritdtsachse
eines operationellen Programms — ein Teil eines Vorhabens finanziert
werden, flir dessen Kosten eine Unterstiitzung aus dem anderen Fonds
auf der Grundlage der fiir diesen Fonds geltenden Regeln infrage
kommt, vorausgesetzt, diese Kosten sind fiir die zufriedenstellende
Durchfiihrung des Vorhabens notwendig und direkt damit verbunden.

(3) Absdtze 1 und 2 finden keine Anwendung auf Programme im
Rahmen des Ziels "Européische territoriale Zusammenarbeit".

Artikel 99

Geografischer Anwendungsbereich der operationellen Programme
im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschéfti-

gung"

Vorbehaltlich einer anderen Vereinbarung zwischen der Kommission
und dem Mitgliedstaat werden die operationellen Programme fiir den
EFRE und den ESF im Einklang mit dem institutionellen und recht-
lichen Rahmen des Mitgliedstaats auf der angemessenen geografischen
Ebene — mindestens NUTS-2-Ebene — erstellt.

Die aus dem Kohédsionsfonds unterstiitzten operationellen Programme
werden auf nationaler Ebene erstellt.

KAPITEL 11

Grossprojekte

Artikel 100
Inhalt

Im Rahmen eines operationellen Programms oder operationeller Pro-
gramme, die Gegenstand eines Beschlusses der Kommission gemal
Artikel 96 Absatz 10 dieser Verordnung oder gemill Artikel 8 Absatz
12 der ETZ-Verordnung waren, kann aus dem EFRE und dem Kohisi-
onsfonds ein Vorhaben finanziert werden, das eine Reihe von Arbeiten,
Tatigkeiten oder Dienstleistungen mit nicht zu trennenden Aufgaben
einer konkreten wirtschaftlichen oder technischen Art, klar ausgewiese-
nen Zielen und forderfdhigen Gesamtkosten von mehr als 50 000 000
EUR umfasst, bzw. deren forderfihige Gesamtkosten im Falle von Vor-
haben, die zu dem thematischen Ziel nach Artikel 9 Absatz 1 Buchstabe
7 beitragen, mehr als 75 000 000 EUR betragen (im Folgenden "Grof3-
projekt"). Finanzinstrumente sind keine GrofBprojekte.

Artikel 101

Fiir die Genehmigung eines Grofiprojekts erforderliche Informatio-
nen

Bevor ein GroBprojekt genehmigt wird, trigt die Verwaltungsbehorde
daftir Sorge, dass folgende Informationen verfiigbar sind:

a) Einzelheiten hinsichtlich der fiir die Umsetzung des GroBprojekts
zustdndigen Stelle und ihre Kapazititen;

b) eine Beschreibung der Investitionen und des Standorts;
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¢) die Gesamtkosten und forderfdhigen Gesamtkosten unter Beriicksich-
tigung der in Artikel 61 festgelegten Anforderungen;

d) vorgenommene Durchfiihrbarkeitsstudien — einschlielich Analyse
der Optionen — und die Ergebnisse;

e) eine Kosten-Nutzen-Analyse, einschlieBlich einer Wirtschafts- und
einer Finanzanalyse, sowie eine Risikobewertung;

f) eine Analyse der Umweltauswirkungen unter Beriicksichtigung der
Erfordernisse hinsichtlich der Anpassung an den Klimawandel und
des Klimaschutzes sowie der Katastrophenresistenz;

g) eine Erkldrung dazu, wie das GroBprojekt mit den entsprechenden
Prioritdtsachsen des betreffenden operationellen Programms bzw. der
betreffenden operationellen Programme iibereinstimmt sowie der vo-
raussichtliche Beitrag zum Erreichen der spezifischen Ziele dieser
Prioritdtsachsen und der voraussichtliche Beitrag zur soziodkonomi-
schen Entwicklung;

h) der Finanzierungsplan mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Fi-
nanzmittel und der vorgesehenen Unterstiitzung aus den Fonds,
durch die EIB und aus anderen Finanzierungsquellen, zusammen
mit materiellen und Finanzindikatoren zur Uberwachung des Fort-
schritts, unter Beriicksichtigung der ermittelten Risiken;

i) einen Zeitplan fiir die Durchfithrung des GroBprojekts und, falls die
Laufzeit voraussichtlich den Programmplanungszeitraum iiberschrei-
tet, die Phasen, fiir die im Programmzeitraum Fondsmittel beantragt
werden.

Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung der auf
der Grundlage bewihrter Verfahren bei der Durchfiihrung der
Kosten-Nutzen-Analyse gemill Buchstabe e des Absatzes 1 zu verwen-
denden Methodik. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem
Beratungsverfahren gemil Artikel 150 Absatz 2 erlassen.

Auf Initiative eines Mitgliedstaats konnen die Informationen gemélB
Absatz 1 Buchstaben a bis i durch unabhidngige Experten mit tech-
nischer Unterstiitzung durch die Kommission oder — nach Zustimmung
der Kommission — durch andere unabhingige Experten bewertet werden
(im Folgenden "Qualititsiiberpriifung"). In anderen Fillen iibermittelt
der Mitgliedstaat der Kommission die in Absatz 1 Buchstaben a bis i
genannten Informationen, sobald sie verfligbar sind.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, zu der bei der Durch-
fiihrung einer Qualitétsiiberpriifung eines GroBprojekts zu verwenden-
den Methodik delegierte Rechtsakte gemifl Artikel 149 zu erlassen.

Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung der
Form, in der die in Absatz 1 Buchstaben a bis i genannten Informatio-
nen Ubermittelt werden sollen. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden
gemil dem Beratungsverfahren nach Artikel 150 Absatz 2 erlassen.
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Artikel 102

Beschluss iiber ein Grofiprojekt

(1) Wenn ein GroBprojekt im Rahmen einer Qualitétsiiberpriifung
durch unabhéngige Sachverstindige auf Grundlage von deren Bewer-
tung der in Artikel 101 Absatz 1 genannten Informationen positiv be-
wertet wurde, kann die Verwaltungsbehdrde das GroBprojekt gemifB
Artikel 125 Absatz 3 auswiéhlen. Die Verwaltungsbehorde teilt der
Kommission das ausgewdhlte GroBprojekt mit. Diese Mitteilung umfasst
die folgenden Elemente:

a) das in Artikel 125 Absatz 3 Buchstabe ¢ genannte Dokument, mit
Angabe

i) der fir die Umsetzung des GroBprojekts zustdndigen Stelle;

ii) einer Beschreibung der Investitionen, des Standorts, des Zeit-
plans und des erwarteten Beitrags des GroBprojekts zu den spezi-
fischen Zielen der jeweiligen Prioritétsachse(n);

iii) der Gesamtkosten und forderfahigen Gesamtkosten unter Beriick-
sichtigung der in Artikel 61 festgelegten Anforderungen;

iv) des Finanzierungsplans und der materiellen und Finanzindikato-
ren fiir die Uberwachung der Fortschritte, unter Beriicksichtigung
der ermittelten Risiken;

b) die Qualitdtsiiberpriifung durch die unabhingigen Experten, mit kla-
ren Aussagen zur Durchfiihrbarkeit der Investition und der wirt-
schaftlichen Tragféhigkeit des GrofBprojekts.

Liegt innerhalb von drei Monaten nach der Bekanntgabe nach Unter-
absatz 1 kein Beschluss zur Ablehnung des Finanzbeitrags mittels eines
Durchfiihrungsrechtsaktes vor, so gilt der Finanzbeitrag zu dem vom
Mitgliedstaat ausgewdhlten GroBprojekt als von der Kommission bewil-
ligt. Die Kommission kann den Finanzbeitrag nur mit der Begriindung
ablehnen, dass sie im Rahmen der unabhingigen Qualitétsiiberpriifung
eine wesentliche Schwachstelle festgestellt hat.

Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte, mit denen die Form
der Mitteilung gemdB Unterabsatz 1 festgelegt wird. Diese Durchfiih-
rungsrechtsakte werden gemil dem in Artikel 150 Absatz 3 genannten
Priifverfahren erlassen.

(2) In anderen als den in Absatz 1 dieses Artikels genannten Fillen
beurteilt die Kommission das GroBprojekt auf Grundlage der in Arti-
kel 101 genannten Informationen, um festzustellen, ob der Finanzbetrag
fiir das durch die Verwaltungsbehorde nach Artikel 125 Absatz 3 aus-
gewihlte GroBprojekt gerechtfertigt ist. Die Kommission nimmt spétes-
tens drei Monate nach Datum der Einreichung der in Artikel 101 ge-
nannten Informationen mittels eines Durchfiihrungsrechtsaktes einen Be-
schluss iiber die Genehmigung des Finanzbeitrags fiir das ausgewdhlte
GrofBprojekt an.

(3) Die Genehmigung durch die Kommission gemifl Absatz 1 Unter-
absatz 2 und Absatz 2 ist an die Bedingung gekniipft, dass der erste
Vertrag {iber die Arbeiten oder, im Falle von Tétigkeiten im Rahmen
von &ffentlich-privaten Partnerschaften, die OPP-Vereinbarung zwischen
der offentlichen und der privatwirtschaftlichen Einrichtung binnen drei
Jahren nach Datum der Genehmigung geschlossen wird. Auf entspre-
chend begriindeten und innerhalb der Frist von drei Jahren gestellten
Antrag eines Mitgliedstaats hin, insbesondere im Falle von Verzogerun-
gen aufgrund von verwaltungstechnischen oder rechtlichen Verfahren im
Zusammenhang mit der Umsetzung von GroBprojekten, kann die Kom-
mission mittels eines Durchfiihrungsrechtsakts einen Beschluss iiber die
Verldngerung des Zeitraums um hdchstens zwei Jahre annehmen.
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(4) Genehmigt die Kommission den Finanzbeitrag fiir das aus-
gewihlte GroBprojekt nicht, so teilt sie die Griinde fiir diese Ablehnung
in ihrem Beschluss mit.

(5) Die der Kommission gemill Absatz 1 mitgeteilten oder gemif
Absatz 2 zur Genehmigung vorgelegten GroBiprojekte sind im Verzeich-
nis der GroBprojekte in einem operationellen Programm aufgefiihrt.

(6)  Ausgaben fiir ein Grof3projekt konnen nach der Vorlage zur Ge-
nehmigung gemidf Absatz 2 in einen Zahlungsantrag aufgenommen
werden. Genehmigt die Kommission das von der Verwaltungsbehorde
ausgewihlte GroBprojekt nicht, so wird die Ausgabenerkldrung im An-
schluss an die Riicknahme des Antrags durch den Mitgliedstaat oder die
Annahme des Beschlusses der Kommission entsprechend berichtigt.

(7)  Wird das GroBprojekt gemill Absatz 1 dieses Artikel durch un-
abhingige Sachverstindige bewertet, konnen die Ausgaben im Zusam-
menhang mit diesem GroBprojekt in einen Zahlungsantrag aufgenom-
men werden, nachdem die Verwaltungsbehorde die Kommission davon
unterrichtet hat, dass den unabhingigen Sachverstdndigen die nach Ar-
tikel 101 erforderlichen Informationen vorgelegt wurden.

Eine unabhéngige Qualititsiiberpriifung wird binnen sechs Monaten
nach Ubermittlung dieser Informationen an die unabhéngigen Sachver-
stindigen vorgelegt.

In folgenden Fillen werden die entsprechenden Ausgaben gestrichen
und die Ausgabenerkldrung wird entsprechend berichtigt:

a) wenn die unabhingige Qualititsiiberpriifung der Kommission nicht
innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der in Unterabsatz 2 ge-
nannten Frist vorgelegt wurde;

b) wenn die zu iibermittelnden Informationen von dem Mitgliedstaat
zuriickgezogen werden oder

c) wenn die betreffende Uberpriifung negativ ausfillt.

Artikel 103

Beschluss iiber ein Grofiprojekt, das in Phasen durchgefiihrt wird

(1) Das Verfahren nach den Absétzen 2, 3 und 4 dieses Artikels gilt
abweichend von Artikel 101 Absatz 3 und Artikel 102 Absétze 1 und 2
fiir ein Vorhaben, das folgende Voraussetzungen erfiillt:

a) das Vorhaben stellt die zweite oder eine spétere Phase eines Grof3-
projekts aus dem vorangegangenen Programmplanungszeitraum dar,
dessen erste Phase oder vorhergehende Phasen von der Kommission
gemil der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 bis zum 31. Dezember
2015 bzw. — im Fall von Mitgliedstaaten, die der Union nach dem
1. Januar 2013 beigetreten sind, — bis zum 31. Dezember 2016 ge-
nehmigt wird bzw. werden;

b) die Summe der forderfahigen Gesamtkosten fiir alle Phasen des
GrofBprojekts {iibersteigt den jeweiligen Hochstbetrag nach Arti-
kel 100;

¢) der im vorangegangenen Programmplanungszeitraum eingereichte
Antrag fiir das GroBprojekt und die von der Kommission durch-
gefiihrte Beurteilung umfasst alle geplanten Phasen;

d) die Informationen zu dem Grofprojekt nach Artikel 101 Absatz 1
der vorliegenden Verordnung unterscheiden sich nicht wesentlich
von den Angaben, die in dem gemidB der Verordnung (EG)
Nr. 1083/2006 vorgelegten Antrag fiir das GroBprojekt gemacht wur-
den, insbesondere in Bezug auf die forderfahigen Gesamtausgaben;
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e) die im vorangegangenen Programmplanungszeitraum durchzufiih-
rende Phase des GroBprojekts erfiillt bis zum Stichtag fiir die Vor-
lage der Abschlussdokumente fiir das jeweilige operationelle Pro-
gramm bzw. fiir die jeweiligen operationellen Programme ihre in
dem Kommissionsbeschluss festgelegte Zweckbestimmung bzw.
wird sie zu diesem Zeitpunkt erfiillen.

(2) Die Verwaltungsbehorde kann das GroBprojekt geméal Artikel 125
Absatz 3 auswihlen und die Mitteilung mit allen in Artikel 102 Absatz
1 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten Elementen zusammen mit ihrer
Bestitigung, dass die Voraussetzungen nach Absatz 1 Buchstabe d die-
ses Artikels erfiillt sind, iibermitteln. Eine Qualitétsiiberpriifung der In-
formationen durch unabhingige Experten ist nicht erforderlich.

(3) Liegt innerhalb von drei Monaten nach der in Absatz 2 genannten
Bekanntgabe kein Beschluss zur Ablehnung des Finanzbeitrags fiir das
GrofB3projekt mittels eines Durchfiihrungsrechtsaktes vor, so gilt der Fi-
nanzbeitrag zu dem von der Verwaltungsbehorde ausgewihlten Grof3-
projekt als von der Kommission bewilligt. Die Kommission kann den
Finanzbeitrag nur mit der Begriindung ablehnen, dass die in Absatz 1
Buchstabe d genannten Informationen wesentliche Anderungen aufwei-
sen oder das GroBprojekt nicht mit der entsprechenden Priorititsachse
des betreffenden operationellen Programms bzw. der betreffenden ope-
rationellen Programme vereinbar ist.

(4)  Artikel 102 Absitze 3 bis 6 gilt fiir Beschliisse iiber GroBpro-
jekte, die stufenweise durchgefiihrt werden.

KAPITEL 1T

Gemeinsamer Aktionsplan

Artikel 104

Geltungsbereich

(1)  Ein gemeinsamer Aktionsplan ist ein Vorhaben, dessen Geltungs-
bereich sich auf Grundlage des Outputs und der Ergebnisse, die damit
erreicht werden sollen, definiert und das im Hinblick darauf durch-
gefiihrt wird. Ein gemeinsamer Aktionsplan umfasst ein Projekt oder
eine Reihe von Projekten, die nicht die Bereitstellung von Infrastruktur
zum Ziel haben, und die als Teil eines oder mehrerer operationeller
Programme in Zustindigkeit des Begiinstigten durchgefiihrt werden.
Der Output und die Ergebnisse eines gemeinsamen Aktionsplans werden
zwischen einem Mitgliedstaat und der Kommission abgestimmt, tragen
zu den spezifischen Zielen der operationellen Programme bei und bilden
die Grundlage fiir den Einsatz der Fondsmittel. Die Ergebnisse beziehen
sich auf direkte Auswirkungen des gemeinsamen Aktionsplans. Der
Begiinstigte im Rahmen eines gemeinsamen Aktionsplans ist eine Ein-
richtung des offentlichen Rechts. Gemeinsame Aktionspléne sind keine
GroBprojekte.

(2) Die einem gemeinsamen Aktionsplan zugewiesenen offentlichen
Ausgaben betragen mindestens 5 000 000 EUR bzw. 5 % der offent-
lichen Unterstiitzung des operationellen Programms oder eines der bei-
tragenden Programme, je nachdem welcher Wert niedriger ist.

(3) Absatz 2 gilt weder fiir MaBnahmen im Rahmen der Beschifti-
gungsinitiative fiir junge Menschen noch fiir den ersten von einem Mit-
gliedstaat im Rahmen des Ziels ,Investitionen in Wachstum und Be-
schiftigung® unterbreiteten gemeinsamen Aktionsplan noch fiir den ers-
ten von einem Programm im Rahmen des Ziels ,,Européische territoriale
Zusammenarbeit® unterbreiteten gemeinsamen Aktionsplan.
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Artikel 105

Ausarbeitung von gemeinsamen Aktionsplinen

(1) Der Mitgliedstaat, die Verwaltungsbehorde oder jedwede be-
nannte Einrichtung des offentlichen Rechts kann gleichzeitig mit oder
nach der Einreichung der betreffenden operationellen Programme einen
Vorschlag fiir einen gemeinsamen Aktionsplan einreichen. In diesem
Vorschlag sind alle in Artikel 106 aufgefiihrten Informationen enthalten.

(2) Ein gemeinsamer Aktionsplan deckt den Zeitraum zwischen dem
1. Januar 2014 und dem 31. Dezember 2023 ab. M6 ———— <

Artikel 106

Inhalt von gemeinsamen Aktionsplinen

Ein gemeinsamer Aktionsplan beinhaltet Folgendes:

(1) eine Beschreibung der Ziele des gemeinsamen Aktionsplans und der
Art und Weise, wie er einen Beitrag zu den Zielen des Programms
oder zu den entsprechenden landerspezifischen Empfehlungen und
den Grundziigen der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten und der
Union gemil Artikel 121 Absatz 2 AEUV und den entsprechenden
Ratsempfehlungen, die die Mitgliedstaaten bei ihrer Beschéftigungs-
politik geméf Artikel 148 Absatz 4 AEUV beriicksichtigen miissen,
leistet;

(3) eine Beschreibung der geplanten Projekte oder Projektarten zusam-
men mit Etappenzielen, soweit angezeigt, sowie gegebenenfalls die
Zielvorgaben fiir Outputs und Ergebnisse im Zusammenhang mit
den gemeinsamen Indikatoren, aufgeschliisselt nach Prioritdtsachsen;

(4) Informationen zur geografischen Abdeckung und zu Zielgruppen
des gemeinsamen Aktionsplans;

(5) die voraussichtliche Laufzeit des gemeinsamen Aktionsplans;

(6) die Versicherung, dass der gemeinsame Aktionsplan zu dem Ansatz
beitrdgt, die Gleichstellung von Ménnern und Frauen zu fordern,
wie dies in dem betreffenden Programm oder der betreffenden Part-
nerschaftsvereinbarung ausgefiihrt wird;

(7) die Versicherung, dass der gemeinsame Aktionsplan zu dem Ansatz
einer nachhaltigen Entwicklung beitrdgt, wie dies in dem betreffen-
den Programm oder der betreffenden Partnerschaftsvereinbarung
ausgefiihrt wird,;

(8) die Durchfithrungsbestimmungen fiir den gemeinsamen Aktions-
plan, darunter

a) Informationen iiber die Auswahl des gemeinsamen Aktionsplans
durch die Verwaltungsbehdrde gemidfl Artikel 125 Absatz 3;

b) die Vorkehrungen zur Verwaltung des gemeinsamen Aktions-
plans geméal Artikel 108;

¢) die Vorkehrungen fiir Begleitung und Bewertung des gemein-
samen Aktionsplans einschlieBlich der Vorkehrungen zur Siche-
rung der Qualitdt, Erhebung und Speicherung von Daten zum
Erreichen der Etappenziele, von Output und von Ergebnissen;
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(9) die Finanzbestimmungen fiir den gemeinsamen Aktionsplan,
darunter:

a) die Kosten fiir das Erreichen der Etappenziele und der Ziele fiir
Output und Ergebnisse, basierend — im Falle von standardisier-
ten Einheitskosten und Pauschalfinanzierungen — auf den in
Artikel 67 Absatz 5 dieser Verordnung und Artikel 14 der
ESF-Verordnung festgelegten Methoden;

c¢) den Finanzierungsplan, aufgeschliisselt nach operationellem Pro-
gramm und Priorititsachse, mit dem insgesamt forderfdhigen
Betrag und dem Betrag der 6ffentlichen Ausgaben.

Die Kommission erlésst, um einheitliche Bedingungen fiir die Durch-
fiihrung dieses Artikels zu gewéhrleisten, Durchfiihrungsrechtsakte zum
Format des Musters fiir den gemeinsamen Aktionsplan. Diese Durch-
fiihrungsrechtsakte werden gemél dem Beratungsverfahren nach Arti-
kel 150 Absatz 2 erlassen.

Artikel 107

Beschluss iiber den gemeinsamen Aktionsplan

(1) Die Kommission beurteilt den gemeinsamen Aktionsplan auf
Grundlage der in Artikel 106 genannten Informationen, um festzustel-
len, ob eine Unterstiitzung aus den Fonds gerechtfertigt ist.

Gelangt die Kommission binnen zwei Monaten nach Einreichung eines
Vorschlags fiir einen gemeinsamen Aktionsplan zu der Ansicht, dass
dieser die Beurteilungsanforderungen gemafB3 Artikel 104 nicht erfiillt,
so iibermittelt sie dem Mitgliedstaat entsprechende Anmerkungen. Der
Mitgliedstaat stellt der Kommission alle angeforderten notwendigen Zu-
satzinformationen zur Verfiigung und {iberarbeitet gegebenenfalls den
gemeinsamen Aktionsplan.

(2) Sofern allen Anmerkungen in angemessener Weise Rechnung
getragen wurde, nimmt die Kommission spitestens vier Monate nach
der offiziellen Einreichung durch den Mitgliedstaat mit einem Durch-
fiilhrungsrechtsakt einen Beschluss zur Genehmigung des gemeinsamen
Aktionsplans an, jedoch nicht bevor die betreffenden operationellen
Programme genehmigt wurden.

(3) In dem in Absatz 2 genannten Beschluss werden der Begiinstigte
und die Ziele des gemeinsamen Aktionsplans, gegebenenfalls die Etap-
penziele und Zielvorgaben fiir Output und Ergebnisse, die Kosten fiir
das Erreichen dieser Etappenziele und Zielvorgaben fiir Output und
Ergebnisse sowie der Finanzierungsplan, aufgeschliisselt nach operatio-
nellem Programm und Prioritdtsachse einschlieBlich des insgesamt for-
derfdhigen Betrags und des Betrags der offentlichen Ausgaben, der
Laufzeit des gemeinsamen Aktionsplans und gegebenenfalls der geogra-
fischen Abdeckung und Zielgruppen des gemeinsamen Aktionsplans,
angegeben.

(4) Lehnt die Kommission die Unterstiitzung eines gemeinsamen Ak-
tionsplans aus Fondsmitteln mittels eines Durchfiihrungsrechtsakts ab,
so teilt sie dem Mitgliedstaat innerhalb der Frist gemédf Absatz 2 die
Griinde hierfiir mit.
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Artikel 108

Lenkungsausschuss und Anderung des gemeinsamen Aktionsplans

(1)  Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehorde richtet einen Len-
kungsausschuss fiir den gemeinsamen Aktionsplan ein, der sich vom
Begleitausschuss der entsprechenden operationellen Programme unter-
scheiden kann. Der Lenkungsausschuss tritt mindestens zweimal pro
Jahr zusammen und erstattet der Verwaltungsbehdrde Bericht. Soweit
angezeigt, unterrichtet die Verwaltungsbehdrde den entsprechenden Be-
gleitausschuss iiber die Ergebnisse der vom Lenkungsausschuss aus-
geflihrten Arbeiten und die Fortschritte bei der Durchfithrung des ge-
meinsamen Aktionsplans geméal Artikel 110 Absatz 1 Buchstabe e und
Artikel 125 Absatz 2 Buchstabe a.

Uber die Zusammensetzung des Lenkungsausschusses entscheidet der
Mitgliedstaat im Einvernehmen mit der entsprechenden Verwaltungs-
behorde unter Beachtung des Grundsatzes der Partnerschaft.

Die Kommission kann in beratender Funktion an der Arbeit des Len-
kungsausschusses teilnehmen.

(2)  Der Lenkungsausschuss

a) iberpriift die Fortschritte hinsichtlich der Etappenziele, des Outputs
und der Ergebnisse des gemeinsamen Aktionsplans;

b) priift und genehmigt jedweden Vorschlag zur Anderung des gemein-
samen Aktionsplans, um allen sich auf die Leistung auswirkenden
Faktoren Rechnung zu tragen.

(3) Von einem Mitgliedstaat an die Kommission iibermittelte Ande-
rungsersuchen zu gemeinsamen Aktionspldnen sind gebiihrend zu be-
griinden. Die Kommission bewertet, ob das Anderungsersuchen gerecht-
fertigt ist und beriicksichtigt dabei die von dem Mitgliedstaat zur Ver-
figung gestellten Informationen. Die Kommission kann Anmerkungen
vorbringen und der Mitgliedstaat stellt der Kommission alle notwendi-
gen zusitzlichen Informationen zur Verfiigung. Die Kommission nimmt
spitestens drei Monate nach der Ubermittlung durch den Mitgliedstaat
mittels eines Durchfiihrungsrechtsakts einen Beschluss iiber ein Ande-
rungsersuchen an, vorausgesetzt, den Anmerkungen der Kommission
wurde in zufriedenstellender Weise Rechnung getragen. Bei Genehmi-
gung tritt, sofern im Beschluss nicht anders festgelegt, die Anderung
zum Datum des Beschlusses in Kraft.

Artikel 109

Finanzverwaltung und -kontrolle des gemeinsamen Aktionsplans

(1)  Zahlungen an den Begiinstigten im Rahmen eines gemeinsamen
Aktionsplans werden als Pauschalfinanzierung oder als standardisierte
Einheitskosten behandelt. »M6 ———— <«

(2)  Ziel der Finanzverwaltung, -kontrolle und -priifung des gemein-
samen Aktionsplans ist ausschlieBlich die Uberpriifung der Erfiillung
der in dem Beschluss iiber die Genehmigung des gemeinsamen Aktions-
plans definierten Bedingungen.

(3) Der Begiinstigte eines gemeinsamen Aktionsplans und die Stel-
len, die unter seiner Verantwortung handeln, kénnen auf die Kosten fiir
die Durchfithrung der Vorhaben ihre eigenen Rechnungslegungsverfah-
ren anwenden. Diese Rechnungslegungsverfahren und die tatsdchlich
vom Begiinstigten aufgewendeten Kosten werden weder von der Priif-
behorde noch von der Kommission gepriift.
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TITEL III

BEGLEITUNG, BEWERTUNG, INFORMATION UND
KOMMUNIKATION

KAPITEL 1

Begleitung und Bewertung

Artikel 110

Aufgaben des Begleitausschusses

(1)  Der Begleitausschuss priift insbesondere

a) Probleme, die sich auf die Leistung des operationellen Programms
auswirken;

b) die Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans und des
Follow-up zu den bei der Bewertung gemachten Feststellungen;

¢) Umsetzung der Kommunikationsstrategie —  einschlieBlich
Informations- und SichtbarkeitsmaBinahmen — und von Mallnahmen
zur Verbesserung der Sichtbarkeit der Fonds;

d) die Durchfiihrung von GroBprojekten;
e) die Ausfithrung von gemeinsamen Aktionsplidnen;

f) die MaBnahmen zur Foérderung der Gleichstellung von Ménnern und
Frauen, der Chancengleichheit und der Nichtdiskriminierung, ein-
schlieBlich Barrierefreiheit fiir Personen mit einer Behinderung;

g) die Maflnahmen zur Forderung einer nachhaltigen Entwicklung;

h) die Fortschritte bei den MaBnahmen zur Erfiillung der geltenden
Ex-ante-Konditionalititen, wenn die geltenden Ex-ante-Konditionali-
titen am Tag der Einreichung der Partnerschaftsvereinbarung und
des operationellen Programms nicht erfiillt sind;

i) die Finanzinstrumente.

(2) Abweichend von Artikel 49 Absatz 3 priift und genehmigt der
Begleitausschuss

a) die Methodik und die Kriterien, die fiir die Auswahl der Vorhaben
verwendet werden, es sei denn, diese Kriterien werden von lokalen
Aktionsgruppen gemif Artikel 34 Absatz 3 Buchstabe ¢ genehmigt;

b) die jahrlichen und abschlieBenden Durchfithrungsberichte;

¢) den Bewertungsplan fiir das operationelle Programm sowie etwaige
Anderungen des Bewertungsplans, auch wenn er bzw. sie Teil eines
gemeinsamen Bewertungsplans nach Artikel 114 Absatz 1 ist bzw.
sind;

d) die Kommunikationsstrategie fiir das operationelle Programm sowie
etwaige Anderungen der Strategie;

e) siamtliche Vorschlige der Verwaltungsbehorde fiir Anderungen des
operationellen Programms.
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Artikel 111

Durchfiihrungsberichte im Rahmen des Ziels '"Investitionen in
Wachstum und Beschiftigung"

(1)  Zum 31. Mai 2016 und zum selben Datum aller folgenden Jahre
bis einschlieBlich 2023 iibermittelt der Mitgliedstaat der Kommission
einen jahrlichen Durchfiihrungsbericht gemil Artikel 50 Absatz 1.
Der 2016 eingereichte Bericht deckt die Haushaltsjahre 2014 und
2015 sowie den Zeitraum zwischen dem Anfangsdatum fiir die Forder-
fahigkeit der Ausgaben und dem 31. Dezember 2013 ab.

(2)  Fir die 2017 und 2019 eingereichten Berichte endet die in Absatz
1 genannte Frist am 30. Juni.

(3) Die jihrlichen Durchfiihrungsberichte erhalten Informationen zu:

a) der Durchfiihrung des operationellen Programms geméil Artikel 50
Absatz 2;

b) Fortschritten bei der Vorbereitung und Durchfiihrung von Grofipro-
jekten und gemeinsamen Aktionsplénen.

(4) In den jdhrlichen Durchfiihrungsberichten, die 2017 und 2019
eingereicht werden, werden die gemdB Artikel 50 Absdtze 4 und 5
erforderlichen, bzw. die in Absatz 3 dieses Artikels genannten Informa-
tionen sowie die folgenden Informationen aufgefiihrt und bewertet:

a) die Fortschritte bei der Umsetzung des Bewertungsplans und des
Follow-up fiir die bei der Bewertung gemachten Feststellungen;

b) die Ergebnisse der im Rahmen der Kommunikationsstrategie durch-
gefiihrten Informations- und PublizititsmaBnahmen der Fonds;

c) die Einbindung von Partnern in die Durchfiihrung, die Begleitung
und die Bewertung des operationellen Programms.

In den jahrlichen Durchfiihrungsberichten, die 2017 und 2019 einge-
reicht werden, konnen je nach Inhalt und Zielen der operationellen
Programme die folgenden Informationen auffithren und bewerten:

a) die Fortschritte bei der Durchfiihrung des integrierten Ansatzes zur
territorialen Entwicklung, einschlieBlich der Entwicklung von Regio-
nen, die von demografischen und permanenten oder von der Natur
bedingten Nachteilen betroffen sind, sowie nachhaltiger Stadtent-
wicklung, und von der ortlichen Bevolkerung betriecbene MaBnah-
men fiir die lokale Entwicklung im Rahmen des operationellen Pro-
gramms;

b) die Fortschritte bei der Durchfiihrung von MaBinahmen zur Stirkung
der Leistungsféhigkeit der Behdrden der Mitgliedstaaten und Be-
gilinstigten bei der Verwaltung und Nutzung der Fonds;

c) die Fortschritte bei der Durchfithrung der interregionalen und trans-
nationalen Maflnahmen;

d) gegebenenfalls der Beitrag zu makroregionalen Strategien und
» C1 Meeresbeckenstrategien «;
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e) die spezifischen, bereits getroffenen Mafinahmen zur Forderung der
Gleichstellung von Ménnern und Frauen und zur Verhinderung von
Diskriminierung, insbesondere die Barrierefreiheit fiir Personen mit
einer Behinderung, und die getroffenen Vorkehrungen zur Gewihr-
leistung der Beriicksichtigung des Gleichstellungsaspektes im opera-
tionellen Programm oder in den Vorhaben;

f) die zur Forderung einer nachhaltigen Entwicklung gemifl Artikel 8
getroffenen Maflnahmen;

g) gegebenenfalls die Fortschritte bei der Durchfiihrung von MaBnah-
men im Bereich soziale Innovation;

h) die Fortschritte bei der Durchfiihrung von Maflnahmen fiir besondere
Bediirfnisse der armsten geografischen Gebiete oder der am stéirksten
von Armut, Diskriminierung oder sozialer Ausgrenzung bedrohten
Zielgruppen mit besonderem Augenmerk auf marginalisierten
Gemeinschaften sowie Menschen mit Behinderungen, Langzeit-
arbeitslose und junge Menschen ohne Arbeit, gegebenenfalls ein-
schlieBlich der verwendeten Finanzressourcen.

Abweichend von Unterabsatz 1 und 2 und um die Konsistenz zwischen
Partnerschaftsvereinbarung und  Fortschrittsbericht — sicherzustellen,
» C1 konnen Mitgliedstaaten mit hochstens einem operationellen Pro-
gramm pro Fonds unbeschadet von Artikel 110 Absatz 2 Buchstabe b
Informationen zu den in Artikel 50 Absatz 4 genannten Ex-ante-Kon-
ditionalitdten, die in Artikel 50 Absatz 5 geforderten Informationen <«
und die in Unterabsatz 2 Buchstaben a, b, ¢ und h dieses Absatzes
genannten Informationen statt in den jeweils 2017 und 2019 eingereich-
ten jdhrlichen Durchfithrungsberichten bzw. statt im abschlieBenden
Durchfiihrungsbericht im Fortschrittsbericht auffiihren.

(5) Die Kommission erldsst, um einheitliche Bedingungen fiir die
Durchfiihrung dieser Verordnung zu gewihrleisten, Durchfiihrungs-
rechtsakte mit den Mustern fiir die jéhrlichen und abschlieBenden
Durchfiihrungsberichte. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden gemaf
dem Beratungsverfahren nach Artikel 150 Absatz 2 erlassen.

Artikel 112

Ubermittlung von Finanzdaten

(1)  Zum 31. Januar, 31. Juli und 31. Oktober iibermittelt der Mit-
gliedstaat der Kommission zu Zwecken der Begleitung auf elektroni-
schem Weg fiir jedes operationelle Programm und aufgeschliisselt nach
Prioritétsachse:

a) die gesamten und die oOffentlichen forderfdhigen Kosten der Vor-
haben und die Zahl der fiir eine Unterstiitzung ausgewdhlten Vor-
haben;

b) die von den Begiinstigten bei der Verwaltungsbehorde geltend ge-
machten forderfdhigen Gesamtausgaben.

(2)  Zusitzlich enthdlt die Einsendung zum 31. Januar die oben-
genannten Daten aufgeschliisselt nach Interventionskategorie. Diese Ein-
sendung gilt als Einreichung von Finanzdaten gemifl Artikel 50
Absatz 2.
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(3) Eine Vorausschitzung des Betrags, fiir den die Mitgliedstaaten
von der Einreichung von Zahlungsantridgen im laufenden und im darauf-
folgenden Haushaltsjahr ausgehen, liegt den zum 31. Januar und 31. Juli
vorzunehmenden Einsendungen bei.

(4) Der Stichtag fiir die im Rahmen dieses Artikels iibermittelten
Daten ist das Ende des Monats vor dem Monat der Einreichung.

»C1 (5) Die Kommission erldsst, um einheitliche Bedingungen fiir
die Durchfiihrung dieses Artikels zu gewdhrleisten, Durchfithrungs-
rechtsakte zur Festlegung des Musters, das fiir die Einreichung von
Finanzdaten an die Kommission zu Zwecken der Begleitung zu ver-
wenden ist. € Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem Priif-
verfahren gemill Artikel 150 Absatz 3 erlassen.

Artikel 113

Kohisionsbericht

Der Bericht der Kommission gemifl Artikel 175 AEUV enthilt:

a) eine Aufzeichnung der Fortschritte bei der Verwirklichung des wirt-
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, einschlieBlich
der soziodokonomischen Lage und der Entwicklung der Regionen
sowie der Beriicksichtigung der Unionsprioritéten;

b) eine Aufzeichnung der Rolle der Fonds, der Unterstiitzung durch die
EIB und der sonstigen Instrumente sowie der Auswirkungen der
anderen Unions- und nationalen politischen Strategien bei den erziel-
ten Fortschritten;

¢) gegebenenfalls einen Hinweis auf kiinftige Mafinahmen und Strate-
gien der Union, die erforderlich sind, um den wirtschaftlichen, so-
zialen und territorialen Zusammenhalt zu stdrken und den Unions-
prioritdten zu entsprechen.

Artikel 114

Bewertung

(1) Die Verwaltungsbehorde oder der Mitgliedstaat erstellt fiir ein
oder mehrere operationelle Programme einen Bewertungsplan. Der Be-
wertungsplan wird dem Begleitausschuss spdtestens ein Jahr nach An-
nahme des operationellen Programms iibermittelt. Im Falle zweck-
bestimmter Programme gemaB Artikel 39 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buch-
stabe b, die vor dem 2. August 2018 angenommen wurden, wird der
Bewertungsplan dem Begleitausschuss spitestens ein Jahr nach diesem
Tag.

(2) Bis zum 31. Dezember 2022 iibermitteln die Verwaltungsbehor-
den der Kommission fiir jedes operationelle Programm einen Bericht, in
dem die Feststellungen der wihrend des Programmplanungszeitraums
durchgefiihrten Bewertungen und des wichtigsten Outputs und der
Hauptergebnisse des operationellen Programms zusammengefasst wer-
den, wobei die iibermittelten Angaben erldutert werden.

(3) Die Kommission fiithrt in enger Zusammenarbeit mit den Mit-
gliedstaaten und den Verwaltungsbehdrden Ex-post-Bewertungen durch.
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KAPITEL 11

Information, Kommunikation und Sichtbarkeit

Artikel 115

Information, Kommunikation und Sichtbarkeit

(1)  Mitgliedstaaten und Verwaltungsbehdrden sind fiir Folgendes zu-
standig:

a) Ausarbeitung von Kommunikationsstrategien;

b) Gewihrleistung der Einrichtung einer einzigen Website oder eines
einzigen Internetportals mit Informationen und Zugang zu allen ope-
rationellen Programmen in diesem Mitgliedstaat, einschlieBlich Infor-
mationen zu Zeitvorgaben filir die Umsetzung von Programmen und
allen damit einhergehenden o6ffentlichen Konsultationsprozessen;

¢) Information von potenziellen Begiinstigten {iber Finanzierungsmog-
lichkeiten im Rahmen der operationellen Programme;

d) Bekanntmachung der Rolle und Errungenschaften der Kohésionspoli-
tik und der Fonds bei den Biirgerinnen und Biirgern der Union durch
MaBnahmen zur Verbesserung der Sichtbarkeit der Ergebnisse und
Auswirkungen der Partnerschaftsvereinbarungen, operationellen Pro-
gramme und Vorhaben.

(2)  Zur Gewihrleistung der Transparenz hinsichtlich der Unterstiit-
zung aus den Fonds fithren die Mitgliedstaaten oder Verwaltungsbehor-
den eine Liste der Vorhaben in einem Tabellenkalkulationsformat, das
es ermoglicht, Daten zu ordnen, zu suchen, zu extrahieren, zu verglei-
chen und problemlos im Internet zu verdffentlichen, beispielsweise im
Dateiformat CSV oder XML, aufgeschliisselt nach operationellem Pro-
gramm und nach Fonds. Die Liste der Vorhaben ist iiber die einzige
Website oder das einzige Internetportal zuginglich und in ihr sind alle
operationellen Programme in diesem Mitgliedstaat aufgefiihrt und
zusammengefasst.

Um die Verwendung der Liste der Vorhaben durch den privaten Sektor,
die Zivilgesellschaft oder die nationalen Behorden zu fordern, kann die
Website einen deutlichen Hinweis auf die fiir die Verodffentlichung der
Daten geltenden Lizenzbestimmungen enthalten.

Diese Liste der Vorhaben wird mindestens alle sechs Monate aktuali-
siert.

Die in der Liste der Vorhaben aufzufiihrenden Mindestinformationen
sind in Anhang XII festgelegt.

(3)  Detaillierte Regelungen zu Informations-, Kommunikations- und
SichtbarkeitsmaBnahmen fiir die Offentlichkeit und zu InformationsmaB-
nahmen fiir potenzielle Begiinstigte und Begiinstigte sind in Anhang XII
festgelegt.

(4) Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung
der technischen Charakteristika der Informations- und Kommunikations-
maBnahmen fiir die Vorhaben, Instruktionen zur Erstellung des Logos
und eine Definition der Standardfarben. Diese Durchfiihrungsrechtsakte
werden nach dem Priifverfahren gemill Artikel 150 Absatz 3 erlassen.
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Artikel 116

Kommunikationsstrategie

(1)  Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehorden erstellen fiir je-
des operationelle Programm eine Kommunikationsstrategie. Fiir mehrere
operationelle Programme kann eine gemeinsame Kommunikationsstrate-
gie erstellt werden. Die Kommunikationsstrategie trigt dem Umfang des
operationellen Programms bzw. der operationellen Programme entspre-
chend dem Grundsatz der VerhéltnisméBigkeit Rechnung.

Die Kommunikationsstrategie enthélt die in Anhang XII genannten Ele-
mente.

(2) Die Kommunikationsstrategie wird dem Begleitausschuss spétes-
tens sechs Monate nach der Genehmigung des betreffenden operationel-
len Programms bzw. der betreffenden operationellen Programme zur
Genehmigung gemil Artikel 110 Absatz 2 Buchstabe d vorgelegt.

Wird fiir mehrere operationelle Programme eine gemeinsame Kommuni-
kationsstrategie erstellt, die mehrere Begleitausschiisse betrifft, so kann
der Mitgliedstaat einen Begleitausschuss benennen, der im Einverneh-
men mit den anderen relevanten Begleitausschiissen fiir die Genehmi-
gung der gemeinsamen Kommunikationsstrategie und fiir die Genehmi-
gung etwaiger nachfolgender Anderungen dieser Strategie verantwort-
lich ist.

Der Mitgliedstaat oder die Verwaltungsbehorden kénnen die Kommuni-
kationsstrategie erforderlichenfalls wiahrend des Programmplanungszeit-
raums dndern. Die Verwaltungsbehdrde legt die gednderte Kommunika-
tionsstrategie dem Begleitausschuss zur Genehmigung gemdll Arti-
kel 110 Absatz 2 Buchstabe d vor.

(3) Abweichend von Absatz 2 Unterabsatz 3 dieses Artikels infor-
miert die Verwaltungsbehdrde den zustidndigen Begleitausschuss bzw.
die zustindigen Begleitausschiisse mindestens einmal jéhrlich {iber die
Fortschritte bei der Umsetzung der Kommunikationsstrategie gemal
Artikel 110 Absatz 1 Buchstabe ¢ und iiber ihre Analyse der Ergebnisse
dieser Umsetzung sowie iiber die fiir das folgende Jahr geplanten
Informations- und Kommunikationsmaflnahmen und MalBnahmen, die
die Sichtbarkeit der Fonds verbessern. Der Begleitausschuss gibt eine
Stellungnahme zu den fiir das folgende Jahr geplanten MaB3nahmen ab,
einschlieBlich zu Moglichkeiten zur Steigerung der Wirksamkeit von an
die Offentlichkeit gerichteten KommunikationsmaBnahmen.

Artikel 117

Informations- und Kommunikationsbeauftragte und -netzwerke

(1)  Jeder Mitgliedstaat benennt einen Informations- und Kommuni-
kationsbeauftragten, der fiir die Koordinierung der Informations- und
Kommunikationsmafinahmen im Zusammenhang mit einem oder meh-
reren Fonds, einschlieBlich der einschligigen Programme im Rahmen
des Ziels "Européische territoriale Zusammenarbeit", zustindig ist, und
informiert die Kommission dariiber.

(2) Der Informations- und Kommunikationsbeauftragte ist zustdndig
fiir die Koordinierung des nationalen Netzwerks von Kommunikations-
beauftragten fiir die Fonds, soweit ein solches Netzwerk besteht, die
Einrichtung und Pflege der Website oder des Internetportals gemif
Anhang XII und die Erstellung eines Uberblicks iiber die auf Ebene
der Mitgliedstaaten ergriffenen Kommunikationsmaf3nahmen.
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(3) Jede Verwaltungsbehorde benennt eine Person, die auf Ebene des
operationellen Programms fiir Kommunikation und Information zustén-
dig ist, und teilt der Kommission mit, wen sie benannt hat. Gegebenen-
falls kann eine Person flir mehrere operationelle Programme benannt
werden.

(4) Die Kommission richtet Unionsnetzwerke ein, denen die von den
Mitgliedstaaten benannten Mitglieder angehdren, um einen Informati-
onsaustausch iiber die Ergebnisse der Durchfiihrung der Kommunikati-
onsstrategien, den Austausch von Erfahrungen bei der Durchfithrung
von Informations- und Kommunikationsmafinahmen und den Austausch
bewdhrter Verfahren zu gewéhrleisten und gegebenenfalls eine gemein-
same Planung oder Koordinierung von Kommunikationsmafinahmen
zwischen den Mitgliedstaaten und mit der Kommission zu ermdglichen.
Im Rahmen der Netzwerke wird mindestens einmal jéhrlich die Wirk-
samkeit von Informations- und Kommunikationsmafinahmen erortert
und bewertet und es werden Empfehlungen vorgeschlagen, um die
Reichweite und Wirkung von Kommunikationsmafinahmen zu verbes-
sern und fiir die Ergebnisse und den Zusatznutzen dieser Ma3inahmen zu
sensibilisieren.

TITEL IV

TECHNISCHE HILFE

Artikel 118

Technische Hilfe auf Initiative der Kommission

Die Fonds konnen unter Beriicksichtigung der Abziige gemil3 Artikel 91
Absatz 3 bis zu 0,35 % der jeweiligen jéhrlichen Mittelausstattung fiir
technische Hilfe verwenden.

Artikel 119
Technische Hilfe der Mitgliedstaaten

(1)  Der technischer Hilfe in einem Mitgliedstaat zugewiesene Betrag
aus den Fonds darf nicht hoher sein als 4 % des Betrags aus den Fonds,
der den operationellen Programmen im Rahmen des Ziels ,,Investitionen
in Wachstum und Beschéftigung® insgesamt zugewiesen ist.

Die Mitgliedstaaten konnen die besondere Mittelzuweisung zugunsten
der Beschiftigungsinitiative fiir junge Menschen bei der Berechnung der
Obergrenze des Gesamtbetrags der fiir die technische Hilfe fiir jeden
Mitgliedstaat zugewiesenen Mittel beriicksichtigen.

(2) P»M6 ———— <« Unbeschadet von Absatz 1 darf der tech-
nischer Hilfe zugewiesene Betrag aus einem Fonds nicht hoher sein als
10 % des Betrags aus dem Fonds, der den operationellen Programmen
eines Mitgliedstaats gegebenenfalls fiir jede Regionenkategorie im Rah-
men des Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschéftigung" ins-
gesamt zugewiesen ist.

(3) Abweichend von Artikel 70 Absdtze 1 und 2 koénnen Vorhaben,
bei denen es um technische Hilfe geht, aulerhalb des Programmgebiets,
jedoch innerhalb der Union, durchgefiihrt werden, sofern die Vorhaben
dem operationellen Programm oder, im Fall eines operationellen Pro-
gramms fiir technische Hilfe, den anderen betroffenen Programmen for-
derlich sind.
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(4) Werden die in Absatz 1 genannten Mittel im Falle von Struktur-
fonds verwendet, um insgesamt Vorhaben zu fordern, bei denen es um
technische Hilfe in Bezug auf mehr als eine Regionenkategorie geht,
konnen die Ausgaben im Zusammenhang mit den Vorhaben im Rahmen
einer Priorititsachse, die unterschiedliche Regionenkategorien kom-
biniert, vorgenommen und anteilsméBig zugewiesen werden, wobei ent-
weder die jeweiligen Zuweisungen fiir die unterschiedlichen Regionen-
kategorien des operativen Programms oder die Mittelzuweisung in jeder
Regionenkategorie als Anteil der Gesamtzuweisung flir den Mitglied-
staat beriicksichtigt werden.

»C1 (5) Beléuft sich der einem Mitgliedstaat im Rahmen des Ziels
"Investitionen in Wachstum und Beschiftigung" zugewiesene Gesamt-
betrag der Fonds auf hochstens <€ 1 000 000 000 EUR, so kann der
Betrag fiir technische Hilfe abweichend von Absatz 1 auf bis zu 6 %
dieses Gesamtbetrags oder 50 000 000 EUR angehoben werden, je nach-
dem, welcher Betrag niedriger ist.

(5a) Die Bewertung der Einhaltung der Prozentséitze wird zum Zeit-
punkt der Annahme der operationellen Programme durchgefiihrt.

(6) Technische Hilfe wird in Form einer Monofonds-Prioritétsachse
innerhalb eines operationellen Programms oder in Form eines spezi-
fischen operationellen Programms oder auf beide Weisen erbracht.

TITEL V
FINANZIELLE UNTERSTUTZUNG AUS DEN FONDS

Artikel 120

Festlegung der Kofinanzierungssitze

(1) In dem Kommissionsbeschluss zur Genehmigung eines operatio-
nellen Programms werden der Kofinanzierungssatz und der Hochst-
betrag fiir die Unterstiitzung aus den Fonds fiir jede Priorititsachse
festgelegt. Bezieht sich eine Priorititsachse auf mehr als eine Regionen-
kategorie oder mehr als einen Fonds, wird im Kommissionsbeschluss
gegebenenfalls der Kofinanzierungssatz nach Regionenkategorie und
Fonds festgelegt.

(2)  Fiir jede Priorititsachse wird in dem Kommissionsbeschluss fest-
gelegt, ob der Kofinanzierungssatz fiir die Priorititsachse anwendbar ist
auf

a) die forderfahigen Gesamtausgaben einschlielich o6ffentlicher und
privater Ausgaben oder

b) die forderfiahigen offentlichen Ausgaben.

(3) Der Kofinanzierungssatz der operationellen Programme, fiir die
einzelnen Prioritdtsachsen und gegebenenfalls nach Regionenkategorie
und Fonds, im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und Be-
schéftigung" darf nicht hoher sein als

a) 85 % fiir den Kohésionsfonds;

b) 85 % fiir die weniger entwickelten Regionen in Mitgliedstaaten, de-
ren Pro-Kopf-BIP fiir den Zeitraum 2007 - 2009 im Durchschnitt
unter 85 % des EU-27-Durchschnitts fiir denselben Zeitraum lag,
und fiir die Regionen in duBerster Randlage, wobei dies auch die
zusdtzliche Mittelzuweisung fiir Regionen in &uBerster Randlage
nach MafBgabe von Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe e und Artikel 4
Absatz 2 der ETZ-Verordnung umfasst;
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c) 80 % fiir die weniger entwickelten Regionen in Mitgliedstaaten, die
die Kriterien aus Buchstabe b nicht erfiillen, und fiir alle Regionen,
deren Pro-Kopf-BIP, welches als Forderfahigkeitskriterium fiir den
Programmplanungszeitraum 2007-2013 verwendet wurde, weniger
als 75 % des Durchschnitts der EU-25 betrug, jedoch iiber 75 %
des BIP-Durchschnitts der EU-27 lag, sowie fiir Regionen nach Ar-
tikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 1083/2006, die
eine Ubergangsunterstiitzung fiir den Programmplanungszeitraum
2007-2013 erhalten;

d) 60 % fiir die Ubergangsregionen, auf die die Kriterien aus Buchstabe
¢ nicht zutreffen;

e) 50 % fiir die stirker entwickelten Regionen, auf die die Kriterien aus
Buchstabe ¢ nicht zutreffen.

Der Kofinanzierungssatz der einzelnen Prioritétsachsen aller operationel-
len Programme in Zypern darf im Zeitraum vom 1. Januar 2014 bis zum
Abschluss des operationellen Programms nicht hoher sein als 85 %.

Die Kommission ermittelt anhand einer Uberpriifung, ob eine Aufrecht-
erhaltung des Kofinanzierungssatzes gemifl Unterabsatz 2 nach dem
30. Juni 2017 gerechtfertigt ist, und unterbreitet gegebenenfalls vor
dem 30. Juni 2016 einen Legislativvorschlag.

Der Kofinanzierungssatz der einzelnen Prioritdtsachsen der operationel-
len Programme im Rahmen des Ziels "Europdische territoriale Zusam-
menarbeit" darf nicht hoher sein als 85 %.

Der maximale Kofinanzierungssatz gemaf3 Unterabsatz 1 Buchstaben b,
¢, d und e wird fiir jede Priorititsachse zur Umsetzung der Beschéfti-
gungsinitiative fiir junge Menschen erhoh, sowie wenn eine Prioritéts-
achse der sozialen Innovation oder transnationalen Kooperation, oder
einer Kombination daraus, gewidmet ist. Diese Erhéhung wird im Ein-
klang mit den fondsspezifischen Regelungen festgelegt.

(4)  Der Kofinanzierungssatz der zusétzlichen Mittelzuweisung geméaf
Artikel 92 Absatz 1 Buchstabe e darf fiir Regionen der NUTS-2-Ebene,
die die Kriterien des Protokolls Nr. 6 zur Beitrittsakte von 1994 erfiil-
len, nicht hoher sein als 50 %.

(5) Der maximale Kofinanzierungssatz geméll Absatz 3 erhoht sich
um zehn Prozentpunkte, wenn die Priorititsachse vollstindig iiber Fi-
nanzinstrumente oder iiber die partizipative lokale Entwicklung umge-
setzt wird.

(6) Die Beteiligung der Fonds an den einzelnen Prioritdtsachsen be-
tragt mindestens 20 % der forderfiahigen offentlichen Ausgaben.

(7) Im Rahmen eines operationellen Programms kann eine separate
Prioritdtsachse mit einem Kofinanzierungssatz von bis zu 100 % ge-
schaffen werden, um Vorhaben zu unterstiitzen, die durch auf Unions-
ebene eingerichtete und direkt oder indirekt von der Kommission ver-
waltete Finanzinstrumente umgesetzt werden. Wird zu diesem Zweck
eine separate Prioritdtsachse geschaffen, so darf die Unterstiitzung im
Rahmen dieser Achse nicht auf anderem Wege erfolgen.

(8) Eine gesonderte Prioritidtsachse mit einem Kofinanzierungssatz
von bis zu 95 % kann im Rahmen eines operationellen Programms
zur Unterstiitzung von Vorhaben eingerichtet werden, die sidmtliche
folgende Bedingungen erfiillen:
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a) die Vorhaben werden von Verwaltungsbehorden als Reaktion auf
Naturkatastrophen gréeren Ausmalles oder regionale Naturkatastro-
phen im Sinne von Artikel 2 Absétze 2 und 3 der Verordnung (EG)
Nr. 2012/2002 des Rates (') ausgewihlt;

b) die Vorhaben zielen auf den Wiederaufbau als Reaktion auf die
Naturkatastrophe ab und

¢) die Vorhaben werden im Rahmen einer EFRE-Investitionsprioritét
unterstiitzt.

Der Betrag fiir die Vorhaben im Sinne von Unterabsatz 1 darf 5 % der
gesamten Mittelzuweisungen aus dem EFRE in einem Mitgliedstaat im
Programmplanungszeitraum 2014-2020 nicht iiberschreiten.

Abweichend von Artikel 65 Absatz 9 sind Ausgaben fiir Vorhaben im
Rahmen dieser Priorititsachse ab dem Datum forderfahig, an dem sich
die Naturkatastrophe ereignet hat.

Wurden Ausgaben im Zusammenhang mit Vorhaben geméaf3 Unterabsatz
1 in einen Zahlungsantrag aufgenommen, der der Kommission vor Ein-
richtung der gesonderten Priorititsachse {ibermittelt wurde, so nimmt
der Mitgliedstaat die erforderlichen Anpassungen im néchsten Zahlungs-
antrag sowie gegebenenfalls bei Vorlage der ndchsten Abrechnungen
nach der Annahme der Anderung des Programms vor.

Artikel 121

Anpassung der Kofinanzierungssitze

Der fiir eine Prioritdtsachse geltende Satz der Kofinanzierung aus den
Fonds kann angepasst werden, um folgenden Gegebenheiten besser
Rechnung zu tragen:

1. Bedeutung der Priorititsachse fiir die Durchfiihrung der Unionsstra-
tegie fur intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum unter
Berticksichtigung spezifischer Liicken, die geschlossen werden miis-
sen;

2. Schutz und Verbesserung der Umwelt, insbesondere durch Anwen-
dung des Vorsorge-, des Vorbeuge- und des Verursacherprinzips;

3. Ausmal} der Mobilisierung privater Mittel;

4. Einbeziehung von Gebieten mit schweren und dauerhaften natiirli-
chen oder demografischen Nachteilen, die folgendermaBen definiert
sind:

a) Insel-Mitgliedstaaten, die im Rahmen des Kohésionsfonds forder-
fahig sind, und andere Inseln auBer denen, auf denen die Haupt-
stadt eines Mitgliedstaats liegt oder die eine ortsfeste Verbindung
zum Festland haben;

b) Berggebiete nach Maligabe der nationalen Rechtsvorschriften des
Mitgliedstaats;

¢) Gebiete mit geringer Bevolkerungsdichte (weniger als 50 Einwoh-
ner pro Quadratkilometer) und sehr geringer Bevolkerungsdichte
(weniger als 8 Einwohner pro Quadratkilometer).

d) Abdeckung von Regionen in duBerster Randlage gemill Arti-
kel 349 AEUV.

Verordnung (EG) Nr. 2012/2002 des Rates vom 11. November 2002 zur

(l

~

Errichtung des Solidaritdtsfonds der Europdischen Union (ABL L 311 vom
14.11.2002, S. 3).



02013R1303 — DE — 17.11.2018 — 006.001 — 126

TEIL VIER

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FUR DIE FONDS UND DEN
EMFF

TITEL I

VERWALTUNG UND KONTROLLE

KAPITEL 1

Verwaltungs- und Kontrollsysteme

Artikel 122

Aufgaben der Mitgliedstaaten

(1) Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass fiir operationelle Pro-
gramme Verwaltungs- und Kontrollsysteme gemifl den Artikeln 72,
73 und 74 eingerichtet werden.

(2)  Sie treffen vorbeugende Malinahmen gegen Unregelméfigkeiten, de-
cken sie auf und korrigieren sie und ziehen rechtsgrundlos gezahlte Betriige
zusammen mit fiir verspitete Zahlungen filligen Verzugszinsen wieder ein.
»C1 Sie unterrichten die Kommission iiber UnregelmaBigkeiten, die Be-
trdge von mehr als 10 000 EUR an Beitrdgen aus einem der Fonds oder dem
EMFF betreffen, und <« halten sie iiber erhebliche Fortschritte von diesbe-
zliglichen Verwaltungs- und Gerichtsverfahren auf dem Laufenden.

Die Mitgliedstaaten unterrichten die Kommission in den folgenden Fail-
len nicht iiber UnregelméBigkeiten:

(a) Félle, in denen die UnregelmiBigkeit lediglich darin besteht, dass
infolge der Insolvenz des Beglinstigten ein in dem kofinanzierten
operationellen Programm enthaltenes Vorhaben nicht oder nicht
vollstindig durchgefiihrt wurde;

(b) Fille, die die Begiinstigten der Verwaltungs- oder Bescheinigungs-
behorde vor oder nach der Zahlung des offentlichen Beitrags von
sich aus mitgeteilt haben, bevor eine der beiden Behdrden die Un-
regelmifigkeiten feststellen konnte;

(c) Fille, die von der Verwaltungs- oder Bescheinigungsbehorde fest-
gestellt und berichtigt wurden, bevor die betreffenden Ausgaben in
einem der Kommission vorgelegten Zahlungsantrag erscheinen.

In allen anderen Fillen, insbesondere denen, die einer Insolvenz voraus-
gehen, oder in Fillen von Betrugsverdacht sind die festgestellten Un-
regelméBigkeiten und die entsprechenden Vorbeugungs- und Korrektur-
mafnahmen der Kommission zu melden.

Konnen rechtsgrundlos an eine Empfangereinrichtung fiir ein Vorhaben ge-
zahlte Betrdge aufgrund eines Verschuldens oder einer Fahrldssigkeit eines
Mitgliedstaats nicht wieder eingezogen werden, so haftet der Mitgliedstaat
fiir die Erstattung der entsprechenden Betrdge an den Haushalt der Union.
Die Mitgliedstaaten kdnnen beschlieen, einen rechtsgrundlos gezahlten Be-
trag nicht wieder einzuziehen, wenn der vom Begiinstigten einzuziehende
Betrag (ohne Beriicksichtigung der Zinsen) in einem Geschiftsjahr 250 EUR
an Beitrdgen aus den Fonds an das Vorhaben nicht {ibersteigt.

Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, delegierte Rechtsakte
gemil Artikel 149 mit zusitzlichen detaillierten Regelungen iiber die
Kriterien fiir die Bestimmung der Félle von zu meldenden UnregelmaBig-
keiten, iiber die zu libermittelnden Daten und iiber die geltenden Bedin-
gungen und Verfahren zu erlassen, nach denen bestimmt wird, ob nicht
wiedereinziehbare Betrdge von den Mitgliedstaaten zu erstatten sind.
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Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte, in denen sie die Hau-
figkeit der Meldungen von UnregelmiBigkeiten und das zu verwen-
dende Berichtsformat festlegt. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden
gemil dem Beratungsverfahren nach Artikel 150 Absatz 2 erlassen.

(3) Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass spitestens ab dem 31. De-
zember 2015 der gesamte Informationsaustausch zwischen den Begiins-
tigten und einer Verwaltungsbehorde, Bescheinigungsbehdrde, Priifbe-
horde und den zwischengeschalteten Stellen iiber elektronische Daten-
austauschsysteme erfolgen kann.

Die Systeme nach Unterabsatz 1 erleichtern die Interoperabilitit von
einzelstaatlichen und Unionsrahmen und ermdglichen es den Begiins-
tigten, die Informationen gemédB Unterabsatz 1 mit einer einzigen Daten-
erfassung zu {ibermitteln.

Die Kommission erldsst Durchfithrungsrechtsakte mit detaillierten Rege-
lungen iiber den Informationsaustausch gemédl diesem Absatz. Diese
Durchfiihrungsrechtsakte werden geméfl dem in Artikel 150 Absatz 3
genannten Priifverfahren erlassen.

(4)  Absatz 3 gilt nicht fiir den EMFF.

KAPITEL 11

Verwaltungs- und Kontrollbehéorden

Artikel 123

Benennung der Behorden

(1)  Jeder Mitgliedstaat benennt fiir jedes operationelle Programm
eine nationale, regionale oder lokale Behorde oder Stelle oder eine pri-
vate Stelle als Verwaltungsbehorde. Dieselbe Verwaltungsbehorde kann
fiir mehrere operationelle Programme benannt werden.

(2)  Unbeschadet Absatz 3 benennen die Mitgliedstaaten fiir jedes
operationelle Programm eine nationale, regionale oder lokale Behdrde
oder offentliche Stelle als Bescheinigungsbehorde. Dieselbe Bescheini-
gungsbehdrde kann fiir mehrere operationelle Programme benannt
werden.

(3) Die Mitgliedstaaten konnen fiir ein operationelles Programm eine
Behorde oder offentliche Stelle als Verwaltungsbehorde benennen, die
gleichzeitig die Aufgaben der Bescheinigungsbehdrde wahrnimmt.

(4) Die Mitgliedstaaten benennen fiir jedes operationelle Programm
eine von der Verwaltungsbehdrde und der Bescheinigungsbehdrde funk-
tionell unabhéngige nationale, regionale oder lokale Behdrde oder 6f-
fentliche Stelle als Priifbehdrde. Dieselbe Priifbehérde kann fiir mehrere
operationelle Programme benannt werden.

(5) Im Falle der Fonds und im Falle des EMFF konnen, sofern der
Grundsatz der funktionellen Unabhéngigkeit gewahrt ist, die Verwal-
tungsbehorde, gegebenenfalls die Bescheinigungsbehorde und die Priif-
behorde derselben Behdrde oder offentlichen Stelle angehoren.

Wenn der Gesamtbetrag an Unterstiitzung aus den Fonds fiir ein ope-
rationelles Programm 250 000 000 EUR bzw. aus dem EMFF
100 000 000 EUR fiibersteigt, darf die Priifbehorde hingegen derselben
Behorde oder offentlichen Stelle angehdren wie die Verwaltungsbehor-
de, wenn entweder die Kommission dem Mitgliedstaat gemd den fiir
den vorherigen Programmplanungszeitraum geltenden Bestimmungen
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vor dem Zeitpunkt der Genehmigung des betreffenden operationellen
Programms mitgeteilt hat, dass sie zu dem Schluss gelangt ist, dass er
sich grundsétzlich auf den Bestdtigungsvermerk verlassen kann, oder
wenn die Kommission aufgrund der Erfahrungen aus dem vorherigen
Programmplanungszeitraum davon iiberzeugt ist, dass der institutionelle
Aufbau und die Rechenschaftspflicht der Priifbehérde angemessene Ga-
rantien fiir ihre funktionale Unabhéngigkeit und Zuverldssigkeit bieten.

(6) Die Mitgliedstaaten konnen eine oder mehrere zwischengeschal-
tete Stellen benennen, die bestimmte Aufgaben der Verwaltungs- oder
Bescheinigungsbehdrde unter der Verantwortung dieser Behorde ausfiih-
ren. Die einschldgigen Abkommen der Verwaltungs- oder Bescheini-
gungsbehdrde mit den zwischengeschalteten Stellen werden formlich
schriftlich festgehalten.

(7)  Die Mitgliedstaaten oder die Verwaltungsbehorden konnen Teile
der Verwaltung eines operationellen Programms durch ein schriftliches
Abkommen zwischen zwischengeschalteter Stelle und Mitgliedstaat
bzw. Verwaltungsbehorde an zwischengeschaltete Stellen {ibertragen
(im Folgenden "Globalzuschuss"). Die zwischengeschaltete Stelle weist
nach, dass sie solvent ist und tiber Sachkenntnis in dem betreffenden
Bereich sowie iiber die erforderliche administrative und finanzielle Leis-
tungsfahigkeit verfligt.

(8) Die Mitgliedstaaten konnen auf eigene Initiative eine Koordinie-
rungsstelle benennen, deren Aufgabe es ist, fiir die Kommission als
Ansprechpartner zu fungieren und sie zu informieren, die Tétigkeiten
der anderen einschldgigen benannten Stellen zu koordinieren und auf
die harmonisierte Anwendung des anwendbaren Rechts hinzuwirken.

(9) Der Mitgliedstaat legt die Regeln fiir seine Beziechungen zu den
Verwaltungs-, Bescheinigungs- und Priifbehérden sowie fiir deren Be-
ziehungen untereinander und zur Kommission schriftlich fest.

Artikel 124

Verfahren fiir die Benennung der Verwaltungsbehérde und der
Bescheinigungsbehorde

(1)  Der Mitgliedstaat teilt der Kommission den Zeitpunkt und die
Form der Benennung der Verwaltungsbehérde und gegebenenfalls der
Bescheinigungsbehorde, die auf geeigneter Ebene zu erfolgen hat, vor
Einreichung des ersten Antrags auf Zwischenzahlung bei der Kommis-
sion mit.

(2) Die Benennung nach Absatz 1 erfolgt auf der Grundlage eines
Berichts und eines Gutachtens einer unabhingigen Priifstelle, die bewer-
tet, ob die benannten Behorden die Kriterien fiir das interne Kontroll-
wesen, das Risikomanagement, die Verwaltungs- und Kontrolltitigkeiten
und die Uberwachung gemiB Anhang XIII erfiillen. Die unabhingige
Priifstelle ist die Priifbehdrde oder eine andere Einrichtung des o6ffent-
lichen oder privaten Rechts mit der notwendigen Priifkapazitit, die von
der Verwaltungsbehorde und gegebenenfalls von der Bescheinigungs-
behdrde unabhingig ist und ihre Tatigkeit unter Beriicksichtigung interna-
tional anerkannter Priifungsstandards ausiibt. Gelangt die unabhéngige
Priifstelle zu dem Schluss, dass der Teil des Verwaltungs- und Kontroll-
systems, der die Verwaltungsbehérde oder die Bescheinigungsbehorde
betrifft, im Wesentlichen derselbe wie im vorherigen Programmplanungs-
zeitraum ist und dass aufgrund der bisherigen im Einklang mit den ein-
schlagigen Bestimmungen der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 und der
Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 (') geleisteten Priifarbeit nachgewiesen
ist, dass die Verwaltungsbehorde oder die Bescheinigungsbehorde wih-
rend dieses Zeitraums wirksam funktioniert haben, so kann die Priifstelle
— ohne zusitzliche Priifungen vorzunehmen — den Schluss ziehen, dass
die einschldgigen Kriterien erfiillt sind.

(") Verordnung (EG) Nr. 1198/2006 des Rates vom 27. Juli 2006 iiber den
europdischen Fischereifonds (ABl. L 223 vom 15.8.2006, S. 1).
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(3)  Bei operationellen Programmen, die tiber 250 000 000 EUR Un-
terstlitzung aus den Fonds oder {iber 100 000 000 EUR Unterstiitzung
aus dem EMFF erhalten, kann die Kommission binnen eines Monats,
nachdem die Benennung nach Absatz 1 mitgeteilt wurde, den Bericht
und das Gutachten der unabhéngigen Priifstelle nach Absatz 2 sowie die
Beschreibung der fiir die Verwaltungsbehérde oder gegebenenfalls die
Bescheinigungsbehdrde vorgesehenen Aufgaben und Verfahren anfor-
dern. Die Kommission entscheidet auf der Grundlage ihrer Risikobewer-
tung, ob sie diese Unterlagen anfordern soll, wobei sie Informationen
tiber wesentliche Verdnderungen bei den fiir die Verwaltungsbehorde
oder gegebenenfalls die Bescheinigungsbehdrde vorgesehenen Aufgaben
und Verfahren gegeniiber dem vorherigen Programmplanungszeitraum
und einschlidgige Nachweise iiber deren wirksames Funktionieren be-
riicksichtigt.

Die Kommission kann binnen zwei Monaten nach Erhalt der in Unter-
absatz 1 genannten Unterlagen Anmerkungen machen. Unbeschadet des
Artikels 83 unterbricht die Priifung dieser Unterlagen nicht die Bearbei-
tung der Antrige auf Zwischenzahlungen.

(4)  Bei operationellen Programmen, die iiber 250 000 000 EUR Un-
terstiitzung aus den Fonds bzw. iiber 100 000 000 EUR Unterstiitzung
aus dem EMFF erhalten, und im Fall wesentlicher Verdnderungen bei
den fiir die Verwaltungsbehdrde oder gegebenenfalls die Bescheini-
gungsbehdrde vorgesehenen Aufgaben und Verfahrensweisen gegeniiber
dem vorherigen Programmplanungszeitraum kann der Mitgliedstaat der
Kommission auf eigene Initiative binnen zwei Monaten, nachdem die
Benennung nach Absatz 1 mitgeteilt wurde, die Unterlagen nach Absatz
3 {ibermitteln. Die Kommission macht binnen drei Monaten nach ihrem
Erhalt Anmerkungen zu diesen Unterlagen.

(5) Geht aus den vorliegenden Priifungs- und Kontrollergebnissen
hervor, dass die benannte Behorde die Kriterien nach Absatz 2 nicht
mehr erfiillt, so legt der Mitgliedstaat auf geeigneter Ebene und je nach
Schwere des Problems einen Erprobungszeitraum fest, innerhalb dessen
die erforderlichen Abhilfemafinahmen zu ergreifen sind.

Fiihrt die benannte Behorde innerhalb des von dem Mitgliedstaat fest-
gelegten Erprobungszeitraums die verlangten AbhilfemaBnahmen nicht
durch, so wird ihre Benennung von dem Mitgliedstaat auf geeigneter
Ebene aufgehoben.

Der Mitgliedstaat teilt der Kommission unverziiglich mit, wenn einer
benannten Behorde ein Erprobungszeitraum auferlegt wurde und teilt
Informationen zu dem Erprobungszeitraum mit, wenn der Erprobungs-
zeitraum nach Durchfiihrung der AbhilfemaBinahme beendet wird und
wenn die Benennung einer Behdrde aufgehoben wird. Durch die Mit-
teilung, dass einer benannten Stelle von einem Mitgliedstaat ein Erpro-
bungszeitraum auferlegt wurde, wird unbeschadet der Anwendung des
Artikels 83 die Bearbeitung von Antragen auf Zwischenzahlungen nicht
unterbrochen.

(6) Wird die Benennung einer Verwaltungs- oder Bescheinigungs-
behorde aufgehoben, so benennt der Mitgliedstaat unter Einhaltung
des Verfahrens nach Absatzes 2 eine neue Stelle, die die Aufgaben
der Verwaltungs- oder der Bescheinigungsbehdrde iibernimmt, und teilt
dies der Kommission mit.

(7) Die Kommission erldsst, um einheitliche Bedingungen fiir die
Durchfiihrung dieses Artikels zu gewihrleisten, Durchfiihrungsrechts-
akte beziiglich des Musters fiir den Bericht und das Gutachten der
unabhéngigen Priifstelle und fiir die Beschreibung der fiir die Verwal-
tungsbehdrde und gegebenenfalls die Bescheinigungsbehdrde vorgese-
henen Aufgaben und Verfahren. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden
nach dem Priifverfahren gemil3 Artikel 150 Absatz 3 erlassen.
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Artikel 125
Aufgaben der Verwaltungsbehorde

(1) Die Verwaltungsbehorde ist dafiir verantwortlich, das operatio-
nelle Programm im Einklang mit dem Grundsatz der wirtschaftlichen
Haushaltsfithrung zu verwalten.

(2) In Bezug auf die Verwaltung des operationellen Programms muss
die Verwaltungsbehorde

a) die Arbeit des Begleitausschusses nach Artikel 47 unterstlitzen und
diesem die Informationen zur Verfligung stellen, die er zur Ausfiih-
rung seiner Aufgaben bendtigt, insbesondere Daten zum Fortschritt
des operationellen Programms beim Erreichen seiner Ziele, Finanz-
daten und Daten zu Indikatoren und Etappenzielen;

b) die jdhrlichen und abschlieBenden Durchfiihrungsberichte nach Ar-
tikel 50 erstellen und sie nach Billigung durch den Begleitausschuss
der Kommission vorlegen;

¢) den zwischengeschalteten Stellen und den Begiinstigten einschligige
Informationen zur Ausfithrung ihrer Aufgaben bzw. zur Durchfiih-
rung der Vorhaben zur Verfligung stellen;

d) ein System einrichten, in dem die fiir Begleitung, Bewertung, Fi-
nanzverwaltung, Uberpriifung und Priifung aller Vorhaben benétig-
ten Daten, einschlieBlich gegebenenfalls Angaben zu den einzelnen
Teilnehmern, in elektronischer Form aufgezeichnet und gespeichert
werden konnen;

e) sicherstellen, dass die unter Buchstabe d genannten Daten erhoben,
in das unter Buchstabe d genannte System eingegeben und gespei-
chert und die Daten zu den Indikatoren nach Geschlecht aufgeglie-
dert werden, falls dies gemidBl den Anhdngen I und II der
ESF-Verordnung erforderlich ist.

(3) In Bezug auf die Auswahl der Vorhaben muss die Verwaltungs-
behorde

a) geeignete Auswahlverfahren und -kriterien aufstellen und — nach
Billigung — anwenden, die

i) sicherstellen, dass die Vorhaben zum Erreichen der spezifischen
Ziele und Ergebnisse der entsprechenden Prioritdten beitragen;

ii) nicht diskriminierend und transparent sind;

iii) den allgemeinen Grundsétzen der Artikel 7 und 8 Rechnung
tragen,;

b) sicherstellen, dass ausgewdhlte Vorhaben in den Geltungsbereich des
EMFF oder des bzw. der betreffenden Fonds und unter eine Inter-
ventionskategorie bzw. — im Fall des EMFF — einer im Rahmen
der Prioritdt oder der Priorititen des operationellen Programms iden-
tifizierten MaB3nahme zugeordnet werden kdnnen;

¢) sicherstellen, dass den Begiinstigten Unterlagen zur Verfligung ge-
stellt werden, aus denen die Bedingungen fiir die Unterstiitzung im
Rahmen der einzelnen Vorhaben, einschlielich der besonderen An-
forderungen hinsichtlich der Produkte oder Dienstleistungen, die im
Rahmen des Vorhabens zu liefern bzw. zu erbringen sind, der Fi-
nanzierungsplan und die Fristen fiir die Durchfiihrung sowie die
Anforderungen betreffend Information, Kommunikation und Sicht-
barkeit hervorgehen;

d) sich vor Genehmigung eines Vorhabens vergewissern, dass der Be-
giinstigte {iber die administrative, finanzielle und operationelle Leis-
tungsfahigkeit zur Erflillung der unter Buchstabe ¢ genannten Bedin-
gungen verfligt;
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e) sich, falls das Vorhaben bereits vor Einreichen des Antrags auf
Unterstiitzung bei der Verwaltungsbehérde begonnen wurde, ver-
gewissern, dass sdmtliche geltenden und fiir das Vorhaben relevanten
Rechtsvorschriften eingehalten wurden;

f) sicherstellen, dass Vorhaben, die fiir die Unterstiitzung aus den
Fonds oder dem EMFF ausgewdhlt wurden, keine Aktivititen um-
fassen, die zu einem Vorhaben gehdren, bei dem infolge einer Pro-
duktionsverlagerung auferhalb des Programmgebiets ein Wiederein-
zichungsverfahren gemél Artikel 71 eingeleitet wurde oder werden
sollte;

g) die Interventionskategorie bzw. — im Fall des EMFF — die MaB-
nahmen bestimmen, denen die Ausgaben fiir ein Vorhaben zuzuord-
nen sind.

(4) In Bezug auf die Finanzverwaltung und -kontrolle des operatio-
nellen Programms muss die Verwaltungsbehorde

a) iberpriifen, ob die kofinanzierten Produkte und Dienstleistungen ge-
liefert bzw. erbracht wurden, ob das Vorhaben den anwendbaren
Rechtsvorschriften, dem operationellen Programm und den Bedin-
gungen fiir die Unterstiitzung des Vorhabens geniigt und

i) ob — im Falle von Kosten, die gemidfl Artikel 67 Absatz 1
Buchstabe a zu erstatten sind — der Betrag der von den Begiins-
tigten im Zusammenhang mit diesen Kosten geltend gemachten
Ausgaben gezahlt wurde;

ii) ob — im Falle von gemill Artikel 67 Absatz 1 Unterabsatz 1
Buchstaben b bis e erstatteten Kosten — die Bedingungen fiir die
Erstattung von Ausgaben an den Begiinstigten erfiillt sind;

b) dafiir sorgen, dass die an der Durchfiihrung der Vorhaben beteiligten
Begiinstigten, deren Ausgaben auf der Grundlage der tatsdchlich
aufgewendeten forderfdhigen Ausgaben erstattet werden, fiir alle Fi-
nanzvorgidnge im Rahmen eines Vorhabens entweder ein separates
Buchfiihrungssystem oder einen geeigneten Buchfiihrungscode
verwenden;

¢) unter Beriicksichtigung der ermittelten Risiken wirksame und an-
gemessene VorbeugungsmaBinahmen gegen Betrug treffen;

d) Verfahren einfithren, durch die gewahrleistet ist, dass alle fiir einen
hinreichenden Priifpfad erforderlichen Dokumente zu Ausgaben und
Priifungen geméB Artikel 72 Buchstabe g aufbewahrt werden;

e) die Verwaltungserkldrung und die jéhrliche Zusammenfassung ge-
mifl » M6 Artikel 63 Absatz 5 Buchstaben a und b und Artikel 63
Absitze 6 und 7 der Haushaltsordnung < erstellen.

Abweichend von Unterabsatz 1 Buchstabe a kénnen in der
ETZ-Verordnung spezifische Vorschriften {iber Uberpriifungen von Ko-
operationsprogrammen festgelegt werden.

(5)  Uberpriifungen gemiB Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a um-
fassen folgende Verfahren:

a) Verwaltungspriifung aller von den Begiinstigten eingereichten An-
trige auf Ausgabenerstattung;

b) Vor-Ort-Uberpriifungen der Vorhaben.

Hiufigkeit und Umfang der Vor-Ort-Uberpriifungen sind der Hohe der
offentlichen Unterstlitzung des Vorhabens und dem Risiko angemessen,
das im Rahmen dieser Uberpriifungen und Priifungen des Verwaltungs-
und Kontrollsystems insgesamt durch die Priifbehdrde ermittelt wird.
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(6)  Vor-Ort-Uberpriifungen einzelner Vorhaben gemiB Absatz 5 Un-
terabsatz 1 Buchstabe b konnen stichprobenweise vorgenommen
werden.

(7)  Ist die Verwaltungsbehorde auch ein Begiinstigter im Sinne des
operationellen Programms, ist bei der Organisation der Uberpriifungen
gemill Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a eine angemessene Auf-
gabentrennung zu gewéhrleisten.

(8)  Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, delegierte Rechts-
akte gemdl3 Artikel 149 zur Festlegung der Regelungen zu erlassen, in
denen die Angaben iiber die Daten aufgefiihrt sind, die im Rahmen des
nach Absatz 2 Buchstabe d dieses Artikels einzurichtenden Begleitsys-
tems in elektronischer Form aufzuzeichnen und zu speichern sind.

Die Kommission erldsst Durchfiihrungsrechtsakte zur Festlegung der
technischen Spezifikationen fiir das nach Absatz 2 Buchstabe d dieses
Artikels einzurichtende System. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden
nach dem Priifverfahren gemiB3 Artikel 150 Absatz 3 erlassen.

(9) Der Kommission wird die Befugnis tibertragen, delegierte Rechts-
akte gemal Artikel 149 zur Festlegung der ausfiihrlichen Mindestanfor-
derungen an den in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe d dieses Artikels
genannten Priifpfad hinsichtlich der Fithrung der Buchfiihrungsdaten
und der Aufbewahrung der Belege auf Ebene der Bescheinigungsbehor-
de, Verwaltungsbehorde, zwischengeschalteten Stellen und Begiinstigten
zu erlassen.

(10)  Die Kommission erldsst, um einheitliche Bedingungen fiir die
Durchfithrung dieses Artikels zu gewihrleisten, Durchfiihrungsrechts-
akte beziiglich des Musters fiir die in Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe
e dieses Artikels genannte Verwaltungserkldarung. Diese Durchfiihrungs-
rechtsakte werden nach dem Beratungsverfahren gemif Artikel 150
Absatz 2 erlassen.

Artikel 126
Aufgaben der Bescheinigungsbehorde

Die fiir ein operationelles Programm zustidndige Bescheinigungsbehdrde
hat insbesondere die Aufgabe,

a) Zahlungsantrige zu erstellen, der Kommission vorzulegen und zu
bescheinigen, dass sie sich aus zuverldssigen Buchfiihrungssystemen
ergeben, auf iiberpriifbaren Belegen beruhen und von der Verwal-
tungsbehorde tiberpriift wurden;

b) die Rechnungslegung gemill » M6 Artikel 63 Absatz 5 Buchstabe a
und Artikel 63 Absatz 6 der Haushaltsordnung <« zu erstellen;

¢) zu bescheinigen, dass die Rechnungslegung vollstindig, genau und
sachlich richtig ist und die verbuchten Ausgaben dem anwendbaren
Recht geniigen und fiir Vorhaben getétigt wurden, die gemél den fiir
das betreffende operationelle Programm geltenden Kriterien zur For-
derung ausgewéhlt wurden und die dem anwendbaren Recht genii-
gen;

d) sicherzustellen, dass ein System zur elektronischen Aufzeichnung
und Speicherung der Buchfiihrungsdaten jedes Vorhabens besteht,
in dem alle zur Erstellung von Zahlungsantrigen oder der Rech-
nungslegung erforderlichen Daten erfasst sind, einschlieBlich der
wiedereinzuziechenden Betrdge, der wiedereingezogenen Betriage
und der infolge einer vollstindigen oder teilweisen Streichung des
Beitrags zu einem Vorhaben oder einem operationellen Programm
einbehaltenen Betrige;
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e) bei der Erstellung und Einreichung von Zahlungsantridgen sicher-
zustellen, dass hinreichende Angaben der Verwaltungsbehorde zu
den Verfahren und Uberpriifungen fiir Ausgaben vorliegen;

f) bei der Erstellung und Einreichung von Zahlungsantragen die Ergeb-
nisse aller von der Priifbehérde oder unter deren Verantwortung
durchgefiihrten Priifungen zu beriicksichtigen;

g) iiber die bei der Kommission geltend gemachten Ausgaben und die
an die Begiinstigten ausgezahlte entsprechende 6ffentliche Unterstiit-
zung in elektronischer Form Buch zu fiihren;

h) tiber die wiedereinzuziehenden Betrdge und die infolge einer voll-
stindigen oder teilweisen Streichung des Beitrags zu einem Vor-
haben einbehaltenen Betrige Buch zu fiihren. »C1 Die wiederein-
gezogenen Betrdge werden vor dem Abschluss des operationellen
Programms durch Abzug von dem nédchsten Zahlungsantrag dem
Haushalt der Union wieder zugefiihrt. <

Artikel 127
Aufgaben der Priifbehorde

(1)  Die Priifbehorde sorgt dafiir, dass das ordnungsgemifBe Funktio-
nieren des Verwaltungs- und Kontrollsystems des operationellen Pro-
gramms und die Vorhaben (anhand geeigneter Stichproben) auf der
Grundlage der erkldrten Ausgaben gepriift werden. Die Priifung der
erklarten Ausgaben beruht auf einer reprasentativen Auswahl und gene-
rell auf statistischen Stichprobenverfahren.

Ein nicht-statistisches Stichprobenverfahren kann aufgrund des pflicht-
gemédBen Ermessens der Priifbehdrde entsprechend den international an-
erkannten Priifungsstandards in hinreichend begriindeten Fillen und in
den Féllen zum Einsatz kommen, in denen die Anzahl der Vorhaben fiir
das Geschiftsjahr fiir den FEinsatz einer statistischen Methode nicht
ausreicht.

In diesen Fillen muss die Stichprobengrofie dafiir ausreichen, dass die
Priifbehorde einen Bestitigungsvermerk gemill »M6 Artikel 63 Ab-
satz 7 der Haushaltsordnung <« erstellen kann.

Die mit einer nicht-statistischen Methode erstellte Stichprobe deckt min-
destens 5 % der Vorhaben ab, flir die der Kommission gegeniiber Aus-
gaben in einem Geschiftsjahr erklart wurden, und 10 % der Ausgaben,
die der Kommission gegeniiber in einem Geschiftsjahr erkldrt wurden.

(2) Werden die Priifungen von einer anderen Stelle als der Priifbe-
horde vorgenommen, stellt die Priifbehorde sicher, dass diese Stelle iiber
die notwendige funktionelle Unabhingigkeit verfligt.

(3) Die Priifbehérde sorgt dafiir, dass bei der Priiftatigkeit interna-
tional anerkannte Priifungsstandards beriicksichtigt werden.

(4) Die Priifbehorde erstellt innerhalb von acht Monaten nach Ge-
nehmigung eines operationellen Programms eine Priifstrategie fiir die
Durchfiihrung der Priifungen. In der Priifstrategie werden die Priif-
methoden, das Verfahren zur Auswahl der Stichproben fiir die Priifung
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von Vorhaben und der Priifplan fiir das aktuelle und die zwei darauf-
folgenden Geschéftsjahre festgelegt. »C1 Die Priifstrategie wird von
2016 bis einschlieBlich 2024 alljahrlich aktualisiert. € Wird fiir meh-
rere operationelle Programme ein gemeinsames Verwaltungs- und Kon-
trollsystem verwendet, kann eine einzige Priifstrategie fiir alle betroffe-
nen Programme erstellt werden. Die Priifbehorde legt der Kommission
die Priifstrategie auf Anfrage vor.

(5) Die Priifbehorde erstellt

a) einen Bestitigungsvermerk gemil »M6 Artikel 63 Absatz 7 der
Haushaltsordnung «;

b) einen Kontrollbericht mit den wichtigsten Ergebnissen der gemil
Absatz 1 vorgenommenen Priifungen, einschlielich der Ergebnisse
beziiglich der im Verwaltungs- und Kontrollsystem festgestellten
Mingel, und der vorgeschlagenen und durchgefiihrten Korrekturmaf-
nahmen.

Wird fiir mehrere operationelle Programme ein gemeinsames
Verwaltungs- und Kontrollsystem verwendet, konnen die gemil3 Unter-
absatz 1 Buchstabe b erforderlichen Informationen in einem einzigen
Bericht zusammengefasst werden.

(6) Die Kommission erldsst, um einheitliche Bedingungen fiir die
Durchfiihrung dieses Artikels zu gewihrleisten, Durchfiihrungsrechts-
akte zur Festlegung von Mustern fiir die Priifstrategie, den Bestitigungs-
vermerk und den Kontrollbericht. Diese Durchfiihrungsrechtsakte wer-
den nach dem Beratungsverfahren geméf3 Artikel 150 Absatz 2 erlassen.

(7)  Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, delegierte Rechts-
akte gemif Artikel 149 zur Festlegung des Geltungsbereichs und Inhalts
von Priifungen von Vorhaben und Abschliissen und die Methoden fiir
die Auswahl der in Absatz 1 dieses Artikels genannten Stichproben von
Vorhaben zu erlassen.

(8)  Der Kommission wird die Befugnis iibertragen, delegierte Rechts-
akte gemiB Artikel 149 zur Festlegung detaillierter Regelungen fiir die
Nutzung der im Rahmen der von Bediensteten oder bevollmichtigten
Vertretern der Kommission vorgenommenen Priifungen erhobenen Da-
ten zu erlassen.

KAPITEL 1T

Zusammenarbeit mit den Priifbehorden

Artikel 128

Zusammenarbeit mit den Priifbehorden

(1) Die Kommission arbeitet mit den Priifbehérden zur Koordinie-
rung der Priifpldne und -verfahren zusammen und tauscht die Ergebnisse
der durchgefiihrten Priifungen der Verwaltungs- und Kontrollsysteme
umgehend mit diesen Behorden aus.

(2) In Fillen, in denen ein Mitgliedstaat mehrere Priifbehdrden be-
nennt, kann er zur Erleichterung dieser Zusammenarbeit eine Koordinie-
rungsstelle benennen.
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(3) Die Kommission, die Priifbehérden und gegebenenfalls die Koor-
dinierungsstelle treffen regelméBig, in der Regel mindestens jedoch —
sofern nicht anders vereinbart — einmal jdhrlich zusammen, um den
jéhrlichen Kontrollbericht, den Bestétigungsvermerk und die Priifstrate-
gie zu iiberpriifen und sich iiber andere Fragen hinsichtlich der Ver-
besserung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme auszutauschen.

TITEL 11

FINANZVERWALTUNG, RECHNUNGSLEGUNG, -PRUFUNG UND
-ANNAHME SOWIE FINANZIELLE BERICHTIGUNGEN

KAPITEL 1

Finanzverwaltung

Artikel 129

Gemeinsame Bestimmungen fiir die Zahlungen

Die Mitgliedstaaten sorgen dafiir, dass die Beglinstigten bei Abschluss
des operationellen Programms P C1 einen Betrag an 6ffentlichen Aus-
gaben erhalten haben, der mindestens dem Beitrag aus den Fonds und
dem EMFF entspricht, den die Kommission dem Mitgliedstaat gezahlt
hat. <

Artikel 130

Gemeinsame Regeln fiir die Berechnung der Zwischenzahlungen
und die Restzahlungen

(1) Die Kommission erstattet in Form von Zwischenzahlungen 90 %
des Betrages, der sich aus der Anwendung des in dem Beschluss zur
Annahme des operationellen Programms fiir die jeweilige Prioritét fest-
gelegten Kofinanzierungssatzes auf die forderfdhigen Ausgaben fiir die
Prioritdt ergibt, wie im Zahlungsantrag angegeben. Die Kommission
bestimmt die Restbetrége, die als Zwischenzahlungen zu erstatten oder
gemal Artikel 139 wieder einzuziehen sind.

(2) Der Beitrag aus den Fonds oder dem EMFF zu einer Prioritit in
Form von Zwischen- und Restzahlungen darf nicht hoher sein als

a) die in den Zahlungsantrdgen fiir die Prioritdt angegebenen forder-
féhigen offentlichen Ausgaben oder

b) der in dem Kommissionsbeschluss zur Genehmigung des operatio-
nellen Programms festgelegte Beitrag aus den Fonds oder dem
EMFF zur Prioritét,

je nach dem, welcher Beitrag niedriger ist.

Artikel 131

Zahlungsantrige

(1)  Die Zahlungsantrage enthalten fiir jede Prioritét

a) den Gesamtbetrag der forderfahigen Ausgaben, die den Begiinstigten
entstanden sind und fiir die Durchfithrung der Vorhaben getitigt
wurden, so, wie er im Rechnungsfiihrungssystem der Bescheini-
gungsbehdrde verbucht wurde;
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b) den Gesamtbetrag der offentlichen Ausgaben, die in die Durchfiih-
rung der Vorhaben geflossen sind, so, wie sie im Rechnungsfiih-
rungssystem der Bescheinigungsbehorde verbucht wurden.

Was die Betrige anbelangt, die in Zahlungsantrige fiir die Unterstiit-
zungsart nach Artikel 67 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe ¢ aufzuneh-
men sind, so enthalten die Zahlungsantrige die Elemente, die in den
nach Artikel 67 Absatz Sa erlassenen delegierten Rechtsakten vorgese-
hen sind, wobei das Muster fiir Zahlungsantrige verwendet wird, das in
den nach Absatz 6 dieses Artikels erlassenen Durchfithrungsrechtsakten
enthalten ist.

(2)  AuBer fiir Unterstiitzungsarten nach Artikel 67 Absatz 1 Unter-
absatz 1 Buchstaben b bis e dieser Verordnung, Artikel 68, 68a und 68b
dieser Verordnung, Artikel 69 Absatz 1 und Artikel 109 dieser Ver-
ordnung sowie nach Artikel 14 der ESF-Verordnung werden die in den
Zahlungsantrigen enthaltenen forderfihigen Ausgaben durch quittierte
Rechnungen oder gleichwertige Buchungsbelege nachgewiesen. Fiir
diese Unterstiitzungsarten entsprechen die in den Zahlungsantrigen ent-
haltenen Betrdge den auf der jeweils geltenden Grundlage berechneten
Kosten.

(3) Im Falle von staatlichen Beihilfen muss der Betrag des offent-
lichen Beitrags, der den in dem Zahlungsantrag enthaltenen Ausgaben
entspricht, durch die die Beihilfe gewédhrende Stelle an die Begiinstigten
gezahlt worden sein oder, wenn die Mitgliedstaaten beschlossen haben,
dass der Begiinstigte gemdB Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe a die die
Beihilfe gewidhrende Stelle ist, vom Begiinstigten an die die Beihilfe
erhaltende Stelle gezahlt worden sein.

(4) Abweichend von Absatz 1 dieses Artikels kann im Falle von
staatlichen Beihilfen der Zahlungsantrag Vorschiisse beinhalten, die
von der die Beihilfe gewéhrenden Stelle an den Begiinstigten gezahlt
werden oder, wenn die Mitgliedstaaten beschlossen haben, dass der
Begiinstigte gemil3 Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe a die die Beihilfe
gewihrende Stelle ist, vom Begiinstigten an die die Beihilfe erhaltende
Stelle gezahlt werden; hierfiir gelten die folgenden kumulativen Bedin-
gungen:

a) Diese Vorschiisse sind Gegenstand einer Garantie, die von einer
Bank oder einer anderen, in einem Mitgliedstaat niedergelassenen
Finanzeinrichtung gewihrleistet wird, oder sie sind durch ein Instru-
ment gedeckt, das von einer offentlichen Einrichtung oder dem Mit-
gliedstaat selbst als Garantie bereitgestellt wird;

b) diese Vorschiisse tliberschreiten nicht 40 % des Gesamtbetrags der
Beihilfe, die einem Begiinstigten flir ein bestimmtes Vorhaben ge-
wihrt wird, bzw. des Gesamtbetrags der Beihilfe, die der die Beihilfe
erhaltenden Stelle als Teil eines bestimmtes Vorhabens gewdéhrt
wird, wenn die Mitgliedstaaten beschlossen haben, dass der Begiins-
tigte gemdB Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe a die die Beihilfe
gewihrende Stelle ist;

c) diese Vorschiisse werden durch Ausgaben gedeckt, die von dem
Begiinstigten oder, wenn die Mitgliedstaaten beschlossen haben,
dass der Begiinstigte gemdf3 Artikel 2 Nummer 10 Buchstabe a die
die Beihilfe gewdhrende Stelle ist, von der die Beihilfe erhaltenden
Stelle bei der Durchfiihrung des Vorhabens gezahlt und durch quit-
tierte Rechnungen oder gleichwertige Buchungsbelege nachgewiesen
werden, und zwar innerhalb von drei Jahren nach dem Jahr der
Zahlung des Vorschusses oder zum 31. Dezember 2023 — je nach-
dem, welches der frithere Zeitpunkt ist.

Im Falle der Nichteinhaltung der Bedingungen geméif Unterabsatz 1
Buchstabe c ist der ndchste Zahlungsantrag entsprechend zu berichtigen.
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(5) Jeder Zahlungsantrag, der Vorschiisse der in Absatz 4 dieses
Artikels genannten Art beinhaltet, muss folgende Betrdge gesondert
ausweisen:

a) den Gesamtbetrag der Vorschusszahlungen im Rahmen des operatio-
nellen Programms,

b) den durch Ausgaben des Begiinstigten oder — wenn die Mitglied-
staaten beschlossen haben, dass der Begiinstigte gemifl Artikel 2
Nummer 10 Buchstabe a die die Beihilfe gewdhrende Stelle ist —
der die Beihilfe erhaltenden Stelle binnen drei Jahren nach Zahlung
des Vorschusses gemd3 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe ¢ gedeck-
ten Betrag sowie

c) den nicht durch Ausgaben des Begiinstigten oder — wenn die Mit-
gliedstaaten beschlossen haben, dass der Begiinstigte gemal Artikel 2
Nummer 10 Buchstabe a die die Beihilfe gewdhrende Stelle ist —
der die Beihilfe erhaltenden Stelle gedeckten Betrag, fiir den der
Dreijahreszeitraum noch nicht abgelaufen ist.

(6) Die Kommission erldsst, um einheitliche Bedingungen fiir die
Durchfiihrung dieses Artikels zu gewihrleisten, Durchfiihrungsrechts-
akte zur Festlegung des Musters fiir die Zahlungsantrige. Diese Durch-
fiihrungsrechtsakte werden nach dem Priifverfahren gemif3 Artikel 150
Absatz 3 angenommen.

Artikel 132
Zahlung an die Begiinstigten

(1)  Vorbehaltlich verfiigbarer Mittel aus der ersten oder den spéteren
Vorschusszahlungen und den Zwischenzahlungen sorgt die Verwal-
tungsbehorde dafiir, dass ein Begiinstigter den Gesamtbetrag der falligen
forderfahigen offentlichen Ausgaben vollstindig und spétestens 90 Tage
nach dem Tag der Einreichung des Auszahlungsantrags durch den Be-
giinstigten erhalt.

Es werden keine Abziige vorgenommen oder Betrdge einbehalten und es
werden keine besonderen Abgaben oder andere Abgaben gleicher Wir-
kung erhoben, die die den Begiinstigten zustehenden Betrdge verringern
wiirden.

(2) Die Zahlungsfrist gemél Absatz 1 kann durch die Verwaltungs-
behoérde in den folgenden hinreichend begriindeten Féllen unterbrochen
werden:

a) der Betrag des Auszahlungsantrags nicht fillig ist oder die geeig-
neten Belege, darunter die fiir die Uberpriifungen der Verwaltung
gemdB Artikel 125 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe a erforderli-
chen Unterlagen, nicht vorgelegt wurden;

b) in Bezug auf eine mogliche UnregelméaBigkeit mit Auswirkungen auf
die betreffenden Ausgaben eine Untersuchung eingeleitet wurde.

Der betreffende Begiinstigte wird schriftlich iiber die Unterbrechung
und die entsprechenden Griinde dafiir informiert.

Artikel 133

Verwendung des Euro

(1) Mitgliedstaaten, die den Euro zum Zeitpunkt eines Zahlungs-
antrags nicht als Wahrung eingefiihrt haben, rechnen die in ihrer Lan-
deswihrung verauslagten Ausgabenbetrige in Euro um. Diese Betrige
werden anhand des monatlichen Buchungskurses der Kommission, der
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in dem Monat gilt, in dem die Ausgaben bei der Bescheinigungsbehdrde
des betreffenden operationellen Programms verbucht wurden, in Euro
umgerechnet. Der Buchungskurs wird von der Kommission jeden Monat
elektronisch verdffentlicht.

(2)  Abweichend von Absatz 1 kénnen in der ETZ-Verordnung spezi-
fische Vorschriften liber den Zeitrahmen fiir die Umrechnung in EUR
festgelegt werden.

(3) Wird der Euro als Wahrung eines Mitgliedstaats eingefiihrt, so
wird das in Absatz 1 beschriebene Umrechnungsverfahren weiterhin auf
alle Ausgaben angewandt, die vor dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des
festen Umrechnungskurses zwischen der Landeswéhrung und dem Euro
bei der Bescheinigungsbehorde verbucht wurden.

Artikel 134

Zahlung des Vorschusses

(1) Der erste Vorschussbetrag wird in folgenden Tranchen gezahlt:

a) 2014: 1 % des Betrags, der fiir den gesamten Programmplanungs-
zeitraum fiir das operationelle Programm an Unterstiitzung aus den
Fonds und dem EMFF vorgesehen ist, oder 1,5 % des Betrags, der
fiir den gesamten Programmplanungszeitraum fiir das operationelle
Programm an Unterstiitzung aus den Fonds und dem EMFF vorgese-
hen ist, wenn ein Mitgliedstaat seit 2010 Finanzhilfen gemdfB3 Arti-
kel 122 und 143 AEUV oder aus der Europdischen Finanzstabilisie-
rungsfazilitdt (EFSF) erhalten hat oder am 31. Dezember 2013 Fi-
nanzhilfen gemif3 Artikel 136 und 143 AEUV erhilt;

b) 2015: 1 % des Betrags, der fiir den gesamten Programmplanungs-
zeitraum fiir das operationelle Programm an Unterstiitzung aus den
Fonds und dem EMFF vorgesehen ist, oder 1,5 % des Betrags, der
fiir den gesamten Programmplanungszeitraum fiir das operationelle
Programm an Unterstiitzung aus den Fonds und dem EMFF vorgese-
hen ist, wenn ein Mitgliedstaat seit 2010 Finanzhilfen gemil3 Arti-
kel 122 und 143 AEUV oder aus dem EFSF erhalten hat oder am
31. Dezember 2014 Finanzhilfen gemél Artikel 136 und 143 AEUV
erhilt;

c) 2016: 1 % des Betrags, der fiir den gesamten Programmplanungs-
zeitraum fiir das operationelle Programm an Unterstiitzung aus den
Fonds und dem EMFF vorgesehen ist.

Wird ein operationelles Programm im Jahr 2015 oder spéter angenom-
men, so werden die Tranchen der Vorjahre im Jahr der Genehmigung
gezahlt.

(la)  Zusitzlich zu den Tranchen aus Absatz 1 Buchstaben b und ¢
wird operationellen Programmen in Griechenland im Jahr 2015 wie
auch im Jahr 2016 ein zusétzlicher erster Vorschussbetrag in Hohe
von 3,5 % des Betrags, der fiir den gesamten Programmplanungszeit-
raum an Unterstiitzung aus den Fonds und dem EMFF vorgesehen ist,
ausbezahlt.

Die zusitzlichen ersten Vorschiisse gelten weder fiir Programme im
Rahmen des Ziels ,,Europdische territoriale Zusammenarbeit™ noch fiir
die besondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschiftigungsinitiative
fiir junge Menschen.

Wird bis zum 31. Dezember 2016 der Gesamtbetrag der zusétzlichen
ersten Vorschusszahlungen, die auf Grundlage dieses Absatzes in den
Jahren 2015 und 2016 an ein operationelles Programm geleistet wurden
— und zwar gegebenenfalls aufgeschliisselt nach Fonds —, nicht durch
Zahlungsantrige bei der Bescheinigungsbehorde dieses Programms ab-
gedeckt, so zahlt Griechenland der Kommission die an dieses Programm
ausbezahlten zusitzlichen ersten Vorschiisse fiir diesen Fonds in voller
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Hohe zuriick. Diese Riickzahlungen stellen keine finanzielle Berichti-
gung dar und mindern nicht die aus den Fonds oder dem EMFF geleis-
tete Unterstiitzung fiir die operationellen Programme. Die zuriickgezahl-
ten Betrdge gelten als interne zweckgebundene Einnahmen gemél Ar-
tikel 21 Absatz 3 Buchstabe ¢ der Haushaltsordnung.

(2) Von 2016 bis 2023 wird jedes Jahr vor dem 1. Juli ein Vor-
schussbetrag ausgezahlt. Dieser stellt einen Prozentsatz des fiir den ge-
samten Programmplanungszeitraum fiir das operationelle Programm vor-
gesehenen Unterstiitzungsbetrags aus den Fonds und dem EMFF dar, im
Einzelnen:

— 2016: 2 %

— 2017: 2,625 %

— 2018: 2,75 %

— 2019: 2,875 %

— 2020 bis 2023: 3 %.

(3) Bei der Berechnung des ersten Vorschussbetrags gemif3 Absatz 1
zdhlen die Betrdge aus der leistungsbezogenen Reserve, die dem ope-
rationellen Programm urspriinglich zugeordnet waren, nicht zu dem
Betrag der Unterstiitzung fiir den gesamten Programmplanungszeitraum.

Bei der Berechnung des jdhrlichen Vorschussbetrags gemdl Absatz 2
fiir die Jahre bis einschlieBlich 2020 zdhlen die Betrdge aus der leis-
tungsbezogenen Reserve, die dem operationellen Programm urspriing-
lich zugeordnet waren, nicht zu dem Betrag der Unterstiitzung fiir den
gesamten Programmplanungszeitraum.

Artikel 135

Fristen fiir die Einreichung von Antrigen auf Zwischenzahlungen
und fiir deren Auszahlung

(1) Die Bescheinigungsbehorde legt gemifl Artikel 131 Absatz 1
regelméBig einen Antrag auf Zwischenzahlung fiir die Betridge vor,
die wihrend des Geschiftsjahres in ihrem Rechnungsfithrungssystem
verbucht wurden. Allerdings kann die Bescheinigungsbehdrde — sofern
sie es flir notwendig erachtet — solche Betrdge in die Zahlungsantrige
aufnehmen, die in nachfolgenden Geschéftsjahren eingereicht werden.

(2) Die Bescheinigungsbehorde legt den letzten Antrag auf Zwi-
schenzahlung fiir das vergangene Geschiftsjahr bis zum 31. Juli vor,
auf jeden Fall aber, bevor der erste Antrag auf Zwischenzahlung fiir das
ndchste Geschéftsjahr vorgelegt wird.

(3) Der erste Antrag auf Zwischenzahlung darf erst dann gestellt
werden, wenn die Kommission iiber die Benennung der Verwaltungs-
und Bescheinigungsbehdrden gemiB Artikel 124 informiert wurde.

(4)  Fir ein operationelles Programm werden keine Zwischenzahlun-
gen vorgenommen, es sei denn, der jdhrliche Durchfiihrungsbericht
wurde der Kommission gemiB den fondsspezifischen Regelungen iiber-
mittelt.

(5)  Vorbehaltlich der Verfiigbarkeit von Haushaltsmitteln nimmt die
Kommission Zwischenzahlungen spétestens 60 Tage nach dem Datum
vor, an dem der Zahlungsantrag bei ihr eingeht.
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Artikel 136
Aufhebung der Mittelbindung

(1) Die Kommission hebt die Mittelbindung fiir Betrdge in einem
operationellen Programm auf, die nicht bis zum 31. Dezember des
dritten auf das Jahr der Mittelbindung im Rahmen des operationellen
Programms folgenden Haushaltsjahres flir die erste oder die spiteren
Vorschusszahlungen und fiir Zwischenzahlungen in Anspruch genom-
men worden sind oder fiir die kein im Einklang mit Artikel 131 er-
stellter Zahlungsantrag gemill Artikel 135 eingereicht wurde.

(2) Am 31. Dezember 2023 noch offene Mittelbindungen werden
aufgehoben, wenn der Kommission nicht bis zu dem in Artikel 141
Absatz 1 festgelegten Zeitpunkt sdmtliche gemidBl Artikel 141 Absatz
1 erforderlichen Unterlagen iibermittelt wurden.

KAPITEL 11

Rechnungslegung, -priifung und Rechnungsannahme und Abschluss
von operationellen Programmen sowie Aussetzung von Zahlungen

Abschnitt I

Rechnungslegung, -priifung und -annahme

Artikel 137
Rechnungslegung

(1)  Die Rechnungslegung nach M6 Artikel 63 Absatz 5 Buchstabe
a und Artikel 63 Absatz 6 der Haushaltsordnung <« wird der Kommis-
sion fiir jedes operationelle Programm vorgelegt. Die Rechnungslegung
deckt das gesamte Geschiftsjahr ab und enthélt fiir jede Prioritit und,
sofern zutreffend, fiir jeden Fonds und fiir jede Regionenkategorie

a) den Gesamtbetrag der forderfahigen Ausgaben, die in den Rech-
nungsfithrungssystemen der Bescheinigungsbehorde verbucht wurden
und in den der Kommission in Ubereinstimmung mit Artikel 131
und Artikel 135 Absatz 2 bis zum 31. Juli nach Abschluss des
Geschiftsjahres vorgelegten Zahlungsantrdgen enthalten sind, den
Gesamtbetrag der bei der Durchfiihrung der Vorhaben angefallenen
Offentlichen Ausgaben und der Gesamtbetrag der entsprechenden
Zahlungen an Beglinstigte gemd3 Artikel 132 Absatz 1;

b) die wihrend des Geschiftsjahres einbehaltenen und wiedereinge-
zogenen Betrige, die am Ende des Geschiftsjahres wiedereinzuzie-
henden Betrige, die Wiedereinziehungen geméal Artikel 71 sowie die
nicht wiedereinziehbaren Betrége;

¢) die Betrage der Programmbeitrdge, die an Finanzinstrumente nach
Artikel 41 Absatz 1 gezahlt wurden, und Vorschiisse auf staatliche
Beihilfezahlungen nach Artikel 131 Absatz 4;

d) fir jede Prioritdt eine Abstimmung der gemdB Buchstabe a auf-
gefiihrten Ausgaben mit den fiir dasselbe Geschiftsjahr in Zahlungs-
antrdgen geltend gemachten Ausgaben, mit einer Erklarung etwaiger
Abweichungen.
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(2)  Werden Ausgaben, die zuvor in einem Antrag auf Zwischenzah-
lung fiir das Geschiftsjahr ausgewiesen wurden, aufgrund einer laufen-
den Bewertung ihrer Recht- und OrdnungsmiBigkeit nicht in der Rech-
nungslegung eines Mitgliedstaats ausgewiesen, so konnen die gesamten
Ausgaben oder ein Teil davon — sofern als recht- und ordnungsmaBig
befunden — in einen Antrag auf Zwischenzahlung fiir ein nachfolgendes
Geschiftsjahr aufgenommen werden.

(3) Die Kommission erldsst, um einheitliche Bedingungen fiir die
Durchfiihrung dieses Artikels zu gewihrleisten, Durchfiihrungsrechts-
akte zur Festlegung eines Musters fiir den Abschluss nach diesem Ar-
tikel. Diese Durchfiihrungsrechtsakte werden nach dem Priifverfahren
gemil Artikel 150 Absatz 3 erlassen.

Artikel 138

Einreichung von Informationen

Ab 2016 und bis einschlieBlich 2025 reichen die Mitgliedstaaten fiir
jedes Jahr innerhalb der in ™ M6 Artikel 63 Absatz 5 und Artikel 63
Absatz 7 Unterabsatz 2 der Haushaltsordnung <« genannten Frist die in
selbigem Artikel genannten Unterlagen ein, und zwar

a) die Rechnungslegung nach Artikel 137 Absatz 1 dieser Verordnung
fiir das vorangegangene Geschéftsjahr;

b) die Verwaltungserkldrung und die jahrliche Zusammenfassung nach
Artikel 125 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe e dieser Verordnung
fiir das vorangegangene Geschiftsjahr;

¢) den Bestitigungsvermerk und den Kontrollbericht nach Artikel 127
Absatz 5 Unterabsatz 1 Buchstaben a und b dieser Verordnung fiir
das vorangegangene Geschiftsjahr.

Artikel 139

Priifung und Annahme der Rechnungslegung

(1) Die Kommission priift die von dem Mitgliedstaat nach Artikel 138
eingereichten Unterlagen. Der Mitgliedstaat erteilt auf Antrag der Kom-
mission alle erforderlichen zuséitzlichen Informationen, damit die Kom-
mission bis zu dem in Artikel 84 genannten Zeitpunkt ermitteln kann,
ob die Rechnungslegung vollstindig, genau und sachlich richtig ist.

(2) Die Kommission nimmt die Rechnungslegung an, sofern sie zu
dem Schluss gelangt, dass diese vollstdndig, genau und sachlich richtig
ist. Die Kommission kommt zu diesem Schluss, wenn die Priifbeh6rde
einen uneingeschriankten Bestitigungsvermerk hinsichtlich der Vollstén-
digkeit, Genauigkeit und sachlichen Richtigkeit der Rechnungslegung
erteilt hat, es sei denn, der Kommission liegen spezifische Nachweise
vor, wonach der fiir die Rechnungslegung erteilte Bestéitigungsvermerk
nicht zuverléssig ist.

(3) Die Kommission unterrichtet den Mitgliedstaat bis zu dem in
Artikel 84 genannten Zeitpunkt, ob sie die Rechnungslegung annimmt.

(4) Kann die Kommission aus Griinden, die einem Mitgliedstaat zu-
zurechnen sind, die Rechnungslegung nicht bis zu der in Artikel 84 ge-
nannten Frist annehmen, informiert sie die Mitgliedstaaten unter Angabe
der Griinde in Ubereinstimmung mit Absatz 2 dieses Artikels und teilt
ihnen die Mallnahmen mit, die getroffen werden miissen, sowie den
Zeitraum fiir ihren Abschluss. Nach Ablauf des Zeitraums fiir die voll-
stindige Durchfiihrung dieser MaBnahmen teilt die Kommission dem
Mitgliedstaat mit, ob sie die Rechnungslegung annehmen kann.
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(5) Fragen im Zusammenhang mit der Recht- und Ordnungsmafig-
keit der zugrundeliegenden Transaktionen in Bezug auf die in der Rech-
nungslegung verbuchten Ausgaben werden fiir die Zwecke der An-
nahme der Rechnungslegung durch die Kommission nicht beriicksich-
tigt. Unbeschadet der Artikel 83 und 142 bewirken die Verfahren der
Rechnungspriifung und Annahme der Rechnungslegung keine Unterbre-
chung der Bearbeitung von Antridgen auf Zwischenzahlungen und keine
Aussetzung der Zahlungen.

(6) Die Kommission berechnet anhand der angenommenen Rech-
nungslegung den den Fonds und dem EMFF fiir das Geschéftsjahr in
Rechnung zu stellenden Betrag und die daraus folgenden Anpassungen
der Zahlungen an den Mitgliedstaat. Dabei beriicksichtigt die Kommis-
sion

a) die in Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe a genannten Betrdge, auf die
der Kofinanzierungssatz der jeweiligen Prioritidt anzuwenden ist;

b) den Gesamtbetrag der von der Kommission im Geschiftsjahr getitig-
ten Zahlungen, der sich zusammensetzt aus

1) dem Betrag der von der Kommission gemaf Artikel 130 Absatz 1
und Artikel 24 vorgenommenen Zwischenzahlungen und

ii) dem Betrag des geméal Artikel 134 Absatz 2 gezahlten jéhrlichen
Vorschusses.

(7)  Nach Durchfiihrung der Berechnung geméll Absatz 6 rechnet die
Kommission die entsprechenden jahrlichen Vorschiisse ab und zahlt alle
zusitzlich félligen Betrdge innerhalb von 30 Tagen nach Annahme der
Rechnungslegung. Ist ein Betrag von dem Mitgliedstaat wieder einzuzie-
hen, so stellt die Kommission hierfiir eine Einziehungsanordnung aus,
die — sofern moglich — mittels Verrechnung mit Betrdgen, die dem
Mitgliedstaat im Rahmen nachfolgender Zahlungen fiir dasselbe opera-
tionelle Programm noch geschuldet werden, durchgefithrt wird.
» C1 Eine solche Wiedereinziehung stellt keine finanzielle Berichti-
gung dar und mindert nicht die aus den Fonds und dem EMFF geleis-
tete Unterstiitzung fiir das operationelle Programm. < Der wiedereinge-
zogene Betrag gilt als zweckgebundene Einnahme gemdB Artikel 177
Absatz 3 der Haushaltsordnung.

(8) Nimmt die Kommission nach Anwendung des Verfahrens des
Absatzes 4 die Rechnungslegung nicht an »C1 , legt sie anhand der
verfiigbaren Informationen und im Einklang mit Absatz 6 den den
Fonds fiir das Geschiftsjahr in Rechnung zu stellenden Betrag fest
und informiert den Mitgliedstaat entsprechend. Wird diese Zustimmung
nicht erteilt, erldsst die Kommission im Wege eines Durchfiihrungs-
rechtsakts einen Beschluss, in dem der den Fonds und dem EMFF fiir
das Geschiftsjahr in Rechnung zu stellende Betrag festgelegt wird. Ein
solcher Beschluss stellt keine finanzielle Berichtigung dar und mindert
nicht die aus den Fonds und dem EMFF geleistete Unterstiitzung fiir das
operationelle Programm. <« Auf der Grundlage des Beschlusses nimmt
die Kommission im Einklang mit Absatz 7 Anpassungen an den Zah-
lungen an die Mitgliedstaaten vor.

(9) Die Annahme der Rechnungslegung durch die Kommission oder
ein von der Kommission nach Absatz 8 dieses Artikels erlassener Be-
schluss ldsst die Vornahme von finanziellen Berichtigungen nach den
Artikeln 144 und 145 unberiihrt.
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(10)  Unbeschadet der Artikel 144 und 145 konnen die Mitgliedstaa-
ten zu Unrecht gezahlte Betrdge, die nach Vorlage des Rechnungs-
abschlusses entdeckt werden, durch entsprechende Anpassungen an
der Rechnungslegung fiir das Geschéftsjahr, in dem die UnregelmafBig-
keit entdeckt wurde, ersetzen.

Artikel 140

Verfiighbarkeit von Dokumenten

(1)  Unbeschadet der Vorschriften {iber staatliche Beihilfen
» C1 sorgt die Verwaltungsbehorde dafiir, dass der Kommission und
dem Europidischen Rechnungshof auf Anfrage alle Dokumente im Zu-
sammenhang mit Ausgaben, die aus den Fonds und dem EMFF unter-
stiitzt werden <, zu Vorhaben, deren forderfihige Gesamtausgaben un-
ter 1000000 EUR betragen, drei Jahre lang zur Verfligung stehen,
gerechnet ab dem 31. Dezember des Jahres, in dem die Rechnungs-
legung, in der die Ausgaben fiir das Vorhaben verbucht wurden, vor-
gelegt wurde.

Fiir alle nicht in Unterabsatz 1 genannten Vorhaben gilt, dass sdmtliche
Dokumente fiir zwei Jahre zur Verfiigung gestellt werden, gerechnet ab
dem 31. Dezember des Jahres, in dem die Rechnungslegung, in der die
letzten Ausgaben fiir das abgeschlossene Vorhaben verbucht wurden,
vorgelegt wurde.

Eine Verwaltungsbehérde kann beschlieBen, die Vorschrift gemifs Un-
terabsatz 2 auf Vorhaben anzuwenden, deren forderfihige Gesamtaus-
gaben unter 1 000 000 EUR betragen.

Durch Gerichtsverfahren oder auf hinreichend begriindetes Ersuchen der
Kommission wird die in Unterabsatz 1 oder 2 genannte Frist unterbro-
chen.

(2) Die Verwaltungsbehorde unterrichtet die Begiinstigten {iber das
Anfangsdatum des Zeitraums nach Absatz 1.

(3) Die Dokumente miissen entweder im Original, als beglaubigte
Kopien der Originale oder auf allgemein iiblichen Datentrdgern (gilt
auch fiir elektronische Versionen der Originaldokumente und fiir Doku-
mente, die ausschlieBlich in elektronischer Form bestehen) vorliegen.
» M6 Liegen Dokumente im Einklang mit dem Verfahren nach Absatz
5 auf allgemein iiblichen Datentrdgern vor, so sind keine Originaldoku-
mente erforderlich. «

(4) Die Dokumente miissen in einer Form aufbewahrt werden, die die
Identifizierung der Personen, die sie betreffen, nur so lange ermdglicht,
wie es fiir den Zweck, fiir den die Daten erhoben wurden oder weiter-
verarbeitet werden, erforderlich ist.

(5) Das Verfahren fiir die Bescheinigung der Ubereinstimmung von
auf allgemein akzeptierten Datentrigern gespeicherten Dokumenten mit
den Originalen wird von den nationalen Behorden festgelegt und muss
die Gewdhr bieten, dass die aufbewahrten Fassungen den nationalen
Rechtsvorschriften entsprechen und fiir Priifungszwecke zuverldssig
sind.

(6) Liegen Dokumente nur in elektronischer Form vor, so miissen die
verwendeten Computersysteme anerkannten Sicherheitsstandards genii-
gen, die gewihrleisten, dass die gespeicherten Dokumente den nationa-
len Rechtsvorschriften entsprechen und fiir Priifungszwecke zuverldssig
sind.
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Abschnitt 11

Abschluss der operationellen programme

Artikel 141
Vorlage der Abschlussdokumente und Restzahlung

(1)  Zusitzlich zu den in Artikel 138 genannten Dokumenten reichen
die Mitgliedstaaten fiir das letzte Geschéftsjahr, das vom 1. Juli 2023
bis zum 30. Juni 2024 lduft, einen abschliefenden Durchfithrungsbericht
fiir das operationelle Programm oder den letzten jahrlichen Durchfiih-
rungsbericht fiir das aus dem EMFF unterstiitzte operationelle Pro-
gramm ein.

(2) Die Restzahlung wird spitestens drei Monate nach Annahme des
Rechnungsabschlusses des letzten Geschéftsjahres oder einen Monat
nach Annahme des abschlieBenden Durchfiihrungsberichts vorgenom-
men, je nachdem, welches dieser Ereignisse spéter eintritt.

Abschnitt II1

Aussetzung von zahlungen

Artikel 142

Aussetzung von Zahlungen

(1) Die Zwischenzahlungen auf Ebene der Priorititen oder der ope-
rationellen Programme kénnen von der Kommission ganz oder teilweise
ausgesetzt werden, wenn mindestens eine der folgenden Voraussetzun-
gen erfiillt ist:

a) das Verwaltungs- und Kontrollsystem fiir das operationelle Pro-
gramm weist einen gravierenden Mangel auf, der ein Risiko fiir
den fiir das operationelle Programm gezahlten Unionsbeitrag darstellt
und fiir den keine Korrekturmafnahmen getroffen wurden;

b) die Ausgaben stehen in einem Zahlungsantrag mit einer Unregel-
méiBigkeit in Zusammenhang, die schwerwiegende finanzielle Aus-
wirkungen nach sich zieht und die nicht behoben wurde;

¢) der Mitgliedstaat hat es versdumt, die erforderlichen Schritte zur
Bereinigung einer Situation zu unternehmen, die zu einer Zahlungs-
unterbrechung gemil Artikel 83 gefiihrt hat;

d) das Begleitsystem oder die Angaben zu den gemeinsamen und spezi-
fischen Indikatoren weisen beziiglich Qualitit und Zuverldssigkeit
einen gravierenden Mangel auf;

e) es werden keine Mallnahmen durchgefiihrt, um eine Ex-ante-Kon-
ditionalitdt nach Mallgabe der Bedingungen in Artikel 19 zu erfiillen;

f) die Leistungsiiberpriifung fiir eine Prioritét ergibt, dass die in Bezug
auf Finanzindikatoren und Outputindikatoren sowie wichtige Durch-
fihrungsschritte festgelegten Etappenziele des Leistungsrahmens ent-
sprechend den Bedingungen nach Artikel 22 erheblich verfehlt
wurden.
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In den fondsspezifischen Regelungen fiir den EMFF konnen spezifische
Grundregeln fiir die Zahlungsaussetzung festgehalten werden, die sich
auf die Nichteinhaltung von im Rahmen der Gemeinsamen Fischerei-
politik geltenden Regelungen beziehen, wobei die Zahlungsaussetzung
der Art, dem Schweregrad, der Dauer und der Héaufigkeit der Nicht-
einhaltung angemessen sein muss.

(2) Die Kommission kann die vollstindige oder teilweise Aussetzung
der Zwischenzahlungen mittels Durchfiihrungsrechtsakten erst beschlie-
Ben, nachdem sie dem Mitgliedstaat die Moglichkeit gegeben hat, sich
zu dufern.

(3) Die Kommission hebt die vollstindige oder teilweise Aussetzung
der Zwischenzahlungen auf, wenn der Mitgliedstaat die fiir die Auf-
hebung der Aussetzung erforderlichen Maflnahmen getroffen hat.

KAPITEL 111

Finanzielle Berichtigungen

Abschnitt I

Finanzielle berichtigungen durch die mitglied-
staaten

Artikel 143

Finanzielle Berichtigungen durch die Mitgliedstaaten

(1)  Es obliegt in erster Linie den Mitgliedstaaten, UnregelméBigkei-
ten zu untersuchen, die erforderlichen finanziellen Berichtigungen vor-
zunehmen und die Wiedereinziehungen zu betreiben. Im Falle einer
systembedingten UnregelmdBigkeit umfassen die Untersuchungen des
Mitgliedstaats alle moglicherweise betroffenen Vorhaben.

(2) Die Mitgliedstaaten nehmen die finanziellen Berichtigungen vor,
die aufgrund der im Rahmen von Vorhaben oder operationellen Pro-
grammen festgestellten vereinzelten oder systembedingten Unregel-
maBigkeiten notwendig sind. Finanzielle Berichtigungen bestehen in
der vollstindigen oder teilweisen Streichung des o6ffentlichen Beitrags
zu einem Vorhaben oder operationellen Programm. Der Mitgliedstaat
beriicksichtigt Art und Schweregrad der UnregelmiBigkeiten sowie
den den Fonds oder dem EMFF entstandenen finanziellen Verlust und
nimmt angemessene Korrekturen vor. »C1 Finanzielle Berichtigungen
werden im Abschluss fiir das Geschéftsjahr verbucht, in dem die Strei-
chung beschlossen wurde. <

(3) Der gemid3 Absatz 2 gestrichene Beitrag aus den Fonds oder dem
EMFF darf von dem Mitgliedstaat vorbehaltlich Absatz 4 wieder fiir das
betroffene operationelle Programm eingesetzt werden.

(4) Der gemill Absatz 2 gestrichene Beitrag darf weder fiir die Vor-
haben, auf die sich die Korrektur bezog, noch — im Fall einer finan-
ziellen Berichtigung aufgrund einer systembedingten UnregelméBigkeit
— fiir Vorhaben wieder eingesetzt werden, bei denen die systembedingte
UnregelméBigkeit aufgetreten ist.

(5) In den fondsspezifischen Regelungen fiir den EMFF konnen spe-
zielle Grundlagen fiir finanziellen Berichtigungen durch die Mitglied-
staaten im Zusammenhang mit der Nichteinhaltung der nach der Ge-
meinsamen Fischereipolitik geltenden Regeln festgehalten werden, die
im Hinblick auf die Art, Schwere, Dauer und das wiederholte Auftreten
der Nichteinhaltung verhéltnisméBig sein miissen.
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Abschnitt 11

Finanzielle berichtigungen durch die kommis-
sion

Artikel 144

Kriterien fiir finanzielle Berichtigungen

(1) Die Kommission kann finanzielle Berichtigungen mittels Durch-
fiihrungsrechtsakten vornehmen, indem sie den Unionsbeitrag zu einem
operationellen Programm gemél Artikel 85 ganz oder teilweise streicht,
wenn sie nach der notwendigen Untersuchung zu dem Schluss gelangt,
dass

a) ein gravierender Mangel bei der wirksamen Funktionsweise des
Verwaltungs- und Kontrollsystems fiir das operationelle Programm
vorliegt, der ein Risiko fiir den bereits fiir das Programm gezahlten
Unionsbeitrag darstellt;

b) ein Mitgliedstaat vor Einleitung des Korrekturverfahrens nach die-
sem Absatz seinen Verpflichtungen gemél Artikel 143 nicht nach-
gekommen ist;

¢) die in einem Zahlungsantrag geltend gemachten Ausgaben mit Un-
regelméBigkeiten behaftet sind und vom Mitgliedstaat vor Einleitung
des Korrekturverfahrens nach diesem Absatz nicht berichtigt wurden.

Die Kommission legt die Hohe der finanziellen Berichtigungen anhand
der jeweils ermittelten UnregelméBigkeiten fest, wobei sie beriicksich-
tigt, ob eine UnregelméBigkeit systembedingt ist. Ist der Betrag der mit
UnregelméBigkeiten behafteten Ausgaben, die im Rahmen der Fonds
oder des EMFF geltend gemacht wurden, nicht genau zu quantifizieren,
so kann die Kommission einen Pauschalsatz festlegen oder eine extra-
polierte finanzielle Berichtigung vornehmen.

(2) Die Kommission setzt die Korrektur geméll Absatz 1 unter Be-
rlicksichtigung des Grundsatzes der VerhéltnisméBigkeit und nach Mafi3-
gabe der Art und des Schweregrads der UnregelmiBigkeit sowie des
Umfangs und der finanziellen Auswirkungen der in dem Verwaltungs-
und Kontrollsystem fiir das operationelle Programm festgestellten Mén-
gel fest.

(3)  Stiitzt die Kommission ihre Stellungnahme auf die Berichte kom-
missionsexterner Priifer, so trifft sie ihre eigene Schlussfolgerung in
Bezug auf die finanziellen Auswirkungen erst, nachdem sie die von
dem betreffenden Mitgliedstaat gemal Artikel 143 Absatz 2 getroffenen
MaBnahmen, die gemiB Artikel 122 Absatz 3 vorgelegten Benachrich-
tigungen und alle Antworten des betreffenden Mitgliedstaats gepriift hat.

(4)  Stellt die Kommission gemdl Artikel 22 Absatz 7 infolge der
Uberpriifung des abschlieBenden Durchfithrungsberichts des operationel-
len Programms fiir die Fonds bzw. des letzten jahrlichen Durchfiih-
rungsberichts fir den EMFF fest, dass die im Leistungsrahmen fest-
gelegten Ziele erheblich verfehlt wurden, so kann sie hinsichtlich der
betroffenen Prioritidten mittels Durchfithrungsrechtsakten finanzielle Be-
richtigungen vornehmen.

(5) Kommt ein Mitgliedstaat seinen Verpflichtungen gemil Arti-
kel 95 nicht nach, so kann die Kommission je nach Schweregrad der
Nichteinhaltung dieser Verpflichtungen eine finanzielle Berichtigung
vornehmen, indem sie den Beitrag aus den Fonds oder dem EMFF
fiir den betroffenen Mitgliedstaat ganz oder teilweise streicht.
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(6) Der Kommission wird die Befugnis {iibertragen, gemil Arti-
kel 149 delegierte Rechtsakte zu erlassen, um genaue Vorschriften
iiber die Kriterien fiir die Feststellung gravierender Méngel bei der
wirksamen Funktionsweise von Verwaltungs- und Kontrollsystemen,
einschlieBlich der wichtigsten Arten solcher Miéngel, die Kriterien fiir
die Bestimmung der Hohe der vorzunehmenden finanziellen Berichti-
gung und die Kriterien fiir die Anwendung von Pauschalsétzen oder
extrapolierter finanzieller Berichtigungen festzulegen.

(7)  In den fondsspezifischen Regelungen fiir den EMFF konnen spe-
zifische Grundregeln fiir finanzielle Berichtigungen durch die Kommis-
sion festgehalten werden, die sich auf die Nichteinhaltung von im Rah-
men der Gemeinsamen Fischereipolitik geltenden Regelungen beziehen,
wobei die finanziellen Berichtigungen der Art, dem Schweregrad, der
Dauer und der Héufigkeit der Nichteinhaltung angemessen sein miissen.

Artikel 145

Verfahren

(1) Bevor die Kommission eine finanzielle Berichtigung beschlieft,
eroffnet sie das Verfahren, indem sie den Mitgliedstaat iiber ihre vor-
laufigen Schlussfolgerungen in Kenntnis setzt und ihn auffordert, sich
binnen zwei Monaten zu duflern.

(2) Wenn die Kommission eine extrapolierte oder pauschale finan-
zielle Berichtigung vorschldgt, erhdlt der Mitgliedstaat Gelegenheit,
durch eine Priifung der betreffenden Unterlagen nachzuweisen, dass
der tatsichliche Umfang der UnregelmiBigkeit geringer war als von
der Kommission veranschlagt. In Abstimmung mit der Kommission
kann der Mitgliedstaat den Umfang dieser Priifung auf einen angemes-
senen Anteil oder eine Stichprobe in den betreffenden Unterlagen be-
grenzen. AuBer in hinreichend begriindeten Fillen wird fiir diese Prii-
fung eine Frist von bis zu zwei weiteren Monaten ab dem Ende der in
Absatz 1 genannten Zweimonatsfrist eingerdumt.

(3) Die Kommission beriicksichtigt sdmtliches Beweismaterial, das
der Mitgliedstaat ihr innerhalb der in den Absétzen 1 und 2 genannten
Fristen vorlegt.

(4) Erhebt der Mitgliedstaat Einwédnde gegen die vorldufigen
Schlussfolgerungen der Kommission, so wird er von der Kommission
zu einer Anhdrung eingeladen, damit gewéhrleistet ist, dass der Kom-
mission alle Informationen und Anmerkungen vorliegen, auf deren
Grundlage sie Schlussfolgerungen beziiglich der Vornahme der finan-
ziellen Berichtigung treffen kann.

(5) Im Falle einer Einigung kann der Mitgliedstaat unbeschadet des
Absatzes 7 dieses Artikels die betreffenden Fonds oder den EMFF
gemil Artikel 143 Absatz 3 wieder einsetzen.

(6)  Zur Vornahme der finanziellen Berichtigung erldsst die Kommis-
sion mittels Durchfiihrungsrechtsakten einen Beschluss, und zwar bin-
nen sechs Monaten nach dem Datum der Anhérung oder nach Eingang
der zusitzlichen Informationen, falls der Mitgliedstaat sich wahrend der
Anhorung dazu bereit erklért hatte, solche vorzulegen. Die Kommission
beriicksichtigt alle Informationen und Anmerkungen, die ihr im Zuge
des Verfahrens iibermittelt wurden. Findet keine Anhérung statt, so
beginnt die Sechsmonatsfrist zwei Monate nach dem Datum des hierzu
von der Kommission versandten Einladungsschreibens.
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(7)  Deckt die Kommission in Wahrnehmung ihrer Zustindigkeiten
nach Artikel 75 oder der Europdische Rechnungshof UnregelmifBigkei-
ten auf, die gravierende Méngel in der effektiven Funktionsweise der
Verwaltungs- und Kontrollsysteme erkennen lassen, wird die sich daraus
ergebende finanzielle Berichtigung durch eine entsprechende Kiirzung
der Unterstiitzung aus den Fonds oder dem EMFF fiir das operationelle
Programm vorgenommen.

Der erste Unterabsatz gilt nicht im Falle eines gravierenden Mangels bei
der wirksamen Funktionsweise eines Verwaltungs- und Kontrollsystems,
der vor dem Datum der Aufdeckung durch die Kommission oder den
Europdischen Rechnungshof:

a) in der Zuldssigkeitserkldrung, dem jéhrlichen Kontrollbericht oder
dem Bestitigungsvermerk, die der Kommission in Ubereinstimmung
mit M6 Artikel 63 Absitze 5, 6 und 7 der Haushaltsordnung <
vorgelegt wurden, oder in anderen der Kommission vorgelegten
Priifberichten der Priifbehorden festgestellt wurde und gegen den
angemessene MaBnahmen ergriffen wurden oder

b) gegen den der Mitgliedstaat eine geeigneten Abhilfemalnahmen er-
griffen hat.

Grundlage fiir die Bewertung der gravierenden Mingel bei der Funk-
tionsweise der Verwaltungs- und Kontrollsysteme sind das geltende
Recht zum Zeitpunkt der Vorlage der relevanten Verwaltungserkldrun-
gen, jahrlichen Kontrollberichte und Bestétigungsvermerke.

Bei der Entscheidung iiber eine finanzielle Berichtigung hat die Kom-
mission auf Folgendes zu achten:

a) Sie wahrt den Grundsatz der VerhéltnisméBigkeit, indem sie Art und
Schweregrad des gravierenden Mangels bei der Funktionsweise des
Verwaltungs- und Kontrollsystems und seine finanziellen Auswir-
kungen auf den Haushalt der Union beriicksichtigt.

b) Fiir die Vornahme einer pauschalen oder extrapolierten Korrektur
beriicksichtigt sie weder mit UnregelméBigkeiten behaftete Aus-
gaben, die bereits von dem Mitgliedstaat entdeckt worden sind und
fiir die Anpassungen am Rechnungsabschluss gemifl Artikel 139
Absatz 10 vorgenommen wurden, noch Ausgaben, die einer laufen-
den Bewertung ihrer Recht- und OrdnungsmiBigkeit nach Artikel 137
Absatz 2 unterliegen.

¢) Sie beriicksichtigt die von dem Mitgliedstaat an den Ausgaben vor-
genommenen pauschalen oder extrapolierten Korrekturen aufgrund
anderer gravierender Méngel, die der Mitgliedstaat bei der Bestim-
mung des Restrisikos fiir den Haushalt der Union entdeckt hat.

(8) In den fondsspezifischen Regelungen fiir den EMFF konnen wei-
tere Verfahrensregelungen fiir finanzielle Berichtigungen geméifl Arti-
kel 144 Absatz 7 festgehalten werden.

Artikel 146
Verpflichtungen der Mitgliedstaaten

Eine finanzielle Berichtigung durch die Kommission beriihrt nicht die
Verpflichtungen des Mitgliedstaats, Wiedereinziehungen gemill Arti-
kel 143 Absatz 2 dieser Verordnung zu betreiben und die staatlichen
Beihilfen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV und Artikel 14 der
Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates (') zuriickzufordern.

(") Verordnung (EG) Nr. 659/1999 des Rates vom 22. Mirz 1999 iiber beson-

dere Vorschriften fir die Anwendung von Artikel 93 des EG-Vertrags
(ABL. L 83 vom 27.3.1999, S. 1).
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Artikel 147
Riickzahlung

»C1 (1) Jede Riickzahlung an den Haushalt der Union hat vor dem
Filligkeitsdatum zu erfolgen, das in der gema3 »M6 Artikel 98 der
Haushaltsordnung <« ausgestellten Einziehungsanordnung angegeben
ist. « Dieses Filligkeitsdatum ist der letzte Tag des zweiten Monats,
der auf den Monat folgt, in dem die Einziehungsanordnung erlassen
wurde.

(2)  Wird die Riickzahlung verspitet geleistet, so werden fiir die Zeit
zwischen dem genannten Filligkeitsdatum und dem Tag der tatsdch-
lichen Zahlung Verzugszinsen berechnet. Diese Zinsen werden nach
Mafigabe des Satzes berechnet, den die Europidische Zentralbank am
ersten Werktag des Monats, in den der Filligkeitstermin fallt, fiir ihre
Kapitalrefinanzierungsoperationen anwendet, zuziiglich eineinhalb Pro-
zentpunkten.

TITEL III
ANGEMESSENE KONTROLLE OPERATIONELLER PROGRAMME

Artikel 148

Angemessene Kontrolle operationeller Programme

(1) Die Vorhaben, bei denen die gesamten forderfihigen Ausgaben
400 000 EUR fiir den EFRE und den Kohisionsfonds, 300 000 EUR fiir
den ESF bzw. 200 000 EUR fiir den EMFF nicht iibersteigen, werden
vor Vorlage des Rechnungsabschlusses, in dem die letzten Ausgaben fiir
das abgeschlossene Vorhaben verbucht wurden, maximal einer Priifung
unterzogen, die entweder von der Priifbehorde oder der Kommission
durchgefiihrt wird. Andere Vorhaben werden entweder von der Priifbe-
horde oder der Kommission vor Vorlage des Rechnungsabschlusses, in
dem die letzten Ausgaben fiir das abgeschlossene Vorhaben verbucht
wurden, maximal einer Priifung pro Geschiftsjahr unterzogen. Die Vor-
haben werden in einem Jahr, in dem der Europdische Rechnungshof
bereits eine Priifung durchgefiihrt hat, weder von der Kommission
noch von der Priifbehdrde einer Priifung unterzogen, sofern die Ergeb-
nisse der Priiftatigkeit, die vom Europdischen Rechnungshof fiir solche
Vorhaben durchgefiihrt wurde, von der Priifbehdrde oder der Kommis-
sion zur Erflillung ihrer jeweiligen Aufgaben genutzt werden kdnnen.

Abweichend von Unterabsatz 1 koénnen Vorhaben, bei denen die ge-
samten forderfahigen Ausgaben einen Betrag zwischen 200 000 EUR
und 400 000 EUR fiir den EFRE und den Kohisionsfonds, zwischen
150 000 EUR und 300000 EUR fiir den ESF bzw. zwischen
100 000 EUR und 200 000 EUR fiir den EMFF ausmachen, mehr als
einer Priifung unterzogen werden, wenn die Priifbehérde aufgrund
pflichtgemdBen Ermessens zu dem Schluss gelangt, dass es nicht mog-
lich ist, einen Bestitigungsvermerk auf der Grundlage statistischer oder
nicht-statistischer Stichprobenverfahren nach Artikel 127 Absatz 1 zu
erteilen oder erstellen, ohne mehr als eine Priifung des betreffenden
Vorhabens durchzufiihren.

(2) In Bezug auf operationelle Programme, bei denen dem jlingsten
Bestitigungsvermerk zufolge kein Hinweis auf erhebliche Méngel vor-
liegt, kann die Kommission sich mit der Priifbehérde bei ihrer ndchsten
Sitzung gemdfl Artikel 128 Absatz 3 darauf einigen, den Umfang der
erforderlichen Priiftdtigkeit zu reduzieren, so dass er dem ermittelten
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Risiko entspricht. In solchen Féllen sieht die Kommission von eigenen
Vor-Ort-Priifungen ab, es sei denn, es liegen Hinweise auf Méngel im
Verwaltungs- und Kontrollsystem vor, die bei der Kommission geltend
gemachte Ausgaben fiir ein Geschiftsjahr betreffen, fiir das die Kom-
mission bereits den Rechnungsabschluss angenommen hat.

(3) In Bezug auf operationelle Programme, bei denen die Kommis-
sion zu dem Schluss kommt, dass der Vermerk der Priifbehorde ver-
lasslich ist, kann sie sich mit der Priifbehdrde darauf einigen, ihre
eigenen Vor-Ort-Priifungen auf die Priifung der Tatigkeit der Priifbe-
horde zu beschrinken, es sei denn, es liegen Hinweise auf Mingel bei
der Arbeit der Priifbehdrden fiir ein Geschiftsjahr vor, fiir das die
Kommission bereits den Rechnungsabschluss angenommen hat.

(4)  Ungeachtet des Absatzes 1 kdnnen die Priifbehdrde und die Kom-
mission ein Vorhaben priifen, falls durch eine Risikobewertung oder
eine Priifung des Europdischen Rechnungshofs ein spezifisches Risiko
einer UnregelmaBigkeit oder ein Betrugsrisiko festgestellt wird, falls
Hinweise auf gravierende Méngel bei der wirksamen Funktionsweise
des Verwaltungs- und Kontrollsystems fiir das betreffende operationelle
Programm vorliegen, und dies innerhalb des in Artikel 140 Absatz 1
genannten Zeitraums. Die Kommission kann, um die Tatigkeit der Priif-
behorde zu bewerten, den Priifpfad der Priifbehorde kontrollieren oder
an Vor-Ort-Priifungen der Priifbehdrde teilnehmen, und, sofern nach
international anerkannten Priifungsstandards notwendig, Priifungen von
Vorhaben vornehmen, um Gewissheit iiber die wirksame Arbeitsweise
der Priifbehérde zu erlangen.

TEIL FUNF

BEFUGNISUBERTRAGUNGEN, DURCHFUHRUNGS-,
UBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN

KAPITEL 1

Befugnisiibertragungen und Durchfiihrungsbestimmungen

Artikel 149

Ausiibung der Befugnisiibertragung

(1) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte wird der Kom-
mission unter den in diesem Artikel festgelegten Bedingungen {ibertra-
gen.

(2) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemaf3 Artikel 5
Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 22 Absatz 7 Unterabsatz 4,
Artikel 37 Absatz 13, Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz 3, Artikel 39a
Absatz 7 Artikel 40 Absatz 4, Artikel 41 Absatz 3, Artikel 42 Absatz 1
Unterabsatz 2, Artikel 42 Absatz 6, Artikel 61 Absatz 3 Unterabsitze 2,
3, 4 und 7, Artikel 63 Absatz 4, Artikel 64 Absatz 4, Artikel 67 Absatz
5a, Artikel 68 Absatz 2, Artikel 101 Absatz 4, Artikel 122 Absatz 2
Unterabsatz 5, Artikel 125 Absatz 8 Unterabsatz 1, Artikel 125 Absatz
9, Artikel 127 Absidtze 7 und 8 und Artikel 144 Absatz 6 wird der
Kommission ab 21. Dezember 2013 bis zum 31. Dezember 2020 iiber-
tragen.
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(3) Die Befugnis zum Erlass delegierter Rechtsakte gemal3 Artikel 5
Absatz 3, Artikel 12 Absatz 2, Artikel 22 Absatz 7 Unterabsatz 4,
Artikel 37 Absatz 13, Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz 3, Artikel 39a
Absatz 7, Artikel 40 Absatz 4, Artikel 41 Absatz 3, Artikel 42 Absatz 1
Unterabsatz 2, Artikel 42 Absatz 6, Artikel 61 Absatz 3 Unterabsitze 2,
3, 4 und 7, Artikel 63 Absatz 4, Artikel 64 Absatz 4, Artikel 67 Absatz
5a, Artikel 68 Absatz 2, Artikel 101 Absatz 4, Artikel 122 Absatz 2
Unterabsatz 5, Artikel 125 Absatz 8 Unterabsatz 1, Artikel 125 Absatz
9, Artikel 127 Absidtze 7 und 8 und Artikel 144 Absatz 6 kénnen vom
Europédischen Parlament oder vom Rat jederzeit widerrufen werden. Der
Beschluss iiber den Widerruf beendet die Ubertragung der in diesem
Beschluss angegebenen Befugnis. Er wird am Tag nach seiner Ver-
offentlichung im Amtsblatt der Europdischen Union oder zu einem im
Beschluss iiber den Widerruf angegebenen spiteren Zeitpunkt wirksam.
Die Giiltigkeit von delegierten Rechtsakten, die bereits in Kraft sind,
wird von dem Beschluss tiber den Widerruf nicht beriihrt.

(3a) Vor dem Erlass eines delegierten Rechtsakts konsultiert die
Kommission die von den einzelnen Mitgliedstaaten benannten Sachver-
stindigen, im Einklang mit den in der Interinstitutionellen Vereinbarung
vom 13. April 2016 iiber bessere Rechtsetzung enthaltenen Grundsétzen.

(4) Sobald die Kommission einen delegierten Rechtsakt erlésst, setzt
sie das Europdische Parlament und dem Rat gleichzeitig davon in
Kenntnis.

(5) Ein delegierter Rechtsakt, der gemal Artikel 5 Absatz 3, Arti-
kel 12 Absatz 2, Artikel 22 Absatz 7 Unterabsatz 4, Artikel 37 Absatz
13, Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz 3, Artikel 39a Absatz 7, Artikel 40
Absatz 4, Artikel 41 Absatz 3, Artikel 42 Absatz 1 Unterabsatz 2,
Artikel 42 Absatz 6, Artikel 61 Absatz 3 Unterabsitze 2, 3, 4 und 7,
Artikel 63 Absatz 4, Artikel 64 Absatz 4, Artikel 67 Absatz Sa, Ar-
tikel 68 Absatz 2, Artikel 101 Absatz 4, Artikel 122 Absatz 2 Unter-
absatz 5, Artikel 125 Absatz 8 Unterabsatz 1, Artikel 125 Absatz 9,
Artikel 127 Absitze 7 und 8 und Artikel 144 Absatz 6 erlassen wurde,
tritt nur in Kraft, wenn weder das Europdische Parlament noch der Rat
innerhalb einer Frist von zwei Monaten nach Ubermittlung dieses
Rechtsakts an das Europdische Parlament und den Rat Einwénde er-
hoben haben oder wenn vor Ablauf dieser Frist das Européische Par-
lament und der Rat beide der Kommission mitgeteilt haben, dass sie
keine Einwénde erheben werden. Auf Initiative des Européischen Par-
laments oder des Rates wird diese Frist um zwei Monate verldngert.

Artikel 150

Ausschussverfahren

(1) Bei der Anwendung dieser Verordnung, der EFRE-Verordnung,
der ETZ-Verordnung, der ESF-Verordnung und der KF-Verordnung
wird die Kommission von dem Koordinierungsausschuss fiir die Euro-
pdischen Struktur- und Investitionsfonds unterstiitzt. Dieser Ausschuss
ist ein Ausschuss im Sinne der Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(2)  Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 4 der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011.

(3) Wird auf diesen Absatz Bezug genommen, so gilt Artikel 5 der
Verordnung (EU) Nr. 182/2011.
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Gibt der Ausschuss keine Stellungnahme ab, so erldsst die Kommission
den Durchfiithrungsrechtsakt in Bezug auf die Durchfiihrungsbefugnisse
nach MafBigabe von Artikel 8 Absatz 3, Artikel 22 Absatz 7 Unterabsatz
5, Artikel 38 Absatz 3 Unterabsatz 2, Artikel 38 Absatz 10, Artikel 39
Absatz 4 Unterabsatz 2, Artikel 46 Absatz 3, Artikel 96 Absatz 2
Unterabsatz 2, Artikel 115 Absatz 4 und Artikel 125 Absatz 8 Unter-
absatz 2 nicht, und Artikel 5 Absatz 4 Unterabsatz 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 182/2011 findet Anwendung.

KAPITEL 11

Ubergangs - und Schlussbestimmungen

Artikel 151
Uberpriifung

Das Europédische Parlament und der Rat iiberpriifen diese Verordnung
gemil Artikel 177 AEUV bis zum 31. Dezember 2020.

Artikel 152

Ubergangsbestimmungen

(1) Diese Verordnung beriihrt weder die Fortsetzung noch die An-
derung, einschlieBlich der vollstdndigen oder teilweisen Einstellung, der
Unterstiitzung, die von der Kommission auf der Grundlage der
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 oder einer anderen Rechtsvorschrift,
die am 31. Dezember 2013 fiir diese Unterstiitzung galt, genehmigt
wurde. Jene Verordnung bzw. derartige andere Rechtsvorschriften fin-
den daher bis zur Beendigung der Unterstiitzung oder der betreffenden
Vorhaben nach dem 31. Dezember 2013 weiterhin Anwendung. Im
Sinne dieses Absatzes umfasst "Unterstiitzung" operationelle Programme
und GroBprojekte.

(2) Antrige auf Unterstiitzung, die gemidl der Verordnung (EG)
Nr. 1083/2006 gestellt oder genehmigt wurden, bleiben giiltig.

(3) Macht ein Mitgliedstaat von der Option nach Artikel 123 Absatz
3 Gebrauch, so kann er bei der Kommission beantragen, dass abwei-
chend von Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG)
Nr. 1083/2006 die Verwaltungsbehdrde die Funktionen der Bescheini-
gungsbehorde fiir die entsprechenden operationellen Programme wahr-
nimmt, die auf der Grundlage der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006
durchgefiihrt werden. Dem Antrag ist eine Bewertung durch die Priif-
behorde beizufiigen. Gelangt die Kommission auf der Grundlage der
Informationen, die ihr von der Priifbehorde iibermittelt wurden und
die sich aus ihren eigenen Priifungen ergeben, zu der Einschitzung,
dass die Verwaltungs- und Kontrollsysteme dieser operationellen Pro-
gramme wirksam funktionieren und dies nicht dadurch beeintrdchtigt
wird, dass die Verwaltungsbehorde die Funktionen der Bescheinigungs-
behorde wahrnimmt, so unterrichtet sie den Mitgliedstaat binnen zwei
Monaten nach Erhalt des Antrags iiber ihre Zustimmung.

(4) Abweichend von Artikel 79 Absatz 1 der Verordnung (EG)
Nr. 1083/2006 betragt die Obergrenze des kumulierten Gesamtbetrags
der Vorschusszahlung und der Zwischenzahlungen 100 % der Fonds-
beteiligung an operationellen Programmen fiir die Ziele ,,Konvergenz*
und ,,Regionale Wettbewerbsfahigkeit und Beschéftigung* in Griechen-
land.
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(5) Abweichend von Artikel 53 Absatz 2 und Artikel 77 Absatz 1
der Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 und unbeschadet der Entscheidun-
gen der Kommission zur Festlegung der Hochstsétze und Hochstbetrage
fiir einen Beitrag aus den Fonds fiir jedes griechische operationelle
Programm und fiir jede Priorititsachse wird zur Berechnung der Zwi-
schenzahlungen und des zu zahlenden Restbetrags ein Kofinanzierungs-
hochstsatz von 100 % auf die im Rahmen jeder Priorititsachse fiir grie-
chische operationelle Programme fiir die Ziele ,,Konvergenz*“ und ,,Re-
gionaler Wettbewerb und Beschiftigung genannten zuschussfihigen
Ausgaben angewendet; maligebend ist jeweils die von der Bescheini-
gungsbehdrde bescheinigte Ausgabenerkldrung. Artikel 77 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 gilt nicht fiir operationelle Programme
in Griechenland.

(6)  Griechenland richtet einen Mechanismus ein, mit dem sicher-
gestellt wird, dass die infolge der Maflnahmen aus den Absdtzen 4
und 5 des vorliegenden Artikels zur Verfiigung gestellten zusétzlichen
Betrdge ausschlieBlich fiir Zahlungen an Begiinstigte und Vorhaben fiir
seine operationellen Programme eingesetzt werden.

Griechenland tlibermittelt der Kommission bis Ende 2016 einen Bericht
iiber die Durchfithrung der Absdtze 4 und 5 des vorliegenden Artikels
und erstattet weiter Bericht im abschlieBenden Bericht tiber die Durch-
fiihrung gemdl Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG)
Nr. 1083/2006.

(7) Die Verwaltungsbehorde oder der Begleitausschuss fiir Pro-
gramme im Rahmen des Ziels ,,Europdische territoriale Zusammen-
arbeit“ kann beschlieBen, Artikel 67 Absatz 2a fiir einen Zeitraum
von hochstens zwolf Monaten ab dem 2. August 2018 nicht
anzuwenden.

Kommt die Verwaltungsbehorde oder der Begleitausschuss fiir Pro-
gramme im Rahmen des Ziels ,,Europdische territoriale Zusammen-
arbeit“ zu dem Schluss, dass Artikel 67 Absatz 2a einen unverhiltnis-
maBigen Verwaltungsaufwand darstellt, kann sie/er beschlieBen, den
Ubergangszeitraum nach Unterabsatz 1 dieses Absatzes nach eigenem
Ermessen zu verldngern. Die Behorde bzw. der Ausschuss setzt die
Kommission vor Ablauf des urspriinglichen Ubergangszeitraums von
diesem Beschluss in Kenntnis.

Die Unterabsdtze 1 und 2 gelten nicht fiir Zuschiisse und riickzahlbare
Unterstiitzung, die durch den ESF unterstiitzt werden und bei denen die
offentliche Unterstlitzung 50 000 EUR nicht iibersteigt.

Artikel 153
Aufhebung
(1)  Unbeschadet der Bestimmungen des Artikels 152 wird die

Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 mit Wirkung vom 1. Januar 2014
aufgehoben.

(2) Bezugnahmen auf die aufgehobene Verordnung gelten als Bezug-
nahmen auf die vorliegende Verordnung und sind geméf der Entspre-
chungstabelle in Anhang XIV zu lesen.

Artikel 154

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach ihrer Verdffentlichung im Amtsblatt
der Europdischen Union in Kraft.
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Die Artikel 20 bis 24, Artikel 29 Absatz 3, Artikel 38 Absatz 1 Buch-
stabe a, Artikel 58, Artikel 60, Artikel 76 bis 92, Artikel 118, Arti-
kel 120, Artikel 121 und Artikel 129 bis 147 gelten ab dem 1. Januar
2014.

Artikel 39 Absatz 2 Unterabsatz 7 zweiter Satz und Artikel 76 Absatz
5 gelten ab dem Datum, an dem die Anderung der Haushaltsordnung in
Bezug auf die Aufhebung der Mittelbindungen in Kraft getreten ist.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittel-
bar in jedem Mitgliedstaat.
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ANHANG 1

GEMEINSAMER »C1 STRATEGISCHER POLITIKRAHMEN <«

EINLEITUNG

Zur Forderung der harmonischen, ausgewogenen und nachhaltigen Entwick-
lung der Union und damit die ESI-Fonds moglichst optimal zur Unions-
strategie fur intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum sowie zu
den fondsspezifischen Aufgaben der ESI-Fonds, einschlieBlich des wirt-
schaftlichen, sozialen und territorialen Zusammenhalts, beitragen, muss ge-
wihrleistet werden, dass die im Rahmen der Unionsstrategie fiir intelligen-
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum eingegangenen politischen Ver-
pflichtungen durch Investitionen aus den ESI-Fonds und anderen Unions-
instrumenten unterstiitzt werden. Der Gemeinsame Strategische Rahmen
(GSR) soll deshalb gemdB Artikel 10 sowie unter Beachtung der in den
fondsspezifischen Verordnungen festgelegten Priorititen und Ziele strategi-
sche Leitlinien zur Verwirklichung eines integrierten Entwicklungsansatzes
unter Anwendung der ESI-Fonds in Abstimmung mit anderen Instrumenten
und MaBinahmen der Union im Einklang mit den Strategie- und Kernzielen
der Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachs-
tum und gegebenenfalls den Leitinitiativen unter Beriicksichtigung der zen-
tralen territorialen Herausforderungen und spezifischen nationalen, regiona-
len und lokalen Gegebenheiten bereitstellen.

BEITRAG DER ESI-FONDS ZUR UNIONSSTRATEGIE FUR INTELLI-
GENTES, NACHHALTIGES UND INTEGRATIVES WACHSTUM UND
KOHARENZ MIT DER WIRTSCHAFTLICHEN STEUERUNG DER
UNION

1. Um eine wirksame Zielausrichtung eines intelligenten, nachhaltigen und
integrativen Wachstums in den Partnerschaftsvereinbarungen und Pro-
grammen zu fordern, weist diese Verordnung in Artikel 9 elf thematische
Ziele aus, die den Prioritdten der Unionsstrategie fiir intelligentes, nach-
haltiges und integratives Wachstum entsprechen und aus den ESI-Fonds
unterstiitzt werden sollen.

2. Im Einklang mit den thematischen Zielen gemil Artikel 9 Absatz 1 und
um zu gewdhrleisten, dass die zur Schaffung von Wachstum und Arbeits-
platzen notwendige kritische Masse erreicht wird, biindeln die Mitglied-
staaten ihre Unterstiitzung im Einklang mit Artikel 18 dieser Verordnung
und den P Cl1 fondsspezifischen € Regelungen iiber die thematische
Konzentration und stellen die Wirksamkeit der Ausgaben sicher. Die
Mitgliedstaaten sollen sich vor allem darauf konzentrieren, wachstums-
fordernden Ausgaben, darunter Ausgaben fiir Bildung, Forschung, Inno-
vation und Energieeffizienz, fiir einen leichteren Zugang der KMU zu
Finanzierungen und fiir die Gewahrleistung der dkologischen Nachhaltig-
keit und der Bewirtschaftung der natiirlichen Ressourcen und des Klima-
schutzes sowie der Modernisierung der 6ffentlichen Verwaltung, Vorrang
einzurdumen. Ferner haben sie dabei zu beachten, dass der Umfang und
die Wirksamkeit von Arbeitsverwaltungen und aktiven Arbeitsmarktmal3-
nahmen zur Bekdmpfung der Arbeitslosigkeit bei- bzw. aufrechterhalten
oder vergrofert werden; das Hauptaugenmerk liegt hierbei auf der Jugend
und der Bewiltigung der sozialen Auswirkungen der Krise und der For-
derung der sozialen Inklusion.

3. Um die Ubereinstimmung mit den im Rahmen des Europiischen Semes-
ters festgelegten Prioritdten sicherzustellen, haben die Mitgliedstaaten bei
der Ausarbeitung ihrer Partnerschaftsvereinbarungen je nach ihren jewei-
ligen Rollen und Verpflichtungen den Einsatz der ESI-Fonds gegebenen-
falls unter Beriicksichtigung der Nationalen Reformprogramme und der
gemidl Artikel 121 Absatz 2 AEUV angenommenen neuesten relevanten
landerspezifischen Empfehlungen und der gemiafl Artikel 148 Absatz 4
AEUV angenommenen einschlagigen Ratsempfehlungen zu planen. Die
Mitgliedstaaten sollen gegebenenfalls dariiber hinaus den einschldgigen
Ratsempfehlungen Rechnung tragen, die auf dem Stabilitdts- und Wachs-
tumspakt und den 6konomischen Anpassungsprogrammen basieren.
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4. Um festzustellen, in welcher Weise die ESI-Fonds am wirksamsten zur
Strategie Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum beitragen konnen, und zur Berticksichtigung der Vertragsziele,
einschlieBlich des wirtschaftlichen, sozialen und territorialen Zusammen-
halts, wahlen die Mitgliedstaaten die thematischen Ziele fiir den geplan-
ten Einsatz der ESI-Fonds im jeweiligen nationalen, regionalen und lo-
kalen Kontext aus.

3. INTEGRIERTER ANSATZ UND REGELUNGEN FUR DEN EINSATZ
DER ESI-FONDS

3.1 Einleitung

1. GemaBl Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a soll die Partnerschaftsverein-
barung einen integrierten Ansatz zur territorialen Entwicklung enthalten.
Die Mitgliedstaaten haben sicherzustellen, dass die Auswahl der thema-
tischen Ziele und der Investitionen sowie der Priorititen der Union ent-
sprechend der Analyse nach Abschnitt 6.4 dem Entwicklungsbedarf und
den territorialen Herausforderungen auf integrierte Weise gerecht wird.
Die Mitgliedstaaten bemiihen sich, die Mdglichkeiten bestmoglich zu
nutzen, um eine koordinierte und integrierte Bereitstellung der
ESI-Fonds zu gewéhrleisten.

2 Die Mitgliedstaaten sowie gegebenenfalls nach Artikel 4 Absatz 4 die
Regionen haben sicherzustellen, dass die mit Mitteln der ESI-Fonds un-
terstiitzten Interventionen komplementdr sind und koordiniert durch-
gefiihrt werden, um Synergien zu schaffen, so dass die Verwaltungskos-
ten und die entsprechende Belastung fiir Verwaltungsstellen und Begiins-
tigten gemdl den Artikeln 4, 15 und 27 reduziert werden.

3.2 Koordinierung und Komplementaritit

1. Die Mitgliedstaaten und die fiir den Einsatz der ESI-Fonds zustindigen
Verwaltungsbehdrden sollen bei Vorbereitung, Durchfiihrung, Begleitung
und Bewertung der Partnerschaftsvereinbarung und der Programme eng
zusammenarbeiten. Insbesondere sollen sie die Durchfithrung folgender
MaBnahmen gewihrleisten:

(a) Ermittlung von Interventionsbereichen, bei denen die ESI-Fonds zur
Umsetzung der in der vorliegenden Verordnung gesetzten themati-
schen Ziele komplementdr kombiniert werden konnen;

(b

=~

Sicherstellung von Vorkehrungen geméB Artikel 4 Absatz 6 fiir eine
wirksame Koordinierung der ESI-Fonds, um die Wirkung und Effek-
tivitat der Fonds zu erhéhen, gegebenenfalls auch unter Nutzung von
Multifondsprogrammen fiir die Fonds;

(c

~

Forderung der Einbindung der fiir andere ESI-Fonds zustindigen
Verwaltungsbehdrden und relevanten Ministerien in die Entwicklung
von Unterstiitzungsstrukturen, damit die Koordinierung und Syner-
gien sichergestellt und Uberschneidungen vermieden werden;

d

N

gegebenenfalls die Einrichtung von gemeinsamen Begleitausschiissen
fiir Programme, die aus den ESI-Fonds gefordert werden, und Ent-
wicklung anderer Vorkehrungen fiir die gemeinsame Verwaltung und
Kontrolle, um die Koordinierung der fiir den Einsatz der ESI-Fonds
zustandigen Behorden zu erleichtern;

(e) Nutzung verfligbarer gemeinsamer eGovernance-Losungen, die An-
tragstellern und Begiinstigten Hilfe leisten konnen, und moglichst
umfassende Nutzung zentraler Anlaufstellen, unter anderem fiir Be-
ratungen zu den Unterstiitzungsmdoglichkeiten, die es bei den einzel-
nen ESI-Fonds gibt;
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(f) Einrichtung von Mechanismen zur Koordinierung von EFRE- und
ESF-finanzierten MaBnahmen der Zusammenarbeit mit Investitionen,
die aus den Programmen im Rahmen des Ziels "Investitionen in
Wachstum und Beschiftigung" gefordert werden;

~

Forderung gemeinsamer Ansidtze zwischen den ESI-Fonds im Hin-
blick auf die Orientierung fiir die Entwicklung von Vorhaben, Auf-
rufe zur Einreichung von Vorschligen und Auswahlverfahren oder
weitere Mechanismen zur Erleichterung des Zugangs zu Fonds bei
integrierten Projekten;

(g

(h

=

Forderung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltungsbehorden ver-
schiedener ESI-Fonds in den Bereichen Begleitung, Bewertung, Ver-
waltung und Kontrolle sowie Priifung.

3.3 Forderung integrierter Ansétze

1. Gegebenenfalls kombinieren die Mitgliedstaaten die ESI-Fonds in inte-
grierten Paketen auf lokaler, regionaler oder nationaler Ebene, welche
passgenau auf die Bewiltigung spezifischer territorialer Herausforderun-
gen zugeschnitten sind, damit die in der Partnerschaftsvereinbarung und
den Programmen dargelegten Ziele erreicht werden. Dabei kénnen ITI,
integrierte Vorhaben, gemeinsame Aktionspline und die von der ortli-
chen Bevolkerung betriebene lokale Entwicklung genutzt werden.

2. Im Hinblick auf den integrierten Einsatz der thematischen Ziele konnen
im Einklang mit Artikel 36 Finanzmittel aus verschiedenen Prioritéts-
achsen oder operationellen Programmen, die aus dem ESF, dem EFRE
und dem Kohésionsfonds unterstiitzt werden, im Rahmen einer ITI kom-
biniert werden. Im Rahmen einer ITI durchgefiihrte Mafinahmen konnen
durch eine finanzielle Unterstiitzung aus Programmen im Rahmen des
ELER bzw. des EMFF ergénzt werden.

3. Um die Wirkung und Effektivitdt im Rahmen eines thematisch kohdren-
ten integrierten Ansatzes zu erhohen, kann eine Prioritdtsachse im Ein-
klang mit den einschlégigen Vorschriften der fondsspezifischen Regelun-
gen mehr als eine Regionenkategorie betreffen, eine oder mehrere einan-
der ergénzende Investitionsprioritdten aus dem EFRE, dem Kohésions-
fonds und dem ESF unter einem thematischen Ziel zusammenfassen und
in hinreichend begriindeten Féllen eine oder mehrere einander ergén-
zende Investitionspriorititen aus unterschiedlichen thematischen Zielen
kombinieren, um einen maximalen Beitrag zur Priorititsachse zu
erreichen.

4. Die Mitgliedstaaten sollen die Entwicklung lokaler und den Regionen
nachgeordneter Ansétze innerhalb ihres institutionellen und rechtlichen
Rahmens und gemiB Artikel 32 fordern. Die von der ortlichen Bevolke-
rung betriecbenen MaBnahmen zur lokalen Entwicklung sind vor dem
Hintergrund eines strategischen Ansatzes umzusetzen, damit sicher-
gestellt ist, dass die "Bottom-up"-Definition der lokalen Erfordernisse
Prioritdten beriicksichtigt, die auf einer hoheren Ebene festgelegt wurden.
Daher miissen die Mitgliedstaaten den Ansatz fiir von der ortlichen Be-
volkerung betriebene MaBnahmen zur lokalen Entwicklung im ELER
und gegebenenfalls im EFRE, dem ESF oder dem EMFF gemil} Arti-
kel 15 Absatz 2 festlegen und in der Partnerschaftsvereinbarung die
grofiten so zu meisternden Herausforderungen, die wichtigsten Ziele
und obersten Priorititen fiir die von der ortlichen Bevolkerung betriebene
lokale Entwicklung angeben und darlegen, welche Arten von Territorien
abgedeckt werden sollen, welche spezifische Rolle den lokalen Aktions-
gruppen bei der Umsetzung der Strategien zukommt und welche Rolle
der ELER und gegebenenfalls der EFRE, der ESF oder der EMFF bei
der Umsetzung der von der ortlichen Bevolkerung betriebenen Strategien
fir lokale Entwicklung in den verschiedenen Territorienarten — z. B.
landliche und stddtische Gebiete sowie Kiistengebiete — ilibernehmen
und welche Koordinierungsmechanismen vorgesehen sind.

4. KOORDINIERUNG UND SYNERGIEN ZWISCHEN DEN ESI-FONDS
UND ANDEREN STRATEGIEN UND INSTRUMENTEN DER EURO-
PAISCHEN UNION

Die Bestimmungen dieses Abschnitts iiber die Koordinierung durch die
Mitgliedstaaten finden Anwendung, wenn ein Mitgliedstaat beabsichtigt,
Unterstiitzung aus den ESI-Fonds und anderen Instrumenten der Union in
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dem entsprechenden Politikbereich in Anspruch zu nehmen. Die in diesem
Abschnitt dargelegten Unionsprogramme stellen keine erschopfende Auflis-
tung dar.

4.1 Einleitung

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission beriicksichtigen entsprechend
ihren jeweiligen Zustindigkeiten die Auswirkungen der Strategien der
Union auf nationaler und regionaler Ebene und auf den sozialen, wirt-
schaftlichen und territorialen Zusammenhalt; Ziel ist die Forderung von
Synergien und einer wirksamen Koordinierung und die Ermittlung und
Forderung derjenigen Mittel, die fiir den Einsatz der Fonds der Union zur
Unterstiitzung lokaler, regionaler und nationaler Investitionen am besten
geeignet sind. Die Mitgliedstaaten stellen aulerdem die Komplementari-
tat zwischen den Strategien und Instrumenten der Union und nationalen,
regionalen und lokalen MaBnahmen sicher.

2. Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben gemiB Artikel 4 Absatz
6 und entsprechend ihren jeweiligen Zustindigkeiten die Koordinierung
der ESI-Fonds mit anderen -einschldgigen Unionsinstrumenten auf
Unions- und einzelstaatlicher Ebene zu gewihrleisten. Sie treffen die
erforderlichen MaBnahmen, um sicherzustellen, dass die aus den
ESI-Fonds unterstiitzten Interventionen und die Ziele anderer Strategien
der Union in der Programmplanungs- und Durchfiihrungsphase iiberein-
stimmen. Zu diesem Zweck ist folgenden Aspekten Rechnung zu tragen:

a) Verbesserung der Komplementaritdten und Synergien zwischen ver-
schiedenen Unionsinstrumenten auf Unions-, nationaler und regiona-
ler Ebene, sowohl in der Planungsphase als auch wéhrend der Durch-
fithrung;

b) Optimierung bestehender Strukturen und gegebenenfalls Einrichtung
neuer Strukturen zur leichteren strategischen Ermittlung von Priorita-
ten fiir die verschiedenen Instrumente und Koordinationsstrukturen
auf Unions- und nationaler Ebene, zur Vermeidung von Doppelarbeit
und zur Ermittlung von Gebieten mit einem Bedarf an zusitzlichen
Finanzhilfen;

(c) Nutzung der Moglichkeit, die Unterstiitzung aus verschiedenen In-
strumenten zu kombinieren, um einzelne Vorhaben zu fordern, sowie
enge Zusammenarbeit mit den Stellen, die fiir die Umsetzung auf
Unions- und nationaler Ebene zustindig sind, damit den Begiinstigten
kohdrente und vereinfachte Finanzierungsmoglichkeiten geboten
werden.

4.2 Koordinierung mit der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Gemeinsamen
Fischereipolitik

1. Der ELER ist integraler Bestandteil der Gemeinsamen Agrarpolitik und
erginzt Maflnahmen im Rahmen des Europdischen Garantiefonds fiir die
Landwirtschaft, die Landwirten direkte Unterstiitzung bieten und Markt-
mafnahmen fordern. Daher sollen die Mitgliedstaaten diese Interventio-
nen gemeinsam verwalten, um die Synergieeffekte und den Mehrwert der
von der Union geleisteten Unterstiitzung zu maximieren.

2. Mit dem EMFF sollen die Ziele der reformierten Gemeinsamen Fische-
reipolitik und der integrierten Meerespolitik erreicht werden. Daher haben
die Mitgliedstaaten auf den EMFF zuriickzugreifen, um die Verbesserung
der Datenerhebung und Verstirkung der Kontrollen zu férdern, und ge-
wihrleisten, dass Synergieeffekte auch bei der Unterstiitzung der Priori-
tiaten im Rahmen der integrierten Meerespolitik angestrebt werden, z. B.
Wissen iiber die Meere, maritime Raumordnung, integriertes Kiistenzo-
nenmanagement, integrierte Meeresiiberwachung, Schutz der Meeres-
umwelt und der Biodiversitdt und Anpassung an die negativen Auswir-
kungen des Klimawandels auf Kiistengebiete.
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4.3 Horizont 2020 und andere zentral verwaltete Programme der Union in den
Bereichen Forschung und Innovation

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission achten darauf, die Koordinie-
rung, die Synergieeffekte und die Komplementarititen zwischen den
ESI-Fonds und Horizont 2020, dem Programm fiir die Wettbewerbsfahig-
keit von Unternehmen und fiir kleine und mittlere Unternechmen (COS-
ME) gemil} der Verordnung (EU) Nr. 1287/2013 des Européischen Par-
laments und des Rates ('), und anderen relevanten zentral verwalteten
Finanzierungsprogrammen der Union zu stirken und dabei die Interven-
tionsbereiche klar voneinander abzugrenzen.

2. Die Mitgliedstaaten sollen gegebenenfalls nationale und/oder regionale
Strategien filir eine "intelligente Spezialisierung" im Einklang mit den
nationalen Reformprogrammen entwickeln. Diese Strategien konnen die
Form nationaler oder regionaler »C1 strategischer Politikrahmen « im
Bereich Forschung und Innovation fiir eine "intelligente Spezialisierung"
annehmen oder in solche eingebunden werden. Die Strategien der intel-
ligenten Spezialisierung werden unter Einbindung nationaler oder regio-
naler Verwaltungsbehorden und Stakeholder wie Universititen und ande-
rer Hochschuleinrichtungen, der Industrie und Sozialpartner in einen un-
ternehmerischen Entdeckungsprozess entwickelt. Die von Horizont 2020
direkt betroffenen Stellen sind eng an diesen Prozess zu koppeln. Diese
Strategien der intelligenten Spezialisierung umfassen:

a) "Vorgeschaltete Aktionen" zur Vorbereitung regionaler Ful-Akteure
auf die Teilnahme an Horizont 2020 ("Wege zu Spitzenleistungen"),
die bei Bedarf mittels Kapazititenaufbau entwickelt werden. Die
Kommunikation und Zusammenarbeit der nationalen Horizont-2020-
Kontaktstellen und der Verwaltungsbehorden fiir die ESI-Fonds soll
gestarkt werden.

b

=

"Nachgeordnete Aktionen" zur Bereitstellung von Instrumenten, mit
denen die Ful-Ergebnisse aus Horizont 2020 und den Vorgéngerpro-
grammen genutzt und im Markt verbreitet werden konnen; besonderes
Augenmerk gilt hierbei der Schaffung eines innovationsfreundlichen
Umfelds fiir Unternehmen und Industrie, einschlielich KMU, das mit
den Prioritaten in Einklang steht, die fiir die Gebiete in der zugeho-
rigen Strategie fiir intelligente Spezialisierung ermittelt worden sind.

3. Die Mitgliedstaaten sollen darauf hinwirken, dass in den entsprechenden
Programmen zur Umsetzung von Teilen der Strategie gemil Ziffer 2 die
Bestimmungen der vorliegenden Verordnung, die zulassen, dass die
ESI-Fonds mit Mitteln aus Horizont 2020 kombiniert werden, angewandt
werden. Nationalen und regionalen Behorden ist fiir die Gestaltung und
Durchfithrung solcher Strategien gemeinsame Unterstiitzung zu gewih-
ren, um die Moglichkeiten fiir eine gemeinsame Finanzierung der
Ful-Infrastrukturen von europdischem Interesse, die Forderung interna-
tionaler Zusammenarbeit, methodische Unterstiitzung mittels Peer Re-
views, den Austausch bewédhrter Verfahren und Schulungen in den Re-
gionen aufzuzeigen.

4. Die Mitgliedstaaten und gemil Artikel 4 Absatz 4 gegebenenfalls die
Regionen ziehen zusitzliche MaBlnahmen in Betracht, mit denen ihr Po-
tenzial fiir Spitzenleistungen im Bereich Ful ausgeschopft werden soll,
und dabei auf Komplementaritit und Synergieeffekte mit Horizont 2020
achten, vor allem durch gemeinsame Finanzierung. Diese MafBinahmen
bestehen aus folgendem:

a) Verkniipfung exzellenter Forschungseinrichtungen und weniger ent-
wickelter Regionen sowie Mitgliedstaaten und Regionen mit schwa-
chen Leistungen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und
Innovation (FEI) mit dem Ziel, in weniger entwickelten Regionen
sowie in Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leistungen
im Bereich FEI neue Exzellenzzentren zu schaffen oder bestehende
Exzellenzzentren aufzuwerten.

b) Aufbau von Verbindungen zwischen innovativen und anerkannten
Spitzenclustern in weniger entwickelten Regionen sowie in Mitglied-
staaten und Regionen mit schwachen Leistungen im Bereich FEI;

(") Verordnung (EU) Nr. 1287/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2013 iiber ein Programm fiir die Wettbewerbsféhigkeit von Unternehmen
und fiir kleine und mittlere Unternehmen (COSME) (2014-2020) und zur Aufhebung der
Verordnung Nr. 1639/2006/EG (Siehe Seite 33 dieses Amtsblatts).
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¢) Einrichtung von "EFR-Lehrstiihlen", um herausragende Wissenschaft-
ler besonders fiir weniger entwickelte Regionen und Mitgliedstaaten
und Regionen mit schwachen Leistungen im Bereich FEI zu
interessieren;

d

=

Unterstiitzung des Zugangs zu internationalen Netzen fiir Forscher
und Innovatoren, die nicht ausreichend in den Europdischen
Forschungsraum (EFR) eingebunden sind oder aus weniger entwickel-
ten Regionen oder Mitgliedstaaten und Regionen mit schwachen Leis-
tungen im Bereich FEI stammen;

e) angemessener Beitrag zu den Europdischen Innovationspartnerschaf-
ten;

f) Vorbereitung von nationalen Institutionen und/oder Exzellenzclustern
auf die Teilnahme an den Wissens- und Innovationsgemeinschaften
(KICs) des Européischen Innovations- und Technologieinstituts (EIT)
und

~

Veranstaltung qualitativ hochwertiger internationaler Programme fiir
die Mobilitdt von Forschungskréften, kofinanziert aus den "Marie-
Sktodowska-Curie-Mafinahmen".

g

Die Mitgliedstaaten bemiihen sich, gegebenenfalls gemafl Artikel 70
von der Flexibilitit Gebrauch zu machen, Vorhaben auflerhalb des
Programmgebiets zu unterstiitzen, wobei der Investitionsumfang aus-
reichend sein sollte, um eine kritische Masse zu erzielen, damit die
MafBnahmen nach Unterabsatz 1 so wirksam wie moglich umgesetzt
werden konnen.

4.4 Finanzierung von Demonstrationsprojekten im Rahmen der Reserve fiir neue
Marktteilnehmer (NER 300) (!)

Die Mitgliedstaaten haben zu gewdhrleisten, dass die Finanzmittel aus den
ESI-Fonds mit Unterstiitzung aus dem NER-300-Programm koordiniert wer-
den, welches die Einnahmen aus der Versteigerung von 300 Millionen
Zertifikaten nutzt, die im Rahmen der Reserve fiir neue Marktteilnehmer
des europdischen Emissionshandelssystem vorgesehen ist.

4.5 Programm fiir Umwelt- und Klimapolitik (LIFE) () und Umweltacquis

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollen iiber einen stirkeren
thematischen Fokus in Programmen und die Anwendung des Grundsatzes
der nachhaltigen Entwicklung gemaf} Artikel 8 Synergieeffekte mit Stra-
tegieinstrumenten (Finanzierungs- wie auch Nichtfinanzierungsinstrumen-
ten) der Union fiir den Klimaschutz und die Anpassung an den Klima-
wandel, den Umweltschutz und die Ressourceneffizienz ausschopfen.

2. Die Mitgliedstaaten haben die Komplementaritit zu und die Koordinie-
rung mit LIFE, insbesondere mit integrierten Projekten in den Bereichen
Natur, Artenvielfalt, Wasser, Abfall, Luft, Klimaschutz und Anpassung
an den Klimawandel, zu fordern und gegebenenfalls gemifl Artikel 4
sicherzustellen. Diese Koordinierung wird durch Maflnahmen wie die
Forderung der Finanzierung von Aktivititen aus den ESI-Fonds erreicht,
als Ergidnzung der integrierten Projekte im Rahmen von LIFE, sowie
durch die Forderung der Nutzung von im Rahmen von LIFE validierten
Losungen, Methoden und Ansétzen, unter anderem einschlieBlich Inves-
titionen in umweltfreundliche Infrastruktur, Energieeffizienz, Oko-Inno-
vationen, Okosystembasierte Losungen und den Einsatz von damit ver-
bundenen innovativen Technologien.

(") Beschluss 2010/670/EU der Kommission vom 3. November 2010 iiber Kriterien und
Mafnahmen fiir die Finanzierung von kommerziellen Demonstrationsprojekten, die auf
eine umweltvertrdgliche Abscheidung und geologische Speicherung von CO, abzielen,
und von Demonstrationsprojekten fiir innovative Technologien fiir erneuerbare Energien
im Rahmen des Gemeinschaftssystems fiir den Handel mit Treibhausgasemissionszerti-
fikaten nach der Richtlinie 2003/87/EG des Europdischen Parlaments und des Rates
(ABL L 290 vom 6.11.2010, S. 39).

Verordnung (EU) Nr. 1293/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2013 zur Aufstellung des Programms fiir Umwelt- und Klimapolitik (LIFE)
und zur Aufthebung der Verordnung (EG) Nr. 614/2007 (Siche Seite 185 dieses Amts-
blatts).

(2

-~
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3. Die entsprechenden Pldne, Programme oder Strategien fiir die Branche
(unter anderem prioritdrer Aktionsrahmen, Bewirtschaftungsplan fiir die
Einzugsgebiete, Abfallbewirtschaftungsplan Risikominderungsplan oder
Anpassungsstrategie) konnen als Koordinierungsrahmen dienen, wenn
Unterstiitzung fiir die betroffenen Bereiche vorgesehen ist.

4.6 ERASMUS + (')

1. Die Mitgliedstaaten sollen nach Moglichkeit zur Generalisierung der Ver-
wendung der im Rahmen von "Erasmus +" entwickelten und erfolgreich
getesteten Instrumente und Methoden die ESI-Fonds heranziehen, um die
sozialen und wirtschaftlichen Auswirkungen dieser Investitionen auf die
Bevolkerung zu maximieren und unter anderem Impulse fiir Jugend- und
Biirgerinitiativen zu setzen.

2. Die Mitgliedstaaten haben gemidl3 Artikel 4 durch eine klare Unterschei-
dung bei den Investitionsarten und den unterstiitzten Zielgruppen eine
wirksame Koordinierung der ESI-Fonds mit "Erasmus +" auf nationaler
Ebene zu fordern und zu gewihrleisten. Die Mitgliedstaaten sollen sich
um Komplementaritit im Hinblick auf die Finanzierung von Mobilitéts-
mafnahmen bemiihen.

3. Die Koordinierung ist mittels Einrichtung geeigneter Mechanismen fiir
die Zusammenarbeit von Verwaltungsbehoérden und den im Rahmen des
Programms "Erasmus +" ins Leben gerufenen nationalen Agenturen zu
erreichen, welche transparente und zugéngliche Kommunikation mit den
Biirgern auf regionaler, nationaler und Unionsebene fordern konnen.

4.7 Programm der Europdischen Union fir Beschiftigung und soziale Innova-
tion (EaSI) (%)

1. Die Mitgliedstaaten haben gemdB Artikel 4 Absatz 6 eine wirksame
Koordinierung des Programms der Europdischen Union fiir Beschifti-
gung und soziale Innovation (EaSI) und soziale Innovation mit der Un-
terstiitzung aus den ESI-Fonds im Rahmen der thematischen Ziele zu
Beschiftigung und sozialer Inklusion zu fordern und sicherzustellen.
Diese wirksame Koordinierung umfasst die Koordinierung der durch
das Unterprogramm EURES des EaSI geleisteten Unterstiitzung mit aus
dem ESF unterstiitzten MaBnahmen zur Steigerung der transnationalen
Mobilitdt von Arbeitnehmern, um die geografische Mobilitdt von Arbeits-
kriften zu fordern und die Beschéftigungschancen zu erhohen, sowie die
Koordinierung zwischen den Fonds-Mitteln aus den ESI-Fonds zur For-
derung von Selbststidndigkeit, Unternehmergeist, Unternehmensgriindung
und Sozialunternehmen und der Unterstiitzung aus dem EaSI im Rahmen
des Unterprogramms Mikrofinanzierung und soziales Unternehmertum.

2. Die Mitgliedstaaten haben sich zu bemiihen, die erfolgreichsten im Rah-
men des Unterprogramms Progress des EaSI entwickelten Mafinahmen
auszubauen, vor allem in den Punkten soziale Innovation und Erprobung
der Sozialpolitik und mit Unterstiitzung des ESF.

4.8 Fazilitit "Connecting Europe" (?)

1. Um den europdischen Mehrwert in den Bereichen Verkehr, Telekom-
munikation und Energie zu maximieren, sollen die Mitgliedstaaten und
die Kommission sicherstellen, dass die EFRE- und KF-Interventionen in

(") ABL.: Verordnung (EU) Nr. 1288/2013 des Europdischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2013 zur Einrichtung von "Erasmus+", dem Programm der Union fiir
allgemeine und berufliche Bildung, Jugend und Sport, und zur Aufhebung der Be-
schliisse Nr. 1719/2006/EG, Nr. 1720/2006/EG und Nr. 1298/2008/EG (Siehe Seite 50
dieses Amtsblatts).

Verordnung (EU) Nr. 1296/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2013 {iiber ein Programm der Europdischen Union fiir Beschéftigung
und soziale Innovation ("EaSI") und zur Anderung des Beschlusses Nr. 283/2010/EU
iiber die Einrichtung eines europdischen Progress-Mikrofinanzierungsinstruments fiir Be-
schiftigung und soziale Eingliederung (Siehe Seite 238 dieses Amtsblatts).
Verordnung (EU) Nr. 1316/2013 des Europiischen Parlaments und des Rates vom
11. Dezember 2013 zur Schaffung der Fazilitit "Connecting Europe", zur Anderung
der Verordnung (EU) Nr. 913/2010 und zur Aufhebung der Verordnungen (EG)
Nr. 680/2007 und (EG) Nr. 67/2010 (ABI. L 348 vom 20.12.2013, S. 129).
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enger Zusammenarbeit mit der Unterstiitzung aus der Fazilitdt geplant
werden, damit Komplementaritdt sichergestellt, Doppelarbeit vermieden
und die optimale Vernetzung der verschiedenen Arten an Infrastruktur
auf lokaler, regionaler und nationaler Ebene und in der gesamten EU
sichergestellt wird. Die grofite Hebelwirkung der verschiedenen Finan-
zierungsinstrumente soll fiir Projekte sichergestellt werden, die einen
Unions- oder Binnenmarktaspekt aufweisen, die den hochsten européi-
schen Mehrwert bieten, und die den sozialen, wirtschaftlichen und terri-
torialen Zusammenhalt fordern, und insbesondere Projekte zur Umset-
zung der wichtigsten Verkehrs-, Energie- und digitalen Infrastrukturnetze
wie in den entsprechenden Strategierahmen fiir transeuropdische Netze
festgelegt, um neue Infrastruktur aufzubauen und bestehende Infrastruktur
substantiell aufzuwerten.

. Im Bereich Verkehr soll die Investitionsplanung auf den tatséchlichen

Werten und Hochrechnungen fiir die Verkehrsnachfrage basieren sowie
fehlende Verbindungen und Engpidsse aufzeigen; dabei sind die Entwick-
lung der grenziibergreifenden Verbindungen in der EU in einem koha-
renten Ansatz zu beriicksichtigen und regioneniibergreifende Verbindun-
gen in den Mitgliedstaaten zu fordern. Investitionen in die regionale
Anbindung an das Gesamt- und Kernnetz des transeuropdischen Ver-
kehrsnetzes (TEN-V) sollen sicherstellen, dass urbane wie landliche Ge-
biete von den Maoglichkeiten profitieren, die die groBen Netze bieten.

. Die Priorisierung der Investitionen, deren Auswirkungen sich nicht nur

auf einen bestimmten Mitgliedstaat beschrdnken, insbesondere diejeni-
gen, die Teil der TEN-V-Netzkorridore sind, sind mit den Durchfiih-
rungspldnen fiir die Planungs- und Kernnetzkorridore des TEN-V zu
koordinieren, damit die Investitionen aus dem EFRE und dem KF in
die Verkehrsinfrastruktur vollkommen im Einklang mit den TEN-V-Leit-
linien stehen.

. Die Mitgliedstaaten haben das Hauptaugenmerk auf nachhaltige Ver-

kehrsarten und nachhaltige stiadtische Mobilitdt und auf Investitionen in
Gebiete mit dem grofiten europdischen Mehrwert zu richten, wobei sie
dem Erfordernis Rechnung tragen, die Qualitdt, Barrierefreiheit und Zu-
verlassigkeit von Verkehrsdiensten mit dem Ziel der Forderung des of-
fentlichen Verkehrs zu erhéhen. Die benannten Investitionen sollen ihrem
Beitrag zu Mobilitdt, Nachhaltigkeit, Verringerung der Treibhausgasemis-
sionen und dem einheitlichen europdischen Verkehrsraum entsprechend
priorisiert werden, geméf der im Weillbuch mit dem Titel "Fahrplan zu
einem einheitlichen europdischen Verkehrsraum — Hin zu einem wett-
bewerbsorientierten und ressourcenschonenden Verkehrssystem" der
Kommission vorgestellten Vision, in der hervorgehoben wird, dass im
Bereich Verkehr eine betrachtliche Senkung der Treibhausgase vonnoten
ist. Der Beitrag von Projekten zu nachhaltigen europdischen Giiterver-
kehrsnetzen durch die Entwicklung von Binnenwasserwegen sollte auf
der Grundlage einer vorherigen Bewertung ihrer Umweltauswirkungen
gefordert werden.

. Die ESI-Fonds sollen die lokalen und regionalen Infrastrukturen und ihre

Verkniipfung mit den Prioritdtsnetzen der Union in den Bereichen Ener-
gie und Telekommunikation sicherstellen.

. Die Mitgliedstaaten und die Kommission haben geeignete Mechanismen

fiir Koordination und technische Hilfe einzurichten, damit Komplemen-
taritdt und effektive Planung der IKT-MafBnahmen sichergestellt sind und
bei der Finanzierung von Breitbandnetzen und Infrastrukturen fiir digitale
Dienste in vollem Umfang auf die verschiedenen Unionsinstrumente
(ESI-Fonds, Fazilitdt "Connecting Europe", transeuropdische Netze, Ho-
rizont 2020) zuriickgegriffen werden kann. Bei der Auswahl der am
besten geeigneten Finanzierungsinstrumente sind das Potenzial des Vor-
habens im Hinblick auf die Erwirtschaftung von Einnahmen und der
Risikograd zu beriicksichtigen, damit die 6ffentlichen Mittel moglichst
effektiv eingesetzt werden. Im Rahmen der Bewertung ihrer Antrdge auf
Unterstiitzung aus den ESI-Fonds sollten die Mitgliedstaaten die Bewer-
tungen von Vorhaben in Bezug auf solche beachten, die fiir eine Finan-
zierung aus der Fazilitdt "Connecting Europe" vorgeschlagen, allerdings
nicht dafiir ausgewéhlt wurden, unbeschadet der endgiiltigen Auswahl-
entscheidung der Verwaltungsbehorde.
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4.9 Instrument fiir Heranfithrungshilfe, Europdisches Nachbarschaftsinstrument
und Europdischer Entwicklungsfonds

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission sollen sich im Einklang mit
ihren jeweiligen Zustdndigkeiten darum bemiihen, die Koordinierung
zwischen den externen Instrumenten und den ESI-Fonds zu steigern,
um die diversen Ziele der Strategien der Union besser zu erreichen.
Die Koordinierung und die Komplementaritdten mit dem Europdischen
Entwicklungsfonds, dem Instrument fir Heranfiihrungshilfe und dem
Europédischen Nachbarschaftsinstrument sind von besonderer Bedeutung.

2. Um eine tiefergreifende territoriale Integration zu fordern, sollen sich die
Mitgliedstaaten darum bemiihen, Synergieeffekte zwischen den Aktivité-
ten zur territorialen Zusammenarbeit im Rahmen der Kohésionspolitik
und den Europiischen Nachbarschaftsinstrumenten zu nutzen, insbeson-
dere im Hinblick auf MaBnahmen zur grenziibergreifenden Zusammen-
arbeit, wobei sie das Potenzial der EVTZ beriicksichtigen.

5. BEREICHSUBERGREIFENDE GRUNDSATZE GEMASS DEN ARTI-
KELN 5, 7 UND 8 UND QUERSCHNITTSSTRATEGIEZIELE

5.1 Partnerschaft und Steuerung auf mehreren Ebenen

1. Im Einklang mit Artikel 5 haben die Mitgliedstaaten den Grundsatz der
Partnerschaft und der Steuerung auf mehreren Ebenen zu respektieren,
um den sozialen, wirtschaftlichen und territorialen Zusammenhalt und die
Umsetzung der Prioritdten der Union fiir intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum zu erleichtern. Damit diese Prinzipien respektiert
werden, sind insbesondere zwischen den verschiedenen Steuerungsebe-
nen koordinierte Maflnahmen erforderlich, die gemdfl den Grundsétzen
der Subsidiaritit und der VerhdltnisméBigkeit durchzufiihren sind, ein-
schlieflich mittels operationeller und institutionalisierter Zusammen-
arbeit, im Hinblick auf die Vorbereitung und Umsetzung der Partner-
schaftsvereinbarung und der Programme.

2. Die Mitgliedstaaten sollen priifen, ob die institutionellen Kapazititen von
Partnern gestérkt werden miissen, um ihr Potenzial auszubauen, zur
Wirksamkeit der Partnerschaft beizutragen.

5.2 Nachhaltige Entwicklung

1. Die Mitgliedstaaten und Verwaltungsbehorden sollen in allen Phasen der
Durchfiihrung die vollstindige Integration der nachhaltigen Entwicklung
in die ESI-Fonds sicherstellen, unter Einhaltung des Grundsatzes der
nachhaltigen Entwicklung gemifl Artikel 3 Absatz 3 EUV sowie der
Verpflichtung zur Einbindung von Umweltschutzvorkehrungen gemaf
Artikel 11 AEUV und des Verursacherprinzips aus Artikel 191 Absatz
2 AEUV.

Die Verwaltungsbehorden sollen wihrend der Programmlaufzeit Mafinah-
men einleiten, um umweltschidliche Auswirkungen der Interventionen
abzuwenden oder einzudimmen und fiir wirklichen Nutzen in den Be-
reichen Soziales, Umwelt und Klima sorgen. Die zu ergreifenden Mal3-
nahmen konnen Folgendes umfassen:

a) Ausrichtung der Investitionen auf die ressourceneffizientesten und
nachhaltigsten Optionen;

b) Vermeidung von Investitionen, die sich negativ auf die Umwelt oder
das Klima auswirken konnten, und Unterstiitzung von MaBinahmen
zur Abschwichung sonstiger Auswirkungen;

c) langfristige Perspektive beim Vergleich der "Lebenszyklus"-Kosten
der alternativen Investitionsoptionen;

d) vermehrte Nutzung "griiner" Kriterien bei der Vergabe offentlicher
Auftrige.
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2. Die Mitgliedstaaten haben im Einklang mit Artikel 8 das Klimaschutz-
und Anpassungspotenzial der Investitionen zu beriicksichtigen, fiir die
Fordermittel aus den ESI-Fonds bereitgestellt werden, und dafiir zu sor-
gen, dass sie gegeniiber den Auswirkungen von Klimawandel und Natur-
katastrophen wie erhohter Uberschwemmungsgefahr, Diirren, Hitzewel-
len, Waldbrinden und extremen Wetterereignissen robust sind.

3. Die Investitionen sollen mit der Hierarchie der Wasserbewirtschaftung in
Einklang stehen, in Ubereinstimmung mit der Richtlinie 2000/60/EG des
Europdischen Parlaments und des Rates ('); Hauptaugenmerk soll dabei
auf den Optionen fiir die Nachfragesteuerung liegen. Alternative Ver-
sorgungsoptionen werden nur beriicksichtigt, wenn das Potenzial fiir
Wassereinsparungen und Effizienz erschopft ist. Offentliche Interventio-
nen im Bereich der Abfallbewirtschaftung sollen Mallnahmen des pri-
vaten Sektors ergdnzen, vor allem im Zusammenhang mit der Herstel-
lerverantwortung. Die Investitionen sollen innovative Ansitze voranbrin-
gen, die hohe Wiederverwertungsraten fordern. Die Investitionen sollen
mit der Abfallhierarchie in Einklang stehen, die gemd3 der Richtlinie
2008/98/EG des Europdischen Parlaments und des Rates (?) aufgestellt
wurde. Die Ausgaben fiir biologische Vielfalt und den Schutz der natiir-
lichen Ressourcen sollen mit der Richtlinie 92/43/EWG des Rates (?) in
Einklang stehen.

5.3 Forderung der Gleichstellung von Ménnern und Frauen und Nichtdiskrimi-
nierung

1. Im Einklang mit Artikel 7 haben die Mitgliedstaaten und die Kommis-
sion das Ziel der Gleichstellung von Méannern und Frauen zu verfolgen,
und sollen angemessene Schritte einleiten, um jedwede Diskriminierung
wihrend der Vorbereitung, der Umsetzung, der Begleitung und der Be-
wertung der Vorhaben der aus den ESI-Fonds kofinanzierten Programme
zu verhindern. Im Hinblick auf die Ziele aus Artikel 7 sollen die Mit-
gliedstaaten die einzuleitenden Mafinahmen beschreiben, insbesondere
was die Auswahl der Vorhaben, die Zielsetzung fiir die Interventionen
und die Vorkehrungen fiir Begleitung und Berichterstattung angeht. Auch
haben die Mitgliedstaaten gegebenenfalls geschlechterspezifische Ana-
lysen durchzufiithren. Insbesondere sollen spezifische und gezielte Maf3-
nahmen durch den ESF gefordert werden.

2. Die Mitgliedstaaten haben gemifl den Artikeln 5 und 7 fiir die Betei-
ligung der entsprechenden Stellen zu sorgen, die in der Partnerschaft fiir
die Forderung der Gleichstellung und die Nichtdiskriminierung zustandig
sind, und angemessene Strukturen im Einklang mit den nationalen Prak-
tiken zur Beratung zur Gleichstellung der Geschlechter, Nichtdiskrimi-
nierung und Barrierefreiheit sicherzustellen, um das notwendige Fachwis-
sen bei der Vorbereitung, der Begleitung und der Bewertung der
ESI-Fonds bereitzustellen.

3. Die Verwaltungsbehorden sollen — koordiniert mit den Begleitausschiis-
sen — Bewertungen oder Selbstbewertungen vornehmen; das Hauptaugen-
merk liegt dabei auf der Anwendung des Gleichstellungsgrundsatzes.

4. Die Mitgliedstaaten haben in angemessener Weise den Erfordernissen
von benachteiligten Bevolkerungsgruppen Rechnung zu tragen, um ihnen
eine bessere Integration in den Arbeitsmarkt zu ermdglichen und dadurch
ihre uneingeschrankte Teilhabe an der Gesellschaft zu erleichtern.

5.4 Barrierefreiheit

1. Die Mitgliedstaaten und die Kommission ergreifen gemafl Artikel 7 ge-
eignete Schritte, um jegliche Form der Diskriminierung aufgrund einer
Behinderung zu verhindern. Die Verwaltungsbehorden haben durch Maf3-
nahmen wihrend der gesamten Laufzeiten der Programme sicherzustel-
len, dass alle Produkte, Waren, Dienstleistungen und Infrastrukturen, die

(") Richtlinie 2000/60/EG des Europdischen Parlaments und des Rates vom 23. Oktober

2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens fiir Manahmen der Gemeinschaft im Be-
reich der Wasserpolitik (ABI. L 327 vom 22.12.2000, S. 1).

(® Richtlinie 2008/98/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. November
2008 tber Abfille und zur Aufhebung bestimmter Richtlinien (ABl. L 312 vom
22.11.2008, S. 3).

(®) Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21. Mai 1992 zur Erhaltung der natiirlichen Le-
bensrdume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (ABIL. L 206 vom 22.7.1992,
S. 7).
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der Offentlichkeit offenstehen bzw. ihr zur Verfiigung stehen und aus
den ESI-Fonds kofinanziert werden, gemifl dem anzuwendenden Recht
allen Biirgerinnen und Biirgern, auch solchen mit einer Behinderung,
zuginglich sind, und damit zu einer barrierefreien Umwelt fiir Menschen
mit Behinderungen und dltere Menschen beizutragen. Dies betrifft ins-
besondere die Barrierefreiheit zur physischen Umwelt und zu den
Verkehrs- sowie Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT),
damit die Einbindung benachteiligter Bevolkerungsgruppen, einschlief3-
lich Personen mit einer Behinderung, gefordert wird. Die zu ergreifenden
MaBnahmen kénnen die Ausrichtung von Investitionen auf die Barriere-
freiheit in vorhandenen Gebduden und zu bestehenden Diensten
beinhalten.

5.5 Bewiltigung des demografischen Wandels

1. Die durch den demografischen Wandel bedingten Herausforderungen,
einschlieBlich derer, die mit einer riickldufigen Erwerbsbevolkerung, ei-
nem wachsenden Anteil von Menschen im Ruhestand an der Gesamt-
bevolkerung und der Bevolkerungsabnahme zusammenhéngen, sind auf
allen Ebenen zu beriicksichtigen. Die Mitgliedstaaten sollen gegebenen-
falls im Finklang mit entsprechenden nationalen oder regionalen Strate-
gien den grofBtmoglichen Nutzen aus den ESI-Fonds ziehen, um demo-
grafische Probleme anzugehen und Wachstum zu schaffen, das an eine
alternde Gesellschaft gekniipft ist.

2. Die Mitgliedstaaten sollen im Einklang mit entsprechenden nationalen
oder regionalen Strategien auf die ESI-Fonds zuriickgreifen, um die Ein-
bindung aller Altersgruppen zu erleichtern, unter anderem durch einen
verbesserten Zugang zu Bildung und Strukturen der sozialen Unterstiit-
zung im Hinblick auf die Verbesserung von Beschiftigungsmoglichkeiten
fir éltere und junge Menschen, wobei der Schwerpunkt auf Regionen
liegen sollte, die im Vergleich zum Unionsdurchschnitt hohe Quoten bei
der Jugendarbeitslosigkeit verzeichnen. Investitionen in die Gesundheits-
infrastruktur zielen auf ein langes und gesundes Arbeitsleben fiir alle
Biirgerinnen und Biirger der Union ab.

3. Zur Bewiltigung der Herausforderungen in den vom demografischen
Wandel am stirksten betroffenen Regionen haben die Mitgliedstaaten
insbesondere MaBnahmen zu ermitteln, mit denen:

a) die demografische Erneuerung durch bessere Bedingungen fiir Fami-
lien und ein besseres Gleichgewicht zwischen Berufs- und Familien-
leben gefordert wird,

b

=

mittels Investitionen in Bildung, IKT sowie Forschung und Innovation
die Beschiftigung angekurbelt und Produktivitit wie Wirtschaftsleis-
tung gesteigert werden;

C

~

der Schwerpunkt auf die Angemessenheit und Qualitit von allgemei-
ner und beruflicher Bildung und Strukturen der sozialen Unterstiit-
zung sowie gegebenenfalls auf die Effizienz von Sozialschutzsyste-
men gelegt wird,

d) eine kostenwirksame Bereitstellung von Gesundheitsleistungen und
Langzeitpflege, einschlieBlich Investitionen in elektronische Gesund-
heitsdienste, eCare und Infrastruktur, gefordert wird.

5.6 Klimaschutz und Anpassung an den Klimawandel

6.1

Gemil Artikel 8 sind Klimaschutz, Anpassung an den Klimawandel und
Risikopravention in die Vorbereitung und Durchfithrung der Partnerschafts-
vereinbarungen und Programme einzubinden.

VORKEHRUNGEN ZUR BEWALTIGUNG DER WICHTIGSTEN TER-
RITORIALEN HERAUSFORDERUNGEN

Die Mitgliedstaaten sollen den geografischen und demografischen Besonder-
heiten Rechnung tragen und MaBnahmen ergreifen, um den spezifischen
territorialen Herausforderungen der einzelnen Regionen gerecht zu werden,
wenn es darum geht, deren spezifisches Entwicklungspotenzial freizusetzen;
sie sollen ihnen auch dabei helfen, auf die wirkungsvollste Weise intelli-
gentes, nachhaltiges und integratives Wachstum zu erzielen.
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6.2

6.3

6.4

6.5

Die Auswahl und Kombination der thematischen Ziele und die Auswahl der
entsprechenden Investitionen und der Priorititen der Union sowie die fest-
gelegten spezifischen Ziele miissen dem Bedarf und Potenzial der einzelnen
Mitgliedstaaten und Regionen in Bezug auf intelligentes, nachhaltiges und
integratives Wachstum angemessen sein.

Bei der Vorbereitung der Partnerschaftsvereinbarungen und der Programme
sollen die Mitgliedstaaten daher beachten, dass die grofiten gesellschaftli-
chen Herausforderungen, vor denen die Union heute steht — Globalisierung,
demografischer Wandel, Schadigung der Umwelt, Migration, Klimawandel,
Energienutzung, die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Krise —, in den
einzelnen Regionen unterschiedliche Auswirkungen haben konnen.

Im Hinblick auf einen integrierten Ansatz zur Bewiéltigung territorialer He-
rausforderungen tragen die Mitgliedstaaten Sorge dafiir, dass Programme im
Rahmen der ESI-Fonds die Vielfalt der europédischen Regionen widerspie-
geln, und zwar in Bezug auf die Charakteristika hinsichtlich Beschaftigung
und Arbeitsmarkt, die Verflechtungen der verschiedenen Sektoren, die Pend-
lerstrukturen, die Alterung der Bevélkerung und den demografischen Wan-
del, kulturelle, landschaftliche und auf das Kulturerbe bezogene Besonder-
heiten, die Anfilligkeit fiir den Klimawandel und seine Auswirkungen, die
Landnutzung und die Ressourcenknappheit, das Potenzial fiir eine nachhal-
tigere Nutzung von Ressourcen, einschlieflich erneuerbarer Energiequellen,
institutionelle und die Staatsfiihrung betreffende Regelungen, Konnektivitat
und Barrierefreiheit sowie die Verbindungen zwischen stédtischen und l4dnd-
lichen Gebieten. Die Mitgliedstaaten und Regionen haben gemal3 Artikel 15
Absatz 1 Buchstabe a zum Zweck der Ausarbeitung der Partnerschaftsver-
einbarungen und Programme daher die folgenden Schritte zu unternehmen:

a) Analyse der Besonderheiten, des Entwicklungspotenzials und der Kapa-
zititen des betreffenden Mitgliedstaats oder der Region, insbesondere in
Bezug auf die wichtigsten im Rahmen der Unionsstrategie fiir intelligen-
tes, nachhaltiges und integratives Wachstum ermittelten Herausforderun-
gen, gegebenenfalls die nationalen Reformprogramme, die gemil Arti-
kel 121 Absatz 2 AEUV angenommenen jeweiligen lénderspezifischen
Empfehlungen und die gemill Artikel 148 Absatz 4 AEUV angenom-
menen jeweiligen Ratsempfehlungen;

b) Bewertung der wichtigsten von der Region bzw. dem Mitgliedstaat zu
meisternden Herausforderungen, die Ermittlung von Engpédssen und feh-
lenden Verbindungen sowie Innovationsliicken einschlieflich eines Man-
gels an Planungs- und Umsetzungskapazititen, die das langfristige Po-
tenzial fir Wachstum und Beschiftigung einschrinken. Dies soll die
Grundlage fiir die Ermittlung mdoglicher Bereiche und Aktivititen fiir
strategische Schwerpunkte, Interventionen und Ausrichtung bilden;

c) Bewertung der Herausforderungen bei branchen-, rechtssystem- und
grenziibergreifender Koordinierung, insbesondere im Zusammenhang
mit makroregionalen Strategien und »C1 Meeresbeckenstrategien «;

d) Ermittlung von MafBnahmen fiir eine bessere Koordinierung iiber ver-
schiedenen territoriale Ebenen und Finanzierungsquellen hinweg, unter
Beriicksichtigung der angemessenen territorialen Ebene und des an-
gemessenen territorialen Kontexts fiir die Strategieentwicklung sowie
des institutionellen und rechtlichen Rahmens der Mitgliedstaaten, um
einen integrierten Ansatz zu erhalten, bei dem die Unionsstrategie fiir
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum mit regionalen und
lokalen Akteuren verkniipft wird.

Um dem Ziel des territorialen Zusammenhalts Rechnung zu tragen, haben
der Mitgliedstaat und die Regionen insbesondere zu gewéhrleisten, dass das
allgemeine Konzept fiir die Férderung eines intelligenten, nachhaltigen und
integrativen Wachstums in den betreffenden Bereichen:

a) die Rolle von Stidten, stidtischen und léndlichen Gebieten, Kiisten- und
Fischwirtschaftsgebieten sowie Gebieten mit spezifischen geografischen
oder demografischen Benachteiligungen widerspiegelt;
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b) die spezifischen Herausforderungen der Gebiete in duflerster Randlage,
den nordlichsten Regionen mit sehr geringer Bevolkerungsdichte sowie
von Insel-, Grenz- oder Bergregionen berticksichtigt;

c¢) die Verbindung von stddtischen und ldndlichen Gebieten durch Zugang
zu erschwinglichen Infrastrukturen und Dienstleistungen von hoher Qua-
litdt sowie Probleme in Regionen mit einer hohen Konzentration von
gesellschaftlichen Randgruppen anspricht.

7. KOOPERATIONSMASSNAHMEN
7.1 Koordinierung und Komplementaritit

1. Die Mitgliedstaaten bemiihen sich um Komplementaritdt zwischen den
Kooperationsmafinahmen und anderen aus den ESI-Fonds unterstiitzten
Malnahmen.

2. Die Mitgliedstaaten haben zu gewéhrleisten, dass die Kooperationsmaf3-
nahmen einen wirksamen Beitrag zu den Zielen der Unionsstrategie fiir
intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum leisten und dass
die Zusammenarbeit zur Forderung breiter gefasster politischer Ziele
organisiert wird. Dazu sollen die Mitgliedstaaten und die Kommission
im Einklang mit ihren jeweiligen Zustindigkeiten die Komplementaritét
und die Koordinierung mit anderen von der Union finanzierten Program-
men oder Instrumenten sicherstellen.

3. Um die Kohisionspolitik wirksamer zu gestalten, sollen sich die Mit-
gliedstaaten um die Koordinierung und die Komplementaritit zwischen
Programmen im Rahmen des Ziels der europdischen territorialen Zusam-
menarbeit und im Rahmen des Ziels "Investitionen in Wachstum und
Beschiftigung" bemiihen, um insbesondere eine kohdrente Planung zu
gewihrleisten und die Tatigung groferer Investitionen zu erleichtern.

4. Gegebenenfalls haben die Mitgliedstaaten dafiir Sorge zu tragen,
dass die Ziele der makroregionalen Strategien und der »C1 Meeresbe-
ckenstrategien <« Bestandteil der allgemeinen strategischen Planung in
Partnerschaftsvereinbarungen geméaf3 Artikel 15 Absatz 2 dieser Verord-
nung und in Programmen in den betroffenen Regionen und Mitglied-
staaten gemédfl den einschldgigen Vorschriften der fondsspezifischen Re-
gelungen sind. Ferner sollen die Mitgliedstaaten sicherstellen, dass die
ESI-Fonds im Fall bestechender makroregionaler Strategien und
P C1 Meeresbeckenstrategien € gemill Artikel 15 Absatz 2 dieser Ver-
ordnung und den einschldgigen Vorschriften der fondsspezifischen Re-
gelungen sowie im Einklang mit den von den Mitgliedstaaten ermittelten
Programmbediirfnissen zu deren Umsetzung beitragen. Um eine effi-
ziente Umsetzung zu gewdhrleisten, soll zudem eine Koordinierung mit
anderen von der Union finanzierten Instrumenten und sonstigen relevan-
ten Instrumenten stattfinden.

5. Die Mitgliedstaaten sollen gegebenenfalls die Moglichkeit nutzen, im
Rahmen der operationellen Programme des Ziels "Investitionen in
Wachstum und Beschéftigung" interregionale und transnationale Mal3-
nahmen mit Begiinstigten, die in mindestens einem anderen Mitgliedstaat
ansdssig sind, durchzufiihren, einschlieflich der Umsetzung relevanter
Forschungs- und Innovationsmafnahmen, die aus ihren Strategien fiir
intelligente Spezialisierung hervorgehen.

6. Die Mitgliedstaaten und die Regionen sollen die Kooperationsprogramme
bei der Uberwindung von Hindernissen, die die Zusammenarbeit iiber
administrative Grenzen hinweg hemmen, bestmdglich nutzen und so zur
Strategie der Union fiir ein intelligentes, nachhaltiges und inklusives
Wachstum sowie zur Stirkung des wirtschaftlichen, sozialen und territo-
rialen Zusammenbhalts beitragen. In diesem Zusammenhang ist den unter
Artikel 349 AEUV fallenden Regionen besondere Aufmerksamkeit zu
widmen.

7.2 Grenziibergreifende, transnationale und interregionale Zusammenarbeit im
Rahmen des EFRE

1. Die Mitgliedstaaten und Regionen streben an, durch Zusammenarbeit
eine kritische Masse unter anderem in den Bereichen IKT und Forschung
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und Innovation zu erreichen und ferner die Entwicklung gemeinsamer
Konzepte fiir intelligente Spezialisierung und Partnerschaften zwischen
Bildungseinrichtungen zu fordern. Die interregionalen Zusammenarbeit
umfasst gegebenenfalls die Férderung der Zusammenarbeit innovativer,
forschungsintensiver Cluster und des Austauschs zwischen Forschungs-
einrichtungen, wobei die im Rahmen der Mafinahmen des 7. Forschungs-
rahmenprogramms mit den Titeln "wissensorientierte Regionen" und
"Forschungspotenzial in Konvergenzregionen und in Regionen in duBers-
ter Randlage" gesammelten Erfahrungen zu beriicksichtigen sind.

Die Mitgliedstaaten und Regionen streben in den betreffenden Bereichen
eine grenziibergreifende und transnationale Zusammenarbeit an, um

a) sicherzustellen, dass in Bereichen mit wichtigen gemeinsamen geo-
grafischen Merkmalen (Inseln, Seen, Fliissen, Meeresbecken und Ge-
birgsziigen) die gemeinsame Bewirtschaftung und Forderung der na-
tiirlichen Ressourcen unterstiitzt wird;

b) die Skaleneffekte zu nutzen, die insbesondere im Hinblick auf Inves-
titionen im Zusammenhang mit der gemeinsamen Nutzung gemein-

samer Offentlicher Dienstleistungen erzielt werden konnen;

~

c) eine kohdrente Planung und Entwicklung grenziibergreifender Netzin-
frastrukturen insbesondere bei fehlenden grenziiberschreitenden Ver-
bindungen sowie umweltfreundlicher und interoperabler Verkehrstré-
ger in groBeren geografischen Gebieten zu fordern;

d

=

insbesondere in den Bereichen Forschung und Innovation, IKT und
Bildung sowie im Hinblick auf Maflnahmen zur Verbesserung der
Wettbewerbsfahigkeit von KMU eine kritische Masse zu erreichen;

e) grenziibergreifende Arbeitsmarktdienste zu starken, damit die Mobi-
litdt von Arbeitnehmern iiber Grenzen hinweg gefordert wird,

f) die grenziibergreifende Steuerung zu verbessern.

Die Mitgliedstaaten und Regionen streben die Nutzung der interregiona-
len Zusammenarbeit an, um die Wirksamkeit der Kohdsionspolitik zu
verstirken, indem der Erfahrungsaustausch zwischen Regionen und Stad-
ten gefordert wird, um die Konzeption und Umsetzung von Programmen
im Rahmen der Ziele "Investitionen in Wachstum und Beschiftigung"
und "Europdische territoriale Zusammenarbeit" zu verbessern.

7.3 Beitrag von Mainstream-Programmen zu makroregionalen Strategien und
P C1 Meeresbeckenstrategien <«

1.

Im Einklang mit Artikel 15 Absatz 2 Buchstabe a Ziffer ii dieser Ver-
ordnung und den einschldgigen Vorschriften der fondsspezifischen Re-
gelungen streben die Mitgliedstaaten die erfolgreiche Mobilisierung von
Finanzmitteln der Union fiir makroregionale Strategien und
» C1 Meeresbeckenstrategien € »C1 gemill den von den Mitglied-
staaten in dem Programmgebiet ermittelten Bediirfnissen an. < Die Si-
cherstellung der erfolgreichen Mobilisierung kann unter anderem in der
Weise geschehen, dass Vorhaben, die sich aus makroregionalen Strate-
gien und »C1 Meeresbeckenstrategien « ergeben, Vorrang erhalten,
indem fiir diese Vorhaben spezielle Aufrufe veranlasst werden oder diese
Vorhaben im Auswahlverfahren bevorzugt werden; dies erfolgt durch die
Ermittlung von Vorhaben die aus unterschiedlichen Programmen gemein-
sam finanziert werden konnen.

Die Mitgliedstaaten ziehen in Erwégung, entsprechende transnationale
Programme als Rahmen in Anspruch zu nehmen, um Nutzen aus dem
Spektrum der fiir die Durchfithrung von makroregionalen Strategien und
P C1 Meeresbeckenstrategien « erforderlichen MafBinahmen und Fi-
nanzmittel zu ziehen.
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3. Die Mitgliedstaaten fordern gegebenenfalls die Inanspruchnahme der
ESI-Fonds im Rahmen makroregionaler Strategien fiir die Schaffung
europdischer Verkehrskorridore, wozu auch die Unterstiitzung der Mo-
dernisierung des Zolls, der Priavention, Vorsorge und Reaktionsbereit-
schaft bei Naturkatastrophen, der Wasserbewirtschaftung der Flussgebie-
te, der griinen Infrastruktur, der integrierten grenz- und sektoriibergrei-
fenden Zusammenarbeit in Meeresfragen, der Ful- und IKT-Netze und
der Bewirtschaftung gemeinsamer Meeresressourcen in Meeresgebieten
sowie des Schutzes der Artenvielfalt des Meeres zahlt.

7.4 Transnationale Zusammenarbeit im Rahmen des ESF

1. Die Mitgliedstaaten streben an, die strategischen Bereiche anzugehen, die
in den einschldgigen Empfehlungen des Rates aufgefiihrt sind, damit die
Beteiligten optimal voneinander lernen konnen.

2. Die Mitgliedstaaten wéhlen gegebenenfalls die Themen fiir transnationale
Titigkeiten aus und legen im Einklang mit ihren spezifischen Bediirf-
nissen geeignete Durchfiihrungsmechanismen fest.
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ANHANG 11

METHODE ZUR FESTLEGUNG DES LEISTUNGSRAHMENS

1. Der Leistungsrahmen besteht aus Etappenzielen, die fiir jede Prioritdt — mit
Ausnahme der Prioritéten fiir technische Hilfe und der Programme fiir Finanz-
instrumente gemaf Artikel 39 — fiir das Jahr 2018 festgelegt wurden, und aus
Zielen, die fiir 2023 festgelegt wurden. Die Etappenziele und die Ziele werden
nach dem in Tabelle 1 vorgegebenen Format vorgelegt.

Tabelle 1: Standardformat fiir den Leistungsrahmen

» C1 Indikator oder
gegebenenfalls wichtiger Etappenziel
Durchfithrungsschritt und fir 2018

Einheit fiir die Messung €

Prioritét Ziel fur 2023

» C1 2. Bei den Etappenzielen handelt es sich um Zwischenziele, die unmittel-
bar mit der Verwirklichung des spezifischen Ziels einer Prioritit <«
verbunden sind und mit denen gegebenenfalls der Fortschritt angege-
ben wird, der hinsichtlich der fiir das Ende des Zeitraums festgelegten
Ziele angestrebt wird. Die fiir 2018 festgelegten Etappenziele beinhal-
ten Finanzindikatoren, Outputindikatoren und gegebenenfalls Ergebnis-
indikatoren, die eng mit den unterstiitzten politischen Interventionen
verkniipft sind. Ergebnisindikatoren werden fiir die Zwecke von Arti-
kel 22 Absitze 6 und 7 nicht beriicksichtigt. Etappenziele konnen auch
fiir besonders wichtige Durchfiihrungsschritte festgelegt werden.

3. Etappenziele und Ziele sind

a) realistisch, erreichbar und relevant und erfassen die wesentlichen Informa-
tionen Uber den im Rahmen einer Prioritdt erzielten Fortschritt;

b) mit der Beschaffenheit und dem Charakter der spezifischen Ziele der Prio-
ritdt kohérent;

c) transparent, gehen mit objektiv liberpriifbaren Zielen einher und bieten
Zugang zu den ermittelten und, wo moéglich, offentlich verfiigbaren Pri-
mérdaten;

d) ohne unverhiltnismaBigen Verwaltungsaufwand iiberpriifbar;
e) mit den einzelnen Programmen gegebenenfalls koharent.

4. Die Ziele fiir 2023 fiir eine bestimmte Prioritdt werden unter Beriicksichtigung
des Betrags der mit der Prioritit verbundenen PC1 leistungsgebundenen
Reserve < festgelegt.

5. In gebiihrend gerechtfertigten Féllen, wie bei erheblichen Verdnderungen der
wirtschaftlichen und 6kologischen Bedingungen oder der Lage am Arbeits-
markt in einem Mitgliedstaat oder einer Region, kann dieser Mitgliedstaat
zusitzlich zu Anderungen aufgrund von Veréinderungen bei den Zuweisungen
fiir eine bestimmte Prioritit eine Uberpriifung der Etappenziele und Ziele
gemil Artikel 30 vorschlagen.
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ANHANG 111

BESTIMMUNGEN ZUR FESTLEGUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS
UND DER HOHE DER AUSSETZUNG VON MITTELBINDUNGEN
ODER ZAHLUNGEN NACH ARTIKEL 23 ABSATZ 11

1. FESTLEGUNG DER HOHE DER AUSSETZUNG VON MITTELBINDUN-
GEN

Der Hochstumfang einer gegen einen Mitgliedstaat verhdngten Aussetzung
wird zunéchst unter Beriicksichtigung der in Artikel 23 Absatz 11 Unterabsatz
3 Buchstabe a bis ¢ genannten Obergrenzen bestimmt. Dieser Hochstumfang
wird gemindert, wenn eine oder mehrere der folgenden Voraussetzungen vor-
liegen:

a) Liegt die Arbeitslosenquote in dem Mitgliedstaat in dem dem auslosenden
Ereignis nach Artikel 23 Absatz 9 vorangegangenen Jahr mehr als zwei
Prozentpunkte iiber dem Unionsdurchschnitt, vermindert sich der Hochst-
umfang der Aussetzung um 15 %;

b

~

liegt die Arbeitslosenquote in dem Mitgliedstaat in dem dem ausldsenden
Ereignis nach Artikel 23 Absatz 9 vorangegangenen Jahr mehr als fiinf
Prozentpunkte iiber dem Unionsdurchschnitt, vermindert sich der Hochst-
umfang der Aussetzung um 25 %;

c) liegt die Arbeitslosenquote in dem Mitgliedstaat in dem dem auslésenden
Ereignis nach Artikel 23 Absatz 9 vorangegangenen Jahr mehr als acht
Prozentpunkte iiber dem Unionsdurchschnitt, vermindert sich der Hochst-
umfang der Aussetzung um 50 %;

d

=

liegt der Anteil der Menschen, die von Armut oder sozialer Ausgrenzung
bedroht sind, in dem Mitgliedstaat in dem dem auslosenden Ereignis nach
Artikel 23 Absatz 9 vorangegangenen Jahr mehr als zehn Prozentpunkte
iiber dem Unionsdurchschnitt, vermindert sich der Hochstumfang der Aus-
setzung um 20 %;

e) verzeichnet der Mitgliedstaat in mindestens zwei aufeinanderfolgenden
Jahren vor dem auslosenden Ereignis nach Artikel 23 Absatz 9 einen
Riickgang des realen BIP, vermindert sich der Hochstumfang um 20 %;

f) betrifft die Aussetzung Mittelbindungen fiir die Jahre 2018, 2019 oder
2020, wird die sich aus der Anwendung von Artikel 23 Absatz 11 er-
gebende Hohe wie folgt gedndert:

i) in Bezug auf das Jahr 2018 wird die Hohe der Aussetzung um 15 %
gemindert;

ii) in Bezug auf das Jahr 2019 wird die Hohe der Aussetzung um 25 %
gemindert;

iii) in Bezug auf das Jahr 2020 wird die Hohe der Aussetzung um 50 %
gemindert.

Die sich aus der Anwendung der Buchstaben a bis f ergebende Minderung der
Hohe der Aussetzung darf insgesamt nicht mehr als 50 % betragen.

Liegt die in Buchstabe b oder c¢ beschriebene Situation gleichzeitig mit den
Voraussetzungen nach Buchstabe d und e vor, wird die Aussetzung erst ein
Jahr spéter wirksam.

2. FESTLEGUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS DER AUSSETZUNG
VON MITTELBINDUNGEN IN BEZUG AUF PROGRAMME UND PRIO-
RITATEN

Die fiir einen Mitgliedstaat geltende Aussetzung von Mittelbindungen wird
zunéchst proportional auf alle Programme und Prioritdten angewendet.
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Die folgenden Programme und Prioritdten sind allerdings vom Anwendungs-
bereich der Aussetzung ausgenommen:

i) Programme und Prioritéten, fiir die bereits ein gemaB Artikel 23 Absatz 6
angenommener Aussetzungsbeschluss gilt.

ii) Programme und Priorititen, deren Mittel infolge eines seitens der Kom-
mission nach Artikel 23 Absatz 1 ergangenen Anpassungsantrags in dem
Jahr des auslosenden Ereignisses nach Artikel 23 Absatz 9 erhoht werden
sollen;

iii) Programme und Prioritdten, deren Mittel innerhalb der dem auslosenden
Ereignis nach Artikel 23 Absatz 9 vorangegangenen zwei Jahre infolge
eines im Einklang mit Artikel 23 Absatz 5 angenommenen Beschlusses
erhoht wurden;

iv) Programme und Priorititen, die von besonderer Bedeutung fiir die Be-
wiltigung wirtschaftlicher oder sozialer Herausforderungen sind. Solche
Programme und Prioritidten umfassen Programme und Prioritéten, die fiir
die Union besonders wichtige Investitionen im Zusammenhang mit der
Beschiftigungsinitiative fiir junge Menschen unterstiitzen. Programme
und Prioritdten gelten dann als besonders wichtig, wenn sie Investitionen
im Zusammenhang mit der Umsetzung von im Rahmen des Europdischen
Semesters an den betreffenden Mitgliedstaat gerichteten und auf Struk-
turreformen abzielenden Empfehlungen oder Investitionen im Zusammen-
hang mit Prioritdten zur Unterstiitzung der Armutsbekdmpfung oder mit
Finanzinstrumenten zur Steigerung der Wettbewerbsfihigkeit von KMU
unterstiitzen.

3. FESTLEGUNG DER ENDGULTIGEN HOHE DER AUSSETZUNG VON
MITTELBINDUNGEN FUR DIE IN DEN ANWENDUNGSBEREICH DER
AUSSETZUNG FALLENDEN PROGRAMME

Der Ausschluss einer Prioritdt innerhalb eines Programms erfolgt dergestalt,
dass die Mittelbindung des Programms auf der Grundlage der Zuweisung zu
der Prioritat anteilig gesenkt wird.

Die auf die Mittelbindungen fiir die Programme anzuwendende Hohe der
Aussetzung entspricht derjenigen, die erforderlich ist, um die gemdfl Nummer
1 festgelegte Gesamthohe zu erreichen.

4. FESTLEGUNG DES ANWENDUNGSBEREICHS UND DER HOHE DER
AUSSETZUNG VON ZAHLUNGEN

Die unter Nummer 2 Ziffern i bis iv genannten Programme und Priorititen
sind auch vom Anwendungsbereich der Aussetzung von Zahlungen
ausgenommen.

Die Hohe der anzuwendenden Aussetzung darf 50 % der Zahlungen fiir Pro-
gramme und Priorititen nicht {ibersteigen.
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ANHANG 1V

EINSATZ VON FINANZINSTRUMENTEN:
FINANZIERUNGSVEREINBARUNGEN

VY M6
" 1. Wird ein Finanzinstrument nach Artikel 39a und Artikel 38 Absatz 4 Unter-
absatz 1 Buchstaben a, b und c ausgefiihrt, so muss die Finanzierungsver-
einbarung die Bedingungen fiir die Entrichtung von Beitrigen vonseiten des
Programms an das Finanzinstrument festlegen und zumindest die folgenden
Angaben enthalten:

a) Anlagestrategie oder -politik einschlieSlich Durchfiihrungsbestimmungen,
anzubietende Finanzprodukte, anvisierte Endbegiinstigte sowie (gegebe-
nenfalls) geplante Kombination mit Zuschiissen;

b) ein Unternehmensplan oder gleichwertige Unterlagen fiir die auszufiihren-
den Finanzinstrumente, einschlieBlich der erwarteten Hebelwirkung geméil3
Artikel 37 Absatz 2;

c) angestrebte Ergebnisse, die von dem betreffenden Finanzinstrument erwar-
tet werden, um zu den spezifischen Zielen und Ergebnissen der jeweiligen
Prioritét beizutragen;

d) Bestimmungen iiber die Begleitung in Bezug auf die Tétigung von Inves-
titionen und die Finanzierungstitigkeit, einschlieBlich der Berichterstat-
tung des Finanzinstruments an den Dachfonds und/oder die Verwaltungs-
behorde, damit die Einhaltung von Artikel 46 sichergestellt wird,

e) Priifanforderungen wie etwa Mindestanforderungen an die Unterlagen, die
auf Ebene des Finanzinstruments (und gegebenenfalls auf Ebene des
Dachfonds) aufzubewahren sind, und (gegebenenfalls) Anforderungen in
Bezug auf die separate Buchfiihrung fiir die verschiedenen Unterstiit-
zungsarten im Einklang mit Artikel 37 Absitze 7 und 8, einschlielich
Bestimmungen und Anforderungen beziiglich des Zugangs der Priifbehor-
den der Mitgliedstaaten, der Priifer der Kommission und des Europdischen
Rechnungshofs zu den Unterlagen, um einen eindeutigen Priifpfad im
Einklang mit Artikel 40 zu gewihrleisten;

f) Anforderungen und Verfahren fiir die Verwaltung der graduellen Beitrige
vonseiten des Programms gemall Artikel 41 sowie fiir die Prognostizie-
rung der Finanzierungstitigkeit, einschlieBlich Anforderungen an treuhén-
derische/separate Buchfiihrung gemaB Artikel 38 Absatz 6 und Artikel 39a
Absatz 5 Unterabsatz 2;

g) Anforderungen und Verfahren fiir die Verwaltung von Zinsen und anderen
Einnahmen, die gemdB Artikel 43 erwirtschaftet werden, einschlieBlich
Kassenmitteln und kurzfristig verwertbarer Anlagen (,,Treasury invest-
ments*), sowie Verantwortung und Haftung der betreffenden Parteien;

h) Bestimmungen zur Berechnung und Zahlung anfallender Verwaltungskos-
ten oder der Verwaltungsgebiihren des Finanzinstruments;

i) Bestimmungen iiber die Wiederverwendung von auf die Unterstiitzung aus
den ESI-Fonds zuriickzufiihrenden Mitteln bis zum Ablauf des Forder-
zeitraums gemdfl Artikel 44 und gegebenenfalls Bestimmungen iiber die
differenzierte Behandlung gemiall Artikel 43a;

j) Bestimmungen iiber die Wiederverwendung von auf die Unterstiitzung aus
den ESI-Fonds zuriickzufiihrenden Mitteln nach Ablauf des Forderzeit-
raums gemif Artikel 45 und eine Strategie fiir den Riickzug dieser Mittel
aus dem Finanzinstrument;

k) Bedingungen fiir einen etwaigen vollstdndigen oder partiellen Riickzug
aus den Beitrdgen von Programmen zu Finanzinstrumenten, was gegebe-
nenfalls auch den Dachfonds betrifft;
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1) Bestimmungen, mit denen gewdhrleistet wird, dass die Stellen fiir die
Ausfithrung von Finanzinstrumenten diese Instrumente unabhingig und
im Einklang mit den einschldgigen fachspezifischen Standards verwalten
und ausschlieBlich im Interesse der Parteien handeln, die Beitrdge zu dem
Finanzinstrument leisten;

m) Bestimmungen iiber die Abwicklung von Finanzinstrumenten.

Sind die Finanzinstrumente iiber einen Dachfonds organisiert, muss auflerdem
die Finanzierungsvereinbarung zwischen der Verwaltungsbehorde und der
Stelle, die den Dachfonds ausfiihrt, auch Bestimmungen betreffend die Beur-
teilung und Auswahl von Stellen festlegen, die die Finanzinstrumente ausfiih-
ren; dazu gehoren unter anderem Aufrufe zu Interessenbekundungen und Ver-
gabeverfahren.

. Strategiedokumente nach Artikel 38 Absatz 8 fiir Finanzinstrumente, die nach

Artikel 38 Absatz 4 Unterabsatz 1 Buchstabe d ausgefiihrt werden, miissen
mindestens folgende Angaben enthalten:

a) Anlagestrategie oder -politik des Finanzinstruments, allgemeine Bedingun-
gen der geplanten Darlehen oder Garantien, anvisierte Zielgruppe und zu
unterstiitzende MaBnahmen;

b

=

einen Unternehmensplan oder gleichwertige Unterlagen fiir die auszufiih-
renden Finanzinstrumente, einschlieBlich der erwarteten Hebelwirkung ge-
mafl Artikel 37 Absatz 2;

c) Verwendung und Wiederverwendung von auf die Unterstiitzung aus den
ESI-Fonds zuriickzufithrenden Mitteln gemdB den Artikeln 43, 44 und 45
und gegebenenfalls Bestimmungen {iber die differenzierte Behandlung ge-
mal Artikel 43a;

d

=

Begleitung und Berichterstattung iiber die Ausfithrung des Finanzinstru-
ments, um die Einhaltung von Artikel 46 sicherzustellen.
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ANHANG V

FESTLEGUNG VON PAUSCHALSATZEN

FUR EINNAHMEN

ERWIRTSCHAFTENDE VORHABEN

Gebiet Pauschalsétze
1 STRASSENVERKEHR 30 %
2 SCHIENENVERKEHR 20 %
3 STADTVERKEHR 20 %
4 WASSERWIRTSCHAFT 25 %
5 ABFALLWIRTSCHAFT 20 %
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ANHANG VI

JAHRLICHE AUFTEILUNG DER MITTEL FUR VERPFLICHTUNGEN
FUR DIE JAHRE 2014-2020

Berichtigtes Jahresprofil (einschlieBlich der Aufstockung fiir die Beschéaftigungs-
initiative fiir junge Menschen)

2014 2015 2016 2017
EUR, zu Preisen von | 34 108 069 924 55725174 682 46 044 910 736 48 027 317 164
2011

2018 2019 2020 Insgesamt
EUR, zu Preisen von | 48 341 984 652 48 712359314 49 022 528 894 329 982 345 366
2011
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ANHANG VII

METHODIK FUR DIE MITTELZUWEISUNG

Methode fiir die Mittelzuweisung fiir weniger entwickelte Regionen, die im
Rahmen des in Artikel 90 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe a genannten
Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschéftigung" forderfihig sind

1. Die Zuweisung fiir den einzelnen Mitgliedstaat entspricht der Summe der
Zuweisungen fiir seine einzelnen forderfahigen Regionen der NUTS-2-Ebe-
ne, die gemal den folgenden Schritten berechnet werden:

a) Ermittlung eines absoluten Betrags (in EUR), indem die Bevolkerungs-
zahl der betreffenden Region mit der Differenz zwischen dem Pro-Kopf-
BIP dieser Region, gemessen in Kaufkraftstandards (KKS), und dem
durchschnittlichen Pro-Kopf-BIP der EU-27 (in KKS) multipliziert wird;

b

~

Anwendung eines Prozentsatzes auf den oben genannten absoluten Be-
trag, um den Finanzrahmen fiir diese Region zu bestimmen; dieser Pro-
zentsatz ist abgestuft, um — im Vergleich zum Durchschnitt der EU-27
— den in KKS gemessenen relativen Wohlstand des Mitgliedstaats, in
dem die forderfihige Region liegt, widerzuspiegeln, und betrigt:

(i) fiir Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE unter 82 %
des Durchschnitts der EU-27 liegt: 3,15 %;

(ii) fir Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE zwischen
82 % und 99 % des Durchschnitts der EU-27 liegt: 2,70 %;

(iii) fur Regionen in Mitgliedstaaten, deren Pro-Kopf-BNE iiber 99 %
des Durchschnitts der EU-27 liegt: 1,65 %;

¢) zu dem nach Buchstabe b errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein
Betrag addiert, der sich aus der Zuweisung einer Pramie von jihrlich
1 300 EUR pro arbeitsloser Person fiir die Zahl der Arbeitslosen in dieser
Region ergibt, die iiber der durchschnittlichen Arbeitslosenquote aller
weniger entwickelten Regionen der EU liegt.

Methode fiir die Mittelzuweisung fiir Ubergangsregionen, die im Rahmen
des in Artikel 90 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b genannten Ziels
"Investitionen in Wachstum und Beschiiftigung" forderfihig sind

2. Die Zuweisung flir den einzelnen Mitgliedstaat entspricht der Summe der
Zuweisungen fiir seine einzelnen forderfahigen Regionen der NUTS-2-Ebe-
ne, die gemill den folgenden Schritten berechnet werden:

a) Bestimmung der Unter- und der Obergrenze der theoretischen Beihilfein-
tensitit fiir jede forderfahige Ubergangsregion: Die Mindesthohe der Bei-
hilfemittel ergibt sich aus der durchschnittlichen Pro-Kopf-Beihilfeinten-
sitit je Mitgliedstaat vor Anwendung des regionalen Sicherheitsnetzes,
das den stirker entwickelten Regionen des jeweiligen Mitgliedstaats zu-
gewiesen wird. Hat der Mitgliedstaat keine stirker entwickelten Regio-
nen, so entspricht die Mindesthohe der Beihilfemittel der urspriinglichen
durchschnittlichen Pro-Kopf-Beihilfeintensitit aller stirker entwickelten
Regionen, d. h. 19,80 EUR pro Kopf und Jahr. Die Hochstférderung
bezieht sich auf eine theoretische Region mit einem Pro-Kopf-BIP von
75 % des Durchschnitts der EU-27 und wird anhand der in Absatz 1
Buchstaben a und b erlduterten Methode berechnet. Von dem auf diese
Weise errechneten Betrag werden 40 % beriicksichtigt;

b

=

Berechnung der urspriinglichen Regionalzuweisungen unter Beriicksichti-
gung des regionalen Pro-Kopf-BIP (in KKS) durch lineare Interpolation
des relativen Pro-Kopf-BIP der Region im Vergleich zur EU-27;
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¢) zu dem nach Buchstabe b errechneten Betrag wird gegebenenfalls ein
Betrag addiert, der sich aus der Zuweisung einer Priamie von jahrlich
1 100 EUR pro arbeitsloser Person fiir die Zahl der Arbeitslosen in dieser
Region ergibt, die iiber der durchschnittlichen Arbeitslosenquote aller
weniger entwickelten Regionen liegt.

Methode fiir die Mittelzuweisung fiir stirker entwickelte Regionen, die im
Rahmen des in Artikel 90 Absatz 2 Unterabsatz 1Buchstabe ¢ genannten
Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschéftigung" forderfihig sind

3. Der gesamte urspriingliche theoretische Finanzrahmen berechnet sich durch
Multiplikation einer Beihilfeintensitédt von 19,80 EUR pro Kopf und pro Jahr
mit der forderfahigen Bevolkerungszahl.

4. Der Anteil des jeweiligen Mitgliedstaats entspricht der Summe der Anteile
seiner forderfahigen Regionen der NUTS-2-Ebene, wobei diese Anteile nach
folgenden Kriterien mit der angegebenen Gewichtung berechnet werden:

a) regionale Gesamtbevolkerung (Gewichtung: 25 %),

b) Zahl der Arbeitslosen in Regionen der NUTS-Ebene 2 mit einer Arbeits-
losenquote, die liber dem Durchschnitt aller stirker entwickelten Regio-
nen liegt (Gewichtung: 20 %),

c) Zahl der Arbeitsplitze, die zusétzlich bendtigt werden, um das in der
Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives Wachstum
festgelegte Ziel einer regionalen Beschiftigungsquote (fir die Alters-
gruppe der 20- bis 64-Jdhrigen) von 75 % zu erreichen (Gewichtung:
20 %),

d

=

Zahl der Personen im Alter von 30 bis 34 Jahren mit Hochschulabschluss,
die fehlen, um das in der Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges
und integratives Wachstum festgelegte Ziel von 40 % zu erreichen (Ge-
wichtung: 12,5 %),

e) Zahl, um die die Zahl der Schul- oder Ausbildungsabbrecher (in der
Altersgruppe der 18- bis 24-Jdhrigen) verringert werden muss, um das
in der Unionsstrategie fiir intelligentes, nachhaltiges und integratives
Wachstum festgelegte Ziel von 10 % zu erreichen (Gewichtung: 12,5 %),

f) Differenz zwischen dem festgestellten BIP der Region (gemessen in
KKP) und ihrem theoretischen BIP, wenn sie dasselbe Pro-Kopf-BIP
aufwiese wie die wohlhabendste Region der NUTS-2-Ebene (Gewich-
tung: 7,5 %),

~

Bevolkerungszahl der Regionen der NUTS-3-Ebene mit einer Bevdlke-
rungsdichte von weniger als 12,5 Einwohnern/km? (Gewichtung: 2,5 %).

g

Methode fiir die Mittelzuweisung fiir die im Rahmen des Kohésionsfonds
forderfihigen Mitgliedstaaten nach Artikel 90 Absatz 3

5. Der Finanzrahmen berechnet sich durch Multiplikation einer durchschnitt-
lichen Beihilfeintensitdt von 48 EUR pro Kopf und pro Jahr mit der forder-
fahigen Bevolkerungszahl. Der Anteil an diesem theoretischen Finanzrah-
men, der jedem forderfahigen Mitgliedstaat a priori zugewiesen wird, ent-
spricht einem Prozentsatz, der von der Bevolkerungszahl, der Fldche und
dem nationalen Wohlstand des jeweiligen Landes abhéngt und in folgenden
Schritten berechnet wird:

a) Berechnung des arithmetischen Mittels der Bevolkerungs- und Flachen-
anteile eines Mitgliedstaats an der Gesamtbevélkerung bzw. der Gesamt-
fliche aller forderfahigen Mitgliedstaaten. Ubersteigt jedoch der Anteil
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eines Mitgliedstaats an der Gesamtbevolkerung seinen Anteil an der Ge-
samtfliche um einen Faktor von 5 oder mehr — was einer extrem hohen
Bevolkerungsdichte entspricht — so wird fiir diesen Schritt nur der Anteil
an der Gesamtbevolkerung herangezogen;

b

~

Anpassung der sich daraus ergebenden Prozentsitze durch Anwendung
eines Koeffizienten, der einem Drittel des Prozentsatzes entspricht, um
den das (in Kaufkraftparititen gemessene) Pro-Kopf-BNE des jeweiligen
Mitgliedstaats fiir den Zeitraum 2008-2010 das durchschnittliche
Pro-Kopf-BNE aller forderfdhigen Mitgliedstaaten (Durchschnitt ent-
spricht 100 %) iiber- oder unterschreitet.

6. Um den erheblichen Bediirfnissen der Mitgliedstaaten, die der Europdischen
Union am 1. Mai 2004 oder spiter beigetreten sind, in Bezug auf Verkehr
und Umwelt Rechnung zu tragen, wird fiir diese Mitgliedstaaten der Anteil
des Kohisionsfonds auf mindestens ein Drittel ihres endgiiltigen Gesamt-
finanzrahmens nach Kappung gemidfl Absatz 10 bis 13 im Durchschnitt
iiber die Laufzeit hinweg festgelegt.

7. Die Mittel, die den Mitgliedstaaten im Rahmen des Kohidsionsfonds geméaf
dem zweiten Unterabsatz von Artikel 90 Absatz 3 zugewiesen werden, sind
iiber sieben Jahre hinweg degressiv zu staffeln. Diese Ubergangsunterstiit-
zung betrdgt im Jahr 2014 48 EUR pro Kopf, angewandt auf die Gesamt-
bevolkerung des Mitgliedstaats. Die Betrdge in den Folgejahren werden als
Prozentsatz des fir 2014 festgelegten Betrags ausgedriickt, wobei die Pro-
zentsdtze im Jahr 2015, 71 %, im Jahr 2016, 42 %, im Jahr 2017, 21 %, im
Jahr 2018, 17 %, im Jahr 2019 13 % und im Jahr 2020 8 % betragen.

Methode fiir die Mittelzuweisung fiir das Ziel '"Européische territoriale
Zusammenarbeit" nach Artikel 4 der ETZ-Verordnung

8. Die Zuweisung von Mitteln fiir die grenziiberschreitende und die transnatio-
nale Zusammenarbeit an die einzelnen Mitgliedstaaten, einschlieBlich des
Beitrags aus dem EFRE zum Europdischen Nachbarschaftsinstrument und
zum Instrument fiir Heranfithrungshilfe, berechnet sich als die gewichtete
Summe des Anteils des jeweiligen Mitgliedstaats an der in Grenzregionen
lebenden Bevolkerung und seines Anteils an der Gesamtbevolkerung. Die Ge-
wichtung wird durch den jeweiligen Anteil der grenziiberschreitenden und der
transnationalen Komponente bestimmt. Die Anteile von grenziiberschreitender
und transnationaler Komponente belaufen sich auf 77,9 % bzw. 22,1 %.

Methode fiir die Zuweisung zusitzlicher Finanzmittel fiir in Artikel 92
Absatz 1 Buchstabe e genannte Regionen

9. Eine zusitzliche Sonderzuweisung, die einer Beihilfeintensitit von jéhrlich
30 EUR pro Einwohner entspricht, erfolgt an die Regionen der NUTS-2-
Ebene in duBlerster Randlage und die nordlichen Regionen der NUTS-2-
Ebene mit geringer Bevdlkerungsdichte. Diese Zuweisung wird nach Region
und Mitgliedstaat zugeteilt, und zwar im Verhdltnis zur Gesamtbevolkerung
dieser Regionen.

Obergrenze fiir Ubertragungen aus den Fonds zur Unterstiitzung der
Kohiision

10. Als Beitrag dazu, die Mittelzuweisungen aus dem Kohésionsfonds angemes-
sen auf die am wenigsten entwickelten Regionen und Mitgliedstaaten zu
konzentrieren und die Unterschiede bei den durchschnittlichen Pro-Kopf-Bei-
hilfeintensititen zu verringern, wird die Obergrenze fiir die Ubertragungen
(Deckelung) aus den Fonds an jeden einzelnen Mitgliedstaat auf 2,35 % des
BIP des jeweiligen Mitgliedstaats festgelegt. Die Deckelung gilt jeweils fiir
ein Jahr und kann entsprechend der Notwendigkeit, die sich aus der vor-
gezogenen Bereitstellung von Mitteln fiir die Beschéftigungsinitiative fiir
junge Menschen ergibt, angepasst werden; sie bewirkt, sofern sie anwendbar
ist, dass alle Ubertragungen (mit Ausnahme der Ubertragungen an die stirker
entwickelten Regionen und fiir das Ziel "Européische territoriale Zusammen-
arbeit") an den betreffenden Mitgliedstaat proportional gekiirzt werden, damit
die Obergrenze fiir Ubertragungen nicht iiberschritten wird. Fiir Mitglied-
staaten, die der Union vor 2013 beigetreten sind und deren durchschnittliches
reales BIP-Wachstum im Zeitraum 2008-2010 unter -1 % lag, betrdgt die
Obergrenze fiir Ubertragungen 2,59 %.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

Die in Absatz 10 dieses Anhangs genannten Obergrenzen schliefen die
Beitrdge aus dem EFRE zur Finanzierung der grenziiberschreitenden Aspekte
des Européischen Nachbarschaftsinstruments und des Instruments fiir Heran-
fithrungshilfe ein. Diese Obergrenzen schlieen nicht die besondere Mittel-
zuweisung in Héhe von 3 000 000 000 EUR fiir die Beschiftigungsinitiative
fiir junge Menschen ein.

Die Berechnung des BIP durch die Kommission wird auf den Statistiken
vom Mai 2012 beruhen. Die von der Kommission im Mai 2014 projizierten
individuellen nationalen Wachstumsraten des BIP fiir den Zeitraum 2014-
2020 werden fiir jeden einzelnen Mitgliedstaat gesondert angewandt.

Die in Absatz 10 erlduterten Regelungen lassen nicht zu, dass die Mittel-
zuweisungen je Mitgliedstaat mehr als 110 % des realen Betrags fiir den
Programmplanungszeitraum 2007-2013 betragen.

Zusitzliche Bestimmungen

Fiir alle Regionen, deren Pro-Kopf-BIP (in KKS) als Kriterium fiir die For-
derfdhigkeit fiir den Programmplanungszeitraum 2007-2013 herangezogen
wurde und unter 75 % des Durchschnitts der EU-25 lag, deren Pro-Kopf-
BIP jedoch mehr als 75 % des Durchschnitts der EU-27 betrédgt, wird die
Mindesthohe der Beihilfemittel im Zeitraum 2014 — 2020 im Rahmen des
Ziels "Investitionen in Wachstum und Beschiftigung" jahrlich 60 % ihrer
vorherigen durchschnittlichen indikativen jéhrlichen Mittelzuweisung im
Rahmen des Ziels "Konvergenz" entsprechen, wie dies von der Kommission
im Rahmen des mehrjdhrigen Finanzrahmens 2007-2013 berechnet wurde.

Keine Ubergangsregion erhilt weniger als das, was sie als stirker entwickelte
Region erhalten hitte. Zur Bestimmung der Hohe dieser Mindestzuweisung
wird die Zuweisungsmethode fiir stirker entwickelte Regionen auf alle Re-
gionen angewandt, in denen das Pro-Kopf-BIP mindestens 75 % des EU-27-
Durchschnitts betragt.

Die Mindestgesamtzuweisung an einen Mitgliedstaat aus den Fonds ent-
spricht 55 % seiner gesamten Mittelzuweisung im Zeitraum 2007-2013.
Die zur Einhaltung dieser Anforderung erforderlichen Berichtigungen werden
proportional bei den Mittelzuweisungen aus den Fonds vorgenommen, wobei
die Zuweisungen im Rahmen des Ziels "Européische territoriale Zusammen-
arbeit" ausgeklammert werden.

Um die Auswirkungen der Wirtschaftskrise auf die Mitgliedstaaten im
Euro-Wéhrungsgebiet und auf deren Wohlstandsgrad zu bewiltigen und
zur Forderung des Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeits-
plitzen in diesen Mitgliedstaaten werden aus den Strukturfonds folgende
zusétzliche Mittel zugewiesen:

a) 1375000 000 EUR fiir die stirker entwickelten Regionen Griechenlands;

b) 1000 000 000 EUR fiir Portugal, mit folgender Aufteilung: 450 000 000
EUR fiir stirker entwickelte Regionen, davon 150 000 000 EUR fiir Ma-
deira, 75 000 000 EUR fiir die Ubergangsregionen und 475 000 000 EUR
fiir die weniger entwickelten Regionen;

c) 100 000 000 EUR fiir die Region "Border, Midland and Western" in
Irland;

d) 1824000000 EUR fir Spanien, davon 500 000 000 EUR fiir Extrema-
dura, 1051000000 EUR fiir die Ubergangsregionen und 273 000 000
EUR fiir die stirker entwickelten Regionen;
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18.

19.

20.

21.

e) 1500000 000 EUR fiir die weniger entwickelten Regionen Italiens, da-
von 500 000 000 EUR fiir nicht-stidtische Gebiete.

Zwecks Anerkennung der Herausforderungen, die sich aufgrund der Insellage
einiger Mitgliedstaaten und der Abgelegenheit bestimmter Gebiete der Union
stellen, erhalten Malta und Zypern — nach Anwendung der Berechnungs-
methode gemdfB Absatz 16 — einen zusitzlichen Betrag in Hoéhe von
200 000 000 EUR bzw. 150 000 000 EUR im Rahmen des Ziels "Investitio-
nen in Wachstum und Beschéftigung" mit folgender Aufteilung: ein Drittel
aus dem Kohésionsfonds und zwei Drittel aus den Strukturfonds.

Die spanischen Gebiete Ceuta und Melilla erhalten einen zusitzlichen Ge-
samtbetrag in Hoéhe von 50 000 000 EUR aus den Strukturfonds.

Das in dulerster Randlage befindliche Gebiet Mayotte erhdlt einen Gesamt-
betrag in Hohe von 200 000 000 EUR aus den Strukturfonds.

Um bestimmten Regionen die Anpassung an die Anderung ihres Férderstatus
oder an die langfristigen Folgen der jiingsten wirtschaftlichen Entwicklungen
zu erleichtern, werden folgende Mittel zugewiesen:

a) 133000 000 EUR fiir Belgien, davon 66 500 000 EUR fiir Limburg und
66 500 000 EUR fiir die Ubergangsregionen der Region Wallonien;

b) 710 000 000 EUR fiir Deutschland, davon 510 000 000 EUR fiir die ehe-
maligen Konvergenzregionen in der Kategorie der Ubergangsregionen
und 200 000 000 EUR fiir die Region Leipzig;

c) unbeschadet des Absatzes 10 erhalten die weniger entwickelten Regionen
Ungarns im Rahmen der Strukturfonds einen zusitzlichen Betrag in Hohe
von 1560 000 000 EUR, die weniger entwickelten Regionen der Tsche-
chischen Republik einen zusitzlichen Betrag in Hohe von 900 000 000
EUR und die weniger entwickelte Region Sloweniens einen zusétzlichen
Betrag in Hohe von 75 000 000 EUR.

Ein Gesamtbetrag von 150 000 000 EUR wird dem Programm PEACE zu-
gewiesen, davon 106 500 000 EUR fiir das Vereinigte Konigreich und
43 500 000 EUR fiir Irland. Dieses Programm wird unter Einbeziehung
von Nordirland und Irland als Programm fiir die grenziiberschreitende Zu-
sammenarbeit bereitgestellt.

Zusitzliche Anpassungen geméill Artikel 92 Absatz 2.

Zusitzlich zu den in Artikel 91 und 92 genannten Betrdgen erhdlt Zypern
einen zusitzlichen Betrag in Hohe von 94 200 000 EUR im Jahr 2014 und
92 400 000 EUR im Jahr 2015, der der Mittelzuweisung aus den Struktur-
fonds hinzuzurechnen ist.
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ANHANG VI

METHODIK FUR DIE BESONDERE MITTELZUWEISUNG
ZUGUNSTEN DER BESCHAFTIGUNGSINITIATIVE FUR JUNGE

L

IL

II.

Iv.

MENSCHEN AUS ARTIKEL 91

Die Aufteilung der besonderen Mittelzuweisung zugunsten der Beschifti-
gungsinitiative fiir junge Menschen wird im Einklang mit den folgenden
Schritten festgelegt:

1. Die Zahl der arbeitslosen jungen Menschen zwischen 15 und 24 Jahren
wird in den forderungsberechtigten Gebietseinheiten der NUTS-Ebene
2 gemdl Artikel 16 der ESF-Verordnung, d.h. in Gebietseinheiten der
NUTS-Ebene 2, in denen die Jugendarbeitslosigkeit bei jungen Menschen
zwischen 15 und 24 Jahren im Jahr 2012 iber 25 % lag, oder in Mit-
gliedstaaten, in denen die Jugendarbeitslosigkeit im Jahr 2012 um mehr
als 30 % zugenommen hat, in Regionen, in denen die Jugendarbeitslosig-
keit im Jahr 2012 iber 20 % lag, ermittelt (im Folgenden ,,forderfahige
Regionen®).

2. Grundlage fiir die Berechnung der Mittelzuweisung fiir die einzelnen for-
derungsberechtigten Regionen ist das Verhéltnis der Zahl der arbeitslosen
jungen Menschen in der betreffenden forderungsberechtigten Region zur
Gesamtzahl der arbeitslosen jungen Menschen nach Ziffer 1 in allen for-
derungsberechtigten Regionen.

3. Die Mittelzuweisung fiir jeden Mitgliedstaat ist die Summe der Mittel-
zuweisungen fiir die Gesamtheit seiner forderungsberechtigten Regionen.

Die besondere Mittelzuweisung zugunsten der Beschéftigungsinitiative fiir
junge Menschen findet bei der Anwendung der Deckelungsregelungen aus
Anhang VII in Bezug auf die Zuweisung der Gesamtmittel keine Beriick-
sichtigung.

Die Hohe der spezifischen Zuweisung von Mitteln aus der Beschaftigungs-
initiative fiir junge Menschen zugunsten von Mayotte wird auf der Grundlage
der Jugendarbeitslosigkeit und der Zahl arbeitsloser junger Menschen ermit-
telt, die wiederum so lange anhand aktuell verfligbarer nationaler Daten
bestimmt werden, bis Eurostat-Daten auf NUTS-2-Ebene zur Verfiigung
stehen.

Die Mittel fiir die Beschiftigungsinitiative fiir junge Menschen kdnnen fiir
die Jahre 2016 bis 2020 im Rahmen des Haushaltsverfahrens gemaB3 Arti-
kel 14 der Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013. nach oben angepasst
werden. Die Aufschliisselung der zusitzlichen Mittel nach Mitgliedstaat er-
folgt nach dem fiir die urspriingliche Zuweisung angewandten Verfahren,
jedoch unter Zugrundelegung aktuell verfiigbarer jahrlicher Daten.
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ANHANG IX

METHODIK FUR DIE FESTLEGUNG DES MINDESTANTEILS DES
ESF

Der zusitzliche prozentuale Anteil, um den der in Artikel 92 Absatz 4 genannte
Anteil der Strukturfondsmittel, die dem ESF in einem Mitgliedstaat zugewiesen
werden, erginzt wird, der dem Anteil des jeweiligen Mitgliedstaats fiir den
Programmplanungszeitraum 2007-2013 entspricht, wird auf der Grundlage der
Beschiftigungsquoten (fiir Personen im Alter von 20 bis 64 Jahren) aus dem
Bezugsjahr 2012 wie folgt festgelegt:

— Bei einer Beschiftigungsquote von bis zu 65 % wird der Anteil um 1,7
Prozentpunkte erhoht;

— bei einer Beschiftigungsquote von mehr als 65 %, jedoch hochstens 70 %,
wird der Anteil um 1,2 Prozentpunkte erhoht;

— bei einer Beschiftigungsquote von mehr als 70 %, jedoch hdchstens 75 %,
wird der Anteil um 0,7 Prozentpunkte erhoht;

— bei einer Beschiftigungsquote von iiber 75 % ist keine Erhohung
erforderlich.

Nach der Ergénzung darf der prozentuale Gesamtanteil eines Mitgliedstaats 52 %
der in Artikel 92 Absatz 4 genannten Strukturfondsmittel nicht {ibersteigen.

Der dem ESF aus den Strukturfondsmitteln fiir den Programmplanungszeitraum
2007-2013 fiir Kroatien zugewiesene Anteil — unter Ausnahme des Ziels der
europdischen territorialen Zusammenarbeit — entspricht dem Durchschnittsanteil
der Konvergenzregionen derjenigen Mitgliedstaaten, die der Union am oder nach
dem 1. Januar 2004 beigetreten sind.
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2.1

ANHANG X

ZUSATZLICHKEIT

OFFENTLICHE ODER GLEICHWERTIGE STRUKTURAUSGABEN

In Mitgliedstaaten, in denen mindestens 65 % der Bevolkerung in weniger
entwickelten Regionen leben, wird zur Festlegung der oOffentlichen oder
gleichwertigen Strukturausgaben der Wert herangezogen, der in den Stabili-
tiats- und Konvergenzprogrammen, welche die Mitgliedstaaten geméiB der
Verordnung (EG) Nr. 1466/97 zur Darlegung ihrer mittelfristigen Haushalts-
strategie erstellen, fiir die Bruttoanlageinvestitionen angegeben ist. Dabei ist
der als Anteil am BIP darzustellende Wert zu verwenden, der im Zusammen-
hang mit dem Saldo und der Schuldenquote des Sektors Staat und in Ver-
bindung mit den Haushaltsaussichten des Sektors Staat angegeben ist.

In Mitgliedstaaten, in denen mehr als 15 %, aber weniger als 65 % der
Bevolkerung in weniger entwickelten Regionen leben, wird der Gesamtwert
der Bruttoanlageinvestitionen zur Festlegung der 6ffentlichen oder gleich-
wertigen Strukturausgaben herangezogen. Die Darstellung erfolgt im glei-
chen Format wie in Unterabsatz 1 festgelegt.

UBERPRUFUNG

Uberpriifungen der Zusitzlichkeit gemiB Artikel 95 Absatz 5 unterliegen den
nachstehenden Regelungen:

Ex-ante-Uberpriifung

a) Wenn ein Mitgliedstaat eine Partnerschaftsvereinbarung vorlegt, tibermit-
telt er Informationen tiber das voraussichtliche Ausgabenprofil im Format
der nachstehenden Tabelle 1.

Tabelle 1

Ausgaben des
Sektors Staat als 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Anteil am BIP

P51 X X X X X X X

b

=

Mitgliedstaaten, in denen mehr als 15 %, aber weniger als 65 % der
Bevolkerung in weniger entwickelten Regionen leben, iibermitteln aufler-
dem Informationen iiber das voraussichtliche Ausgabenprofil in diesen
weniger entwickelten Regionen im Format der nachstehenden Tabelle 2.

Tabelle 2

2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

Bruttoanlage-investitio-
nen des Sektors Staat
in weniger entwickelten | X X X X X X X
Regionen als Anteil am
BIP

C

~

Die Mitgliedstaaten tibermitteln der Kommission Informationen iiber die
wichtigsten makro-6konomischen Indikatoren und Voraussagen, nach de-
nen sich die Hohe der offentlichen oder gleichwertigen Strukturausgaben
richtet.

d

=

Mitgliedstaaten, in denen mehr als 15 %, aber weniger als 65 % der
Bevolkerung in weniger entwickelten Regionen leben, tibermitteln der
Kommission auBerdem Informationen iiber die Methode zur Schitzung
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2.3

der Bruttoanlageinvestitionen in diesen Regionen. Zu diesem Zweck zie-
hen die Mitgliedstaaten — falls verfiigbar — Daten zu den offentlichen
Investitionen auf regionaler Ebene heran. Sind solche Daten nicht vor-
handen oder liegen andere ordnungsgemifl begriindete Umsténde vor —
etwa wenn ein Mitgliedstaat die in der Verordnung (EG) Nr. 1059/2003
festgelegte regionale Aufteilung fiir den Zeitraum 2014-2020 erheblich
verdndert hat —, so konnen die Bruttoanlageinvestitionen geschitzt wer-
den, indem Indikatoren fiir die regionalen 6ffentlichen Ausgaben oder die
regionale Bevolkerung auf Daten zu den offentlichen Investitionen auf
nationaler Ebene angewandt werden.

e) Sobald die Kommission und der Mitgliedstaat eine Einigung erzielen,
werden die vorstehende Tabelle 1 und gegebenenfalls Tabelle 2 als Re-
ferenzhohe fiir die in den Jahren von 2014 bis 2020 beizubehaltenden
offentlichen oder gleichwertigen Strukturausgaben in die Partnerschafts-
vereinbarung des betreffenden Mitgliedstaats aufgenommen.

Halbzeitliberpriifung

a) Zum Zeitpunkt der Halbzeitiiberpriifung gilt fiir den Mitgliedstaat, dass er
die Hohe der offentlichen oder gleichwertigen Strukturausgaben beibehal-
ten hat, wenn die durchschnittlichen jéhrlichen Ausgaben in den Jahren
von 2014 bis 2017 die in der Partnerschaftsvereinbarung festgelegte Re-
ferenzhohe erreichen oder iibersteigen.

b) Nach der Halbzeitiiberpriifung kann die Kommission in Abstimmung mit
dem Mitgliedstaat die Referenzhohe von 6ffentlichen oder gleichwertigen
Strukturausgaben in der Partnerschaftsvereinbarung anpassen, falls sich
die wirtschaftliche Lage des Mitgliedstaats gegeniiber der Einschitzung
zum Zeitpunkt der Annahme der Partnerschaftsvereinbarung wesentlich
gedndert hat.

Ex-post-Uberpriifung

Zum Zeitpunkt der Ex-post-Uberpriifung gilt fiir den Mitgliedstaat, dass er
die Hohe der offentlichen oder gleichwertigen Strukturausgaben beibehalten
hat, wenn die durchschnittlichen jahrlichen Ausgaben in den Jahren von
2014 bis 2020 die in der Partnerschaftsvereinbarung festgelegte Referenz-
hohe erreichen oder iibersteigen.

SATZE FUR DIE FINANZIELLE BERICHTIGUNG NACH DER
EX-POST-UBERPRUFUNG

Beschliefit die Kommission, eine finanzielle Berichtigung nach Artikel 95
Absatz 6 vorzunehmen, so wird der Satz fiir die finanziellen Berichtigung
ermittelt, indem von der Differenz zwischen der Referenzhohe in der Part-
nerschaftsvereinbarung und der erreichten Hohe, die als Prozentsatz der Re-
ferenzhohe ausgedriickt wird, 3 % abgezogen werden und danach das Er-
gebnis durch 10 dividiert wird. Mafigeblich fiir die finanzielle Berichtigung
ist die Anwendung des Satzes fiir die finanzielle Berichtigung auf den Bei-
trag, der dem betreffenden Mitgliedstaat fiir die weniger entwickelten Re-
gionen und die Ubergangsregionen iiber den gesamten Programmplanungs-
zeitraum aus den Fonds gewéhrt wird.

Betrdgt die Differenz zwischen der Referenzhohe in der Partnerschaftsver-
einbarung und der erreichten Hohe, die als Prozentsatz der Referenzhohe
ausgedriickt wird, 3 % oder weniger, so wird keine finanzielle Berichtigung
vorgenommen.

Die finanzielle Berichtigung betrigt nicht mehr als 5 % der Mittel, die dem
betreffenden Mitgliedstaat fiir die weniger entwickelten Regionen iiber den
gesamten Programmplanungszeitraum aus den Fonds zugewiesen werden.
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ANHANG XI

Ex-ante-Konditionalititen

TEIL I: Ex-ante-Konditionalitdten nach Themen

Thematische Ziele

Investitionsprioritéten

Ex-ante-Konditionalitét

Erfiillungskriterien

1. Starkung von  For-
schung, technologischer
Entwicklung und Innova-
tion

(FuE-Ziel)

(gemdB Artikel 9 Absatz 1
Nummer 1)

EFRE:

— Alle Investitionspriorititen
im Rahmen des themati-
schen Ziels Nr. 1

1.1. Forschung und Innovation:
Mit einer nationalen oder regio-
nalen Strategie fiir intelligente
Spezialisierung im Einklang
mit dem Nationalen Reformpro-
gramm werden private Aus-
gaben fiir Forschung und Inno-
vation mobilisiert, die den
Merkmalen  funktionierender
nationaler und regionaler Sys-
teme fiir FuE entsprechen.

— Es gibt eine nationale oder
regionale Strategie fiir intel-
ligente Spezialisierung,

— die auf einer SWOT-
Analyse oder einer dhn-
lichen Analyse beruht,
damit die Ressourcen
auf einige wenige Priori-
taten fiir Forschung und
Innovation  konzentriert
werden;

in der auf MafBnahmen
zur Anregung von Inves-
titionen in Forschung
und technische Entwick-
lung (FTE) eingegangen
wird;

die einen Begleitmecha-
nismus umfasst.

Es wurde ein Rahmen an-
genommen, der eine Uber-
sicht tiber die fiir Forschung
und Innovation verfligbaren
Mittel bietet.

EFRE:

— Ausbau der Forschungs-
und Innovationsinfrastruk-
tur und der Kapazititen
fir die Entwicklung von
Ful-Spitzenleistungen; For-
derung von Kompetenzzen-
tren, insbesondere solchen
von europdischem Interesse

1.2 Forschungs- und Innovati-
onsinfrastruktur. Ein mehrjéh-
riger Plan, in dem Investitionen
budgetiert und nach Prioritét er-
fasst werden.

— Es wurde ein indikativer
mehrjdhriger Plan angenom-
men, in dem Investitionen
im Zusammenhang mit vor-
rangigen  Unionsprojekten
und gegebenenfalls dem Eu-
ropdischen  Strategieforum
fiir Forschungsinfrastruktu-
ren (ESFRI) im Haushalt
nach Prioritét erfasst
werden.

2. Informations- und Kom-
muni-kationstechnologien
(IKT)- Verbesserung von

Zugang sowie Nutzung
und Qualitdt (Breitband-
ziel)

(gemidlB Artikel 9 Absatz 1
Nummer 2)

EFRE:

— Entwicklung von IKT-Pro-
dukten, IKT-Diensten und
des elektronischen Ge-
schiftsverkehrs,  Auswei-
tung der IKT-Nachfrage

2.1. Digitales Wachstum: Ein
»C1 strategischer Politikrah-
men d fir digitales Wachstum,
mit dem erschwingliche, hoch-
wertige und interoperable IKT-
gestiitzte private und 6ffentliche
Dienste  gefordert  werden

Ein »C1 strategischer Pol-
itikrahmen € fiir digitales
Wachstum,  beispielsweise
im Rahmen der nationalen
oder regionalen Strategie
fiir intelligente Spezialisie-
rung weist folgende Ele-
mente auf’
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Thematische Ziele

Investitionsprioritéten

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

— Starkung der IKT-Anwen-

dungen fiir elektronische
Behordendienste, E-Lear-
ning, digitale Integration,
E-Kultur und elektronische
Gesundheitsdienste

und die Akzeptanz bei Biirgern
(u. a. beibenachteiligten Bevdl-
kerungsgruppen), Unternehmen
und Behdrden auch im Rahmen
von lidnderiibergreifenden Initia-
tiven gesteigert wird.

— Die Maflnahmen werden
im Haushalt nach Priori-
titen eingeplant; hierfiir
wird eine SWOT-Ana-
lyse oder eine &hnliche
Analyse im Einklang
mit dem "Scoreboard"
der Digitalen Agenda
fiir Europa durchgefiihrt;

— eine Analyse iber die
Abstimmung von Ange-
bot und Nachfrage im
Bereich der Informati-
ons- und Kommunikati-
onstechnologien  (IKT)
sollte durchgefiihrt wor-
den sein;

— Indikatoren zur Messung
des Fortschritts bei Mal3-
nahmen in Bereichen
wie z. B. digitale Kom-
petenz, elektronische In-
klusion, elektronische
Zuginglichkeit und Fort-
schritte bei den elektro-
nischen Gesundheits-
diensten innerhalb der
durch Artikel 168
AEUV gesetzten Gren-
zen, die mit den derzeit
mal3geblichen einschligi-
gen Strategien auf Uni-
onsebene sowie auf na-
tionaler oder regionaler
Ebene abgestimmt sind;

— Erhebung des Bedarfs
zur Verbesserung des
Aufbaus von IKT-Kapa-
zitéten.

EFRE:

— Ausbau des Breitband-

zugangs und der Hoch-
geschwindig-keitsnetze und
Unterstiitzung bereits ent-
stehender Technologien
und Netze fiir die digitale
Wirtschaft

2.2. Infrastruktur im Bereich
NGN (Netze der nichsten Ge-
neration): In nationalen oder re-
gionalen NGN-Plénen, in denen
auf regionale Maflnahmen zur
Verwirklichung der Unions-
Zielvorgaben fiir den schnellen
Internet-Zugang  eingegangen
wird, liegt der Schwerpunkt
auf Bereichen, in denen auf
dem Markt keine offene Infra-
struktur  zu  erschwinglichen
Preisen und mit einer Qualitét
gemidl den Unionsbestimmun-
gen fiir Wettbewerb und staatli-
che Beihilfen verfiigbar ist; fer-
ner werden durch diese Pline
fiir benachteiligte Bevolke-
rungsgruppen zugéngliche
Dienste bereitgestellt.

— Ein nationaler bzw. regiona-
ler NGN-Plan weist fol-
gende Elemente auf:

— einen Plan fiir Infrastruk-
turinvestitionen auf der
Grundlage einer Wirt-
schaftsanalyse, bei der
die vorhandene private
und Offentliche Infra-
struktur und Investitions-
pléne beriicksichtigt wer-
den;

— nachhaltige wettbewerbs-
fordernde  Investitions-
modelle, die offene, er-
schwingliche, hochwer-
tige und zukunftsfahige
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Thematische Ziele

Investitionsprioritéten

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

Infrastrukturen und
Dienstleistungen zugéng-
lich machen;

— MaBnahmen zur An-
regung der privaten In-
vestitionstatigkeit.

3. Steigerung der Wett- [ EFRE: 3.1. Fiir die Forderung des Un- | — Die spezifischen MaBnah-
bewerb-fahigkeit  kleiner ternehmergeistes unter Beriick- men sind:

und mittlerer Unternehmen

(KMU)

(gemal Artikel 9 Absatz 1
Nummer 3)

— Forderung des Unterneh-
mergeists, insbesondere
durch  Erleichterung der
wirtschaftlichen ~ Nutzung
neuer Ideen und Forderung
von  Unternehmensgriin-
dungen, einschlieBlich
durch Griinderzentren;

Unterstiitzung der Fahig-
keit von KMU, sich am
Wachstum des regionalen,
nationalen und internatio-
nalen Marktes sowie an In-
novationsprozessen zu be-
teiligen

sichtigung des Small Business
Act (SBA) wurden konkrete
MaBnahmen durchgefiihrt.

— Es wurden Mafnahmen
mit dem Ziel umgesetzt,
den Zeitaufwand und die
Kosten fiir die Unterneh-
mensgriindung zu redu-
zieren und dabei die
Ziele des SBA zu be-
riicksichtigen.

Es wurden Malnahmen
mit dem Ziel umgesetzt,
den Zeitaufwand fiir die
Beschaffung der zur
Aufnahme und zum Be-
treiben der konkreten
Tétigkeit eines Unterneh-
mens erforderlichen
Konzessionen und Ge-
nehmigungen zu reduzie-
ren und dabei die Ziele
des SBA zu beriicksich-
tigen.

Es wurde ein Mechanis-
mus fiir die Begleitung
der Umsetzung der er-
griffenen  Mafnahmen
des SBA und fiir die Be-
wertung der Auswirkun-
gen auf KMU einge-
fiihrt.

4. Forderung der Bestre-
bungen zur Verringerung
der CO,-Emissionen in al-
len Branchen der Wirt-
schaft

(gemidl Artikel 9 Absatz 1
Unterabsatz 4)

EFRE + Kohésionsfonds:

— Forderung der Energieeffi-
zienz, des intelligenten
Energiemanagements und
der Nutzung von Energie
aus erneuerbaren Quellen
in offentlichen Infrastruktu-
ren, einschlieBlich O6ffent-
licher Gebdude, und im
Wohnungsbau

4.1. Es wurden Mafnahmen
durchgefiihrt, um kosteneffi-
ziente Verbesserungen der End-
energieeffizienz und kosteneffi-
ziente Investitionen in Energie-
effizienz beim Neubau oder bei
der Renovierung von Gebduden
zu fordern.

— Es handelt sich um folgende
Mafnahmen:

— Es existieren MafBnah-
men zur Einhaltung der
Mindestanforderungen
an die Gesamtenergieef-
fizienz von Gebduden
nach Artikel 3, Artikel 4
und Artikel 5 der Richt-
linie 2010/31/EU  des
Europdischen Parlaments
und des Rates (!).

— Malnahmen, die not-
wendig sind, um ein
System fiir die Erstel-
lung von Ausweisen
iiber die Gesamtenergie-
effizienz von Gebduden
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Thematische Ziele

Investitionsprioritéten

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

gemidll Artikel 11 der
Richtlinie  2010/31/EU
einzurichten;

— Mafnahmen zur Ge-
wihrleistung der strategi-
schen Planung zur Ener-
gieeffizienz gemil Arti-
kel 3 der Richtlinie
2012/27 EU des Euro-
paischen Parlaments und
des Rates (3);

— Mafnahmen gemif Arti-
kel 13 der Richtlinie
2006/32/EG des Euro-
paischen Parlaments und
des Rates (°) iiber End-
energieeffizienz und
Energiedienstleistungen,
damit Endkunden indivi-
duelle Zéghler erhalten,
sofern dies technisch
moglich und finanziell
vertretbar ist und im
Verhiltnis zu der poten-
ziellen  Energieeinspa-
rung steht.

EFRE + Kohésionsfonds:

— Forderung des Einsatzes
hocheffizienter Kraft-War-
me-Kopplung  auf  der
Grundlage des Nutzwir-
mebedarfs

4.2. Es wurden MafBnahmen
durchgefiihrt, um hocheffiziente
Kraft-Warme-Kopplung zu for-
dern.

— Es handelt sich um folgende
Mafnahmen:

— Die Forderung der Kraft-
Wirme-Kopplung orien-
tiert sich am Nutzwir-
mebedarf und an den
Primérenergieeinsparun-
gen gemdl Artikel 7 Ab-
satz 1 und Artikel 9 Ab-
satz 1 Buchstaben a und
b der Richtlinie 2004/8/
EG und die Mitgliedstaa-
ten oder ihre zustindigen
Stellen haben den beste-
henden rechtlichen Rah-
men hinsichtlich der Ge-
nehmigungsverfahren
oder sonstigen Verfahren
bewertet, um

(a) die  Auslegung  von
KWK-Blocken zu for-
dern, um einen wirt-
schaftlich  vertretbaren
Nutzwiarmebedarf zu de-
cken, und nicht mehr
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Thematische Ziele

Investitionsprioritéten

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

Wérme als die Nutz-
wirme zu erzeugen, und

(b) die rechtlichen und sons-
tigen Hindernisse fiir den
Ausbau der Kraft-War-
me-Kopplung zu redu-
zieren.

EFRE + Kohésionsfonds:

— Forderung der Produktion
und Verteilung von Ener-
gie aus erneuerbaren Quel-
len

4.3. Es wurden Malinahmen
durchgefiihrt, um die Produk-
tion und Verteilung von Ener-
gie aus erneuerbaren Quellen
zu fordern (*).

— Gemail Artikel 14 Absatz 1,
Artikel 16 Absatz 2 und Ar-
tikel 16 Absatz 3 der Richt-
linie 2009/28/EG des Euro-

paischen Parlaments und
des Rates (*) sind trans-
parente  Forderregelungen

eingefiihrt worden, werden
der vorrangige Netzzugang
und der garantierte Netz-
zugang gewdhrleistet, wird
der Einspeisung Vorrang
eingerdumt und sind offent-
lich bekannt gemachte Stan-
dardregeln fiir die Uber-
nahme und Teilung der Kos-
ten fiir technische Anpassun-
gen aufgestellt worden.

— Der Mitgliedstaat verfiigt
iiber einen nationalen Akti-
onsplan  fiir erneuerbare
Energie gemidll Artikel 4
der Richtlinie 2009/28/EG.

5. Forderung der Anpas-
sung an den Klimawandel
und Risikoprévention und
Risikomanagement

(Klimaschutzziel) (gemaf
Artikel 9 Absatz 1 Num-
mer 5)

EFRE + Kohisionsfonds:

— Forderung von Investitio-
nen zur Bewiltigung spe-
zieller Risiken, Sicherstel-
lung des Katastrophen-
schutzes und Entwicklung
von Katastrophen-manage-
ment-systemen

5.1. Risikopravention und Risi-
komanagement: In nationalen
oder regionalen Risikobewer-
tungen fiir das Katastrophenma-
nagement wird auf die Anpas-
sung an den Klimawandel
eingegangen.

— Die einzufiihrende nationale

oder regionale Risikobe-
wertung umfasst folgende
Punkte:

— eine Beschreibung von
Prozess, Methodik, Me-
thoden und nicht sensi-
blen Daten, die fiir die
Risikobewertung heran-
gezogen werden, und
der risikogestiitzten Kri-
terien fiir die Aufstellung
von Priorititen fir die
Investitionen;



02013R1303 — DE — 17.11.2018 — 006.001 — 191

Thematische Ziele

Investitionsprioritéten

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

— eine Beschreibung von
Einzelrisiko- und Mehr-
fachrisiko-Szenarien;

— gegebenenfalls die Be-
riicksichtigung nationaler

Strategien zur Anpas-
sung an den Klimawan-
del.

6. Erhaltung und Schutz
der Umwelt sowie For-
derung der Ressourceneffi-
zienz

(gemidlB Artikel 9 Absatz 1
Nummer6)

EFRE + Kohésionsfonds:

— Investitionen in die Was-
serwirtschaft, um die An-
forderungen des umwelt-
rechtlichen  Besitzstandes
der Union zu erfiillen und
um den von den Mitglied-
staaten erfassten Bedarf an
Investitionen, die iiber
diese Anforderungen hi-
nausgehen, zu bewiltigen

6.1. Wasserwirtschaft: Hier be-
steht a) eine Wassergebiihren-
politik, die angemessene An-
reize fiir die Benutzer darstellt,
Wasserressourcen effizient zu
nutzen, und leisten b) die ver-
schiedenen =~ Wassernutzungen
einen angemessenen Beitrag
zur Deckung der Kosten der
Wasserdienstleistungen in einer
Hoéhe, die in dem gebilligten
Flussbewirtschaftungsplan  fiir
Investitionen, die durch die
Programme gefordert werden,
festgelegt ist.

— In Sektoren, die durch den
EFRE und den Kohésions-
fonds unterstiitzt werden,
hat der Mitgliedstaat dafiir
gesorgt, dass durch die ver-
schiedenen Wassernutzungs-
arten ein Beitrag zur De-
ckung der Kosten der Was-
serdienstleistungen nach Ar-
tikel 9 Absatz 1 Spiegel-
strich 1 der Richtlinie
2000/60/EG geleistet wird,
wobei gegebenenfalls den
sozialen, Okologischen und
wirtschaftlichen Auswirkun-
gen der Deckung sowie den
geografischen und klimati-
schen Bedingungen der be-
troffenen Region bzw. Re-
gionen Rechnung getragen
wird.

— Fir die Flussgebietseinheit
wird ein Bewirtschaftungs-
plan fiir die Einzugsgebiete
gemil Artikel 13 der Richt-
linie 2000/60/EG angenom-
men.

EFRE + Kohésionsfonds:

— Investitionen in die Abfall-
wirtschaft, um die Anforde-
rungen des umweltrecht-
lichen Besitzstandes der
Union zu erflillen und um
den von den Mitgliedstaa-
ten erfassten Bedarf an In-
vestitionen, die iiber diese
Anforderungen hinaus-
gehen, zu bewiltigen

6.2. Abfallwirtschaft: For-
derung wirtschaftlich und um-
weltpolitisch nachhaltiger In-
vestitionen in die Abfallwirt-
schaft, insbesondere durch Auf-
stellung von Abfallbewirtschaf-
tungspldnen gemal3 der Richt-
linie 2008/98/EG {iiber Abfille
und gemdfl der Abfallhierar-
chie.

— Der Kommission wurde ge-
mil Artikel 11 Absatz 5 der
Richtlinie 2008/98/EG ein
Durchfithrungsbericht  iiber
die Fortschritte bei der Ver-
wirklichung der in Artikel 11
der Richtlinie 2008/98/EG
vorgesehenen Zielvorgaben
vorgelegt.

— Es wurden ein oder mehrere
Abfallbewirtschaftungspldne
aufgestellt, so wie dies in
Artikel 28 der Richtlinie
2008/98/EG  vorgeschrieben
ist.

— Es wurden Abfallvermei-
dungsprogramme erstellt, so
wie dies in Artikel 29 der
Richtlinie 2008/98/EG vor-
geschrieben ist.
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Thematische Ziele

Investitionsprioritéten

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

— Die notwendigen MalBnah-
men, um bis 2020 die Ziel-
vorgaben fiir die Vorberei-
tungen in den Bereichen
Wiederverwendung und Re-
cycling gemél Artikel 11
Absatz 2 der Richtlinie
2008/98/EG zu erreichen,
wurden ergriffen.

7. Forderung von Nachhal-
tigkeit im Verkehr und Be-
seitigung von Engpissen in
wichtigen Netzinfrastruktu-
ren

(gemdB Artikel 9 Absatz 1
Nummer 7)

EFRE + Kohésionsfonds:

— Unterstiitzung eines multi-
modalen einheitlichen eu-
ropdischen Verkehrsraums
durch Investitionen in das
trans-europdische Ver-
kehrs-netz (TEN-V)

— Entwicklung und Sanierung
umfassender, hochwertiger
und interoperabler Eisen-
bahnsysteme und  For-
derung von MafBnahmen
zur Larmminderung

Entwicklung und Verbes-
serung umweltfreundlicher
(einschlieBlich  gerdusch-
armer)  Verkehrssysteme
mit geringen CO,-Emissio-
nen — darunter Binnenwas-
serwege und Seeverkehr,
Héfen, multimodale Anbin-
dungen und Flughafenin-
frastruktur — zur Forderung
einer nachhaltigen regiona-
len und lokalen Mobilitdt

EFRE:

— Ausbau der regionalen Mo-
bilitdt durch Anbindung se-
kundérer und tertidrer Kno-
tenpunkte an die TEN-V-
Infrastruktur, einschlieflich
multimodaler Knoten

7.1. Verkehr: Es gibt einen
oder mehrere umfassende Pliane
oder Rahmen fiir Verkehrs-
investitionen im Einklang mit
dem institutionellen Aufbau
der Mitgliedstaaten (einschlief3-
lich 6ffentlicher Verkehr auf re-
gionaler und lokaler Ebene),
mit denen die Entwicklung der
Infrastruktur unterstiitzt und die
Anbindung an das TEN-V-Ge-
samtnetz und das TEN-V-Kern-
netz verbessert werden.

— Es gibt einen oder mehrere
umfassende  Verkehrspline
oder Rahmen fiir Verkehrs-
investitionen, die die recht-
lichen Anforderungen fiir
die strategische Umweltprii-
fung erfiillen und in denen
Folgendes dargelegt wird:

— der Beitrag zum einheit-
lichen europédischen Ver-
kehrsraum im Einklang
mit Artikel 10 der Ver-
ordnung (EU) Nr. 1315/
2013 des Europiischen
Parlaments und des Ra-
tes (°), einschlieBlich der
Prioritéten fiir Investitio-
nen in

das TEN-V-Kernnetz
und das Gesamtnetz,
wenn Investitionen aus
dem EFRE und dem Ko-
hésionsfonds vorgesehen
sind;

sekunddre Anbindungen;

eine realistische und aus-
gereifte Planung fiir Pro-
jekte, fir die Unterstiit-
zung aus dem EFRE
und dem Kohésionsfonds
vorgesehen ist.

MaBnahmen zur Sicherstel-
lung der Kapazitit von zwi-
schengeschalteten  Einrich-
tungen und Begiinstigten
zur Umsetzung der Projekt-
planung.

EFRE + Kohésionsfonds:

— Unterstiitzung eines multi-
modalen einheitlichen eu-
ropdischen Verkehrs-raums
durch Investitionen in das
transeuropdische Verkehrs-
netz (TEN-V)

7.2. Schienenverkehr: Es gibt
einen oder mehrere umfassende
Verkehrspldne oder Rahmen
mit einem eigenen Abschnitt
tiber den Schienenverkehr im
Einklang mit dem institutionel-
len Aufbau der Mitgliedstaaten
(einschlieBlich des offentlichen

— Es gibt, wie oben angefiihrt,
einen oder mehrere Ver-
kehrspline oder Rahmen
mit einem Abschnitt {iber
den Schienenverkehr, die
die rechtlichen Anforderun-
gen fiir die strategische Um-
weltpriifung erfiillen und in
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Thematische Ziele

Investitionsprioritéten

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

— Entwicklung und Sanierung
umfassender, hochwertiger
und interoperabler Eisen-
bahnsysteme und  For-
derung von MaBnahmen
zur Larmminderung

— Entwicklung und Verbes-
serung umweltfreundlicher
(einschlieBlich ~ gerdusch-
armer) Verkehrssysteme
mit geringen CO,-Emissio-
nen — darunter Binnenwas-
serwege und Seeverkehr,
Héfen, multimodale Anbin-
dungen und Flughafenin-
frastruktur — zur Forderung
einer nachhaltigen regiona-
len und lokalen Mobilitdt

EFRE:

— Ausbau der regionalen Mo-
bilitdt durch Anbindung se-
kundérer und tertidrer Kno-
tenpunkte an die TEN-V-
Infrastruktur, einschlieBlich
multimodaler Knoten

Verkehrs auf regionaler und lo-
kaler Ebene), mit denen die
Entwicklung der Infrastruktur
unterstiitzt und die Anbindung
an das TEN-V-Gesamtnetz und
das TEN-V-Kernnetz verbessert
werden. Mit den Investitionen
werden rollendes Material, In-
teroperabilitit und Aufbau von
Kapazititen gefordert.

denen eine realistische und
ausgereifte  Projektplanung
(einschlieBlich Zeitplan und
finanziellem Rahmen) darge-
legt werden.

— MaBnahmen zur Sicherstel-
lung der Kapazitit von zwi-
schengeschalteten  Einrich-
tungen und Begiinstigten
zur Umsetzung der Projekt-
planung.

EFRE + Kohésionsfonds:

— Unterstiitzung eines multi-
modalen einheitlichen eu-
ropdischen Verkehrsraums
durch Investitionen in das
transeuropdische Verkehrs-
netz (TEN-V)

— Entwicklung und Sanierung
umfassender, hochwertiger
und interoperabler Eisen-
bahnsysteme und  For-
derung von MafBnahmen
zur Larmminderung

7.3. Andere Verkehrstréger,
einschlieflich ~ Binnenwasser-
stralen und Seeverkehr, Hifen,
multimodale Anbindungen und
Flughafeninfrastruktur: Es gibt
innerhalb des bzw. der umfas-
senden  Verkehrsplans/-pléne
oder Rahmen(s) einen eigenen
Abschnitt zu Binnenwasserstra-
Ben und Seeverkehr, Héfen,
multimodalen Anbindungen
und zur Flughafeninfrastruktur,
in dem zur Verbesserung der
Anbindung an das TEN-V-Ge-
samtnetz und das TEN-V-Kern-
netz und zur Forderung einer
nachhaltigen regionalen und lo-
kalen Mobilitdt beigetragen
wird.

— Es gibt einen Abschnitt zu
Binnenwasserstrafien und
Seeverkehr, Héfen, multi-
modalen Anbindungen und
zur  Flughafeninfrastruktur
innerhalb des/der Verkehrs-
plans/-pline  oder  Rah-
men(s), in dem

— die rechtlichen Anforde-
rungen der strategischen
Umweltpriifung  erfiillt
werden;

— eine realistische und aus-
gereifte  Projektplanung
festgelegt wird (ein-
schlieflich Zeitplan und
finanziellem Rahmen).



02013R1303 — DE — 17.11.2018 — 006.001 — 194

Thematische Ziele

Investitionsprioritéten

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

— Entwicklung und Verbes-
serung umweltfreundlicher
(einschlieBlich ~ gerdusch-
armer)  Verkehrssysteme
mit geringen CO,-Emissio-
nen — darunter Binnenwas-
serwege und Seeverkehr,
Hifen, multimodale Anbin-
dungen und Flughafenin-
frastruktur — zur Forderung
einer nachhaltigen regiona-
len und lokalen Mobilitdt

EFRE:

— Ausbau der regionalen Mo-
bilitdt durch Anbindung se-
kundérer und tertidrer Kno-
tenpunkte an die TEN-V-
Infrastruktur, einschlieflich
multimodaler Knoten

— Maflnahmen zur Sicherstel-
lung der Kapazitit von zwi-
schengeschalteten  Einrich-
tungen und Begiinstigten
zur Umsetzung der Projekt-
planung.

EFRE:

— Verbesserung der Energie-
effizienz und Versorgungs-
sicherheit durch die Ent-
wicklung intelligenter Sys-
teme zur Verteilung, Spei-
cherung und Ubertragung
von Energie und die Ein-
beziehung dezentraler Er-
zeugung von Energie aus
erneuerbaren Quellen

7.4 Entwicklung intelligenter
Systeme fiir die Verteilung,
Speicherung und Ubertragung
von Energie.

Es gibt umfassende Pldne fiir
Investitionen in eine intelligente
Energieinfrastruktur, und es be-
stethen  Regulierungsmafnah-
men, die zur Verbesserung der
Energieeffizienz und Versor-
gungssicherheit beitragen.

— Umfassende Pline, in denen
die Priorititen der nationalen

Energieinfrastruktur be-
schrieben werden, sind vor-
handen:

— falls anwendbar, geméil
den Artikeln 22 der
Richtlinien 2009/72/EG
und 2009/73/EG und

— im Einklang mit den ent-
sprechenden regionalen
Investitionspldnen geméf
Artikel 12 und mit dem
unionsweiten  zehnjdh-
rigem Netzentwicklungs-
plan gemidl Artikel 8
Absatz 3 Buchstabe b
der Verordnung (EQG)
Nr. 714/2009 des Euro-
péischen Parlaments und
des Rates (°) und (EG)
Nr. 715/2009 des Euro-
péischen Parlaments und
des Rates (7) und

— vereinbar mit Artikel 3
Absatz 4 der Verordnung
(EU) Nr. 347/2013 des
Europdischen Parlaments
und des Rates zu Leit-
linien fiir die transeuro-
paische Energieinfra-
struktur (%);
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— Diese Plidne enthalten

— eine realistische und aus-
gereifte  Projektplanung
fiir Projekte, fiir die Un-
terstiitzung aus dem
EFRE vorgesehen ist;

— MaBnahmen zur Ver-
wirklichung der Ziele
des sozialen und wirt-
schaftlichen Zusammen-
halts und des Umwelt-
schutzes im Einklang
mit Artikel 3 Absatz 10
der Richtlinie 2009/72/
EG und Artikel 3 Absatz
7 der Richtlinie 2009/73/

EG;
— MaBnahmen zur Opti-
mierung der Verwen-

dung von Energie und
zur Forderung der Ener-
gieeffizienz im Einklang
mit Artikel 3 Absatz 11
der Richtlinie 2009/72/
EG und Artikel 3 Absatz
8 der Richtlinie 2009/73/
EG.

8. Forderung von nachhal-
tiger und hochwertiger Be-
schiftigung und Unterstiit-
zung der Mobilitdt der Ar-
beitskrifte

(Beschif-tigungsziel)

(gemidll Artikel 9 Absatz 1
Nummer 8)

ESF:

— Zugang zu Beschiftigung
fir Arbeitsuchende und
Nichterwerbstitige, ein-
schlieBlich Langzeitarbeits-
loser und arbeitsmarktfer-
ner Menschen, auch durch
lokale Beschéftigungsinitia-
tiven und die Forderung
der Mobilitdt der Arbeits-
kréfte

8.1. Gestaltung und Durchfiih-
rung einer aktiven Arbeits-
marktpolitik in  Abstimmung
mit den beschiftigungspoliti-
schen Leitlinien.

— Die Arbeitsverwaltungen
verfiigen iliber die Kapazitét
zur Erbringung folgender
Leistungen und erbringen
sie tatsdchlich:

— personalisierte  Dienste
sowie aktive und préven-
tive  Arbeitsmarktmal-
nahmen in einem frithen
Stadium, die fiir alle Ar-
beitsuchenden  zugéng-
lich sind und sich gleich-
zeitig auf die am stérks-
ten von sozialer Aus-
grenzung bedrohten
Menschen konzentrieren,
einschlieBlich Personen,
die marginalisierten Be-
volkerungsgruppen ange-
horen;

— umfassende und trans-
parente  Informationen
iber neue Stellenange-
bote und  Beschifti-
gungsmoglichkeiten un-
ter Beriicksichtigung der
sich dndernden Anforde-
rungen des Arbeitsmark-
tes.
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— Die Arbeitsverwaltungen ha-
ben formelle oder informelle
Kooperationsvereinbarungen
mit den mafgeblichen Inte-
ressentrigern geschlossen.

ESF:

— Selbststandigkeit,  Unter-
nehmergeist und Griindung
von Unternechmen, ein-
schliellich innovativer
kleiner und mittlerer Unter-
nehmen und Kleinstunter-
nehmen

EFRE:

— Unterstiitzung der Entwick-
lung von Griinderzentren
und  Investitionsunterstiit-
zung flir Selbststindige,
Kleinstunternehmen ~ und
Unternehmensgriindungen

8.2. Selbststandigkeit, Unter-
nehmergeist und  Griindung
von Unternehmen: »C1 Stra-
tegischer Politikrahmen € fiir
Unternehmensgriindungen

— Es besteht ein »C1 strate-
gischer Politikrahmen « fiir
Unternehmensgriindungen,
der Folgendes umfasst:

— Es wurden Malnahmen
mit dem Ziel umgesetzt,
den Zeitaufwand und die
Kosten fiir die Unterneh-
mensgriindung zu redu-
zieren und dabei die
Ziele des SBA zu be-
riicksichtigen.

— Es wurden Mafnahmen
mit dem Ziel umgesetzt,
den Zeitaufwand fiir die
Beschaffung der zur
Aufnahme und zum Be-
treiben der konkreten
Tétigkeit eines Unterneh-
mens erforderlichen
Konzessionen und Ge-
nehmigungen zu reduzie-
ren und dabei die Ziele
des SBA zu beriicksich-
tigen.

— Es existieren Mafnah-
men, die  geeignete
Dienstleistungen fiir die
Unternehmensentwick-
lung mit Finanzdienst-
leistungen (Zugang zu
Kapital) verbinden und
bei Bedarf auch fiir be-
nachteiligte Gruppen
und/oder Gebiete zu-
génglich machen.

ESF:

— Modernisierung der Ar-
beitsmarkteinrichtungen,
wie etwa Offentliche und
private Arbeits-verwaltun-
gen, und Verbesserung der
Anpassung an den Bedarf
des  Arbeitsmarkts, ein-
schlieflich durch Mafinah-
men zur Forderung der
transnationalen ~ Mobilitét
der Arbeitskrafte und durch
Mobilitdtsprogramme und
die bessere Zusammen-
arbeit zwischen den Institu-
tionen und den malgeb-
lichen Stakeholdern

8.3. Modernisierung und Aus-
bau der Arbeitsmarktinstitutio-
nen in Abstimmung mit den be-
schéftigungspolitischen Leitlini-
en;

im Vorfeld von Reformen der
Arbeitsmarktinstitutionen  wird
ein klarer P C1 strategischer
Politikrahmen « festgelegt und
eine Ex-ante-Bewertung unter
Beriicksichtigung ~ der  ge-
schlechtsspezifischen = Dimen-
sion durchgefiihrt.

— Reformmafnahmen, durch
die Arbeitsverwaltungen die
Kapazitit erhalten sollen,
folgende Leistungen zu er-
bringen:

— personalisierte  Dienste

sowie aktive und priaven-
tive  Arbeitsmarktmaf-
nahmen in einem frithen
Stadium, die fiir alle Ar-
beitsuchenden  zugéng-
lich sind und sich gleich-
zeitig auf die am stér-
ksten von sozialer
Ausgrenzung bedrohten
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EFRE:

— Investitionen in Infrastruk-
turen flir Arbeitsverwaltun-
gen

Menschen konzentrieren,
einschlieflich Personen,
die marginalisierten Be-
volkerungsgruppen ange-
horen;

— umfassende und trans-
parente  Informationen
iiber neue Stellenange-
bote und  Beschafti-
gungsmoglichkeiten un-
ter Beriicksichtigung der
sich dndernden Anforde-
rungen des Arbeitsmark-
tes.

— Im Zuge der Reform der Ar-
beitsverwaltungen  werden
auch formelle oder infor-
melle Kooperationsnetz-
werke mit den maf3geblichen
Interessentrdgern eingerich-
tet.

ESF:

— Aktivitdit und Gesundheit
im Alter

8.4. Aktivitdit und Gesundheit
im Alter: Gestaltung von Mal-
nahmen fiir ein aktives Altern
in Abstimmung mit den be-
schéftigungspolitischen Leitlini-
en.

— Malgebliche Interessentrd-
ger werden in die Gestaltung
und Umsetzung von MalB-
nahmen fiir ein aktives Al-
tern eingebunden, die dem
Ausstieg alterer Arbeitneh-
mer aus dem Arbeitsmarkt
entgegenwirken sollen und
mit denen ihre Beschafti-
gung gefordert werden soll.

— Der Mitgliedstaat fithrt Mal3-
nahmen zur Foérderung des
aktiven Alterns durch.

ESF:

— Anpassung von Arbeitneh-
mern, Unternehmen und
Unternehmern an den wirt-
schaftlichen Wandel

8.5. Anpassung von Arbeitneh-
mern, Unternechmen und Unter-
nehmern an den wirtschaftli-
chen Wandel: Maflnahmen fiir
einen vorausschauenden und er-
folgreichen Umgang mit Wan-
del und Umstrukturierung

— Es gibt Instrumente, mit de-
nen die Sozialpartner und
Behorden  vorausschauende
Konzepte zur Bewiltigung
von Wandel und Umstruktu-
rierung entwickeln und tiber-
wachen konnen, beispiels-
weise MafBinahmen:

— zur Forderung der Anti-
zipierung des Wandels;

— zur Forderung der Vor-
bereitung und des Ma-
nagements von Umstruk-
turierungen.

ESF:

— Dauerhafte  Eingliederung
von jungen Menschen in
den  Arbeitsmarkt, ins-
besondere von solchen,
die weder einen Arbeits-

platz haben noch eine
schulische oder berufliche
Ausbildung  absolvieren,

darunter junge Menschen,

8.6. »C1 Strategischer Polit-
ikrahmen « zur Forderung der
Jugendbeschéftigung unter an-
derem durch Anwendung der
Jugendgarantie

Diese  Ex-ante-Konditionalitét
gilt nur fir die Anwendung
der Beschéftigungsinitiative fiir
junge Menschen

— Es existiert ein »C1 strate-
gischer Politikrahmen « zur
Foérderung  der  Jugend-
beschéftigung, der

— auf Fakten iiber die Er-
gebnisse filir junge Men-
schen basiert, die weder
eine Arbeit haben noch
eine schulische oder be-
rufliche Ausbildung ab-
solvieren, und der eine
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denen soziale Ausgrenzung
droht und die Randgruppen
angehdren, unter anderem
durch die Anwendung der
Jugendgarantie

Grundlage darstellt, auf
der aufbauend gezielte
MafBnahmen konzipiert
und die Entwicklungen
verfolgt werden konnen;

die Behorde ermittelt, die
fiir die Verwaltung der Ju-
gendbeschiftigungsmal-
nahmen sowie fiir die Ko-
ordinierung der Partner-
schaften auf allen Ebenen
und in allen Branchen zu-
stindig sein soll;

die fiir die Bekdmpfung
der Jugendarbeitslosigke-
iit relevanten Interessen-
trager einbindet;

Eingreifen
Akti-

frithzeitiges
und frithzeitige
vierung ermdglicht;

— MaBnahmen zur For-
derung des Zugangs zu
Beschiftigung, der Ver-
besserung der Qualifika-
tionen, der Mobilitdt der
Arbeitskrifte und der In-
tegration junger Men-
schen, die keine Arbeit
haben und keine schu-
lische oder berufliche
Ausbildung absolvieren,
in den Arbeitsmarkt um-
fasst.

9. Forderung der sozialen
Inklusion, Bekampfung
von Armut und jeglicher
Diskriminierung

(Armutsziel)

(gemall Artikel 9 Absatz 1
Nummer 9)

ESF:

— Aktive Ein-gliederung,
nicht zuletzt durch die For-
derung der Chancengleich-
heit, aktive Beteiligung und
Verbesserung der Beschaf-
tigungsfahigkeit

EFRE:

— Investitionen in die Ge-
sundheits- und die soziale
Infrastruktur, die zur natio-
nalen, regionalen und loka-
len Entwicklung beitragen,
Verringerung der Ungleich-
heiten in Bezug auf den Ge-
sundheitszustand, For-
derung der sozialen Inklu-
sion durch besseren Zugang

9.1. Verwirklichung eines na-
tionalen ®C1 strategischen Po-
litikrahmens < zur Reduzierung
der Armut, der - in Abstim-
mung mit den beschéftigungs-
politischen Leitlinien - auf die
aktive Eingliederung von aus
dem Arbeitsmarkt ausgegrenz-
ten Personen abzielt.

— Es besteht ein auf die aktive
Eingliederung ausgerichteter
nationaler »C1 strategischer
Politikrahmen <« zur Reduzie-
rung der Armut, der

— eine ausreichende und
faktengestiitzte Grund-
lage bietet, auf der
MaBnahmen zur Redu-
zierung der Armut kon-
zipiert und die Entwick-
lungen iiberwacht wer-
den konnen;

— MaBnahmen zur Unter-
stiitzung der Erreichung
des (im Nationalen Re-
formprogramm fest-
gelegten) nationalen
Ziels im Bereich Armut
und soziale Ausgren-
zung enthdlt, worunter
auch die Forderung
von nachhaltigen und
hochwertigen Beschéfti-
gungsmoglichkeiten fiir
Personen fillt, bei de-
nen das Risiko der so-
zialen Ausgrenzung
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zu sozialen, kulturellen und
Erholungsdienstleistungen
und den Ubergang von in-
stitutionalisierten zu ge-
meindenahen Diensten

Unterstiitzung der Sanie-
rung sowie wirtschaftlichen
und sozialen Belebung be-
nachteiligter Gemeinden in
stadtischen und léndlichen
Gebieten

am hochsten ist, ein-
schlieBlich Personen,
die marginalisierten Be-
volkerungsgruppen an-
gehoren;

— die maBgeblichen Inte-
ressentrager in die Re-
duzierung der Armut
einbindet;

— abhéngig von dem er-
mittelten Bedarf MaB-
nahmen fiir den Uber-
gang von institutionali-
sierten zu gemeinde-
nahen Betreuungsdiens-
ten enthilt;

— Auf Antrag und in begriin-
deten Fillen werden mal-
gebliche  Interessentriger
bei der Einreichung von
Projektantrdgen und Dbei
der Umsetzung und Ver-
waltung der ausgewdhlten
Projekte unterstiitzt.

— Soziodkonomische Einglie-

derung marginalisierter Be-
volkerungsgruppen, wie
etwa der Roma

EFRE:

— Investitionen in die Ge-

sundheits- und die soziale
Infrastruktur, die zur natio-
nalen, regionalen und loka-
len Entwicklung beitragen,
Verringerung der Ungleich-
heiten in Bezug auf den
Gesundheitszustand,  For-
derung der sozialen Inklu-
sion durch verbesserten Zu-
gang zu sozialen, kulturel-
len und Erholungsdienst-
leistungen und den Uber-
gang von institutionalisier-
ten zu gemeindenahen
Diensten

9.2. Ein nationaler »C1 strate-

gischer Politikrahmen <«

zur

Eingliederung der Roma liegt

Vor.

— Es liegt ein nationaler
»C1 strategischer Politik-
rahmen « zur Eingliederung
der Roma vor,

— in dem erreichbare natio-
nale Ziele fir die Inte-
gration der Roma fest-
gelegt werden, um den
Riickstand gegeniiber
der Gesamtbevolkerung
aufzuholen; die Ziele
sollten die vier EU-Ziele
zur Integration der Roma
in den Bereichen Bil-
dung, Beschiftigung,
Gesundheitsfiirsorge und
Wohnraum abdecken;

— mit dem gegebenenfalls
die benachteiligten Mi-
kroregionen oder seg-

regierten  Wohnviertel
mit den am meisten
hilfsbediirftigen =~ Men-

schen ermittelt werden
und der sich dabei auf
bestehende soziooko-
nomische Indikatorenund
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— Unterstiitzung der Sa-
nierung sowie  wirt-
schaftlichen und sozia-
len Belebung benach-
teiligter Gemeinden in
stadtischen und léndli-
chen Gebieten

— Investitionen in Kom-
petenzen, Bildung und
lebenslanges Lernen
durch Ausbau der Aus-
und Weiterbildungs-
infrastruktur

Gebietsindikatoren (z. B.
sehr niedriges Bildungs-

niveau, Langzeitarbeits-
losigkeit) stiitzt;
— der solide Uber-

wachungsmethoden  zur
Bewertung des Erfolgs
der Roma-Integrations-
mafnahmen sowie einen
Uberpriifungsmechanis-

mus zur Anpassung der
Strategie umfasst;

— der in enger Zusammen-
arbeit und im stdndigen
Dialog mit der Roma-Zi-
vilgesellschaft, regiona-
len und lokalen Behor-

den konzipiert, umge-
setzt und  iberwacht
wird.

— Auf Antrag und in begriin-
deten Fiéllen werden mali-
gebliche Interessentriger bei
der Einreichung von Projekt-
antrdgen und bei der Umset-
zung und Verwaltung der
ausgewiahlten Projekte unter-
stiitzt.

ESF:

— Verbesserung des Zugangs
zu erschwinglichen, nach-
haltigen und qualitativ
hochwertigen  Dienstleis-
tungen, u. a. Dienstleistun-
gen im Bereich der Ge-
sundheitsversorgung  und
Sozialdienstleistungen von
allgemeinem Interesse

EFRE:

— Investitionen in die Ge-
sundheits- und die soziale
Infrastruktur, die zur natio-
nalen, regionalen und loka-
len Entwicklung beitragen,
Verringerung der Ungleich-
heiten in Bezug auf den
Gesundheitszustand,  For-
derung der sozialen Inklu-
sion durch besseren Zu-
gang zu sozialen, kulturel-
len und Erholungsdie-
nst-leistungen und  den

9.3. Gesundheit: Ein nationaler
oder regionaler »C1 strategi-
scher Politikrahmen < fir Ge-
sundheit innerhalb der durch
Artikel 168 AEUV gesetzten
Grenzen, der wirtschaftliche
Nachhaltigkeit gewahrleistet.

— Es besteht ein nationaler
oder regionaler »C1 strate-
gischer Politikrahmen « fiir
Gesundheit, der

— koordinierte MafBinahmen
zur Verbesserung des
Zugangs zu Gesundheits-
diensten umfasst;

— MaBnahmen umfasst, mit
denen sich die Effizienz
im  Gesundheitsbereich
durch Modelle fiir die
Erbringung von Dienst-
leistungen und eine ent-
sprechende Infrastruktur
steigern lésst;

— ein Begleit- und Uber-
priifungssystem umfasst.

— Der Mitgliedstaat oder die
Region verfiigt iiber einen
indikativen Rahmen mit ei-
ner Ubersicht iiber die fiir
die  Gesundheitsversorgung
zur Verfiigung stehenden
Haushaltsmittel und eine
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Ubergang von institutiona-
lisierten zu gemeindenahen

kosteneffiziente Konzentra-
tion der Mittel auf als vorran-

Diensten gig eingestufte Bediirfnisse.
10. Investitionen in Bil- | ESF: 10.1. Schulabgédnger ohne wei- [ — Es besteht ein System zur
dung, Ausbildung und Be- terfilhrenden Abschluss: Es gibt Sammlung und  Analyse
rufsbildung fir Kompeten- | Verringerung  und  Ver- einen »Cl1 strategischen Pol- von Daten und Informatio-
zen und lebenslanges Ler- hiitung  des  vorzeitigen itikrahmen <€ zur Senkung der nen iiber die Quote der
nen Schulabbruchs und For- | Zahl der Schulabgénger ohne Schulabgédnger ohne weiter-
derung des gleichen Zu- weiterfilhrenden Abschluss in- filhrenden  Abschluss —auf
(Bildungsziel) gangs zu einer hochwerti- nerhalb der durch Artikel 165 den rdevanten Ebenen, das
AEUV gesetzten Grenzen. dazu dient,

(gemal Artikel 9 Absatz 1
Nummer 10)

gen Fritherziehung und ei-
ner hochwertigen Grund-
und Sekundarbildung, da-
runter formale, nicht for-
male und informale Bil-
dungswege, mit denen
eine Riickkehr in die all-
gemeine und Dberufliche
Bildung ermdglicht wird

> C1 EFRE: <

— in Bildung, Ausbildung
und  Berufsbildung  fiir
Kompetenzen und lebens-
langes Lernen durch Aus-
bau der Aus- und Weiter-
bildungsinfrastruktur

— eine ausreichende und
auf Fakten beruhende
Grundlage zu schaffen,
auf der aufbauend ge-
zielte Maflnahmen kon-
zipiert werden kdonnen,
und die Entwicklungen
zu verfolgen.

— Es besteht ein »C1 strate-
gischer Politikrahmen <€ in
Bezug auf Schulabginger
ohne weiterfiihrenden Ab-
schluss, der

— auf Fakten beruht;

— alle maBgeblichen Bil-
dungssektoren und auch
die frithkindliche Ent-
wicklung abdeckt und
insbesondere auf benach-
teiligte ~ Bevolkerungs-
gruppen abzielt, bei de-
nen das Risiko eines
vorzeitigen Schul-
abgangs am grofiten ist,
wozu auch Menschen
aus marginalisierten
Gemeinschaften gehoren,
und Préiventions-, Abhil-
fe- und Kompensations-
maBnahmen enthilt;

— alle fiir die Senkung der
Zahl der Schulabginger
ohne weiterfithrenden
Abschluss maBigeblichen
Politikbereiche und Inte-
ressentriger einbezieht.

ESF:

— Verbesserung der Qualitit,
der Effizienz und des Zu-
gangs zu Hochschulen und
gleichwertigen Einrichtun-
gen zwecks  Steigerung

10.2. Hochschulbildung: Natio-
naler oder regionaler P C1 strate-
gischer Politikrahmen « zur Stei-
gerung der Hochschulabschluss-
quote sowie der Qualitdt und Ef-
fizienz der Ausbildung innerhalb
der durch Artikel 165 AEUV ge-
setzten Grenzen

— Es besteht ein nationaler
oder regionaler »C1 strate-
gischer Politikrahmen < fiir

die Hochschulbildung, der
Folgendes umfasst:
— falls notwendig, MaB-

nahmen zur Steigerung
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Thematische Ziele

Investitionsprioritéten

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

der Zahl der Studierenden
und der Abschlussquoten,
insbesondere fiir benachtei-
ligte Gruppen

EFRE:

— Investitionen in, Bildung,
Ausbildung und Berufsbil-
dung fiir Kompetenzen
und lebenslanges Lernen
durch Ausbau der Aus-
und  Weiterbildungsinfra-
struktur

von Zahl und Erfolg der

Studierenden, durch die

— der Anteil von Stu-
dierenden aus niedri-
geren Einkommens-
gruppen und ande-
ren  unterreprisen-
tierten Gruppen an-
steigt, unter beson-
derer Beriicksichti-
gung benachteiligter
Menschen, wozu
auch Menschen aus
marginalisierten Be-
volkerungsgruppen
gehdren;

— die Abbrecherquoten
gesenkt bzw. die
Absolventenzahlen
verbessert werden;

— eine innovativere
Gestaltung von
Lerninhalten und
Lehrplénen gefordert
wird;

— Mafinahmen zugunsten
von Beschiftigungs-
fahigkeit und Unterneh-
mergeist,

— mit denen die Ent-
wicklung von
"Querschnittskompe-
tenzen" und auch
des  Unternehmer-
geists in allen ein-
schldgigen ~ Hoch-
schullehrpldnen ge-
fordert wird;

— durch die ge-
schlechtsspezifische
Unterschiede bei
Studien- und Berufs-
wahl abgebaut wer-
den.

ESF:

— Forderung des gleichen Zu-
gangs zum lebenslangen
Lernen fiir alle Altersgrup-
pen im formalen, nicht-for-
malen und informalen Rah-
men, Steigerung des Wis-
sens sowie der Fahigkeiten
und Kompetenzen der Ar-
beitskrifte sowie die For-
derung flexibler Bildungs-
wege unter anderem durch
Berufsberatung und die Be-
stitigung erworbener Kom-

petenzen

EFRE:

— Investitionen in Bildung,
Ausbildung und Berufsbil-
dung fiir Kompetenzen

10.3. Lebenslanges Lernen:
Nationaler und/oder regionaler
»C1 strategischer Politikrah-
men <« fiir lebenslanges Lernen
innerhalb der durch Artikel 165
AEUV gesetzten Grenzen

— Der aktuelle nationale oder
regionale P Cl1 strategische
Politikrahmen <« fiir lebens-
langes Lernen umfasst Mal3-
nahmen

— zur Foérderung der Ent-
wicklung und Vernetzung
von Dienstleistungen fiir

Aktivitdten im Bereich
des lebenslangen
Lernens (LLL), ein-

schlieBlich ihrer Umset-
zung, und zur Verbes-
serung der Qualifikatio-
nen (z. B. Validierung,
Beratung, allgemeine
und berufliche Bildung),
in die die maBigeblichen
Interessentrager partner-
schaftlich  eingebunden
sind;
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Thematische Ziele

Investitionsprioritéten

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

und lebenslanges Lernen
durch Ausbau der Aus-
und Weiterbildungs-infra-
struktur

— zur Vermittlung von Kom-
petenzen fiir unterschiedli-
che Zielgruppen, die in den
nationalen oder regionalen
»C1 strategischen Politi-
krahmen < als prioritdr aus-
gewiesen sind (beispiels-
weise junge Auszubildende,
Erwachsene, auf den Ar-
beitsmarkt  zuriickkehrende
Eltern, niedrig qualifizierte
und éltere Arbeitnehmer,
Migranten sowie andere be-
nachteiligte Gruppen, ins-
besondere Menschen mit ei-
ner Behinderung);

— fiir einen besseren Zugang
zu LLL auch durch Anstren-
gungen im Hinblick auf den
effizienten ~ Einsatz  von
Transparenzinstrumenten (z.
B. Europdischer Qualifikati-
onsrahmen, Nationaler Qua-
lifikationsrahmen, Europdi-
sches  Leistungspunktesys-
tem fiir die Berufsbildung,
Europdischer Bezugsrahmen
fir die Qualitétssicherung
in der beruflichen Aus- und
Weiterbildung);

— fiir eine stdrker arbeitsmarkt-
relevante, an die Bediirfnisse
der jeweiligen Zielgruppen
angepasste allgemeine und
berufliche Bildung (bei-
spielsweise junge Auszubil-
dende, Erwachsene, auf den
Arbeitsmarkt zuriickkeh-
rende Eltern, niedrig qualifi-
zierte und &ltere Arbeitneh-
mer, Migranten sowie an-
dere benachteiligte Gruppen,
insbesondere Menschen mit
einer Behinderung).

ESF:

— Verbesserung der Arbeits-
marktrelevanz der Systeme
der allgemeinen und beruf-
lichen Bildung, Erleichte-
rung des Ubergangs von
der Bildung zur Beschifti-
gung und Stirkung der
Systeme der beruflichen
Bildung und Weiterbildung

10.4 Ein nationaler oder regio-
naler »C1 strategischer Poli-
tikrahmen € zur  Steigerung
der Qualitdt und der Effizienz
der Berufsbildungssysteme in-
nerhalb der durch Artikel 165
AEUV gesetzten Grenzen

— Es existiert ein nationaler
oder regionaler »C1 strate-
gischer Politikrahmen < zur
Steigerung der Qualitdt und
der Effizienz von Ausbil-
dungssystemen innerhalb
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Investitionsprioritéten

Ex-ante-Konditionalitit

Erfiillungskriterien

und deren Qualitdt, unter
anderem durch Mechanis-
men fiir die Antizipierung
des Qualifikationsbedarfs,
die Erstellung von Lehrpla-
nen sowie die Einrichtung
und Entwicklung berufli-
cher Bildungssysteme, da-
runter duale Bildungssys-
teme und Ausbildungswege

EFRE:

— Investitionen in Bildung,
Ausbildung und Berufsbil-
dung fir Kompetenzen

und lebenslanges Lernen
durch Ausbau der allgemei-
nen und beruflichen Bil-
dungsinfrastruktur

der durch Artikel 165
AEUV gesetzten Grenzen,
der folgende Punkte umfasst:

— Mafinahmen zur Verbes-
serung der Arbeitsmarkt-
relevanz  von  Ausbil-
dungssystemen in enger
Zusammenarbeit mit
mafgeblichen Interessen-
trigern, unter anderem
durch Mechanismen fiir
die Antizipierung des
Qualifikationsbedarfs,
die Anpassung von Lehr-
pldnen und den Ausbau
der beruflichen Bildung
in ihren verschiedenen
Formen;

— Mafinahmen zur Steige-
rung der Qualitit und
der Attraktivitdt der Be-
rufsbildung, unter ande-
rem durch die Erstellung
eines nationalen Kon-
zepts fiir die Sicherung
der Qualitdt der Berufs-
bildung (etwa entspre-
chend dem Européischen
Bezugsrahmen fiir die
Qualitétssicherung in
der beruflichen Aus-
und Weiterbildung) und
durch die Umsetzung
der Transparenz- und
Anerkennungsinstru-
mente wie etwa des Eu-
ropdischen  Leistungs-
punktesystems fiir die
Berufsbildung (ECVET).

11. Verbesserung der insti-
tutionellen Kapazitidten von
offentlichen Behorden und
Interessentrigern und effi-
zientere Offentliche Verwal-
tung

(gemidl Artikel 9 Absatz 1
Nummer 11)

ESF:

— Investitionen zugunsten der
institutionellen Kapazititen
und der Effizienz der o6f-
fentlichen ~ Verwaltungen
und Dienste auf nationaler,
regionaler und  lokaler
Ebene im Hinblick auf Re-
formen, bessere Rechtset-
zung und verantwortungs-
volles Verwaltungshandeln.

EFRE:

— Verbesserung der institutio-
nellen Kapazititen von 6f-
fentlichen Behorden und
Interessentrdgern und effi-
zientere Offentliche Ver-
waltung durch Mafinahmen
zur Stirkung der institutio-
nellen Kapazititen und der
Effizienz offentlicher Ver-
waltungen und Dienste

— P C1 Strategischer Politik-

rahmen € zur Steigerung
der administrativen Leis-
tungsfahigkeit des jeweili-
gen  Mitgliedstaats  ein-
schlieBlich einer Reform
der oOffentlichen Verwal-
tung

— Ein »C1 strategischer Po-
litikrahmen € zur  Steige-
rung der Verwaltungseffi-
zienz der Offentlichen Be-
horden des Mitgliedstaats
und ihrer Féhigkeiten, ein-
schlieflich der folgenden
Punkte, ist in der Umsetzung
begriffen.

— die Analyse und strategi-
sche Planung von recht-
lichen, organisatorischen
und/oder verfahrenstech-
nischen Reformmafinah-
men;

— die  Entwicklung von
Qualitdtsmanagementsys-
temen;

— integrierte Mafnahmen
fir die Vereinfachung
und Rationalisierung
von Verwaltungsverfah-
ren;



02013R1303 — DE — 17.11.2018 — 006.001 — 205

Thematische Ziele Investitionspriorititen Ex-ante-Konditionalitét Erfiillungskriterien

im Zusammenhang mit — die Erstellung und Um-
dem EFRE sowie zur Un- setzung von Strategien
terstiitzung von ESF-gefor- und MaBnahmen im Be-
derten MaBnahmen zur reich Humanressourcen,
Vergroflerung der institu- um die in diesem Be-
tionellen Kapazititen und reich festgestellten grof3-
der Effizienz oOffentlicher ten Liicken zu schlielen;
Verwaltungen

Kohisionsfonds: — die  Entwicklung von

Kompetenzen auf allen
Ebenen der beruflichen
Rangordnung in den Be-
horden;

— Verbesserung der institutio-
nellen Kapazititen von 6f-
fentlichen Behorden und
Interessentrdgern und effi-
zientere Offentliche Ver- die
waltung durch MaBinahmen
zur Starkung der institutio-
nellen Kapazititen und der
Effizienz der offentlichen
Verwaltungen und Dienste,
die mit der Umsetzung des
Kohisionsfonds zZusam-
menhéngen

Entwicklung von
Verfahren und Instru-
menten fiir Begleitung
und Bewertung.

(") Richtlinie 2010/31/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 19. Mai 2010 iiber die Gesamtenergieeffizienz von Gebduden (ABIL. L 153
vom 18.6.2010, S. 13).

() Richtlinie 2012/27/EU des Europiischen Parlaments und des Rates vom 25. Oktober 2012 zur Energieeffizienz, zur Anderung der Richtlinien 2009/
125/EG und 2010/30/EU und zur Aufhebung der Richtlinien 2004/8/EG und 2006/32/EG (ABL L 315 vom 14.11.2012, S. 1).

(®) Richtlinie 2006/32/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 5. April 2006 iiber Endenergieeffizienz und Energiedienstleistungen und
zur Aufhebung der Richtlinie 93/76/EWG des Rates (ABL. L 114, vom 27.4.2006, S. 64).

(*) Richtlinie 2009/28/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur Férderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren
Quellen und zur Anderung und anschlieBenden Aufhebung der Richtlinien 2001/77/EG und 2003/30/EG (ABL. L 140 vom 5.6.2009, S. 16).

(°) Verordnung (EU) Nr. 1315/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2013 iiber Leitlinien der Union fiir den Aufbau
eines transeuropdischen Verkehrsnetzes und zur Aufhebung des Beschlusses Nr. 661/2010/EU (ABI. L 348 vom 20.12.2013, S. 1).

(°) Verordnung (EG) Nr. 714/2009 des Europdischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 iiber die Netzzugangsbedingungen fiir den
grenziiberschreitenden Stromhandel und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1228/2003 (ABL L 211 vom 14.8.2009, S. 15).

(7) Verordnung (EG) Nr. 715/2009 des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 iiber die Bedingungen fiir den Zugang zu den
Erdgasfernleitungsnetzen und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 1775/2005 (ABIL. L 211 vom 14.8.2009, S. 36).

(®) Verordnung (EU) Nr. 347/2013 des Européischen Parlaments und des Rates vom 17. April 2013 zu Leitlinien fiir die transeuropéische Energie-
infrastruktur und zur Aufhebung der Entscheidung Nr. 1364/2006/EG und zur Anderung der Verordnungen (EG) Nr. 713/2009, (EG) Nr. 714/2009
und (EG) Nr. 715/2009 (ABIL. L 115 vom 25.4.2013, S. 39).

TEIL II: Allgemeine Ex-ante-Konditionalititen

Bereich Ex-ante-Konditionalitét Erfiillungskriterien
1. Antidiskriminierung | Die fiir die Umsetzung und Anwendung der | — Vorkehrungen in Ubereinstimmung mit
Rechtsvorschriften und Politik der Union zur dem institutionellen und rechtlichen Rah-
Bekampfung der Diskriminierung im Rah- men der Mitgliedstaaten, um die fiir die
men der ESI-Fonds erforderlichen Verwal- Forderung der Gleichbehandlung aller
tungskapazititen sind vorhanden. Personen verantwortlichen Stellen bei

der Erstellung und Umsetzung von Pro-
grammen, die auch die Beratung zu Fra-
gen der Gleichbehandlung im Rahmen
von Tétigkeiten im Zusammenhang mit
den ESI-Fonds umfassen, einzubezichen;

— Vorkehrungen fiir die Ausbildung der in
die Verwaltung und Kontrolle der ESI-
Fonds eingebundenen Mitarbeiter in Be-
zug auf die Rechtsvorschriften und Politik
der Union im Bereich der Antidiskrimi-
nierung.
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Bereich

Ex-ante-Konditionalitt

Erfiillungskriterien

2. Gleichstellung der
Geschlechter

Die fiir die Umsetzung und Anwendung der
Rechtsvorschriften und Politik der Union zur
Gleichstellung der Geschlechter im Rahmen
der ESI-Fonds erforderlichen Verwaltungs-
kapazitdten sind vorhanden.

— Vorkehrungen in Ubereinstimmung mit
dem institutionellen und rechtlichen Rah-
men der Mitgliedstaaten, um die fiir die
Gleichstellung der Geschlechter verant-
wortlichen Stellen bei der Erstellung und
Umsetzung von Programmen, die auch
die Beratung zu Fragen der Gleichstellung
der Geschlechter im Rahmen von Tatig-
keiten im Zusammenhang mit den ESI-
Fonds umfassen, einzubeziehen;

— Vorkehrungen fiir die Ausbildung der in
die Verwaltung und Kontrolle der ESI-
Fonds eingebundenen Mitarbeiter in Be-
zug auf die Rechtsvorschriften und Politik
der Union im Bereich der Gleichstellung
der Geschlechter sowie in Bezug auf das
Gender Mainstreaming.

3. Menschen mit Be-
hinderung

Die fiir die Umsetzung und Anwendung des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen
iber die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen im Rahmen der ESI-Fonds in
Ubereinstimmung mit dem Beschluss 2010/
48/EG des Rates (') erforderlichen Verwal-
tungskapazititen sind vorhanden.

— Vorkehrungen in Ubereinstimmung mit
dem institutionellen und rechtlichen Rah-
men der Mitgliedstaaten fiir die Konsulta-
tion und Einbeziehung von fiir den Schutz
der Rechte von Menschen mit Behin-
derungen verantwortlichen Stellen oder
von Organisationen, die Menschen mit
Behinderungen vertreten, und anderen
mafgeblichen Interessentragern bei der
Erstellung und Umsetzung von Program-
men;

— Vorkehrungen fiir die Ausbildung der in
die Verwaltung und Kontrolle der ESI-
Fonds eingebundenen Mitarbeiter der Be-
horden im Bereich der anwendbaren
Rechtsvorschriften und der Politik der
Union und der Einzelstaaten zum Schutz
der Rechte von Menschen mit Behin-
derungen, einschlie8lich der Zuginglich-
keit und der praktischen Anwendung des
Ubereinkommens der Vereinten Nationen
iber die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen wie in den Rechtsvorschrif-
ten der Union bzw. der Einzelstaaten wie-
dergegeben;

— Vorkehrungen, um die Begleitung der
Umsetzung von Artikel 9 des Uberein-
kommens der Vereinten Nationen iiber
die Rechte von Menschen mit Behin-
derungen im Zusammenhang mit den
ESI-Fonds bei der Erstellung und Umset-
zung der Programme zu gewihrleisten.

4. Vergabe offent-
licher Auftrige

Es werden Vorkehrungen fiir die effiziente
Anwendung der Unionsvorschriften {iber
die Vergabe offentlicher Auftrage im Bereich
der ESI-Fonds getroffen.

— Vorkehrungen fiir die effiziente Anwen-
dung der Unionsvorschriften iiber die
Vergabe offentlicher Auftrige durch ge-
eignete Mechanismen;

— Vorkehrungen, die transparente Auftrags-
vergabeverfahren gewdéhrleisten;

— Vorkehrungen fiir die Ausbildung und In-
formationsverbreitung fiir die in die In-
anspruchnahme der ESI-Fonds eingebun-
denen Mitarbeiter;

— Vorkehrungen zur Sicherstellung der Ver-
waltungskapazititen zur Umsetzung und
Anwendung der Unionsvorschriften iiber
die Vergabe offentlicher Auftrige.
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Bereich

Ex-ante-Konditionalitt

Erfiillungskriterien

5. Staatliche Beihilfen

Es werden Vorkehrungen fiir die effiziente
Anwendung der Unionsvorschriften iiber
staatliche Beihilfen im Bereich der ESI-
Fonds getroffen.

Vorkehrungen fiir die effiziente Anwen-
dung der Unionsvorschriften iiber staatli-
che Beihilfen;

Vorkehrungen fiir die Ausbildung und In-
formationsverbreitung fiir die in die In-
anspruchnahme der ESI-Fonds eingebun-
denen Mitarbeiter;

Vorkehrungen zur Sicherstellung der Ver-
waltungskapazititen zur Umsetzung und
Anwendung der Unionsvorschriften iiber
staatliche Beihilfen.

Umweltvorschriften
im Zusammen-
hang mit Umwelt-
vertriglichkeitsprii-
fung (UVP) und
strategischer  Um-
welt-priifung (SUP)

Es werden Vorkehrungen fiir die effiziente
Anwendung der Umweltvorschriften der EU
im Zusammenhang mit UVP und SUP
getroffen.

Vorkehrungen fiir die effiziente Anwen-
dung der Richtlinie 2011/92/EU des Eu-
ropdischen Parlaments und des
Rates () (UVP) und der Richtlinie 2001/
42/EG des Europdischen Parlaments und
des Rates (°) (SUP);

Vorkehrungen fiir die Ausbildung und In-
formationsverbreitung fiir die in die Um-
setzung der UVP-Richtlinie und der SUP-
Richtlinie eingebundenen Mitarbeiter;

Vorkehrungen zur Gewihrleistung ausrei-
chender Verwaltungskapazititen.

Statistische Sys-
teme und Ergebnis-
indikatoren

Es besteht eine fiir Bewertung bendtigte sta-
tistische Grundlage, mit der Effizienz und
Auswirkung der Programme bewertet werden
konnen.

Es ist ein System von Ergebnisindikatoren
eingerichtet, das zur Auswahl der Mafinah-
men, die am effektivsten zu den angestrebten
Ergebnissen beitragen, zur Uberwachung der
Fortschritte bei der Verwirklichung der ange-
strebten Ergebnisse und zur Durchfithrung
einer Folgenbewertung bendétigt wird.

Fiir die zeitgerechte Sammlung und Ag-
gregation statistischer Daten wurden fol-
gende Vorkehrungen getroffen:

— Es werden Quellen und Mechanismen
zur Gewihrleistung der statistischen
Validierung aufgefiihrt;

— Vorkehrungen in Bezug auf die Ver-
offentlichung und 6ffentliche Verfug-
barkeit aggregierter Daten;

Ein effizientes System von Ergebnisindi-
katoren umfasst Folgendes:

— die Auswahl von Ergebnisindikatoren
fiir jedes Programm, die dariiber Auf-
schluss geben, wodurch die Auswahl
der durch das Programm finanzierten
MalBnahmen gerechtfertigt ist;

— die Festlegung von Zielen fiir diese
Indikatoren;

»Cl — die Ubereinstimmung eines je-
den einzelnen Indikators mit
den folgenden Anforderungen:
Belastbarkeit und statistische
Validierung, klare normative
Interpretation, Sensitivitdt be-
ziiglich der Politik und zeitge-
rechte Erfassung von Daten; «

Verfahren, durch die sichergestellt wird,
dass bei allen durch das Programm finan-
zierten Vorhaben ein effizientes System
von Indikatoren zur Anwendung kommt.

(1) Beschluss des Rates vom 26. November 2009 iiber den Abschluss des Ubereinkommens der Vereinten Nationen iiber die Rechte

von Menschen mit Behinderungen durch die Europdische Gemeinschaft (ABL. L 23 vom 27.1.2010, S. 35).

(®» Richtlinie 2011/92/EU des Européischen Parlaments und des Rates vom 13. Dezember 2011 iiber die Umweltvertraglichkeits-

priiffung bei bestimmten 6ffentlichen und privaten Projekten (ABl. L 26 vom 28.1.2012, S. 1).

bestimmter Pldne und Programme
(ABL L 197 vom 21.7.2001, S. 30).

(®) Richtlinie 2001/42/EG des Européischen Parlaments und des Rates vom 27. Juni 2001 iiber die Priifung der Umweltauswirkungen
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ANHANG XII

INFORMATION, KOMMUNIKATION UND SICHTBARKEIT DER

2.1.

UNTERSTUTZUNG AUS DEN FONDS

LISTE DER VORHABEN

Die Liste der Vorhaben nach Artikel 115 Absatz 2 soll in zumindest einer
der Amtssprachen des Mitgliedstaats Felder fiir folgende Angaben enthalten:

— Name des Begiinstigten (Nennung ausschlieBlich von juristischen Per-
sonen und nicht von natiirlichen Personen);

— Bezeichnung des Vorhabens
— Zusammenfassung des Vorhabens
— Datum des Beginns des Vorhabens

— Datum des Endes des Vorhabens (voraussichtliches Datum des Ab-
schlusses der konkreten Arbeiten oder der vollstindigen Durchfithrung
des Vorhabens)

— Gesamtbetrag der forderfihigen Ausgaben des Vorhabens
— Unions-Kofinanzierungssatz pro Priorititsachse

— Postleitzahl des Vorhabens oder andere angemessene Standortindikato-
ren

— Land

— Bezeichnung der Interventionskategorie fiir das Vorhaben gemid3 Arti-
kel 96 Absatz 2 Unterabsatz 1 Buchstabe b Ziffer vi;

— Datum der letzten Aktualisierung der Liste der Vorhaben

Die Uberschriften der Felder fiir die einzelnen Angaben sollten zumindest in
einer weiteren Amtssprache der Union angegeben werden.

INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSMASSNAHMEN UND
MASSNAHMEN FUR EINE BESSERE SICHTBARKEIT FUR DIE OF-
FENTLICHKEIT

Der Mitgliedstaat, die Verwaltungsbehorde und die Begiinstigten unterneh-
men die notwendigen Schritte, um im Einklang mit dieser Verordnung die
Offentlichkeit iiber im Rahmen eines operationellen Programms unterstiitzte
Vorhaben zu informieren und Kommunikationsmafinahmen durchzufiihren.

Aufgaben des Mitgliedstaats und der Verwaltungsbehorde

1. Der Mitgliedstaat und die Verwaltungsbehorde stellen sicher, dass die
Informations- und Kommunikationsmanahmen im Einklang mit der
Kommunikationsstrategie durchgefiihrt werden, um die Sichtbarkeit
und die Interaktion mit den Biirgern zu verbessern, und dass mit diesen
Mafinahmen durch den Einsatz verschiedener, gegebenenfalls an tech-
nologische Innovationen angepasster Kommunikationsformen und -ver-
fahren auf der geeigneten Ebene eine moglichst ausfiihrliche Medienbe-
richterstattung angestrebt wird.
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2. Dem Mitgliedstaat oder der Verwaltungsbehorde sind zumindest fiir die

nachstehenden Informations- und Kommunikationsmafinahmen verant-
wortlich:

a) Organisation einer groferen InformationsmafBnahme anlédsslich des
Starts des operationellen Programms bzw. der operationellen Pro-
gramme, auch vor der Genehmigung der entsprechenden Kommuni-
kationsstrategien;

b) Organisation einer grofleren Informationsmafnahme pro Jahr, durch
die auf die Finanzierungsmdglichkeiten und die verfolgten Strategien
aufmerksam gemacht wird und mit der die mit dem operationellen
Programm oder den operationellen Programmen erzielten Erfolge
sowie gegebenenfalls auch grofere Projekte, gemeinsame Aktions-
plane und andere Projektbeispiele vorgestellt werden;

c) Préasentation des Unionslogos an dem Standort jeder Verwaltungs-
behorde;

d) elektronische Veroffentlichung der Liste der Vorhaben nach Ab-
schnitt 1 dieses Anhangs;

e) Nennung von Beispielen fiir Vorhaben fiir jedes operationelle Pro-
gramm auf der einzigen Internetseite oder der iiber das Internetportal
der einzigen Internetseite zugénglichen Internetseite des operationel-
len Programms, insbesondere im Falle von Vorhaben, bei denen der
Zusatznutzen der Intervention der Fonds besonders sichtbar ist; die
Beispiele sind in einer weit verbreiteten Amtssprache der Union, bei
der es sich nicht um die Amtssprache oder eine der Amtssprachen
des betreffenden Mitgliedstaats handeln darf;

f) Aktualisierung der Informationen, die iiber die Durchfiihrung des
operationellen Programms sowie die wichtigsten damit erzielten Er-
folge und Ergebnisse auf der einzigen Internetseite oder der iiber das
Internetportal der einzigen Internetseite zugénglichen Internetseite des
operationellen Programms eingestellt sind.

Die Verwaltungsbehorde bezieht gegebenenfalls entsprechend den natio-
nalen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten die nachstehenden Stellen
in die Informations- und Kommunikationsmafnahmen ein:

a) die in Artikel 5 genannten Partner;

b) Europa-Informationszentren und Vertretungen der Kommission und
Informationsbiiros des Europdischen Parlaments in den Mitgliedstaa-
ten;

c) Bildungs- und Forschungseinrichtungen.

Durch diese Stellen sollen die in Artikel 115 Absatz 1 beschriebenen Infor-
mationen weite Verbreitung finden.

2.2. Aufgaben der Begiinstigten

1.

Bei allen Informations- und Kommunikationsmafinahmen des Begiins-
tigten und bei seinen Maflnahmen fiir eine bessere Sichtbarkeit der
Fonds wird auf die Unterstiitzung des Vorhabens aus den Fonds wie
folgt hingewiesen:

a) durch die Verwendung des Unionslogos unter Beriicksichtigung der
technischen Charakteristika, die in dem von der Kommission nach
Artikel 115 Absatz 4 angenommenen Durchfiihrungsrechtsakt fest-
gelegt sind, und einen entsprechenden Hinweis auf die Union;

b) durch einen Hinweis auf den Fonds oder die Fonds, aus dem bzw.
aus denen das Vorhaben unterstiitzt wird.
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Bezieht sich eine Informations- oder KommunikationsmafBnahme auf ein
oder mehrere Vorhaben, die durch mehr als einen Fonds kofinanziert
werden, kann der Hinweis unter Buchstabe b durch einen Hinweis auf
die ESI-Fonds ersetzt werden.

. Wihrend der Durchfiihrung eines Vorhabens informiert der Begiinstigte

die Offentlichkeit iiber die Unterstiitzung aus den Fonds wie folgt:

a) Existiert eine Website des Begiinstigten, wird auf dieser eine kurze
Beschreibung des Vorhabens eingestellt, die im Verhéltnis zu dem
Umfang der Unterstiitzung steht und in der auf die Ziele und Ergeb-
nisse eingegangen und die finanzielle Unterstiitzung durch die Union
hervorgehoben wird.

b) Es wird fiir Vorhaben, die nicht unter die Nummern 4 und 5 fallen,
wenigstens ein Plakat (Mindestgrole A3) mit Informationen zum
Projekt, mit dem auf die finanzielle Unterstiitzung durch die Union
hingewiesen wird, an einer gut sichtbaren Stelle etwa im Eingangs-
bereich eines Gebdudes angebracht.

. Bei aus dem ESF unterstiitzten Vorhaben und in geeigneten Féllen bei

aus dem EFRE oder dem Kohésionsfonds unterstiitzten Vorhaben stellt
der Begiinstigte sicher, dass die an einem Vorhaben Teilnehmenden tiber
diese Finanzierung unterrichtet worden sind.

Alle Unterlagen, die sich auf die Durchfithrung eines Vorhabens bezie-
hen und fiir die Offentlichkeit oder fiir Teilnehmer verwendet werden,
einschlieBlich der diesbeziiglichen Teilnahmebestétigungen und Beschei-
nigungen, enthalten einen Hinweis darauf, dass das Vorhaben aus dem
Fonds oder den Fonds unterstiitzt wurde.

Wihrend der Durchfiihrung eines aus dem EFRE oder dem Kohésions-
fonds unterstiitzten Vorhabens, mit dem Infrastruktur- oder Bauvorhaben
finanziert werden, bei denen die oOffentliche Unterstiitzung des Vor-
habens insgesamt mehr als 500 000 EUR betrégt, bringt der Begiinstigte
an einer gut sichtbaren Stelle voriibergehend ein Schild von betrécht-
licher GroBe fiir jedes Vorhaben an.

Spétestens drei Monate nach Abschluss des Vorhabens bringt der Be-
glinstigte an einer gut sichtbaren Stelle fiir jedes Vorhaben, das den
nachstehenden Kriterien entspricht, auf Dauer eine Tafel oder ein Schild
von betrachtlicher Grofe an:

a) die offentliche Unterstiitzung des Vorhabens betrigt insgesamt mehr
als 500 000 EUR;

b) es wird bei dem Vorhaben ein materieller Gegenstand angekauft oder
es werden dabei Infrastruktur- oder Bauvorhaben finanziert.

Die Tafel oder das Schild geben Aufschluss iiber Bezeichnung und
Hauptziel des Vorhabens. Sie werden unter Beriicksichtigung der von
der Kommission nach Artikel 115 Absatz 4 angenommenen technischen
Charakteristika hergestellt.

. Die in diesem Unterabschnitt festgelegten Aufgaben gelten ab dem Zeit-

punkt, zu dem dem Begiinstigten das Dokument gemill Artikel 125
Absatz 3 Buchstabe c, das die Bedingungen fiir die Unterstiitzung fiir
das Vorhaben enthilt, zur Verfiigung gestellt wird.
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3.2.

INFORMATIONSMASSNAHMEN FUR POTENZIELLE BEGUNSTIGTE
UND FUR BEGUNSTIGTE

. Informationsmafinahmen fiir potenzielle Begiinstigte

1. Die Verwaltungsbehorde stellt sicher, dass mdglichst viele potenzielle
Begiinstigte und alle Interessentrdger iliber die Strategie des operationel-
len Programms, die damit verfolgten Ziele und die sich aufgrund der
gemeinsamen Unterstiitzung durch die Union und die Mitgliedstaaten
bietenden Finanzierungsmdglichkeiten im Einklang mit der Kommuni-
kationsstrategie informiert werden und dabei auch nihere Angaben iiber
die finanzielle Unterstiitzung aus dem betreffenden Fonds erhalten.

2. Die Verwaltungsbehorde stellt sicher, dass potenzielle Begiinstigte Zu-
gang zu relevanten Informationen haben, einschlieBlich gegebenenfalls
aktualisierter Informationen, unter Beriicksichtigung des Zugangs zu
elektronischen oder anderen Kommunikationsdiensten fiir bestimmte po-
tenzielle Begiinstigte fiir zumindest Folgendes:

a) die Finanzierungsmoglichkeiten und den Aufruf zum Einreichen von
Antrédgen;

b) die Bedingungen, die zu erfiillen sind, damit Ausgaben fiir eine For-
derung im Rahmen eines operationellen Programms in Frage
kommen;

c) eine Beschreibung der Verfahren zur Priifung der Finanzierungs-
antrdge und der betreffenden Fristen;

d) die Kriterien fiir die Auswahl der zu unterstiitzenden Vorhaben;

e) die Ansprechpartner auf nationaler, regionaler oder lokaler Ebene, die
iiber die operationellen Programme Auskunft geben koénnen;

f) die Verpflichtung beziiglich der Unterrichtung der Offentlichkeit {iber
das Ziel des Vorhabens und die Unterstiitzung des Vorhabens aus
den Fonds gemidf3 Unterabschnitt 2.2, die den Begilinstigten ab dem
Zeitpunkt obliegt, zu dem ihnen das Dokument gemiB Artikel 125
Absatz 3 Buchstabe ¢, das die Bedingungen fiir die Unterstiitzung fiir
das Vorhaben enthélt, zur Verfiigung gestellt wird. Die Verwaltungs-
behdrde kann diese potenziellen Begiinstigten auffordern, in ihren
Antragen indikative KommunikationsmaBnahmen zur Verbesserung
der Sichtbarkeit der Fonds vorzuschlagen, die in einem angemesse-
nen Verhiltnis zum Umfang des Vorhabens stehen.

Informationsmafinahmen fiir Begiinstigte

1. Die Verwaltungsbehdrde unterrichtet die Begiinstigten dariiber, dass sie
sich mit der Annahme der Finanzierung mit der Aufnahme in die nach
Artikel 115 Absatz 2 veroffentlichte Liste der Vorhaben einverstanden
erkléren.

2. Die Verwaltungsbehorde stellt Informations- und Kommunikationsmate-
rial einschlieBlich Mustertexte in elektronischem Format bereit, damit
die Begiinstigten gegebenenfalls ihren in Nummer 2.2 beschriebenen
Verpflichtungen besser nachkommen konnen.

ELEMENTE DER KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE

Die von der Verwaltungsbehdrde und gegebenenfalls vom Mitgliedstaat
erstellte Kommunikationsstrategie umfasst die nachstehenden Elemente:

a) unter Berlicksichtigung der in Artikel 115 erlduterten Ziele eine Be-
schreibung des gewihlten Konzepts mit den wichtigsten vom Mitglied-
staat oder von der Verwaltungsbehorde zu ergreifenden Informations-
und Kommunikationsmafnahmen fiir potenzielle Begiinstigte, Begiinstig-
te, Multiplikatoren und die breite Offentlichkeit;
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b) eine Beschreibung des Materials, das in fiir Menschen mit Behinderun-
gen zuganglichen Formaten verfiigbar gemacht wird;

c) Angaben zu Art und Weise der Unterstiitzung, die Begiinstigte bei ihren
Kommunikationsaktivititen erhalten;

d) einen Richtwert fiir die zur Umsetzung der Strategie vorgesehenen Mit-
tel;

e) eine Beschreibung der fiir die Durchfiihrung der Informations- und Kom-
munikationsmainahmen zustindigen administrativen Stellen und ihrer
Personalressourcen;

f) die Vorkehrungen fiir die in Nummer 2 genannten Informations- und
Kommunikationsmafnahmen einschlieSlich Website oder Internetportal,
iiber die derartige Angaben abrufbar sind;

g) Angaben zu Art und Weise, in der die Informations- und Kommunika-
tionsmaBnahmen in Bezug auf Offentlichkeitswirkung und Bekanntheits-
grad der Strategie, der operationellen Programme und Vorhaben und der
Rolle der Fonds und der Union bewertet werden;

h) gegebenenfalls eine Beschreibung, die iiber die Verwendung der wich-
tigsten Ergebnisse des vorangegangenen operationellen Programms Auf-
schluss gibt;

i) eine jahrlich aktualisierte Aufstellung der im Folgejahr durchzufiihrenden
Informations- und Kommunikationsmafinahmen einschlielich MafBinah-
men zur Verbesserung der Sichtbarkeit der Fonds, wobei unter anderem
den Erfahrungen beziiglich der Wirksamkeit dieser MaBBnahmen Rech-
nung getragen wird.
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ANHANG XII

KRITERIEN FUR DIE BENENNUNG DER VERWALTUNGSBEHORDE
UND DER BESCHEINIGUNGSBEHORDE

1. INTERNES KONTROLLWESEN

i) Vorhandensein einer Organisationsstruktur, durch die die Funktionen einer
Verwaltungs- und einer Bescheinigungsbehorde erfiillt werden, sowie
Funktionsverteilung innerhalb jeder dieser Behorden, wobei gegebenen-
falls zu gewdhrleisten ist, dass der Grundsatz der Funktionstrennung, wo
angemessen, beachtet wird;

ii) Rahmen, um im Falle einer Ubertragung von Aufgaben auf zwischen-
geschaltete Stellen ihre jeweiligen Verantwortlichkeiten und Pflichten,
die Uberpriifung ihrer Fihigkeiten, die iibertragenen Aufgaben durch-
zufiihren, sowie die Existenz von Berichtsverfahren sicherzustellen;

iii) Verfahren fiir Berichterstattung und Begleitung bei UnregelméaBigkeiten
und bei der Wiedereinziehung rechtsgrundlos gezahlter Betrige;

iv) Plan fiir die Zuteilung des entsprechenden Personals mit den erforderli-
chen fachlichen Kenntnissen auf den verschiedenen Ebenen und fiir die
unterschiedlichen Aufgaben innerhalb der Organisation.

2. RISIKOMANAGEMENT

Unter Beriicksichtigung des Grundsatzes der VerhidltnisméafBigkeit ist durch
einen Rahmen zu gewihrleisten, dass erforderlichenfalls und insbesondere
bei groBeren Anderungen im Titigkeitsbereich ein adiquates Risikomanage-
ment betrieben wird.

3. VERWALTUNGS- UND KONTROLLTATIGKEITEN
A. Verwaltungsbehorde

i) Verfahren fiir Antrdge auf Zuschiisse, die Antragspriifung und die
Auswahl fiir eine Forderung, einschlieBlich Anweisungen und Leit-
linien, die gemaf Artikels 125 Absatz 3 Buchstabe a Ziffer i gewéhr-
leisten, dass die Vorhaben zur Verwirklichung der spezifischen Ziele
und Ergebnisse der entsprechenden Prioritdtsachsen beitragen;

ii) Uberpriifungen der Verwaltung, einschlieBlich Verwaltungspriifung
aller von den Begiinstigten eingereichten Antrdge auf Ausgabeners-
tattung sowie Vor-Ort-Uberpriifungen von Vorhaben;

iii) Verfahren fiir die Bearbeitung der von den Begiinstigten eingereich-
ten Antrdge auf Ausgabenerstattung und die Genehmigung von Zah-
lungen;

Verfahren fiir ein System, mit dessen Hilfe die Daten sémtlicher
Vorhaben — gegebenenfalls einschlieBlich Angaben zu den einzelnen
Teilnehmern — in elektronischer Form erfasst, aufgezeichnet und ge-
speichert und erforderlichenfalls die Daten zu den Indikatoren nach
Geschlecht aufgegliedert werden konnen; durch die Verfahren ist
zudem zu gewihrleisten, dass die Sicherheit des Systems international
anerkannten Standards geniigt;

iv

~

von der Verwaltungsbehorde festgelegte Verfahren zur Sicherstellung,
dass die Begiinstigten fiir alle Finanzvorgénge im Rahmen eines Vor-
habens entweder ein separates Buchfiihrungssystem oder einen geeig-
neten Buchfithrungscode verwenden;

v

~

vi) Verfahren zum Ergreifen wirksamer und angemessener Vorbeugungs-
mafnahmen gegen Betrug;

vii) Verfahren zur Gewahrleistung eines hinreichenden Priifpfads und Ar-
chivierungssystems;
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vl
viii) Verfahren fiir die Erstellung der Verwaltungserklirung nach Arti-
kel 59 Absatz 5 Buchstabe a der Haushaltsordnung und einer jéhr-
lichen Ubersicht iiber die endgiiltigen Priifberichte und die durch-
gefithrten Kontrollen, einschlieBlich der festgestellten Mangel, nach
Artikel 59 Absatz 5 Buchstabe b der Haushaltsordnung;
VB

ix) Verfahren zur Gewdhrleistung, dass den Begiinstigten Unterlagen zur
Verfiigung gestellt werden, aus denen die Bedingungen fiir die Unter-
stlitzung im Rahmen der einzelnen Vorhaben hervorgehen.

B. Bescheinigungsbehorde

i) Verfahren fiir die Bescheinigung des Eingangs von Antrigen auf Zwi-
schenzahlung bei der Kommission;

ii) Verfahren fiir die Erstellung der Abschliisse und zur Bescheinigung,
dass diese sachlich richtig, vollstindig und genau sind und dass die
Ausgaben den anwendbaren Rechtsvorschriften gentigen, wobei die
Ergebnisse aller Prifungen zu beachten sind;

iii) Verfahren zur Gewéhrleistung eines hinreichenden Priifpfads, indem
fiir jedes Vorhaben in elektronischer Form Buchfithrungsdaten, darun-
ter wiedereinzuziehende, wiedereingezogene und einbehaltene Betrége,
vorgehalten werden;

iv) gegebenenfalls Verfahren zur Sicherstellung, dass die Bescheinigungs-
behorde von der Verwaltungsbehorde hinreichende Informationen tiber
die vorgenommenen Uberpriifungen und die Ergebnisse der Priifungen
erhilt, die von der Priifbehérde oder unter deren Verantwortung durch-
gefiihrt wurden.

4. BEGLEITUNG
A. Verwaltungsbehorde
i) Verfahren fiir die Unterstiitzung der Arbeit des Begleitausschusses;

ii) Verfahren, nach denen die jdhrlichen und abschlieBenden Durchfiih-
rungsberichte zu erstellen und der Kommission vorzulegen sind.

B. Bescheinigungsbehdrde

Verfahren zur Wahrnehmung der Pflichten der Bescheinigungsbehdrde in
Bezug auf die Begleitung der Ergebnisse der Verwaltungspriifungen und
der Ergebnisse aller von der Priifbehdrde oder unter deren Verantwortung
durchgefiihrten Priifungen, bevor Zahlungsantrage bei der Kommission
eingereicht werden.
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ANHANG X1V
ENTSPRECHUNGSTABELLE
Verordnung (EG) Nr. 1083/2006 Vorliegende Verordnung
Artikel 1 Artikel 1
Artikel 2 Artikel 2
Artikel 3 und 4 Artikel 89
Artikel 5, 6 und 8 Artikel 90
Artikel 7 —
Artikel 9 Artikel 4 und 6
Artikel 10 Artikel 4 Absatz 1
Artikel 11 Artikel 5
Artikel 12 Artikel 4 Absatz 4
Artikel 13 Artikel 4Absatz 5
Artikel 14 Artikel 4 Absatz 7 und 8 und Arti-
kel 73
Artikel 15 Artikel 95
Artikel 16 Artikel 7
Artikel 17 Artikel 8
Artikel 18 Artikel 91
Artikel 19 bis 21 Artikel 92
Artikel 22 Artikel 93 und 94
Artikel 23 Artikel 92 Absatz 6
Artikel 24 Artikel 91 Absatz 3
Artikel 25 Artikel 10 und 11
Artikel 26 Artikel 12
Artikel 27 Artikel 15
Artikel 28 Artikel 14 und 16
Artikel 29 Artikel 52
Artikel 30 Artikel 53
Artikel 31 Artikel 113
Artikel 32 Artikel 26, Artikel 29 und Artikel 96
Absitze 9 und 10
Artikel 33 Artikel 30 und 96 Absatz 11
Artikel 34 Artikel 98
Artikel 35 Artikel 99
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und 2

Artikel
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Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel

Artikel
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Artikel

Artikel
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Artikel

Artikel

31

27 und 96 Absitze 1 bis 8

100
101
102 und 103

123 Absatz 7

67

67

37 bis 46

58 und 118

59 und 119

54

55, Artikel 56 Absidtze 1 bis 3,
57 und Artikel 114 Absétze 1
56 Absatz 4, Artikel 57 und
114 Absatz 3
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121
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71

73

123
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49
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Gemeinsame Erklirung des Rates und der Kommission zu
Artikel 67

Der Rat und die Kommission stimmen darin iiberein, dass Artikel 67
Absatz 4, wonach die Anwendung vereinfachter Kosten gemafl Arti-
kel 67 Absatz 1 Buchstaben b bis d in Féllen, in denen ein Vorhaben
oder ein Projekt, das Teil eines Vorhabens ist, ausschlieBlich iiber die
Vergabe offentlicher Auftrage durchgefiihrt wird, ausgeschlossen ist,
nicht der Durchfiihrung eines Vorhabens iiber die Vergabe 6ffentlicher
Auftrige entgegensteht »C1 , bei der der Begiinstigte Zahlungen an
den Auftragnehmer auf der Grundlage vorab festgelegter Einheitskosten
leistet. Der Rat und die Kommission stimmen darin liberein, dass die
Kosten, die auf der Grundlage dieser iiber die Vergabe offentlicher
Auftrage festgelegten Einheitskosten vom Begiinstigten festgesetzt und
gezahlt werden, <« tatsdchliche Kosten darstellen miissen, die dem
Empfinger gemill Artikel 67 Absatz 1 Buchstabe a tatsdchlich entstan-
den sind und von ihm gezahlt wurden.
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Gemeinsame Erklirung des Europiischen Parlaments, des Rates
und der Kommission zur Uberarbeitung der Verordnung (EU,
Euratom) Nr. 966/2012 des Europiischen Parlaments und des
Rates im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung von Mitteln

Das Europidische Parlament, der Rat und die Kommission sind iiber-
eingekommen, in die Uberarbeitung der Haushaltsordnung im Hinblick
auf die Anpassung der Verordnung (EU) Nr. 966/2012 des Europii-
schen Parlaments und des Rates an den mehrjdhrigen Finanzrahmen
2014 2020 die notwendigen Bestimmungen fiir die Anwendung der
Regelungen betreffend die Zuweisung der leistungsgebundenen Reserve
sowie im Zusammenhang mit der Durchfiihrung der Finanzinstrumente
nach Artikel 39 (KMU-Initiative) im Rahmen der Verordnung mit ge-
meinsamen Bestimmungen fiir den Europdischen Struktur- und Investi-
tionsfonds in Bezug auf die Wiederein-setzung folgender Mittel auf-
zunehmen:

i. Mittelbindungen, die fiir Programme im Zusammenhang mit der
leistungsgebundenen Reserve getétigt wurden und die aufgehoben
werden mussten, weil bei den Prioritdten dieser Programme die Etap-
penziele nicht erreicht wurden, und

ii. Mittelbindungen, die in Bezug auf zweckbestimmte Programme nach
Artikel 39 Absatz 4 Buchstabe b durchgefiihrt wurden und die auf-
gehoben werden mussten, weil die Teilnahme eines Mitgliedstaates
an dem Finanzinstrument eingestellt werden musste.
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Gemeinsame Erklirung des Europiischen Parlaments, des Rates
und der Kommission zu Artikel 1

Wenn weitere begriindete Abweichungen von den gemeinsamen Bestim-
mungen erforderlich sind, um den Besonderheiten des EMFF und des
ELER Rechnung zu tragen, verpflichten sich das Europidische Par-
lament, der Rat und die Europdische Kommission, diese Ausnahmerege-
lungen vorzusehen, indem sie mit gebotener Sorgfalt die notwendigen
Anderungen an der Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen fiir
den Europédischen Struktur- und Investitionsfonds vornehmen.
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Gemeinsame Erklirung des Europiischen Parlaments und des
Rates zum Ausschluss jedweder riickwirkenden Giiltigkeit in
Bezug auf die Anwendung von Artikel S Absatz 3

Das Europdische Parlament und der Rat vereinbaren, dass

— beziliglich der Anwendung von Artikel 14 Absatz 2, Artikel 5 Ab-
satz 1 Buchstabe ¢ und Artikel 26 Absatz 2 der Verordnung mit
gemeinsamen Bestimmungen iiber die Europdischen Struktur- und
Investitionsfonds die von den Mitgliedstaaten ergriffenen MaBnah-
men zur Einbindung der in Artikel 5 Absatz 1 genannten Partner in
die Vorbereitung der Partner-schaftsvereinbarungen und der Pro-
gramme gemall Artikel 5 Absatz 2 alle konkreten Maflnahmen der
Mitgliedstaaten (ungeachtet ihrer zeitlichen Planung) sowie die von
ihnen vor Inkrafttreten der Verordnung und vor dem Datum des
Inkrafttretens des gemifl Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung an-
genommenen delegierten Rechtsakts fiir einen Europédischen Verhal-
tenskodex in den Vorbereitungsphasen des Programmplanungsver-
fahrens eines Mitgliedstaats ergriffenen Maflnahmen umfassen, so-
fern die in der Verordnung festgelegten Ziele des Partnerschafts-
prinzips erfiillt werden. In diesem Zusammenhang beschlieen die
Mitgliedstaaten entsprechend ihren nationalen und regionalen Zu-
stindigkeiten und in Uber-einstimmung mit den einschlégigen Be-
stimmungen der Verordnung und den P C1 fondsspezifischen «
Regelungen iiber den Inhalt sowohl der vorgeschlagenen Partner-
schaftsvereinbarungen als auch der vorgeschlagenen Programment-
wiirfe;

— der gemill Artikel 5 Absatz 3 angenommene delegierte Rechtsakt
fiir einen Europdischen Verhaltenskodex unter keinen Umstéinden
weder direkt noch indirekt riickwirkend Anwendung findet, ins-
besondere was das Verfahren fiir die Annahme der
Partnerschafts-vereinbarung und der Programme betrifft, da es nicht
die Absicht der Rechtsetzungsbehorde der EU ist, der Kommission
die Befugnis zZu iibertragen, die Annahme der
Partnerschafts-vereinbarung und der Programme ausschlieSlich auf-
grund eines VerstoBes gegen den gemil Artikel 5 Absatz 3 an-
genommenen Europdischen Verhaltenskodex abzulehnen;

— das Europdische Parlament und der Rat die Kommission auffordern,
ihnen den Entwurf des geméfl Artikel 5 Absatz 3 anzunehmenden
delegierten Rechtsakts so friith wie moglich vorzulegen, spétestens
jedoch am Tag der Genehmigung der politischen Einigung iiber die
Verordnung mit gemeinsamen Bestimmungen {iber die Européischen
Struktur- und Investitionsfonds durch den Rat oder am Tag der
Abstimmung iiber den Entwurf des Berichts iiber die Verordnung
im Plenum des Europdischen Parlaments, je nachdem, welches Er-
eignis als erstes eintritt.



	Konsolidierter Text: Verordnung�(EU) Nr.�1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Ratesvom 17. Dezember 2013
	Geändert durch:
	Berichtigt durch:

	Verordnung�(EU) Nr.�1303/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 mit gemeinsamen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds, den Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und den Europäischen �Meeres-� und Fischereifonds sowie mit allgemeinen Bestimmungen über den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung, den Europäischen Sozialfonds, den Kohäsionsfonds und den Europäischen �Meeres-� und Fischereifonds und zur Aufhebung der Verordnung�(EG) Nr.�1083/2006 des Rates
	TEIL EINS GEGENSTAND UND BEGRIFFSBESTIMMUNGEN
	Artikel 1
	Artikel 2
	Artikel 3

	TEIL ZWEI GEMEINSAME BESTIMMUNGEN FÜR DIE �ESI-�FONDS
	TITEL I GRUNDSÄTZE DER UNIONSUNTERSTÜTZUNG FÜR DIE �ESI-�FONDS
	Artikel 4
	Artikel 5
	Artikel 6
	Artikel 7
	Artikel 8

	TITEL II STRATEGISCHER ANSATZ
	KAPITEL I Thematische Ziele der �ESI-�Fonds und Gemeinsamer Strategischer Politikrahmen
	Artikel 9
	Artikel 10
	Artikel 11
	Artikel 12
	Artikel 13

	KAPITEL II Partnerschaftsvereinbarung
	Artikel 14
	Artikel 15
	Artikel 16
	Artikel 17

	KAPITEL III Thematische Konzentration, �Ex-�ante-Konditionalitäten und Leistungsüberprüfung
	Artikel 18
	Artikel 19
	Artikel 20
	Artikel 21
	Artikel 22

	KAPITEL IV Maßnahmen in Verbindung mit der ordnungsgemäßen wirtschaftlichen Steuerung
	Artikel 23
	Artikel 24
	Artikel 25


	TITEL III PROGRAMMPLANUNG
	KAPITEL I Allgemeine Bestimmungen zu den �ESI-�Fonds
	Artikel 26
	Artikel 27
	Artikel 28
	Artikel 29
	Artikel 30
	Artikel 31

	KAPITEL II Von der örtlichen Bevölkerung betriebene Maßnahmen zur lokalen Entwicklung
	Artikel 32
	Artikel 33
	Artikel 34
	Artikel 35

	KAPITEL III Territoriale Entwicklung
	Artikel 36


	TITEL IV FINANZINSTRUMENTE
	Artikel 37
	Artikel 38
	Artikel 39
	Artikel 39a
	Artikel 40
	Artikel 41
	Artikel 42
	Artikel 43
	Artikel 43a
	Artikel 44
	Artikel 45
	Artikel 46

	TITEL V BEGLEITUNG UND BEWERTUNG
	KAPITEL I Begleitung
	Abschnitt I Begleitung der programme
	Artikel 47
	Artikel 48
	Artikel 49
	Artikel 50
	Artikel 51

	Abschnitt II Strategischer fortschritt
	Artikel 52
	Artikel 53


	KAPITEL II Bewertung
	Artikel 54
	Artikel 55
	Artikel 56
	Artikel 57


	TITEL VI TECHNISCHE HILFE
	Artikel 58
	Artikel 59

	TITEL VII FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG AUS DEN �ESI-�FONDS
	KAPITEL I Unterstützung aus den �ESI-�Fonds
	Artikel 60
	Artikel 61

	KAPITEL II Besondere Vorschriften über die Unterstützung von ÖPP aus den �ESI-�Fonds
	Artikel 62
	Artikel 63
	Artikel 64

	KAPITEL III Förderfähigkeit der Ausgaben und Dauerhaftigkeit
	Artikel 65
	Artikel 66
	Artikel 67
	Artikel 68
	Artikel 68a
	Artikel 68b
	Artikel 69
	Artikel 70
	Artikel 71


	TITEL VIII VERWALTUNG UND KONTROLLE
	KAPITEL I Verwaltungs- und Kontrollsysteme
	Artikel 72
	Artikel 73
	Artikel 74

	KAPITEL II Befugnisse und Zuständigkeiten der Kommission
	Artikel 75


	TITEL IX FINANZVERWALTUNG, PRÜFUNG UND ANNAHME DER RECHNUNGSLEGUNG UND FINANZIELLE BERICHTIGUNGEN, AUFHEBUNG DER MITTELBINDUNG
	KAPITEL I Finanzverwaltung
	Artikel 76
	Artikel 77
	Artikel 78
	Artikel 79
	Artikel 80
	Artikel 81
	Artikel 82
	Artikel 83

	KAPITEL II Prüfung und Annahme der Rechnungslegung
	Artikel 84

	KAPITEL III Finanzielle Berichtigungen
	Artikel 85

	KAPITEL IV Aufhebung der Mittelbindung
	Artikel 86
	Artikel 87
	Artikel 88



	TEIL DREI ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR EFRE, ESF UND DEN KOHÄSIONSFONDS
	TITEL I ZIELE UND FINANZRAHMEN
	KAPITEL I Aufgaben, Ziele und geografischer Geltungsbereich der Unterstützung
	Artikel 89
	Artikel 90

	KAPITEL II Finanzrahmen
	Artikel 91
	Artikel 92
	Artikel 93
	Artikel 94
	Artikel 95


	TITEL II PROGRAMMPLANUNG
	KAPITEL I Allgemeine Bestimmungen zu den Fonds
	Artikel 96
	Artikel 97
	Artikel 98
	Artikel 99

	KAPITEL II Grossprojekte
	Artikel 100
	Artikel 101
	Artikel 102
	Artikel 103

	KAPITEL III Gemeinsamer Aktionsplan
	Artikel 104
	Artikel 105
	Artikel 106
	Artikel 107
	Artikel 108
	Artikel 109


	TITEL III BEGLEITUNG, BEWERTUNG, INFORMATION UND KOMMUNIKATION
	KAPITEL I Begleitung und Bewertung
	Artikel 110
	Artikel 111
	Artikel 112
	Artikel 113
	Artikel 114

	KAPITEL II Information, Kommunikation und Sichtbarkeit
	Artikel 115
	Artikel 116
	Artikel 117


	TITEL IV TECHNISCHE HILFE
	Artikel 118
	Artikel 119

	TITEL V FINANZIELLE UNTERSTÜTZUNG AUS DEN FONDS
	Artikel 120
	Artikel 121


	TEIL VIER ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIE FONDS UND DEN EMFF
	TITEL I VERWALTUNG UND KONTROLLE
	KAPITEL I Verwaltungs- und Kontrollsysteme
	Artikel 122

	KAPITEL II Verwaltungs- und Kontrollbehörden
	Artikel 123
	Artikel 124
	Artikel 125
	Artikel 126
	Artikel 127

	KAPITEL III Zusammenarbeit mit den Prüfbehörden
	Artikel 128


	TITEL II FINANZVERWALTUNG, RECHNUNGSLEGUNG, -PRÜFUNG UND -ANNAHME SOWIE FINANZIELLE BERICHTIGUNGEN
	KAPITEL I Finanzverwaltung
	Artikel 129
	Artikel 130
	Artikel 131
	Artikel 132
	Artikel 133
	Artikel 134
	Artikel 135
	Artikel 136

	KAPITEL II Rechnungslegung, -prüfung und Rechnungsannahme und Abschluss von operationellen Programmen sowie Aussetzung von Zahlungen
	Abschnitt I Rechnungslegung, -prüfung und -annahme
	Artikel 137
	Artikel 138
	Artikel 139
	Artikel 140

	Abschnitt II Abschluss der operationellen programme
	Artikel 141

	Abschnitt III Aussetzung von zahlungen
	Artikel 142


	KAPITEL III Finanzielle Berichtigungen
	Abschnitt I Finanzielle berichtigungen durch die mitgliedstaaten
	Artikel 143

	Abschnitt II Finanzielle berichtigungen durch die kommission
	Artikel 144
	Artikel 145
	Artikel 146
	Artikel 147



	TITEL III ANGEMESSENE KONTROLLE OPERATIONELLER PROGRAMME
	Artikel 148


	TEIL FÜNF BEFUGNISÜBERTRAGUNGEN, DURCHFÜHRUNGS-, ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
	KAPITEL I Befugnisübertragungen und Durchführungsbestimmungen
	Artikel 149
	Artikel 150

	KAPITEL II Übergangs - und Schlussbestimmungen
	Artikel 151
	Artikel 152
	Artikel 153
	Artikel 154


	ANHANG I
	ANHANG II
	ANHANG III
	ANHANG IV
	ANHANG V
	ANHANG VI
	ANHANG VII
	ANHANG VIII
	ANHANG IX
	ANHANG X
	ANHANG XI
	ANHANG XII
	ANHANG XIII
	ANHANG XIV
	Gemeinsame Erklärung des Rates und der Kommission zu Artikel 67
	Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zur Überarbeitung der Verordnung (EU, Euratom) Nr.�966/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates im Zusammenhang mit der Wiedereinsetzung von Mitteln
	Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments, des Rates und der Kommission zu Artikel 1
	Gemeinsame Erklärung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Ausschluss jedweder rückwirkenden Gültigkeit in Bezug auf die Anwendung von Artikel 5 Absatz 3


